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Die laufende Anpassung an die Anforde-

rungen des öffentlichen Schutzauftrages in 

einer sich ändernden Umwelt (Klimawandel, 

demographischer Wandel, Strukturwandel) 

wird zur primären Herausforderung der Organi-

sation und zwingt zur „evolutionären“ Weiter-

entwicklung. Auch hier gilt der Grundsatz: „Wer 

stehen bleibt, hat schon verloren“. Entwicklung 

und Anpassung einer Organisation hat sich daher 

nicht nur auf die Fachkompetenz zu beschränken, 

sondern bezieht sich auf alle Komponenten des 

Betriebes und der Leistungserbringung. Maßgeb-

lich für den Entwicklungserfolg ist insbesondere 

die Außensicht, die Wahrnehmung der Institution 

durch die Akteure in ihrem Umfeld, also poli-

tische Entscheidungsträger, Partner, „Kunden“ 

(Gemeinden, Wassergenossenschaften, Bürgerin-

nen und Bürger), Wirtschaftstreibende, kooperie-

rende Institutionen oder die Medien.

Grundsätzlich gehen wir heute davon 

aus: Die Wildbach- und Lawinenverbauung ist 

gut aufgestellt und für die Herausforderungen ge-

rüstet. Aber entspricht dieses Selbstbild den Tat-

sachen oder gibt es vielleicht eine differenzierte 

oder abweichende Sicht auf diese Institution? Es 

war daher reizvoll, einmal eine Ausgabe der Zeit-

schrift über die „Perspektiven der Wildbach- und 

Lawinenverbauung“ zu machen. In diesem Heft 

werden viele Facetten des Dienstzweiges und 

seiner Leistungen auf zwei verschiedene Weisen 

dargestellt: Zum einen kommen Partner und Ak-

teure zu Wort, die ein spezifisches Bild der WLV 

haben, sei es aus politischer, verwaltungstechni-

scher, volkswirtschaftlicher, rechtlicher oder in-

ternationaler Sicht; zum anderen wird versucht, 

unterschiedlichste Fassetten der Institution dar-

zustellen, sei es die Strategieentwicklung, den 

Rechtsrahmen, die Kernleistungen, die digitale 

Welt der WLV, das Wissensmanagement oder 

neue Entwicklungsfelder wie die gravitativen Na-

turgefahren. Reizvoll ist auch eine Betrachtung 

der Einflüsse des Globalen Wandels (Klima, Be-

völkerung, Wirtschaft, Digitalisierung) auf die 

Entwicklung des Betriebes. So entsteht ein Mosaik 

von Ansichten einer Organisation, die sich selbst 

gerne als etwas „Besonderes“ sehen will. Wer be-

sonders ist, ist auch bunt und vielfältig, vielleicht 

sogar vielfältiger als es den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern selbst bewusst ist. Ich muss gestehen, 

dass ich in meiner Funktion als stellvertretender 

Leiter der Abteilung Wildbach- und Lawinenver-

bauung oft fasziniert und beunruhigt zugleich 

über die Menge und Vielfalt der Aufgaben der 

Wildbach- und Lawinenverbauung bin. Es könn-

ten einem mit Recht Zweifel kommen, ob diese 

Aufgabenlast überhaupt auf Dauer zu bewältigen 

ist. Auch keimen – gerade in Katastrophensitua-

tionen – immer wieder Gedanken auf, welches 

hohe Risiko des Systemversagens die Institution 

WLV eigentlich laufend eingeht. Beispiele aus der 

Vergangenheit zeigen, dass eine öffentliche Ins-

titution – im Sturm der Medien und öffentlichen 

Meinung – rasch untergehen kann. Der Stolz 

auf die eigenen Leistungen sollte daher stets mit 

einer hohen Demut für das Machbare einherge-

hen. Ebenso ist es für eine öffentliche Institution 

nicht verpönt, ja geradezu essentiell, sich selbst 

nach Außen darzustellen und ihre Leistungen zu 

„verkaufen“. Erfolg ist schließlich eine Funktion 

der positiven Außenwahrnehmung und muss ver-

marktet werden; oder anders ausgedrückt „Tue 

Gutes und sprich darüber!“

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Wildbach- und Lawinenverbauung begreift sich selbst gerne als „exklusive“ Fachinstitu-
tion, der aufgrund der besonderen Kompetenz ihrer Expertinnen und Experten ein Alleinstel-
lungsmerkmal zukommt. Das besondere Wissen über den Schutz vor Wildbächen, Lawinen, 
Steinschlag und Rutschungen wird in dieser Zeitschrift regelmäßig dargestellt, wobei großer 
Wert auf die Errungenschaften und Innovation der Ingenieurpraxis gelegt wird. Zweifellos ist 
der damit verbundene, anerkannte Stand der Technik die Voraussetzung für die Erbringung 
einer Schutzleistung auf hohem Niveau. Es war daher ein besonderes Privileg und eine stän-
dige fachliche Herausforderung, über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren die Schriftleitung 
dieser Zeitschrift inne zu haben. 

Allerdings kann das Fachwissen einer Institution kein Selbstzweck sein, sondern dient 
immer einem höheren Ziel, im Fall der Wildbach- und Lawinenverbauung dem Schutz des 
Lebensraums. Öffentliche Leistungen – und dies gilt in besonderem Maße für den Schutz vor 
Naturgefahren – setzen den Bedarf von Teilen der Bevölkerung voraus, Umfang und Wirkung 
orientieren sich daher an der Nachfrage der nutznießenden Bürgerinnen und Bürger. Im Sinne 
der Grundsätze des „New Public Management“ hat sich eine öffentliche Institution laufend 
hinsichtlich ihrer Ziele und Wirkungsorientierung zu hinterfragen. Dies gilt auch für die Wild-
bach- und Lawinenverbauung, die als Institution mit Aufgaben im Bereich der Politikfelder 
Daseinsvorsorge, Regionalentwicklung und Sicherheit besonders stark in der Öffentlichkeit 
exponiert ist. 

Florian Rudolf-Miklau

Editorial
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Genau diesem Ziel soll diese Ausgabe der Zeit-

schrift dienen: Die Wildbach- und Lawinenver-

bauung in verschiedenen Perspektiven und Fas-

setten darzustellen und greifbar zu machen. Dem 

Leser soll klarwerden, warum eine Institution wie 

die Wildbach- und Lawinenverbauung überhaupt 

so besteht, wie sie ist und welche Daseinsberech-

tigung sie hat. Dabei geht es nicht um Legitima-

tion und Rechtfertigung, sondern um die Herkunft 

und Zukunft der Wildbach- und Lawinenverbau-

ung. Ein hehres Ziel, doch ist es gelungen, die-

ses Perspektiven eindrucksvoll durch die vielen 

Beiträge der externen und internen Akteure zu 

zeichnen. Besonders zeichnet es dieses Heft 

aus, dass zahlreiche fachliche Wegbegleiter und 

einige politische Stakeholder zur Erstellung von 

Beiträgen gewonnen werden konnten. Die Viel-

falt der Beiträge bietet dem Leser eine spannende 

Führung durch vielfältige „Bilder einer WLV-

Ausstellung“, die jedoch alle eine gemeinsame 

Grundaussage haben: Die Wildbach- und Lawi-

nenverbauung ist mehr als nur Schutzbauwerke 

oder Gefahrenzonenpläne, sie ist eine hoch ent-

wickelte Dienstleistungsorganisation, die den 

Ansprüchen des modernen Managements gerecht 

wird. Diese mutige, jedoch zutreffende Bewer-

tung ist wohl nur deshalb möglich, weil die Leite-

rin der Wildbach- und Lawinenverbauung, Maria 

Patek in den letzten 15 Jahren konsequent auf 

dieses Ziel hingearbeitet hat und es ihr gelungen 

ist, eine etwas „antiquierte“ Organisation zeitge-

mäß und flexibel aufzustellen. Somit ist dieses 

Heft in gewisser Weise auch ein „Dankeschön“ 

an die Leiterin und ihr Managementteam, dass 

dies ermöglicht wurde.

Ich schließe dieses Editorial mit einem 

großen Dank an die Leserinnen und Leser die-

ser Zeitschrift, die mich über die Periode meiner 

Schriftleitung treu begleitet haben. Mit Ende des 

Jahres 2016 lege ich diese Funktion endgültig 

zurück und übertrage die Betreuung der Zeit-

schrift in die Hände neuer Kräfte. Es erfüllt mich 

mit Glück, dass ich dieses Amt so lange ausüben 

und dabei das uneingeschränkte Vertrauen des 

Herausgebers genießen durfte. Es soll nicht uner-

wähnt bleiben, dass die Erstellung eines quali-

tativ hochwertigen Druckwerks mit fachlichem 

Anspruch mit großem Aufwand verbunden ist. 

Daher wäre die Schriftleitung ohne die Unterstüt-

zung meines Teams, insbesondere Susanne Mehl-

horn, Claudia Sauermoser und Monika Wiesinger 

nicht möglich gewesen. Diese waren unverzicht-

bar und sind mir „ans Herz gewachsen“. Es heißt, 

man soll „gehen, wenn es am schönsten ist“, was 

ich hiermit tue. Salut!

Ich wünsche der Zeitschrift Wildbach- 

und Lawinenverbau und ihren zukünftigen „Ma-

chern“ viel Erfolg und werde mich ab sofort zu 

den interessierten Lesern zählen.

Privatdozent Dr. Florian Rudolf-Miklau

Schriftleiter und Technischer Referent
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Die Nachricht vom Tod unseres geschätzten Kol-

legen, Herrn MR i R Hubert Hattinger, von 1976 

bis 1991 Leiter der Gruppe Wildbach- und Lawi-

nenverbauung im BMLF, kam für mich zwar über-

raschend aber doch nicht ganz unerwartet. 

Seit meiner Tätigkeit als Leiterin der 

Abteilung hat sich der Kontakt zu Hubert Hattin-

ger intensiviert. Er hat sich sehr für die strategi-

sche Ausrichtung der WLV interessiert und auch 

alle fachlichen Neuerungen intensiv studiert. Oft 

war er im Ministerium und hat mit mir fachlich 

diskutiert, dabei habe ich ihn als sehr selbstre-

flektiert wahrgenommen und ihn deswegen sehr 

geschätzt. In letzter Zeit hat er mich zwar öfters 

angerufen aber nicht mehr besucht. 

Bei einem unserer Gespräche meinte er 

einmal, dass sein Leben von Zufällen geprägt war. 

Mit vier Jahren hat er eine Tollkirschenvergiftung 

nur deswegen überlebt, weil sein Vater, ein Förs-

ter bereits ein Telefon hatte und rechtzeitig ein 

Arzt gerufen werden konnte. Weil im Jahr 1938 

die deutschen Beamten mehr verdienten, konnte 

es sich seine Familie leisten, ihn ins Gymnasium 

zu schicken. Den Weg ins Ministerium hat er der 

Hartnäckigkeit von MR Kravogel zu verdanken, er 

selber wäre sehr gerne in Oberösterreich geblie-

ben. Ein weiterer Zufall brachte ihn auch zu sei-

nen Auslandsaktivitäten, speziell nach Venezuela. 

Er ist damals für Josef Hopf eingesprungen, der 

zu dieser Zeit zum Gebietsbauleiter in Innsbruck 

ernannt wurde. 

Wenn Hubert Hattinger auch meinte sein 

Leben wäre von Zufällen geprägt, man kann diese 

Zufälle aber auch als Schicksal, Bestimmung oder 

ganz einfach zusammengefasst als seinen speziel-

len Lebensweg bezeichnen.

MARIA PATEK

Min.Rat i.R. Dipl.Ing. Hubert HATTINGER: 
Ein Nachruf

Geb. am 13. Mai 1929 
1957  Dienstantritt bei der Sektion Kärnten
1958  Versetzung zur Sektion Oberösterreich 
1963  Berufung in das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (BMLF)  

zur ehemaligen Abteilung 15
1976  Bestellung zum Leiter der Gruppe VB in der Sektion Forst
1991  Versetzung in den Ruhestand
1988  • Verleihung des Großen Silbernen Ehrenzeichens  

 für Verdienste um die Republik Österreichs 
 • Verleihung des Tiroler Adlerordens in Gold
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die Wildbach- und Lawinenverbauung aufgrund 

ihrer „anachronistischen“ Organisation seit Jahr-

zehnten nicht aus den politischen Diskussionen 

kommt und wiederholt Spielball föderaler Kom-

petenzdebatten ist.

Ich wurde in einer fachlich sehr inter-

essanten Zeit Leiterin dieser „anachronistischen“ 

und mächtigen Organisation; in einer Zeit, in der 

sich die Welt und die Gesellschaft durch die Glo-

balisierung, den Klimawandel und die Digitalisie-

rung so schnell und grundlegend verändert hat 

wie noch nie zuvor.

Klimawandel

Galt es Mitte der 1990-iger Jahre noch geradezu 

verantwortungslos über etwaige Folgen eines 

möglichen Klimawandels öffentlich zu sprechen2, 

sind die Auswirkungen heute bereits deutlich 

spürbar. Noch keine Generation von Wildbach-

verbauern hatte innerhalb von rund 2 Dekaden 

so viele Ereignisse zu bewältigen wie die jetzige. 

Beginnend mit der Lawinenkatastrophe Galtür 

1999, die zusätzlich den Vorgeschmack einer 

neuen Medienwelt gab, den Pfingsthochwässern 

1999 in Vorarlberg und den breiten Überschwem-

mungen im südlichen Niederösterreich hin zum 

Jahrhunderthochwasser 2002, das die gesamte 

Nation forderte und einen Paradigmenwechsel im 

Hochwasserrisikomanagement mit sich brachte. 

Es folgten die Katastrophenhochwässern im Jahr 

2005 in Tirol und Vorarlberg sowie die verheeren-

den Rutschungen und Hangmuren in der Steier-

mark (Gasen und Haslau). Zu Weihnachten 2007 

brachte die Großrutschung im Gschliefgraben 

nicht nur eine fachlich sehr anspruchsvolle, son-

dern auch eine medial höchst sensible Herausfor-

derung mit sich. Das Jahr 2009 war geprägt durch 

Einleitung

Die Wildbach- und Lawinenverbauung scheint 

von ihrer Organisation her betrachtet altmodisch, 

anachronistisch und einzigartig in der Bundesver-

waltung zu sein. Eine öffentliche Organisation mit 

stark privatwirtschaftlichem Anteil, die ihre Arbeit 

von der Planung bis zur Umsetzung in einer Hand 

hat, ist in dieser Form wohl einmalig. Worin mani-

festiert sich nun dieses Alleinstellungsmerkmal?

• Eine umfassende gesetzliche Reglung 

der privatwirtschaftlichen Aufgaben der 

Dienststellen in einem Bundesgesetz.

• Steuerung der Dienststellen direkt durch 

eine Fachabteilung des zuständigen 

Ministeriums mit Dienst- und Fachauf-

sicht.

• Bundesbedienstete, die in den Bundes-

ländern auch operativ tätig sind.

• Zuständigkeitsbereiche in Flusseinzugs-

gebieten, die sie sich mit der bundesmit-

telbaren Verwaltung der Schutzwasser-

wirtschaft nach gesetzlichen Regelungen 

teilen. 

• Regionale Dienststellen, die zwar in 

enger Absprache mit den Landesregie-

rungen agiert, in ihren fachlichen Ent-

scheidungen diesen jedoch nicht wei-

sungsgebunden sind. 

• Eine Bundesorganisation, die ihre Res-

sourcen eigenverantwortlich einteilen 

und flexibel über die Bundesländergren-

zen hinweg einsetzen kann. 

Diese Positionierung der Organisation WLV ver-

leiht Stärke und auch Macht. Wahrscheinlich ist 

dies das Geheimnis, warum die Wildbach- und 

Lawinenverbauung so konsequent und verant-

wortungsbewusst den Weg der evolutionären 

kontinuierlichen Verbesserung gehen kann, den 

sie sich in ihrer Vision und Strategien vorgege-

ben hat. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass 

15 Jahre Wildbach- und Lawinenverbauung: 
Bilanz und Zukunftsperspektive der Leiterin1

MARIA PATEK

Zusammenfassung:
Die letzten 2 Jahrzehnte haben unsere Welt in vielfacher Art und Weise radikal verändert. Kli-
mawandel, Globalisierung, Digitalisierung und der damit verbundene gesellschaftliche Wan-
del haben auch die über 130-jährige Wildbach- und Lawinenverbauung mehr betroffen als 
vordergründig erscheinen mag. 

Dieser Beitrag beruht auf einer über 30-jährigen Berufserfahrung der Verfasserin, 
wovon diese 8 Jahre als Gebietsbauleiterin und 15 Jahre als Leiterin der Gesamtorganisation 
der Wildbach- und Lawinenverbauung verantwortlich war. Er spiegelt ihre sehr persönliche 
Sicht wider.

Stichwörter: 
Wildbach- und Lawinenverbauung, Entwicklung, Zukunftsperspektiven 

2  Das kann ich aus eigener Erfahrung von einer Bürgermeister-
konferenz sagen, bei der ich die Klimaerwärmung als mögliche 
Ursache von Katastrophenhochwässern erwähnte und damit 
ablehnende Resonanz erfahren musste.

1  Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Beitrages war die Autorin noch in der Funktion der Leiterin der Abteilung III 5 (Wildbach- und 
Lawinenverbauung) des BMLFUW. Mit 1. Dezember 2016 wurde sie jedoch zur Leiterin der Sektion Wasser des BMLFUW bestellt.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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sie ziehen immer mehr in Städte und Ballungs-

räume und verlassen entlegene strukturarme 

Gegenden. Zusätzlich wird der Raum intensiv 

genutzt und zersiedelt, sei es durch Tourismus, 

Wirtschaft, Verkehr oder Einzelsiedlungen. Die 

Wildbach- und Lawinenverbauung agiert über-

wiegend im ländlichen Raum, der in vielen Regi-

onen Österreichs unter den Einflüssen des Struk-

turwandels und des Bevölkerungsrückgangs zu 

leiden hat. Immer häufiger stellt sich dabei die 

Frage, ob Schutzinvestitionen volkswirtschaftlich 

noch vertretbar sind und überhaupt geeignet sind, 

negative Trends in der Regionalentwicklung zu 

beeinflussen.3

Die Wildbach- und Lawinenverbauung im Wandel 

Die Wildbach- und Lawinenverbauung galt 

immer schon als Vorreiter bei der Entwicklung 

und Anwendung neuer Instrumente. Sie reorgani-

sierte sich aktiv und arbeitete auch mit fortschritt-

lichen Führungsinstrumenten. So gab es schon 

beim Antritt meiner Führungsposition im Jahr 

2002 unter anderem ein Leitbild, das unter breiter 

Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

erstellt wurde und das Konzept einer neuen Cor-

porate Identity. 

Die Realität des gelebten Führungs-

verständnisses wich damals aber diametral von 

den im Leitbild festgelegten Grundsätzen ab und 

deckte sich daher überhaupt nicht mit meinen 

Vorstellungen von einer modernen Organisation. 

Zu weisungsorientiert und hierarchisch seitens 

der Fachabteilung und zu fokussiert auf den eige-

nen Zuständigkeitsbereich auf Seiten der Dienst-

stellen, ohne die gesamte Organisation im Auge 

zu behalten, so empfand ich die damalig herr-

schende Führungskultur. Die Chance war daher 

groß, eine neue Führungskultur zu etablieren, 

weil alle Sektionsleitungen (mit Ausnahme Vor-

arlberg) nahezu zur gleichen Zeit einen Genera-

tionswechsel durchmachten und ich so mit einem 

neuen Führungsteam arbeiten konnte.

Was tun wir, warum, wie, wann und 

wo? – diese grundlegenden Fragen wollte ich von 

Beginn an mit meinem Führungsteam gemein-

sam klären und daraus Handlungsweisen ablei-

ten. Außerdem wollte ich durch die Stärkung der 

Eigenverantwortung das vorhandene Potential der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nützen und 

zielorientiert einsetzen. Und zu guter Letzt wollte 

ich mich darauf verlassen können, dass wir ein 

gemeinsames Verständnis entwickeln und in die 

gleiche Richtung gehen. 

Strategische Steuerung – Führung mit Vertrauen – 

Corporate Identity

Die passenden Instrumente, diese Vorstellungen 

auch umzusetzen, habe ich in der Strategieent-

wicklung, in der Einführung einer neuen Füh-

rungskultur und der gleichzeitigen Etablierung 

der neuen Corporate Identity gefunden. Die wich-

tigste Grundvoraussetzung war für mich jedoch, 

dass ich mit den Sektionsleitern auf einer sehr 

vertrauenswürdigen, partnerschaftlichen und 

stabilen Basis gemeinsam für die gesamte Orga-

nisation arbeiten kann. Ein sehr gut aufgesetzter 

Teamentwicklungsprozess half uns, aus 7 Sekti-

onsleitern und 1 Abteilungsleiterin das „Manage-

mentteam“ zu formieren, uns gemeinsam weiter 

zu entwickeln und zu reifen, sodass wir uns aufei-

nander auch in den größten Krisen verlassen und 

gegenseitig stützen können. 

Die essentiellen „6-W“-Fragen (wer, was, 

wann, wie, wo, warum) klären wir sehr professi-

onell mit unseren Strategieentwicklungen, wobei 

ich die erste Strategieentwicklung „die.wildbach 

Gesellschaftlicher und demographischer Wandel

Internet, Digitalisierung und Globalisierung 

änderten unsere Arbeitswelten, unsere Kom-

munikation und insgesamt unsere Gesellschaft 

grundlegend. Wir haben schnell, transparent, 

nachvollziehbar, unter Einbindung der Bürgerin-

nen und Bürger, effektiv und wirtschaftlich zum 

besten Schutz der Bevölkerung zu agieren. Das 

Expertenwissen wird ohne Hemmungen öffent-

lich angezweifelt, die Individualisierung, also das 

Stellen des Einzelwohls vor das Gemeinwohl ist 

im Vordergrund. Die Kommunikationsgesellschaft 

und die Medien bestimmen sehr oft, welche Wege 

eingeschlagen werden. 

Die Menschen sind insgesamt mobiler, 

Hochwasser- und Lawinenereignissen in den zen-

tralen Gebieten von Österreich, im Jahr 2012 war 

wiederum die Steiermark betroffen. Das Katast-

rophenhochwasser 2013 überschritt zum Teil die 

Intensität der Ereignisse 2002, hatte aber aufgrund 

der in der Zwischenzeit gesetzten umfangreichen 

Investitionen in Schutzmaßnahmen wesentlich 

geringere Auswirkungen. Letztlich waren auch 

die Jahre 2015 und 2016 mit den Ereignissen in 

Tirol, Salzburg, Steiermark und Kärnten als Katas-

trophenjahre einzustufen.

Längst spricht man nicht mehr nur von 

erforderlichem Klimaschutz, aufgrund der Unver-

meidbarkeit einer Klimaerwärmung arbeiten wir 

bereits an nationalen Klimawandelanpassungs-

strategien und sprechen von einer notwendigen 

Stärkung der Resilienz der Gesellschaft.

3  Zu hinterfragen ist das Dogma, dass ohne Wildbach- und Lawi-
nenverbauung die Tiroler Täler nicht als Dauersiedlungsraum 
zu halten und der Schitourismus nicht möglich wäre.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 1: Murenereignis Schwarzbach, Trieben 2012, Foto: Patek
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fassung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bedingte. Die wahre große Herausforderung für 

eine öffentliche Dienststelle war hier die Zustim-

mung der Personalvertretung zu erlangen.

Unterstützt hat diese Prozesse auch das 

starke einheitliche Auftreten durch die neue, fri-

sche Corporate Identity von der Baustelle ein-

schließlich der Schutzbekleidung bis zum Fuhr-

park und den Büros. Dieses auffällige einheitliche 

Auftreten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

nach Außen ist eine weitere Stärke der WLV in der 

öffentlichen und politischen Wahrnehmung.

Strategische Schwerpunktsetzungen

Die wichtigste strategische Ziel, das wir im Rah-

men unserer Strategie „die.wildbach 2010“ ver-

einbarten, war die flächendeckende Bereitstellung 

von Gefahrenzonenplänen für alle österreichi-

schen Gemeinden mit Wildbach- und Lawinen-

einzugsgebieten bis ins Jahr 2010. Eine damalige 

Berechnung ergab, dass wir erst im Jahr 2060 

mit allen Gefahrenzonenplänen fertig geworden 

wären, wenn wir die Erstellung mit der gleichen 

Intensität weiter betrieben hätten, wie es bis dahin 

geschehen war. Allein diese Zielvorgabe und das 

begleitende Controlling bewirkten eine Umorien-

tierung der Ressourcen und des Planungseinsat-

zes mit bis dahin ungeahntem Ausmaß. Der Erfolg 

und die Sichtbarkeit dieser Bündelung der Kräfte 

gab allen die Zuversicht, dass der eingeschlagene 

Weg der richtige war.

Im Rahmen der 2. Strategie „die.wild-

bach 2015“ arbeiteten wir an unserer „fachli-

1. Beratung (heute Naturgefahreninformation 

und Wissensmanagement), 

2. Sachverständigentätigkeit, 

3. Gefahrenzonenplanung, 

4. Maßnahmenplanung, 

5. Maßnahmensetzung und 

6. Förderungsmanagement 

zu konzentrieren. Sie prägen seither unser Ver-

ständnis und unser Handeln. Alle 5 Jahre legen 

wir unsere strategischen Handlungsfelder, Akti-

onen und Maßnahmen fest und setzen sie nach 

unserem gemeinsam vereinbarten Zeitplan um. 

Zur Steuerung und Messung der stra-

tegischen Umsetzung wurde angelehnt an das 

Konzept der Balanced Scorecard ein spezielles 

Kennzahlensystem entwickelt („Protection Scor-

card“), das natürlich auch eine qualitative Zeiter-

2010“ als einen der richtungsweisendsten und 

wirksamsten Prozesse in der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung bezeichnen möchte.

Der Wildbach- und Lawinenverbauung 

hat es nie an Selbstbewusstsein gefehlt, vielmehr 

fühlten sich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter „für alles zuständig“ und entwickeln eine Art 

„Sendungsbewusstsein“. Bei einer näheren Befra-

gung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was 

die eigentlichen Aufgaben der Dienststellen sind, 

wurde dann meist auf die zuständigen Paragraphen 

des Forstgesetzes verwiesen, ohne dass der Infor-

mationswert sich dadurch erhöhte. Mit der ersten 

Strategieentwicklung haben wir es geschafft, die 

von uns empfundene und nach außen auch trans-

portierte, „allumfassende“ Zuständigkeit in einem 

ersten Schritt auf 6 Kernleistungsfelder, das sind

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 3: Schutzkleidung; Baustellenbesuch Grazer Wildbäche 2014. Foto: PatekAbb. 2: Mit dem Managementteam bei der FAO in Rom (2015) Bild: Patek
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Dieser ständige Verbesserungsprozess gelingt nur 

dann, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter intensiv geschult werden, damit sie die neuen 

Methoden bzw. das neue Wissen auch anwenden 

können. Das Projekt der internen Aus- und Wei-

terbildung bietet hierfür eine sehr gute Struktur. 

Heute sind wir so weit gekommen, um ein echtes 

„Wissensmanagement“ für die Organisation WLV 

anstreben zu können.

Zukunftsperspektive

Werde ich von Außenstehenden auf die Zukunft 

der Wildbach- und Lawinenverbauung angespro-

chen, gilt es fast immer der anachronistischen 

Organisationsform und einer etwaigen im Raum 

stehenden diesbezüglichen Änderung. Den Ver-

such, die Wildbach- und Lawinenverbauung 

gemeinsam mit allen anderen Organisationen, die 

sich mit vorbeugenden Schutz vor Naturgefahren 

befassen, in eine Agentur auszugliedern, habe 

ich ergebnislos (mit Ausnahme eines sehr hohen 

zwischenzeitlichen Vertrauensverlustes) durchge-

macht. Seit dieser „lehrreichen“ Episode habe ich 

mich darauf konzentriert, „vor den eigenen Türen 

zu kehren“ und alle Anstrengungen – einschließ-

lich einer umfassenden Umstrukturierung im Jahr 

20136 – zu unternehmen, die Wildbach- und 

Lawinenverbauung zukunftsfit zu gestalten.

Die größte Herausforderung für die 

Zukunft sehe ich in der Anpassung an die unter-

schiedlichsten Änderungen, die scheinbar immer 

schneller eintreten. Klimawandel, demographi-

scher Wandel, der Wandel der Arbeitswelten 

durch die Digitalisierung, die Globalisierung ins-

gesamt fordern uns in einer Gleichzeitigkeit und 

Komplexität, die wir kaum mehr erfassen können. 

In dieser „VUCA“-Welt (volatil, unsicher, kom-

plex und schwer interpretierbar) brauchen Orga-

nisationen wie die WLV Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die das Potential besitzen, rasch neue 

Fähigkeiten zu erwerben. Und dies ist abhängig 

von Motivation, Neugier, Scharfblick, Engage-

ment und Zielstrebigkeit. Ich bin zutiefst davon 

überzeugt, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung 

diese Eigenschaften besitzen. Ich bin daher sehr 

zuversichtlich, dass die Wildbach- und Lawinen-

verbauung auch ihr 150-jähriges Jubiläum feiern 

wird und einer herausfordernden aber erfolgrei-

che Zukunft entgegensteuert.

Anschrift der Verfasserin / Author’s address:

Dipl. Ing.in Maria Patek MBA

BMLFUW, Abteilung Wildbach- und 

Lawinenverbauung

Marxergasse 2, 1030 Wien

Maria.Patek@bmlfuw.gv.at

Anmerkung der Redaktion:

Die in diesem Beitrag beschriebenen Strategiepro-

zesse werden in diesem Heft auch aus Sicht der 

Management- und Prozessleitung (siehe Beitrag 

Nagl) dargestellt.

beitern, in der Sinnhaftigkeit der Aufgaben, in der 

konsequenten Umsetzung sowie im ernsthaften 

Streben nach kontinuierlicher Verbesserung liegt.

Ständiger Verbesserungsprozess

Die wahre Herausforderung liegt für eine so tra-

ditionsbehaftete Organisation in einer ständigen 

Verbesserung. Dazu braucht es vor allem einen 

sehr kritischen Blick auf die tägliche Arbeit und 

die laufenden Prozesse, sehr viel Neugierde, 

Wissen und Ausdauer um herauszufinden, wie 

etwas besser, einfacher, effektiver und effizien-

ter gemacht werden kann und auch Willen und 

Bereitschaft alte Gewohnheiten über Bord zu 

werfen. Dies gelingt nur mit einer offenen Fehler-

kultur auf Vertrauensbasis, mit Transparenz und 

Flexibilität. Als ein sehr gelungenes Beispiel der 

kontinuierlichen Verbesserung sei an dieser Stelle 

der digitale Wildbach- und Lawinenkataster ange-

führt, der in den letzten Jahren zu einem heraus-

ragenden und umfassenden, geodatenbasierten 

Arbeitsinstrument weiterentwickelt wurde. Auch 

das Projektverwaltungsmodul, die umfassende 

digitale Datenbank zur Verwaltung unserer Pro-

jekte und Fördermittel, brachte uns Transparenz, 

Nachvollziehbarkeit sowie hohe Effizienz in 

unseren Prozessen, die wirklich vorbildhaft sind 

und die Arbeit immens erleichtern. Auch die 

„Kunden“ der WLV nehmen somit deutlich wahr, 

dass Projekte unbürokratisch und effektiv geplant, 

finanziert und umgesetzt werden können. Im Kol-

lektivvertragsbereich ist es uns gelungen durch 

eine sehr konstruktive Zusammenarbeit mit dem 

Zentralbetriebsrat und der Gewerkschaft Bau-

Holz aus einem eher antiquierten Kollektivver-

trag einen der innovativsten Vertragsregelungen 

zu entwickeln und das Schritt für Schritt und auf 

Augenhöhe mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern.

chen Exzellenz“, der Standardisierung und der 

Flexibilität. Dazugekommen ist die Verstärkung 

und Ausdehnung unserer Kooperationen mit 

externen Organisationen und Partnern. In dieser 

Zeit entstanden, neben den bereits bestehenden 

Stabstelle4 unsere Fachbereiche5, in denen wir 

jeweils unsere besten Expertinnen und Experten 

ohne zusätzlicher Hierarchien und Strukturen 

bündelten, um sie für Spezialfragen heranziehen 

zu können. Die Flexibilisierung und das Einsetzen 

der Fachleute unabhängig von Bauleitungs- oder 

Sektionsgrenzen brachte uns zusätzliche Schlag-

kräftigkeit vor allem bei Hochwassereinsätzen. 

Besonders hervorzuheben sind aber die damals 

entstandenen ÖNORM-Regeln für unseren Fach-

bereich.

Die aktuelle Strategie „die.wildbach 

2020“, die erstmals auch unter Einbindung aller 

Gebietsbauleiter entwickelt wurde, was sich sehr 

gut bewährte, bringt mit dem Konzept der „Risiko 

Governance“ einen neuen Denkansatz und 

Handlungsprämisse in die Wildbach- und Lawi-

nenverbauung. Zudem haben wir uns auf insge-

samt 4 Umsetzungsschwerpunkte verständigt: 

Wissensmanagement, Risikomanagement, Gra-

vitative Naturgefahren und Maßnahmenbetrieb. 

Ich bin überzeugt, dass auch diese strategischen 

Schwerpunkte zu sehr großen fachlichen Weiter-

entwicklungen führen werden. 

Im Rahmen der Vorbereitung dieses Hef-

tes wurde ich gefragt, warum diese Strategiepro-

zesse in der Wildbach- und Lawinenverbauung 

so gelungen sind und warum die meisten strategi-

schen Maßnahmen so konsequent umgesetzt wer-

den. Ich glaube, dass der Schlüssel zum Erfolg in 

der Einbindung aller Mitarbeiterinnen und Mitar-

4  Geologie, Schnee- und Lawinen, Geoinformation
5  Wildbachprozesse, Ökologie, Monitoring sowie Hochwasser-

rückhaltebecken 6 U.a. Reduktion von 28 auf 21 Gebietsbauleitung.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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densausmaßes zu befürchten ist, so die Versi-

cherungswirtschaft.

Ob Naturkatastrophen Resultat des von 

vielen Seiten prophezeiten Klimawandels sind, 

oder doch andere Ursachen haben: Unbestritten 

ist, dass Österreich in den letzten Jahren zuneh-

mend mit Wetterextremen konfrontiert war und die 

Prognosen für die Zukunft nicht anders aussehen. 

Österreich ist aufgrund seiner geologi-

schen Verhältnisse besonders gefährdet. Vor allem 

der Alpenraum und die Ökosysteme der Bergre-

gionen sind äußerst empfindlich. Das zeigt sich 

durch ein gesteigertes Abschmelzen der Gletscher 

und die geänderte Wasserführung der Flüsse. Dies 

hat wiederum Auswirkungen auf die Wasserspei-

cherfunktion der Alpen und die Verfügbarkeit von 

Trinkwasser. 

Österreich ist in der glücklichen Lage, 

nicht nur „ein Land der Berge“ sondern auch ein 

„Land des Wassers“ zu sein. Seen, Bäche, Flüsse 

sind ihrer guten Qualität wegen Rückzugsge-

biet für selten gewordene Tier- und Pflanzenar-

ten. Akute Wasserknappheit ist bis auf wenige 

Regionen eher die Ausnahme. Aber auch in der 

Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist Wasser ein 

wesentlicher Faktor, sei es in Form von Schnee in 

den Bergen oder als Abkühlung im Sommer. 60 % 

des Energiebedarfes werden derzeit in Österreich 

durch Wasserkraft abgedeckt. Wasser ist ein kost-

bares Gut, ob dessen Menge und Güte uns viele 

Länder beneiden. 

Ganz und gar nicht beneidenswert hin-

gegen ist die Tatsache, dass Österreich aufgrund 

des Wasserreichtums auch ein Land ist, in dem 

weder Talschaften vor Lawinen und Muren noch 

Ebenen vor Hochwasserereignissen gefeit sind. 

Einleitung

Das sich dem Ende zuneigende Jahr 2016 war 

ein Jahr der Unwetter. Kaum eine Woche verging 

ohne Unwetterereignisse. Geprägt wurde das Jahr 

2016 vor allem durch eine Unzahl an lokalen und 

äußerst spontanen Wetterereignissen, die durch 

Platzregen, Hagelschauer und Stürme kleinräu-

mig große Schäden verursacht haben. Lokale 

Hochwässer, Muren, Hangrutschungen oder 

Steinschläge sind die Folge. Tückisch dabei ist 

das plötzliche, unvorhersehbare und auch nicht 

im Vorhinein exakt berechenbare Auftreten dieser 

Ereignisse. Unwetterwarnungen, die dem einzel-

nen die Gelegenheit geben, rechtzeitig spezielle 

Schutzvorkehrungen zutreffen, sind unter diesen 

Umständen geradezu unmöglich.

Die Vergangenheit hat nur allzu oft 

gezeigt, dass nicht nur die großen Flüsse son-

dern auch kleine Rinnsale zu reißenden Fluten 

werden und verheerende Schäden anrichten kön-

nen. Gerade dort ist es aber besonders gefährlich, 

erfolgt dies doch zumeist punktuell und völlig 

unerwartet.

Den Angaben der Versicherungswirt-

schaft nach sind in den letzten 15 Jahren mehr als 

4 Millionen Schäden entstanden, die auf Natur-

katastrophen zurückzuführen sind – das sind im 

Schnitt rund 800 Schäden pro Tag. 

Naturkatastrophen werden in Zukunft 

noch öfter auftreten – verursacht durch Klima-

wandel, aber auch andere Faktoren wie die 

zunehmende Wertekonzentration und Inan-

spruchnahme von gefährdeteren Flächen. 

Gleichzeitig steigt dabei auch die Intensität von 

Unwettern, wodurch eine Erhöhung des Scha-

Die Wildbach- und Lawinenverbauung 
als Partner der Gemeinden

HELMUT MÖDLHAMMER 

Zusammenfassung:
Das Jahr 2016 wurde durch eine Unzahl an lokalen und äußerst spontanen Wetterereignissen 
geprägt, die kleinräumig große Schäden verursacht haben. Viele Schutzmaßnahmen sind in 
den letzten Jahren umgesetzt worden, einen essentiellen Beitrag dazu hat die Wildbach- und 
Lawinenverbauung geleistet. Hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit der Gemeinden 
mit der Wildbach- und Lawinenverbauung bei der Planung wie auch bei der Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen. Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Klimawandels sind noch 
viele Schutzvorkehrungen zu treffen. Die vielfältigen Aufgaben des Naturgefahrenschutzes 
sind kostspielig. Daher ist auf die Auswahl der Schutzmaßnahmen Bedacht zu nehmen und 
auf die gemeinsame Verantwortung hinzuweisen.

Stichwörter: 
Gemeinden, Partnerschaft, Schutzmaßnahmen, Katastrophenereignisse, Kosten
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So können im Bezirk St. Johann, der durch Wild-

bäche besonders gefährdet ist, gleich zwei Bei-

spiele angeführt werden. Die Gemeinde Hüttau 

war eine der leidtragenden Gebiete des Katast-

rophenjahres von 2013. Nach dem Ereignis vom 

2. Juni konnte im Einzugsgebiet des Sattelbaches 

nach nicht einmal 3 Wochen ein fertiges Projekt 

zur Umsetzung ausgearbeitet und bis im April 

2014 umgesetzt werden. Auch die Gemeinde 

Wagrain ist durch zahlreiche Wildbäche gefähr-

det, weshalb schon seit langer Zeit ein intensives 

Miteinander gepflegt wird. Bei der Erstellung von 

fünf größeren Schutzprojekten rund um die Klein-

arler Ache war die Zusammenarbeit der Gemein-

devertreter, der Genossenschaftsobleute und der 

zuständigen Dienststelle der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung stets hervorragend.

Herausfordernd war die Umsetzung des 

Integralen Hochwasserschutzes für die Markt-

gemeinde Thalgau, da zur Sicherstellung eines 

Hochwasserschutzes für die Marktgemeinde 

große Flächen für einen Hochwasserrückhalt 

von insgesamt rd. 800.000 m³ Wasser erforder-

lich wurden. Durch eine intensive und laufende 

Zusammenarbeit konnten die Aufgaben gelöst 

und die Umsetzung im Jahr 2016 nunmehr fast 

abgeschlossen werden.

Vielseitiger Aufgabenbereich

Neben den Hauptschauplätzen der Erstellung von 

Hochwasserschutzprojekten und deren Umset-

zung leisten die Gemeinden im Zusammenhang 

mit der WLV noch zusätzliche wertvolle Auf-

gaben von der Bewirtschaftung der errichteten 

Staubecken, der Mithilfe bei der Gründung einer 

Wassergenossenschaft, der Unterstützung bei den 

alljährlich durchzuführenden Bachbegehungen 

bis hin zur Wartung und Erhaltung der hergestell-

ten Hochwasserschutzbauten.

Hervorzuheben sind die Wassergenossenschaf-

ten, die als Solidargemeinschaften wesentliche 

Vorteile in der Umsetzung und in der Betreuung 

von Schutzbauwerken bringen. Bürgerbeteili-

gung ist von Beginn an in höchstem Ausmaß 

garantiert. Zudem gibt es eine starke Identifi-

kation mit „ihren“ Bauwerken, eine gesicherte 

Finanzierung des Interessentenbeitrages und 

eine gesicherte Betreuung der Bauwerke, da 

genügend interessierte Genossenschafts mit-

glieder vorhanden sind. 

Im Bereich der Wildbachbegehungen 

werden die Gemeinden von den Gebietsbaulei-

tungen bestmöglich unterstützt. Die Unterstüt-

zung reicht von der Begleitung durch KV Mitar-

beiter (oft auch durch Genossenschaftsmitglieder) 

bei der Begehung bis hin zu Schulungen. Die ord-

nungsgemäße Begehung der Wildbäche ist eine 

unerlässliche Maßnahme zur Vorbeugung von 

Ereignissen. 

Allein in Salzburg stehen in etwa 500 

Rückhaltesperren mit Aufnahmekapazität von 

mehreren Millionen Kubikmetern Material und 

Wildholz zur Verfügung, deren Funktionsfähig-

keit durch ständige Wartung zu sichern ist. Die 

laufende Wartung und Instandhaltung ist Auf-

gabe der Interessenten (also der Gemeinden und 

Wassergenossenschaften). Die Dienststellen der 

WLV vor Ort unterstützen die Interessenten bei 

diversen Fragestellungen bezüglich der Bau-

werkswartung.

Beide Aufgaben, sowohl die Überwa-

chung von Schutzwasserbauten als auch die Wild-

bachaufsicht sind geradezu essentiell für eine 

nachhaltige Schutzwasserwirtschaft. Die Aufsicht 

und damit die jährliche Begehung der Wildbäche 

stellen sicher, dass die Gewässer von abflusshem-

menden Bewuchs, Hölzern, Geröll und absturz-

gefährdeten Bäumen freigehalten werden. Das 

beugt in erster Linie ausufernden Wildbächen 

gentätigkeit oder in der Gefahrenzonenplanung. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die 

vorbildhafte Zusammenarbeit der Gemeinden mit 

den jeweiligen Gebietsbauleitungen der Wild-

bach- und Lawinenverbauung bei der Planung 

wie auch bei der Umsetzung von Schutzmaßnah-

men. Die Dienststellen der WLV pflegen einen 

ständigen Kontakt zu den Gemeinden, der beson-

ders in der Ausarbeitung und der Umsetzung von 

Schutzmaßnahmen intensiviert wird. 

Die in den letzten Jahren verstärkt wie-

derkehrenden Hochwasserkatastrophen erhöhen 

den Bedarf an Schutzprojekten, die seitens der 

Dienststellen ausgearbeitet werden. Zahlreiche 

Beispiele belegen die hervorragende Zusammen-

arbeit mit den betroffenen Gemeinden.

Partner der Gemeinden

Viele Schutzmaßnahmen sind in den letzten Jah-

ren und Jahrzehnten umgesetzt worden, einen 

essentiellen Beitrag dazu hat die Wildbach- und 

Lawinenverbauung geleistet, die seit mehr als 130 

Jahren im Dienste des Schutzes vor Naturgefahren 

steht. 

Von besonderer Bedeutung sind die 

Leistungen der Wildbach- und Lawinenverbau-

ung, die für einen nachhaltigen Schutz vor Wild-

bächen, Lawinen und Erosion sorgt. Vor allem 

Gemeinden wissen die Dienstleistungen, die 

Erfahrung und die Kompetenz der Wildbach- und 

Lawinenverbauung zu schätzen, gleich ob in der 

Naturgefahreninformation, in der Sachverständi-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 1: Murgang im Feldingbach (Bad Hofgastein): Schutzmaßnahmen waren bis an die Belastungsgrenze wirksam und haben 
schwere Schäden im Siedlungsraum verhindert.
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Zahlreiche Fehler rühren aus Zeiten, wo die Wis-

senschaft, Forschung und Technik (Meteorologie, 

Hydrologie, Ereignisanalysen, Frühwarnsysteme) 

noch nicht soweit waren, um aussagekräftige Pro-

gnosen treffen zu können, wo welches Risiko mit 

welcher Intensität und Häufigkeit zu erwarten ist 

und welche Maßnahmen erforderlich sind um 

den Gefahren Herr zu werden. 

Da der Schutz vor Naturgefahren kost-

spielig ist, ist es gut und richtig, dass in Gefah-

rengebieten bei der Auswahl der gebotenen 

Schutzmaßnahme die effizienteste und sogleich 

ökologisch und ökonomisch sinnvollste Maß-

nahme ergriffen wird. 

In Österreich wird und das im Einklang 

mit der EU-Hochwasserrichtlinie der Grundsatz 

„Ökologischer Hochwasserschutz wo möglich – 

technischer Hochwasserschutz wo nötig“ verfolgt.

Neben dem Aspekt des Naturschutzes 

wird dieser Grundsatz auch von einem ökono-

mischen Gesichtspunkt getragen, sind doch Maß-

nahmen im Rahmen des ökologischen Hochwas-

serschutzes auf lange Sicht gesehen günstiger und 

nachhaltiger als die Errichtung technischer Hoch-

wasserschutzbauten und deren Erhaltung und 

Instandhaltung.

Die EU-Hochwasserrichtlinie stellt die 

Wahl der Schutzmaßnahmen den Mitgliedsstaa-

ten frei. Hochwasserschutz und das Schutzniveau 

bleiben daher weiterhin in nationaler Verantwor-

tung. Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie, die 

neben Hochwassergefahren- und Hochwasserrisi-

kokarten letztlich von den Mitgliedsstaaten Risi-

komanagementpläne mit konkreten Zielen und 

Maßnahmen einfordert, soll auch die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit forciert werden. 

Eine grenzüberschreitende Abstimmung 

der geplanten Schutz- und Vorbeugemaßnahmen 

ist gerade für Österreich mit seinen vielen grenz-

überschreitenden Gewässern besonders wichtig.

Neben grenzüberschreitenden Kooperationen im 

Hinblick auf Gefahrenschutzmaßnahmen ist auch 

innerhalb Österreichs eine Koordination, Koopera-

tion und ein gemeinsames Zusammenwirken aller 

zuständigen und betroffenen Akteure unabdingbar. 

Denn eines ist klar: Die Gemeinde als alleinige 

Planungsebene reicht nicht aus, Naturgefahren 

und ihre Auswirkungen betreffen zumeist nicht 

nur eine Gemeinde, sondern eine gesamte Region. 

Naturgefahrenschutz erfordert regionales Denken, 

Planen und Handeln. 

Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz 

vor Naturereignissen kommen mittelfristig deut-

lich günstiger als die Beseitigung von Schäden 

aufgrund von Naturereignissen. Grundsätzlich 

sind dabei drei Ebenen anzusprechen:

• die Naturgefahrenprävention und damit 

vorbeugende Maßnahmen, um Naturge-

fahren erst gar nicht entstehen zu lassen 

(Klimaschutzmaßnahmen, Renaturie-

rung)

• die Schadensprävention und damit 

vorbeugende Maßnahmen, um keine 

Schäden aufgrund von stattfindenden 

Naturereignissen eintreten zu lassen 

(Schutzwasserbauten, Schutzwaldbe-

wirtschaftung)

• der Zivil- und Katastrophenschutz und 

damit Maßnahmen, um eingetretene 

Schäden zu minimieren und beseitigen 

(Unterstützungsleistungen, Aufräumar-

beiten).

Gemeinsame Verantwortung

Die Wildbach- und Lawinenverbauung ist – wie 

viele andere Bereiche auch – eine Querschnittma-

terie, in der viele Stellen gefordert, teils auch ver-

pflichtet sind, ihren Beitrag zu leisten. Gemeinden 

sind davon freilich nicht ausgenommen. Gerade 

vom Menschen wesentlich beeinflusst. Fahrläs-

sigkeit, Sorglosigkeit und Verantwortungslosigkeit 

den natürlichen Ressourcen gegenüber sind hier 

zu nennen.

Geht es um Schäden infolge von Unwet-

terereignissen so muss man ehrlich sein und 

zugeben, dass auch diesbezüglich in der Vergan-

genheit Fehler passiert sind. Man denke an Fluss-

begradigungen, Flussregulierungen, Abholzung, 

Oberflächenversiegelung und Verbauungen teils 

bis an die Uferbereiche. Gründe für die „Schutz-

wasserwirtschaft von gestern“ gibt es viele – neben 

fehlendem Gefahrenbewusstsein, einer unzurei-

chenden Raumordnung und einem mangelnden 

Naturgefahrenmanagement ist auch die spärliche 

Datenlage zu nennen.

und Verklausungen im Oberlauf vor, mindert 

aber auch die übermäßige Inanspruchnahme der 

Schutzwasserbauten und damit deren Erhaltungs-

aufwand.

Risiko- und Gefahrenmanagement

Eine Frage, der man sich nicht entziehen kann 

und der man ehrlich gegenüberstehen muss, ist 

die Frage, ob Naturkatastrophen nicht zu einem 

guten Teil „hausgemacht“ und letztlich ein Ergeb-

nis menschlichen Handelns bzw. Fehlverhaltens 

sind. Ohne Zweifel und da sind sich die Klima-

forscher einig, werden neben natürlichen Wetter- 

und Klimazyklen, die es immer gegeben hat, die 

klimatischen und damit die Wetterbedingungen 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 2: Die Räumung der Geschiebesperren nach Ereignissen ist eine gemeinsame Aufgabe
von Gemeinden und Wildbach- und Lawinenverbauung.
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Unterstützung im Katastrophenfall. Wie der Bür-

ger diese Hilfestellungen vom Staat einfordert, so 

darf sich auch der Staat vom Bürger eine gewisse 

Eigenverantwortung und Eigenvorsorge erwarten. 

Anschrift des Verfassers / Author’s address:

Prof. Helmut Mödlhammer 

Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Löwelstraße 6

1010 Wien

presse@gemeindebund.gv.at

die Kommunen tragen im Bereich der Wildbach- 

und Lawinenverbauung eine besonders große 

Verantwortung und erfüllen teils gesetzliche und 

teils zivilrechtliche Pflichten, je nachdem ob sie 

als Gemeinde, als Behörde, als Konsensinhaber, 

als Interessent, als Grundeigentümer oder als Mit-

glied in einer Wassergenossenschaft auftreten.

Der Staat und damit auch die Gemein-

den können immer nur unterstützend tätig sein, 

eben in Form von Information, Aufklärung aber 

auch in Form der Umsetzung präventiver Maß-

nahmen oder einer finanziellen und materiellen     

 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 3: Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer als Vortragender 
bei der Tagung "Wildbachaufsicht" in Zell am See 2013 (© ÖWAV)
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Land im Gebirg‘: 
Schutzbauten sind in Tirol Teil der Infrastruktur

JOSEF GEISLER 

Zusammenfassung:
Lebensraum braucht Sicherheit. Das gilt in einem Land wie Tirol mehr als sonst wo. Mit der 
Wildbach- und Lawinenverbauung hat Österreich und insbesondere das Bundesland Tirol eine 
Institution, die heute mehr denn je zur Absicherung des Lebens- und Wirtschaftsraumes in den 
Talschaften beiträgt.

Stichwörter: 
Wildbach- und Lawinenverbauung, Lebensraum, Tirol, Schutzmaßnahmen

Tätigkeit der Wildbach- und Lawinenverbauung 

zusammen. 

2.228  Wildbacheinzugsgebiete und 

2.588 Lawineneinzugsgebiete sind in den flächen-

deckenden Gefahrenzonenplänen der Wildbach- 

und Lawinenverbauung ausgewiesen – mehr als 

in jedem anderen Bundesland. In Summe gibt es 

in Tirol rund 40.000 Schutzbauwerke. Hundert-

prozentigen Schutz vor Naturgefahren kann es in 

einem Land wie Tirol nie geben. Das sollte uns 

trotz aller Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen 

immer bewusst sein und darauf müssen wir auch 

immer wieder hinweisen. 

Einleitung

Nur noch einmal zur Erinnerung. Lediglich zwölf 

Prozent der Tiroler Landesfläche sind Dauersied-

lungsraum. Gleichzeitig gehört Tirol zu jenen 

Regionen Österreichs, die sich dynamisch entwi-

ckeln und einen stetigen Bevölkerungszuwachs 

verzeichnen: und zwar nicht nur in der Inntalfur-

che, sondern auch in den Seitentälern. Dass wir 

im Gegensatz zu manch anderen Regionen im 

Alpenbogen so gut wie keine Gebiete haben, die 

von Entsiedelung bedroht sind, hängt zum einen 

mit dem Tourismus, aber vor allem auch mit der 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 1: Kaunertal Verbauung: Ohne Schutzmaßnahmen wären der Tourismus und die Siedlungstätigkeit im Kaunertal schon lange zum 
Erliegen gekommen. Schutzbauten gehören in Tirol zur notwendigen Infrastruktur. (Quelle: Land Tirol/Entstrasser-Müller)
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sodass rechtzeitig zu Schulbeginn auch 

der im Gefahrengebiet situierte Schul-

standort gesichert war. 

• 1994 bis 2015: 27 Gebäude in den 

Ortsteilen Hintertux und Neu-Hintertux 

sowie die Zufahrtsstraße zum Hintertu-

xer Gletscher, an dem sich an Spitzenta-

gen mehr als 10.000 Wintersportler auf-

halten, sind durch die Hintertux- und die 

Schmittenberg-Lawine in hohem Aus-

maß gefährdet. In den Jahren 1994 bis 

2008 wurden die ersten Sicherungsmaß-

nahmen an der Schmittenberg-Lawine 

(Abbildung 3) durchgeführt. Seit dem 

Jahr 2012 werden im Bereich der Hinter-

tux-Lawine eine Stützverbauung sowie 

ein Verwehungszaun errichtet. Gesamt-

kostenpunkt rund 20 Millionen Euro. 

Jederzeit einsatzbereit

Gerade im Katastrophenfall ist die Wildbach- und 

Lawinenverbauung mit ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ein wichtiger Ansprechpartner 

für die Gemeinden und das Land Tirol. Zudem 

sind sie Mitglieder der Katastrophenstäbe auf 

Bezirks- und Landesebene und werden im Kata-

strophenfall über die Leitstelle Tirol oder die Lan-

deswarnzentrale alarmiert. Um jederzeit einsatz-

bereit zu sein, wurde seitens der Wildbach- und 

Lawinenverbauung ein permanent erreichbarer 

Bereitschaftsdienst eingerichtet.

Die Wildbach- und Lawinenverbauung 

hat in den vergangenen Jahrzehnten ihre Kom-

petenz immer wieder unter Beweis gestellt und 

sich so nicht nur das Vertrauen der Bürgermeister, 

sondern auch der breiten Bevölkerung erworben. 

233 Schadensereignisse, 82 Sofortmaßnahmen 

mit Kosten von rund zehn Millionen Euro gab es 

allein im Jahr 2013 abseits des regulären Bau-

programms. Im vergangenen Jahr waren es 100 

Schadensereignisse und 47 Sofortmaßahmen mit 

einem Volumen von 7,75 Millionen Euro. Schaut 

man zehn Jahre zurück, so gibt es pro Jahr durch-

schnittlich 83 Schadensereignisse und 42 Sofort-

maßnahmen. 

Es ist von ungeheurem Vorteil, dass bei 

der Wildbach- und Lawinenverbauung alles in 

einer Hand liegt: von der Erstellung der Gefah-

renzonenpläne über die Maßnahmenplanung bis 

hin zur Umsetzung. Darin liegt auch eine beson-

dere Qualität dieser unverzichtbaren Dienststelle. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die 

Bautrupps der Wildbach- und Lawinenverbauung 

verfügen nicht nur über enormes Spezialwissen 

und viel Erfahrung. Sie haben auch die notwen-

dige Ortskenntnis und einen Draht zur Bevölke-

rung – Dinge, die gerade in Ausnahmesituationen 

nahezu unbezahlbar sind. 

Verschiedene Dienststellen – ein gemeinsames Ziel

Im Naturgefahrenmanagement braucht es Zusam-

menarbeit. Die Berührungspunkte zwischen der 

Bundesdienststelle Wildbach- und Lawinenver-

bauung und diversen Landesdienststellen sind viel-

fältig. Ob Landesgeologie, Wasserwirtschaft, Lan-

desstraßenverwaltung, Geoinformation oder Forst 

– sie alle sind gerade im Ereignisfall in ständigem 

Austausch. Der persönliche Kontakt macht dabei 

gerade bei unterschiedlichen Dienstgebern viel 

aus. Damit historisch gewachsene Strukturen nicht 

zum Hemmschuh werden, gilt es diesen Kontakt 

zu pflegen und auch zu institutionalisieren. 

Der Tiroler Wald ist seit jeher ein Schutz-

schild vor Naturgefahren. Bereits seit dem Jahr 

2008 läuft ein vom Land Tirol, dem Gemeindever-

band und der Wildbach- und Lawinenverbauung 

initiiertes Projekt zur Wildbachbetreuung, im Rah-

men dessen die jährlichen Wildbachbegehungen 

Gebäude beschädigt werden. Nur ein 

Jahr später wird das Herzstück der neuen 

Verbauung am Schallerbach – ein erwei-

tertes Geschiebebecken mit einem Fas-

sungsvermögen von 45.000 m³ (Abbil-

dung 2) – fertiggestellt. Die Umsetzung 

der weiteren Maßnahmen ist bis 2025 

geplant. Das Investitionsvolumen liegt 

bei rund 12,5 Millionen Euro. 

• Juli 2016: In der Osttiroler Gemeinde 

Hopfgarten im Defereggental brechen 

vom sogenannten Kirchlahner einige 

tausend Kubikmeter Fels in Richtung 

Ortszentrum ab. Wenige Tage nach dem 

Ereignis beginnt die Wildbach- und Lawi-

nenverbauung mit der Errichtung eines 

250 Meter langen und fünf Meter hohen 

Schutzdammes. Dieser wurde innerhalb 

von nur zwei Monaten fertiggestellt, 

Die Wildbach- und Lawinenverbauung Tirol setzt 

jährlich rund 100 bis 150 Projekte um, davon 40 

bis 60 größere Bauvorhaben. Während die Inves-

titionen in die Lawinenverbauung tendenziell 

zurückgehen, steigen die Aufwendungen für die 

Wildbäche, aber auch für den Erosionsschutz. 

Durchschnittlich 21 Millionen Euro wurden in 

Tirol seit 2006 jährlich in die Wildbachverbauung 

investiert, 11,5 Millionen flossen in den Schutz 

vor Lawinen. Im langjährigen Durchschnitt wer-

den pro Jahr knapp 30 neue Projekte genehmigt.

Anhand einiger ausgewählter Beispiele 

lässt sich die Bedeutung der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung für Tirol eindrucksvoll darstellen. 

• Juni 2015: In der Paznauner Gemeinde 

See kommt es nach anhaltenden Starkre-

genfällen zu einer Murkatastrophe, bei 

der sowohl das bestehende Geschiebe-

becken des Schallerbachs wie auch 70 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 2: Nur ein Jahr nach der verheerenden Murenkatastrophe am Schallerbach in der Paznauner Gemeinde See ist das Herzstück 
der neuen Verbauung – ein erweitertes Geschiebebecken mit einem Fassungsvermögen von 45.000 m3 – fertig. 
(Quelle: WLV Sektion Tirol)
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Lawinen ausgearbeitet. Insbesondere die Schnitt-

stelle zwischen Wildbach und Vorfluter erfordert 

eine intensive Koordinierung der beidseitigen Vor-

gangsweise. 

Im Jahr 2015 wurden in Tirol von Bund, 

Land und Interessenten 44 Millionen Euro in 

Schutzmaßnahmen investiert, nach knapp 50 

Millionen Euro im Jahr 2013 der höchste Wert im 

Zehn-Jahres-Vergleich. Als für Zivil- und Katastro-

phenschutz zuständiges Mitglied der Tiroler Lan-

desregierung bin ich sowohl froh als auch stolz, 

dass es sowohl auf Bundesebene als auch in Tirol 

budgetär immer möglich war, die Beiträge für die 

Umsetzung der notwendigen Schutzmaßnahmen 

aufzubringen und dabei auch politische Einigkeit 

herrscht. Dies gilt vor allem auch für die Realisie-

rung von Sofortmaßnahmen. 

Sicherheit darf etwas kosten

Schutz und Sicherheit gibt es nicht zum Nullta-

rif. Das ist in Tirol sowohl dem Land als auch den 

Gemeinden klar. Um einen hohen Sicherheits-

standard aufrechterhalten zu können, braucht es 

auch in Zukunft das finanzielle Engagement des 

Bundes. Es darf nicht passieren, dass sich der 

Bund – wie in vielen anderen Bereichen – aus sei-

ner Verantwortung zurückzieht und die Aufgaben 

ohne entsprechende Mittelausstattung in die Län-

der verlagert werden. 

Wo immer es Synergieeffekte und Ein-

sparungsmöglichkeiten gibt, die nicht zulasten 

der Sicherheit der Bevölkerung gehen, sollten 

wir diese nutzen. Um die Verwaltungsabläufe zu 

straffen, wurden etwa die beiden Büros in Inns-

bruck und in Schwaz vor Jahren zu einer einzigen 

Dienststelle zusammengeführt. Der einstige Auf-

schrei ist verstummt, Synergien konnten genutzt 

werden ohne die Betreuungsqualität zu beein-

trächtigen. Wir tun auch gut daran, sich bietende 

technischen Möglichkeiten zu nutzen und die 

Effizienz laufend zu erhöhen. 

Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bei der Wildbach- und Lawinenver-

bauung Sektion Tirol ist in den letzten zehn Jah-

ren in etwa gleich geblieben und hat sich bei 74 

eingependelt. Auf den Baufeldern ist die Produk-

tivität der einzelnen Mitarbeiter erheblich gestie-

gen. Jeder einzelne der 200 auf den Baustellen 

beschäftigten Mitarbeiter setzt jährlich Verbau-

ungsmaßnahmen im Wert von 200.000 Euro um. 

Nicht nur bei der Wildbach- und Lawinenverbau-

ung auch in vielen anderen Bereichen nimmt die 

Sachverständigentätigkeit überhand. Für die Erle-

digung der Kernaufgaben bleibt oft zu wenig Zeit. 

Hier sind der Gesetzgeber und die Politik im Zuge 

der Aufgaben- und Verwaltungsreform gefordert, 

Augenmaß walten zu lassen: Oft ist weniger mehr. 

Für die Zukunft gerüstet

Auch die kommenden Jahre werden für das Land 

Tirol und die Wildbach- und Lawinenverbauung 

zahlreiche Herausforderungen bringen. Noch 

wissen wir nicht genau, welche Auswirkungen 

der Klimawandel auf unser Land haben wird. 

Schon jetzt ist uns aber bewusst, dass Gefahren-

zonenpläne nicht in Stein gemeißelt sind, son-

dern laufend angepasst werden müssen. Das gilt 

in weiterer Folge auch für die Schutzmaßnahmen. 

Zudem gilt es, alte Bausubstanz zu erneuern. Wir 

haben zahlreiche Wildbäche, die vor Jahrzehnten 

verbaut wurden und die nicht mehr den aktuellen 

Erfordernissen entsprechen. Um diese Heraus-

forderungen gut bewältigen zu können, braucht 

es auch in Zukunft eine entsprechende Personal- 

und Mittelausstattung.

Viele Entwicklungen in Österreich deu-

ten auf ein zunehmendes Spannungsfeld zwischen 

städtischen Ballungsgebieten und ländlichen 

Gemeinde Navis. Bis zu sechs Zentimeter pro Jahr 

hat sich dort der Hang bewegt. Mit viel Fachwis-

sen und einem Bündel an Sanierungsmaßnahmen 

ist es vorerst gelungen, die Hangbewegung auf 

zwei Zentimeter im Vorjahr zu reduzieren.

Zusammenarbeit intensivieren

Eine enge Zusammenarbeit gibt es auch mit der 

Landesstraßenverwaltung. Vorreiter sind dabei 

das Außerfern und die Bezirke Landeck und Imst 

im Tiroler Oberland. Im Rahmen von Koordinie-

rungsgesprächen diskutieren Vertreter der Bau-

bezirksämter und der Wildbach- und Lawinen-

verbauung das Jahresprogramm, identifizieren 

Berührungspunkte und nehmen eine Dringlich-

keitsreihung für Schutzmaßnahmen entlang von 

Verkehrswegen vor. Diese Abstimmungsgesprä-

che werden in Zukunft auf alle Tiroler Bezirke 

ausgedehnt. 

Ebenfalls weiter auszubauen gilt es die 

Kooperation in der Gefahrenzonenplanung. Sei-

tens des Landes werden Gefahrenzonenpläne für 

die Flüsse erstellt, von der Wildbachverbauung 

werden Gefahrenzonenpläne für Wildbäche und 

der Gemeinden und die laufenden Überwachun-

gen von Schutzbauten sehr professionell abgear-

beitet werden. Dabei werden die Wildbäche von 

den Waldaufsehern regelmäßig auf Gefahrenstel-

len und Abflusshindernisse hin kontrolliert. Wird 

von einem Waldaufseher eine Beobachtung an 

einem Wildbach gemacht, werden automatisch 

die Wildbach- und Lawinenverbauung bzw. die 

Gemeinde verständigt. 

In weiterer Folge wird besprochen, wer 

einen allfälligen Missstand am besten beheben 

kann. Die Wasserrechtsbehörde wird von all die-

sen Vorgängen automatisch in Kenntnis gesetzt. 

Alle Institutionen können dabei auf eine gemein-

same Datenbank, die Tiroler Walddatenbank, 

zurückgreifen und sind somit nicht nur auf dem 

aktuellen, sondern auch auf einem einheitlichen 

Informationsstand. Denn ob Bund, Land oder 

Gemeinde, wir alle haben ein gemeinsames Ziel: 

höchstmögliche Sicherheit vor Naturgefahren. 

Ein weiteres Beispiel für die intensive 

Zusammenarbeit zwischen dem Land Tirol mit 

der Landesgeologie sowie der Geoinformation 

und der Wildbach- und Lawinenverbauung ist 

das Sanierungsprojekt Kerschbaumsiedlung in der 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 3: 
Tirols LH-Stv. Josef Geisler 
beim Lokalaugenschein 
in Hintertux mit der 
Schmittenberglawine im 
Hintergrund (Quelle: Land 
Tirol/Entstrasser-Müller)
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Unsere Leistungen im Naturgefahren-Management: 
Regional- und Gefahrenzonenplanung  Schutzkonzepte  Gutachten

Einreichplanung  Ausschreibungen Umsetzungsbegleitung /-kontrolle 

Weitere Bereiche:  Umwelttechnik und Sportstättenplanung 

Regionen hin. Die Schutzbauten der Wildbach- 

und Lawinen verbauung sind ein wesentlicher 

Bestandteil der Infrastruktur in Tirol. Es darf kei-

nesfalls dazu kommen, dass die Aufwendungen 

für den Schutz vor Naturgefahren in Diskussion 

geraten. Damit wir den gesellschaftlichen Kon-

sens aufrechterhalten können, müssen raumord-

nerische Fehlentwicklungen vermieden werden.

Es braucht aber auch Öffentlichkeits-

arbeit, um der breiten Bevölkerung die Bedeutung 

des Schutzes vor Naturgefahren näherzubringen. 

Auch das wird zu einer langfristigen Absicherung 

der Wildbach- und Lawinenverbauung beitragen. 

Denn obwohl 1884 gegründet und somit mehr als 

130 Jahre alt, ist die Wildbach- und Lawinenver-

bauung eine Institution und Servicestelle, die es 

heute mehr denn je braucht.
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Dazu werden Methoden und Datensätze einge-

setzt, die bisher in der Analyse der WLV noch 

nicht verwendet wurden. Der Beschreibung 

dieser Zugänge widmet sich der Hauptteil des 

vorliegenden Beitrags. Befunde daraus bilden 

schließlich die Grundlage für die Entwicklung 

von Ansätzen, die WLV stärker zukunftsorien-

tiert auszurichten. Um diesem Anspruch gerecht 

zu werden, wurde eine Methode entwickelt und 

angewandt, die räumlich explizite Bevölkerungs- 

und Wirtschaftsdaten verwendet und als Grund-

lage für die Entwicklung künftiger Projektent-

scheidungen dienen kann.

Ökonomische Auswirkungen von WLV-Investitionen 

Die Entwicklung des Kapitalstocks der WLV

Durch die Mittel der WLV werden neben der Erar-

beitung von Plänen in erster Linie Schutzvorrich-

tungen und andere Investitionen wie Informati-

onssysteme und Pläne finanziert. Da – anders als 

in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft – aus-

reichend lange Aufzeichnungen über Zahlungs-

ströme vorliegen, ist es möglich, den Kapitalstock 

und die Abschreibungen je Gebietsbauleitung zu 

schätzen. Diese Zahlen liefern Hinweise auf den 

Bedarf von Ersatzinvestitionen in der Zukunft.

Die laufende Investitionstätigkeit trägt 

zum Aufbau eines Kapitalstocks von Schutzanla-

gen bei. Auf aggregierter Ebene bestätigt sich der 

bereits bekannte Befund (Sinabell et al., 2009), 

dass die laufenden Ausgaben in etwa der Höhe 

der Abschreibung entsprechen, wenn der Baukos-

tenindex herangezogen wird, um den Wert ver-

gangener Investitionen zu bestimmen. Die jähr-

lichen Ausgaben von annähernd 140 Mio. Euro 

entsprechen also etwa dem jährlich zu erwarten-

den Wertverlust.

Einleitung

Die Aufgabe der Wildbach- und Lawinenverbau-

ung (WLV) ist die Sicherung des Lebens- und Sied-

lungsraums in alpinen Gebieten. Diese Räume 

sind besiedelt, weil sie Menschen zum Zweck 

des Wohnens, des Arbeitens und der Erholung 

dienen. Räume in denen diese Funktionen ihren 

Wert verlieren, haben weniger Beschäftigungs-

möglichkeiten, eine geringere Lebensqualität und 

schließlich eine abnehmende Bevölkerungszahl. 

Die WLV greift in komplexe regionalökonomische 

Prozesse ein und ist auch Teil davon. Es ist vor-

derhand unklar, ob bestimmte Regionen deshalb 

attraktive Standorte sind, weil die WLV entspre-

chende Investitionen getätigt hat, um ein gedeih-

liches Leben zu ermöglichen oder ob die WLV 

nur aktiv wird, weil sich wegen der Kapitalakku-

mulation in prosperierenden Regionen die teuren 

Schutzinvestitionen lohnen.

Die Untersuchung dieser Frage ist wich-

tig, da die Kenntnis über die Wechselwirkungen 

zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen über 

die langfristigen Perspektiven der WLV führt. Im 

ersten Fall ist die WLV ein Instrument der Regio-

nalpolitik und vergleichbar mit der Investition in 

Häfen oder der Schaffung von Sonderwirtschafts-

zonen, um wirtschaftliche Entwicklung anzu-

regen und zu steigern. Im zweiten Fall geht die 

wirtschaftliche Dynamik von endogenen Faktoren 

der Region aus. Die WLV ist dann eine notwen-

dige Maßnahme des Risikomanagements und ver-

hindert, dass Schäden überhandnehmen und die 

wirtschaftliche Dynamik drosseln. 

Da die Beantwortung der Kausalwirkung 

der WLV wegen der vielen gleichzeitig stattfin-

denden Prozesse und Entscheidungen nicht ein-

fach ist, werden mehrere Ansätze verfolgt, um 

zumindest Teilfragestellungen zu beantworten. 

Zusammenfassung:
In dieser Untersuchung werden Ergebnisse über Auswirkungen von Investitionen der WLV auf 
die regionale Wirtschaft vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die WLV neben Wirkung 
auf Schadenverringerung auch eine Säule der regionalen Entwicklung in strukturschwachen 
Gebieten betrachtet werden kann. Um diese Fragen zu beantworten wurden ökonometrische 
Verfahren eingesetzt und es wurden räumlich explizite Informationen über Gebäudebestand 
und Wirtschaftsentwicklung verwendet. Diese Daten und Methoden wurden im Zusammen-
hang mit Analysen zur WLV erstmals eingesetzt. Die Ergebnisse bestätigen die Vermutung, 
dass konkrete wirtschaftliche Auswirkungen zu identifizieren sind. Sie reichen von einer Bele-
bung der Wirtschaft bis zu Wertsteigerungen von Liegenschaften. 

Stichwörter: 
Regionale Entwicklung, Investitionsanalyse, Wildbach- und Lawinenverbauung

Regionalökonomische Aspekte der WLV: 
Wirkung und Ausblick

FRANZ SINABELL, DIETER PENNERSTORFER, STEPHANIE LACKNER 
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zelnen Sektoren abzuschätzen. Im Zuge der Inter-

pretation ist jedoch zu beachten, dass die zugrun-

deliegenden Modellparameter unterschiedlich 

hoch sind, je nachdem, wie stark die Kapazitä-

ten der Volkswirtschaft ausgelastet sind. In einer 

Hochkonjunktur kann es zu einer Verdrängung 

von anderen wirtschaftlichen Aktivitäten kom-

men, und in Phasen der Unterauslastung sind die 

Auswirkungen tendenziell etwas höher (vgl. Cag-

giano et al., 2015; Christiano et al., 2011).

Ansätze zur Messung des Nutzens der WLV-Maßnahmen

Die Ergebnisse einer Analyse mit einem Input-

Output-Modell zeigen die unmittelbaren Wirkun-

gen der zusätzlichen Nachfrage nach Gütern, die 

im Zuge von WLV-Projekten nachgefragt werden 

auf vor- und nachgelagerte Sektoren sowie auf den 

Konsum. Zu bedenken ist, dass die Investitionen 

der WLV nicht in erster Linie getätigt werden, um 

die Wirtschaft zu stimulieren, sondern um Schutz-

güter bereitzustellen. Der primäre Zweck ist die 

Schadenreduktion, sei es durch die Ausweisung 

von gefährdeten Gebieten, durch die Neuerrich-

tung von Anlagen oder die Erhaltung bestehender 

Schutzeinrichtungen. Die Auslösung wirtschaft-

licher Aktivitäten durch die Projektdurchführung 

ist ein willkommener Nebeneffekt, aber nicht der 

Hauptzweck.

Beschränkt man die Analyse auf die 

genannten Fragestellungen, so werden wichtige 

Dimensionen des volkswirtschaftlichen Werts 

der WLV außer Acht gelassen. Die Bereitstel-

lung von Informationen über die Gefährdung ist 

von zentraler Bedeutung, damit Investoren und 

Bewohner Entscheidungen treffen können, die 

der Gefährdung Rechnung tragen. Die Investition 

in Schutzanlagen und die Maßnahmen zu deren 

Erhaltung verringern das Risiko und ermöglichen 

damit wirtschaftliche Aktivitäten in Gebieten, wo 

sie ansonsten nicht stattfinden würden.

Bisher gaben lediglich die Unterlagen zu den Kos-

ten-Nutzenuntersuchungen Aufschluss darüber, 

welche Werte durch neue Projekte geschützt wer-

den (vgl. Hübl und Kraus, 2006). Solche Unter-

suchungen werden angestellt, um zu beurteilen, 

ob die Kosten von Schutzanlagen in einem ange-

messenen Verhältnis zum erwarteten abgewende-

ten Schaden der geschützten Bauten und Anlagen 

stehen. Da nur solche Projekte aus öffentlichen 

Mitteln unterstützt werden, deren erwarteter 

Nutzen die Kosten überwiegt, ist definitionsge-

mäß eine positive Wirkung von getätigten WLV-

Investitionen gegeben. Der Nutzen wird in erster 

Linie anhand des Werts verhinderter Sachschäden 

gemessen. Aus der Summe der Projekte kann folg-

lich zumindest abgeleitet werden, wie hoch die 

geschützten Werte sind. 

Zusätzliche intangible Nutzenkompo-

nenten werden in den Projektbewertungen zwar 

erwogen, aber monetär nicht direkt bewertet. Die 

Kosten-Nutzen-Untersuchungen der WLV sind 

auf den durch Maßnahmen unmittelbar betrof-

fenen Raum fokussiert. Aber die ökonomische 

Wirkung eines höheren Schutzniveaus ist nicht 

darauf begrenzt, da es darüber hinaus regionale 

wirtschaftliche Wechselwirkungen gibt. Zudem 

ändert sich das Verhalten der Personen und Unter-

nehmen, die von dem Schutz profitieren. 

Mit Methoden der direkten Nutzenbe-

wertung (z.B. über Discrete-Choice-Modelle) 

können diese Aspekte quantitativ erfasst und in 

Geldwerten bestimmt werden werden (vgl. Hane-

mann, 1984; Hanley et al., 2001; Bateman et al., 

2002). Diese Verfahren sind allerdings sehr auf-

wändig und damit kostenintensiv. Zudem werden 

direkte Bewertungsmethoden von vielen Rezipi-

enten abgelehnt und sind somit wenig geeignet, 

einen fruchtbaren Beitrag für einen breiteren Dia-

log leisten.

Neu zugängliche statistische Grundla-

gen, die für einen langen Zeitraum auf regional 

gebracht. Im Jahr 2000 betrugen die Ausgaben 

der WLV etwas mehr als 105 Mio. Euro, und im 

Jahr 2013 wurde der bisher höchste Betrag aus-

gegeben (knapp 165 Mio. Euro). Im Mittelwert 

der Jahre 2012 bis 2014 betrugen die Ausgaben 

145 Mio. Euro.

Wie Berechnungen mithilfe des WIFO-

Modells DYNK (Dynamic New Keynesian Model; 

siehe Horvath et al., 2016) zeigen, sind mit die-

sen Investitionen gesamtwirtschaftliche Effekte 

verbunden, die über die genannten Beträge hin-

ausgehen. Die Ausgaben generieren vor allem 

in der Bauwirtschaft und in Branchen, in denen 

Planungsleistungen erbracht werden, eine zusätz-

liche Nachfrage. Diese Branchen beziehen ihrer-

seits Vorleistungen aus anderen Bereichen der 

Wirtschaft bzw. aus dem Ausland. Die durch die 

WLV ausgelöste Nachfrage generiert Wertschöp-

fung und somit Einkommen in den unmittelbar 

betroffenen Unternehmen und deren Zulieferbe-

trieben. Damit geht ein höheres Konsumniveau 

einher, das ebenfalls stimulierend auf die Volks-

wirtschaft wirkt. Laufende Investitionen der Wild-

bach- und Lawinenverbauung im Umfang von 

145 Mio. Euro sind auf kurze Frist mit einer Brut-

towertschöpfung von ca. 180 Mio. Euro und einer 

Beschäftigungswirkung von 2.900 Personen (dies 

entspricht 2.400 Vollzeitäquivalenten) verbunden. 

Werden diese Ausgaben über einen längeren Zeit-

raum jährlich getätigt, steigert sich die Wirkung 

auf die Wertschöpfung auf 220 Mio. Euro und die 

Beschäftigungswirkung auf über 3.500 Personen 

(dies entspricht 2.900 Vollzeitäquivalenten).

Diese Modellergebnisse stellen eine 

Aktualisierung der Untersuchungen von Sinabell 

et al. (2009) dar und reflektieren die zwischen-

zeitig eingetretenen Änderungen in der Struktur 

der österreichischen Wirtschaft. Solche Aussagen 

über die volkswirtschaftlichen Wirkungen der 

Ausgaben sind nützlich, um die unmittelbaren 

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und die ein-

Alternative Berechnungsverfahren in denen eine 

andere Art der Abschreibung bzw. ein anderer 

Deflator verwendet wird, ergeben erwartungsge-

mäß abweichende Ergebnisse. Der grundlegende 

Befund der unterschiedlichen Verfahren bleibt 

jedoch gleich: Der hohe Aufbau von Kapital in 

Form von Schutzanlagen führt zunehmend zur 

Notwendigkeit, Ersatzinvestitionen zu tätigen, 

die – bei gegebenem Finanzrahmen – zu Lasten 

von Neuinvestitionen gehen. Der erwartete Nut-

zen im Zuge der Entwicklung völlig neuer Pro-

jekte muss daher gegen den schleichenden Ver-

lust der Schutzwirkung abgewogen werden, wenn 

bestehende Anlagen nicht ausreichend instandge-

halten werden.

Eine Auswertung der Ergebnisse auf 

kleinräumiger Ebene ermöglicht es zudem, jene 

Gebiete zu identifizieren, in denen die wirt-

schaftliche Dynamik abnimmt. Diese können 

jenen Gebieten gegenübergestellt werden. Im 

ersten Fall werden in erster Line Ersatzinvesti-

tionen oder Rückbaumaßnahmen nötig sein, 

während im zweiten Fall Neuinvestitionen wün-

schenswert sind, wenn sich Bevölkerungszahl 

und Wirtschaftsleistung besonders dynamisch 

entwickeln.

Wirkungen auf Wertschöpfung und Beschäftigung aufgrund 

zusätzlicher Nachfrage

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die WLV ein 

wichtiger Bereitsteller und Erhalter von öffentli-

cher Infrastruktur. Erhebliche Mittel werden ein-

gesetzt, um Projekte zu planen, sie umzusetzen, 

Schäden an Anlagen zu beseitigen und Schutz-

einrichtungen zu warten. Im Wirkungsbereich 

der WLV wurden 2014 über 135 Mio. Euro aus-

gegeben, wobei 75 Mio. aus Mitteln des Bundes 

bereitgestellt wurden. Der Restbetrag wurde von 

den Ländern und den Interessenten (darunter 

die unmittelbar geschützten Personenkreise) auf-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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WLV genutzt werden, die räumlich exakt Ausmaß 

und Lage von Gefahrenzonen abbilden. Gegen-

über dem bisherigen Stand des Wissens wird hier 

der Versuch unternommen, die zeitliche Dynamik 

abzubilden und die ökonomischen Wirkungen zu 

quantifizieren (vgl. Sinabell, Pennerstorfer und 

Lackner, 2016). Dazu wurde ein Raster-Datensatz 

von Statistik Austria mit Auswertungen der WLV 

(auf demselben Raster) verknüpft. Die Rastergröße 

ist 250 mal 250 Meter. Der Vorteil des Rasterda-

tensatzes ist, dass in ihm Elemente enthalten sind, 

die im Gebäude- und Wohnungsregister nicht ent-

halten sind, wie etwa die Zahl der Arbeitsstätten. 

Der Nachteil ist, dass die räumliche Zuordnung 

weniger genau ist, verglichen mit Daten, die die 

exakten Koordinaten jedes Objektes beinhalten.

In der auf diesen Daten aufbauenden Untersu-

chung geht es in erster Linie um die Veränderung 

sozio-ökonomischer und demographischer Grö-

ßen innerhalb eines Jahrzehnts, und nicht um die 

exakte räumliche Zuordnung einzelner Haushalte 

oder Objekte in verschiedene Gefahrenzonen. 

Diese Information bildet die Grundlage für öko-

nometrische Analysen zur regionalökonomischen 

Wirkung der WLV.

Faktoren zur Erklärung der räumlichen Verteilung von 

Investitionsmaßnahmen

Definitionsgemäß werden Mittel der WLV nur in 

gefährdeten Gebieten eingesetzt. Der Umfang 

der eingesetzten Mittel korreliert zudem stark 

mit dem Ausmaß der Gefährdung (gemessen an 

der Zahl von Objekten in Zonen verschiedener 

Gefährdung). Mithilfe der Ereignisdokumentation 

der WLV kann darüber hinaus kausalanalytisch 

bestimmt werden, inwieweit beobachtete Ereig-

nisse die Verteilung von Investitionen beeinflus-

sen. Dabei können andere Zusammenhänge, 

die Investitionen erklären können (wie etwa die 

Größe der gefährdeten Flächen innerhalb der 

sehr differenzierter Ebene vorliegen, gestatten es, 

Nutzenaspekte zumindest indirekt zu bestimmen. 

Verschiedene regionalökonomische Wirkungen 

können mit Hilfe ökonometrischer Verfahren 

abgeschätzt werden. Dazu werden Daten über 

die von der WLV erfassten und teilweise geschütz-

ten Räume herangezogen. Bisherige Arbeiten, 

die sich auf Annahmen über die Verteilung von 

gefährdeten Objekten in Gemeinden stützen 

mussten, waren sehr ungenau.

Durch die Verfügbarkeit von digita-

len Gefahrenzonenplänen und mit der Kenntnis 

der Lage von baulichen Objekten und der Lage 

von Wohnadressen der Bevölkerung ist es mög-

lich, das Gefahrenpotential mit angemessener 

Zuverlässigkeit zu bestimmen. Zusammen mit 

der Kenntnis von Ereigniswahrscheinlichkeiten 

und dem Wissen, welche Werte welcher Gefahr 

ausgesetzt sind, lässt sich der erwartete Schaden 

bestimmen. 

Datenbeschreibung und methodischer Zugang

In der Vergangenheit war Information über genaue 

Lage von Gebäuden und deren Charakteristika 

nur verfügbar, wenn Projekte geplant und durch-

geführt wurden. Nun liegen Informationen vor, 

die nahezu für das gesamte von der WLV betreute 

Gebiet Aussagen über Risikoexposition und mög-

liche Schadenhöhen zulassen. Es ist evident, dass 

in die Risikobewertung zahlreichen Annahmen 

einfließen und daher die Notwendigkeit zur stän-

digen Verbesserung besteht. Die Vorteile einer 

flächendeckenden Betrachtung liegen aber darin, 

dass nun auf aggregierter Ebene Planungen mit 

größerer Zuverlässigkeit als bisher durchgeführt 

werden können.

Seit 2013 liegen Auswertungen vor, aus 

denen die potentiell betroffene Bevölkerung und 

die Zahl der betroffenen Gebäude ablesbar ist. 

Für die vorliegende Arbeit konnten Daten der 

Gemeinde) statistisch ausgeblendet werden. Mit 

Kontrollvariablen und der panel-ökonometri-

schen Methode der „fixen Effekte“ kann diesem 

Zusammenhang Rechnung getragen, und die Aus-

wirkung von Einzelereignissen auf Investitionen 

in Schutzanlangen können isoliert werden. Eine 

unmittelbare Verlagerung von Investitionen nach 

Ereignissen in die betroffenen Gemeinden würde 

implizieren, dass die Allokation ereignisgetrieben 

ist. Eine von Wildbach- und Lawinenereignissen 

völlig unabhängige Investitionstätigkeit würde 

bedeuten, dass die WLV einem rigiden Plan folgt, 

der Einzelereignissen kein Gewicht gibt. 

Die Ergebnisse der ökonometrischen 

Analyse zeigen, dass keines der beiden Extreme 

zutrifft: Der Eintritt von Naturereignissen (insbe-

sondere, wenn dadurch Personen geschädigt wer-

den und Sachschäden an Gebäuden entstehen) 

führt sowohl kurzfristig (im Jahr oder im Folgejahr 

des Ereignisses) also auch mittel- und langfristig 

zu erhöhten WLV-Investitionen. Es kann deut-

lich nachgewiesen werden, dass Einzelereignisse 

zusätzliche Projekte (Investitionen) induzieren, 

allerdings ist die Größe der Effekte moderat: Der 

überwiegende Teil der finanziellen Mittel wird 

nach anderen Gesichtspunkten vergeben. Wei-

ters kann keine Evidenz dafür gefunden werden, 

dass die (durch einzelne Naturereignisse ausge-

löste) Erhöhung der finanziellen Mittel einzelner 

Gemeinden zu Lasten anderer Gemeinden der 

entsprechenden Gebietsbauleitung erfolgt.

Investitionen haben einen für die Wirt-

schaft stimulierenden Effekt, wie die Auswertun-

gen mit dem dynamischen volkswirtschaftlichen 

Modell zeigen. Ob und in welcher Weise Auswir-

kungen davon auch vor Ort identifiziert werden 

können, wurde ebenfalls untersucht. Aufgrund 

fehlender Daten konnte in diesem Fall aber keine 

kausalanalytische Analyse durchgeführt werden, 

sondern lediglich eine Untersuchung darüber wie 

stark Zusammenhänge (Korrelationen) sind. Es 

wurde verglichen, ob ein Zusammenhang zwi-

schen den Ausgaben für WLV-Maßnahmen und 

der wirtschaftlichen Entwicklung in den Gemein-

den und in Zonen unterschiedlicher Gefährdung 

besteht. Als Indikator für die wirtschaftliche Ent-

wicklung wurde die Zahl der Erwerbstätigen an 

ihren Arbeitsstätten in den Jahren 2001 und 2011 

herangezogen. Die ökonometrischen Auswer-

tungen zeigen, dass es lediglich einen kleinen 

(und statistisch nicht gut abgesicherten) positi-

ven Zusammenhang zwischen WLV Investitionen 

und der wirtschaftlichen Entwicklung gibt. Der 

Effekt ist aber größer, wenn es kaum noch freie 

und wirtschaftlich nutzbare Flächen („potenziel-

ler Siedlungsraum“) gibt. Es gibt keine Evidenz, 

dass in Gemeinden mit hohen Investitionen die 

wirtschaftliche Entwicklung in gefährdete Zonen 

dynamischer ist als in nicht gefährdeten Gebieten.

Auswirkungen auf Bevölkerungs- und 

Wirtschaftsentwicklung

Ein Vergleich von Bevölkerung, wirtschaftlicher 

Aktivität und Gebäudebestand zwischen den Jah-

ren 2001 und 2011 ermöglicht es, die Änderung 

der Gefahrenexposition abzubilden. Die Auswer-

tung zeigt, dass die Dynamik der Entwicklung der 

Bevölkerung und der wirtschaftlichen Aktivität in 

durch Wildbäche gefährdeten Gebieten unter-

durchschnittlich ist, während die Ergebnisse in 

durch Lawinen bedrohten Gegenden nicht ein-

deutig ausfallen. Diese Beobachtung legt den 

Schluss nahe, dass die Gefährdung offenbar wahr-

genommen wird und solche Zonen tendenziell 

gemieden werden und die Gefahrenzonenpläne 

offenbar ihren Zweck erfüllen.

Ein häufig beobachteter wirtschaftlicher 

Zusammenhang ist, dass an Orten mit hoher wirt-

schaftlicher Aktivität und hoher Lebensqualität 

auch die Bodenpreise hoch sind. Die ökonomi-

schen Vorteile werden im Wert von Grund und 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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unterversichern, da sie auf Zahlungen aus dem 

Katastrophenfonds zählen können (Sinabell und 

Url, 2006).

Die ökonometrischen Berechnungen 

zeigen, dass große Ereignisse zusätzlich zu den 

unmittelbaren Maßnahmen zur Schadenbesei-

tigung zudem Neuinvestitionen in betroffene 

Gebiete lenken. Es kann sehr deutlich nachge-

wiesen werden, dass WLV-Ereignisse auch mittel- 

(3-5 Jahre nach dem Ereignis) und langfristig (6-10 

Jahre) zusätzliche Investitionen induzieren. Trotz 

des deutlichen Befundes zeigen die Ergebnisse 

auch, dass dieser Effekt nicht sehr groß ist. Dies 

legt nahe, dass aktuelle Ereignisse die Prioritäten-

reihung von Projekten nicht grundlegend ändern, 

sondern aktuelle Ereignisse die Gefahreneinschät-

zung aktualisieren. Dies ist an sich ein erfreulicher 

Befund, da er nahelegt, dass WLV-Maßnahmen 

von langer Hand geplant werden und trotzdem 

Flexibilität bei dringendem Handlungsbedarf 

besteht. Mehr Transparenz über dieses offenbar 

regelgebundene Vorgehen wäre wünschenswert, 

um Informationsbedarf über langfristige Planungs-

horizonte, wie dies Gemeinden benötigen, zu 

decken.

Ein zentrales Ziel der WLV ist, durch die 

Erstellung von Plänen Informationsgrundlagen zu 

schaffen, die Entscheidungsträger unterstützen, 

gefährdete Zonen zu meiden, sowie gefährdete 

Objekte zu schützen. Dadurch werden die Kos-

ten der Informationsbeschaffung der Haushalte 

und Unternehmen verringert, und der zusätzli-

che Schutz durch entsprechende Einrichtungen 

ermöglicht mehr wirtschaftliche Aktivitäten. Diese 

Faktoren finden ihren Niederschlag in den Werten 

von Liegenschaften. Durch die WLV werden folg-

lich nicht nur Effekte in vor- und nachgelagerten 

Branchen ausgelöst, sondern auch Vermögens-

werte für Haushalte im alpinen Raum geschaf-

fen. Diese Effekte sind nicht auf die geschützten 

Bereiche begrenzt, sondern betreffen den gesam-

ten Raum. In der allgemeinen Diskussion über 

die Angemessenheit der Höhe von Investitionen 

in die WLV im Vergleich zu anderen öffentlichen 

Ausgaben kommt diesem Aspekt in Zukunft wahr-

scheinlich mehr Aufmerksamkeit zu, da sich die 

Beiträge der begünstigten Haushalte und Unter-

nehmen an den Ausgaben für WLV-Investitionen 

in regionaler Hinsicht unterscheiden.

Die vorliegende Studie ist ein Baustein 

im Zusammenhang mit einer strategischen Neu-

justierung der WLV. Fragen zu den künftigen Her-

ausforderungen, zum Nutzen der Gesellschaft, 

der über jenen der unmittelbar Begünstigten 

hinausgeht, und die kritische Reflexion über den 

effizienten Mitteleinsatz haben an Bedeutung 

bekommen. 
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wird ein signifikanter Wertschöpfungseffekt aus-

gelöst. Damit in Verbindung stehenden Beschäf-

tigungsverhältnissen sind aus regionalwirt-

schaftlicher Sicht sehr relevant, da vor allem der 

strukturschwache ländliche und periphere Raum 

von diesen Ausgaben profitiert. 

Die Dynamik der Bevölkerungsent-

wicklung kann auf der Basis von Rasterdaten 

regional sehr detailliert nachgezeichnet werden. 

Dabei zeigt sich, dass die Gefahrenzonenpläne 

der WLV tendenziell bremsend auf den Zuwachs 

der Bevölkerung in Gefahrenzonen wirken. Dies 

trifft aber nicht überall zu, was zum Teil darauf 

zurückzuführen ist, dass Pläne der WLV erst seit 

kurzem weitgehend flächendeckend vorliegen. 

Es gibt auch Unterschiede zwischen Haupt- und 

Nebenwohnsitzen, wobei Nebenwohnsitze häufi-

ger höherem Risiko ausgesetzt sind. Die mögliche 

Gefahr spielt bei der Wahl eines Hauptwohnsitzes 

offenbar eine größere Rolle als bei der Wahl eines 

Nebenwohnsitzes. Dies verwundert nicht, da es 

möglich ist, den Nebenwohnsitz zu Zeiten erhöh-

ter Gefahren zu meiden. Mit laufend aktualisier-

ten Auswertungen über die Gebäudeentwicklung 

sollte sichergestellt werden, dass die Neubautä-

tigkeit in Gefahrenzonen exakt verfolgt wird, um 

allenfalls Maßnahmen zu setzten, die eine Aus-

weitung des Schadenpotenzials unterbinden.

Auch die Dynamik der Wirtschaftsent-

wicklung kann auf der Basis von Rasterdaten 

räumlich sehr detailliert nachgezeichnet werden. 

Die generellen Befunde sind ähnlich zu jenen zur 

Bevölkerungsentwicklung: In vielen Gemeinden 

profitiert die Wirtschaftsentwicklung von den Aus-

gaben der WLV. Die Auswertung der Beschäftigten 

in den Arbeitsstätten liefert zudem Evidenz dafür, 

dass die Unternehmen Zonen mit hoher Gefähr-

dung eher meiden. Eine mögliche Erklärung dafür 

ist, dass Unternehmen in der Regel risikoadäquate 

Versicherungsprämien zahlen müssen während 

bekannt ist, dass sich Haushalte in Österreich 

Boden kapitalisiert. Hohe Preise von Liegenschaf-

ten (Bauland) sind ein Indikator für einen hohen 

Nutzen, wenn diese Liegenschaft entweder zu 

Wohn-, Freizeitzwecken oder für wirtschaftliche 

Aktivitäten genutzt werden kann. Untersucht 

wurde, ob und in welchem Ausmaß der Wert von 

Grundstücken durch Aktivitäten der WLV beein-

flusst wird. Aus dem Vergleich der Änderung der 

Preise von Liegenschaften zwischen 2001 und 

2010 (auf Ebene der Gemeinden) lässt sich able-

sen, dass ein solcher Zusammenhang vorliegt. 

Im Durchschnitt der Beobachtungen füh-

ren Ausgaben von 1 Mio. Euro durch die WLV zu 

Steigerungen des durchschnittlichen Werts von 

Liegenschaften um etwa 2 Euro pro m². Maß-

nahmen der WLV haben daher einen wertstei-

gernden Effekt, auch wenn dies kein explizites 

Ziel von Projekten der WLV ist. Bei der Interpre-

tation dieser Ergebnisse muss beachtet werden, 

dass der Effekt der Wertsteigerung auf der Ebene 

der ganzen Gemeinde gemessen wurde, und 

nicht auf die geschützten Objekte bezogen ist. 

Die Wertsteigerungen von Objekten, die durch 

Investitionen der WLV besser geschützt werden, 

dürften folglich deutlich darüber liegen. Zudem 

muss bedacht werden, dass dieser Effekt nicht in 

jeder einzelnen Gemeinde zutrifft, sondern für die 

Gesamtheit der betrachteten Gemeinden gilt. Es 

zeigt sich, dass der positive Effekt auf die Boden-

preise in Gemeinden mit sehr hohen Investitionen 

überproportional stark ist, während in Gemeinden 

mit moderaten Investitionssummen kein positiver 

Effekt beobachtet werden kann.

Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Die volkswirtschaftlichen Wirkungen der Ausga-

ben der WLV gehen über die Beträge über Inves-

titionen hinaus, die in den jährlichen Statistiken 

ausgewiesen werden. Mit Ausgaben in der Höhe 

von zuletzt annähernd 140 Mio. Euro pro Jahr 
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Zusammenfassung:
Der Beitrag behandelt die staatliche Aufgabe „Wildbach- und Lawinenverbauung“ aus verfas-
sungsrechtlicher und rechtspolitischer Sicht. In den sich verändernden gesellschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen sind staatliche Aufgaben laufend zu hinterfragen und dem aktuellen 
Bedarf der Bevölkerung anzupassen. Im Beitrag werden die möglichen Organisationsfor-
men der Aufgabenerfüllung dargestellt und mit einander verglichen. Der Autor kommt zum 
Schluss, dass die Staatsaufgabe Wildbach- und Lawinenverbauung in der derzeit bestehenden 
Organisationsform weiterhin gut für die großen Herausforderungen durch den Klimawandel 
gerüstet ist.

Stichwörter: 
Wildbach- und Lawinenverbauung, Organisationsform, Staatsaufgabe, rechtliche Bewertung

Wildbach- und Lawinenverbauung als Staatsaufgabe: 
Noch zeitgemäß?

KARL WEBER

verbauung zurückblicken kann. Haben sich auch 

im Laufe dieser mehr als 130 Jahre die meisten 

Parameter der Wildbach- und Lawinenverbauung 

geändert, so ist die Grundausrichtung des prä-

ventiven Naturgefahrenmanagements doch die 

Gleiche geblieben: Wildbach- und Lawinenver-

bauung sind Staatsaufgaben, die von staatlichen 

Dienststellen wahrgenommen werden. Obwohl 

sich dieses System bewährt hat, muss es doch 

immer wieder auf seine Sinnhaftigkeit hinterfragt 

werden.

Katastrophenschutz als Staatsaufgabe

Die Offenheit des Staatsaufgabenbegriffs

Die Positionierung von Staatszwecken und Staats-

aufgaben beschäftigt die Staatswissenschaften seit 

jeher. Denn die Legitimation des Staates bemisst 

sich im erheblichen Maße nach seinen Zwecken 

und Aufgaben. Trotz jahrhundertelanger Befas-

sung der Staatswissenschaften mit Zweck und 

Aufgaben ist es bis heute nicht gelungen, einen 

allgemein gültigen Katalog von Staatsaufgaben zu 

formulieren. Denn ob ein Staat eine Aufgabe zur 

Staatsaufgabe macht, bestimmt er ausschließlich 

selber aufgrund seiner Souveränität. Natürlich 

gibt es eine Reihe von Staatszwecken, die heute 

weitgehend unumstritten sind, wie der äußere 

und innere Frieden, zu dessen Wahrung das staat-

liche Gewaltmonopol durchgesetzt wurde, die 

Gewährleistung individueller Freiheit (Menschen-

rechte), die Schaffung fairer Rahmenbedingungen 

für Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Schutz 

der Menschen vor verschiedensten Gefahren 

(Policey), etc. Mit dieser weitgehend leerformel-

artigen Umschreibung von Staatszwecken und 

Staatsaufgaben ist aber noch nichts über Themen-

breite und Intensität der Regulierung ausgesagt. 

Vorbemerkung

Wildbäche, Lawinen, Muren und Steinschlag 

wurden bis weit herauf in die Neuzeit als Teu-

felswerk oder als Strafe überirdischer Gewalten 

gesehen. Unabhängig von dieser transzenden-

talen Sicht auf Naturgefahren mussten Schäden 

beseitigt werden und der Mensch begann im 

Rahmen der damals bescheidenen technischen 

Möglichkeiten Schutz- und Präventivmaßnahmen 

zu setzen. Diese Maßnahmen waren von Anfang 

an durch staatliche Intervention gekennzeichnet, 

wobei die lokale Selbstverwaltung rasch an die 

Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gelangte. Nach 

schweren Unwetterkatastrophen in den 80er Jah-

ren des 19. Jahrhunderts traten dann staatliche 

Organe auf den Plan. So begann der forsttech-

nische Dienst der politischen Verwaltung, der 

staatliche Forstaufsichtsdienst, 1878 – 1882 sys-

tematisch mit den technischen und biologischen 

Verbauungsmaßnahmen in den Oberläufen von 

Wildbächen des Fersina- und Cembratales. Die 

Südtiroler Katastrophenhochwässer im Herbst 

1882 waren Anlass für zwei Kaiserliche Verord-

nungen, auf Grund deren staatliche Unterstützun-

gen für die Katastrophengebiete gewährt wurden 

(RGBl 1882/130, 1882/152). Die Bestrebungen, 

für die gesamte österreichische Reichshälfte eine 

gesamtstaatliche Regelung zur Verbauung der 

Wildbäche zu schaffen mündeten 1884 im Wild-

bachverbauungsgesetz und im Meliorationsgesetz 

(RGBl 1884/116, 1884/117). Auf Vollzugsebene 

wurde im k.k. Ackerbauministerium der „Wild-

bachverbauungsdienst“ mit Dienststellen in Vil-

lach und Teschen geschaffen (Mayrhofer/Pace, Bd 

VI, 318 ff). Damit war der Grundstein für einen 

staatlichen Hochwasserschutz gelegt, dessen 

Organisation nunmehr auf eine über 130-jährige 

Geschichte staatlicher Wildbach- und Lawinen-
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als Staatsaufgabe betrachtet, ist damit lediglich 

die Kernentscheidung zugunsten staatlicher Ver-

antwortung angesprochen. Keinesfalls kann aber 

daraus erschlossen werden, dass das bestehende 

Organisationskonzept der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung von Verfassungs wegen in Stein 

gemeißelt sein muss. Auch hier sind verschiedene 

Organisationsmodelle denkbar, wobei der Staat 

bei deren Einsatz letztlich nur an zwei verfas-

sungsrechtliche Grenzen gebunden ist: Das auf 

dem Grundrecht auf Gleichheit erfließende Gebot 

der Sachlichkeit und der so genannte verfassungs-

rechtliche Effizienzgrundsatz, wonach alle staatli-

che Verwaltung rechtmäßig, sparsam, wirtschaft-

lich und zweckmäßig zu erfolgen hat.

In den letzten Jahrzehnten, insbesondere 

aber nach dem Beitritt Österreichs zur EU wurden 

eine Fülle von Organisationsreformen durchge-

führt, die das traditionelle Schema der Staatsauf-

gabenbesorgung teilweise ersetzt haben (Merli, 

479, 481). Die Wildbach- und Lawinenverbauung 

als Dienststelle eines Bundesministeriums ist bis-

her davon verschont geblieben, gleichwohl soll 

aber auch diese spezifische Form der Aufgaben-

besorgung dahingehend untersucht werden, ob 

das bestehende Organisationskonzept nach wie 

vor stimmig ist.

Die Wildbach- und Lawinenverbauung 

arbeitet ohne hoheitsrechtliche Instrumente. Die 

Gefahrenzonenpläne nach dem ForstG, die die 

Grundlage für die Planung und Durchführung der 

Maßnahmen darstellen, haben keinen normativen 

Charakter. Es sind Planungsakte, die Rechtsqualität 

von Gutachten haben (Rudolf-Miklau, Brawenz/

Kind/Wieser, 101). Diese verdünnte rechtliche 

Bindung mag aus rechtsstaatlicher Sicht Anlass zu 

Kritik geben, insbesondere fehlt die zwingende 

Verbindlichkeit im Raumordnungsrecht (Weber). 

Die durchzuführenden konkreten Planungen und 

Ausübung der Bauvorhaben können naturgemäß 

nicht hoheitlich erfolgen, sondern sind klassische 

Beispiele der so genannten Privatwirtschaftsver-

waltung.

Wildbach- und Lawinenverbauung – 

ein Staatsmonopol?

Der staatlichen Wildbach- und Lawinenverbau-

ung kommt in der Praxis eine beinahe monopo-

lartige Stellung bei der Realisierung von Schutz-

bauten zu. Diese ist rechtlich dadurch begründet, 

dass die Herstellung von Schutzbauten sehr kos-

tenintensiv und daher ohne staatliche Förderun-

gen kaum zu finanzieren ist. Die einschlägigen 

Förderungsregeln, insb das WBFG, verlangen 

jedoch für staatliche Förderungen die umfassende 

Einbindung des Forsttechnischen Diensts für 

Wildbach- und Lawinenverbauung (§ 3 WBFG).

Damit ist aber nicht gesagt, dass nicht 

auch Private in der Wildbach- und Lawinenver-

bauung tätig werden können. Die Einbindung Pri-

vater in die Planung und Herstellung von Schutz-

bauten ist schon historisch angelegt. Bereits im 

WildbachverbauungsG von 1884 war das weit-

gehende Staatsmonopol durchbrochen. In die-

sem Gesetz sollte es den „Unternehmern“ von 

Schutzverbauungen besser ermöglicht werden, 

diese Aufgaben durchzuführen. Dieses Gesetz 

legte Duldungspflichten von Nachbarn, ja sogar 

Enteignungsmöglichkeiten zugunsten der „Unter-

nehmer“ fest. Die „Unternehmer“ solcher unter 

Anwendung dieses Gesetzes auszuführenden 

Werke waren die Staatsverwaltung, beteiligte Län-

der, Bezirke und Gemeinden und andere Interes-

senten einzeln oder in Gemeinschaft (§ 9). In § 18 

wurde geregelt, dass die mit der Ausführung des 

Unternehmens verbundenen Kosten, einschließ-

lich der Entschädigungen und Regieauslagen von 

stellt. In seinem bekannten Erk Budajeva/Russland 

(20.3.2008, 15.339/02, 21.166/02 ua) machte 

der Gerichtshof deutlich, dass die Untätigkeit 

des Staates bei schweren Naturgefahren sowohl 

eine Verletzung des Art 2 EMRK (Recht auf Leben) 

als auch des Art 8 (Recht auf Achtung des Privat- 

und Familienlebens und der Wohnung) bedeutet. 

Zwar ließ der Gerichtshof den Umfang der Ver-

pflichtungen des Staates zu Schutz vor Natur-

gefahren offen, bemerkenswert ist jedoch, dass 

hier die Staatsaufgabe aus den grundrechtlichen 

Schutzpflichten begründet wurde.

Freilich war und ist in diesem Staatsauf-

gabenverständnis noch nichts über die Dimen-

sion der Zurverfügungstellung staatlicher Mittel 

ausgesagt. Die entsprechenden Dotierungen in 

den Budgets von Bund, Ländern und Gemeinden 

mögen zwar Anlass zur Kritik sein, aus heutiger 

Sicht sind aber die finanziellen Dimensionen der 

Wildbach- und Lawinenverbauung im Zuge des 

Klimawandels kaum realistisch abschätzbar.

Die rechtlichen Möglichkeiten der

Erfüllung von Staatsaufgaben

Mit der Einsicht, dass Wildbach- und Lawinen-

verbauung eine Staatsaufgabe sind, ist aber noch 

keine Festlegung verbunden, in welchen rechtli-

chen Gestaltungsformen der Staat diese Aufgabe 

wahrnimmt. Hier ist die Österreichische Bun-

desverfassung sehr großzügig und ermöglicht es 

dem Staat, seine Aufgaben in Form der Hoheits-

verwaltung, der Privatwirtschaftsverwaltung selbst 

zu führen, Aufgaben an Private zu übertragen, 

ohne dass damit eine Vollprivatisierung verbun-

den wäre. Der Staat kann sich dabei privater Ver-

waltungshelfer bedienen. Er kann Unternehmen 

und Kapitalgesellschaften gründen uvm. Wenn 

man also die Wildbach- und Lawinenverbauung 

Dies bestimmen die Staaten grundsätzlich selber. 

Daher kann man durchaus von einem dezisionis-

tischen Staatsaufgabenbegriff sprechen: Was eine 

Staatsaufgabe ist, bestimmt der Staat autonom. 

Hier wurden freilich von der Staatslehre eine 

Reihe von Kriterien entwickelt, was Staatszwecke 

und Staatsaufgaben sein sollten (Hesse, Isensee/

Kirchhof, Saladin ua).

Diese an der Staatssouveränität festge-

machte Staatszwecklehre hat heute im Zeitalter 

von Europäisierung und Globalisierung nur mehr 

sehr begrenzte Gültigkeit. Vielmehr werden viele 

und zentrale Staatsaufgaben durch supranationale 

Vorgaben begründet und inhaltlich definiert. Völ-

kerrecht und Unionsrecht formulieren eine breite 

Palette von öffentlichen Aufgaben, die die einzel-

nen Staaten zwingend als eigene Staatsaufgaben 

wahrzunehmen haben. Dazu zählen weite Berei-

che des Umweltschutzes, Verbraucherschutz, 

Wettbewerbsrecht und neuerdings auch der 

Hochwasserschutz (2007/60/EG).

Während bis in die 70er, ja zeitweise 

80er Jahre des letzten Jahrhunderts noch keine 

Einigkeit bestand, ob der Umweltschutz im All-

gemeinen eine Staatsaufgabe sei, war dies, 

zumindest in Österreich, hinsichtlich des Katas-

trophenschutzes unbestritten. Nicht zuletzt dank 

den vielfältigen Aktivitäten der Wildbach- und 

Lawinenverbauung in Kooperation mit Gemein-

den und Ländern aber auch durch entsprechende 

gesetzliche Regelungen stand und steht die Wild-

bach- und Lawinenverbauung als Staatsaufgabe 

stets außer Zweifel. Ein Überblick über das ein-

schlägige Schrifttum lässt auch nicht erkennen, 

dass Katastrophenschutz als Staatsaufgabe in 

Frage gestellt und Deregulierungstendenzen arti-

kuliert werden (Bußjäger).

Dass Katastrophenschutz eine Staats-

aufgabe ist, hat auch der EGMR deutlich festge-
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öffentlich-rechtliche Kontrolle ausgegliederter, 

also privatrechtlich organisierter Unternehmen in 

der Privatwirtschaftsverwaltung wird stark zurück-

gedrängt und führt zu weitreichenden demokra-

tiepolitisch bedenklichen Kontrolldefiziten. Die 

Argumente der Kosteneffizienz haben vielfach 

dazu geführt, dass Leistungsangebote verringert 

bzw die Qualität der Leistungen nicht unbedingt 

optimiert wurde. Die Stellung des Einzelnen 

gegenüber solchen Privatrechtsorganisationen ist 

sicherlich nicht besser als im öffentlich-rechtli-

chen Bereich, da der zivilrechtliche Rechtsschutz 

langwierig und kostspielig ist.

Ob privatisiert bzw ausgegliedert werden 

soll, muss aber ausschließlich an Hand von sach-

rationalen Kriterien diskutiert werden. Organisati-

onsreformen dürfen nie ein Selbstzweck sein (die 

Organisations- und Aufgabenstruktur muss refor-

miert werden, da das bestehende System eben 

nicht mehr „zeitgemäß“ ist). Erstaunlicherweise 

hat die Wildbach- und Lawinenverbauung alle 

diese Modernisierungstrends bisher unbeschadet 

überlebt. Dass diese Entscheidung richtig war, 

wird sich anhand der Diskussion um mögliche 

Organisationsmodelle erweisen.

Die Überführung in die mittelbare Bundesverwaltung

Dieser vor einigen Jahren von einigen Landes-

hauptleuten geäußerte Wunsch würde zur organi-

satorischen Integration der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung in das System der allgemeinen 

staatlichen Verwaltung in den Ländern, also in die 

Ämter der Landesregierungen bzw in die Bezirks-

hauptmannschaften führen. Eine solche Dezen-

tralisierung klingt nur auf den ersten Blick nicht 

schlecht. Es darf nämlich nicht vergessen werden, 

dass die Struktur der Wildbach- und Lawinen-

verbauung bereits derzeit dezentral ausgerichtet 

ist. Gerade diese Mischung aus zentralen und 

dezentralen Elementen hat sich bewährt. Denn 

das Naturgefahrenpotential ist länderübergrei-

fend und bedarf jedenfalls einer zentralen Steu-

erung und Koordinierung. Eine organisatorische 

Verländerung würde auf eine Zerschlagung der 

bestehenden Strukturen hinauslaufen und würde 

wiederum zusätzliche und bürokratische Koordi-

nations- und Steuerungssysteme erfordern, um die 

notwendige gesamthafte Katastrophenprävention 

zu gewährleisten. Nicht umsonst ist dieser Vor-

schlag nicht mehr weiter verfolgt worden.

Die Einrichtung der Wildbach- und Lawinenverbauung als 

eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts

Ausgliederungen müssen nicht unbedingt in pri-

vatrechtlich organisierter Form erfolgen. Das Bei-

spiel Universitäten, die FMA, die AMA uam sind 

Beispiele für organisatorische Ausgliederungen 

bei Beibehaltung der öffentlich-rechtlichen Struk-

tur und damit der verfassungsrechtlichen Regeln 

der Verwaltungsführung und Verwaltungsorga-

nisation. Bestimmungsgrund für eine öffentlich-

rechtliche Ausgliederung mag in vielen Fällen 

die – oft von der EU geforderte – Weisungsfreiheit 

des Behördensektors zu sein. Auch eine gewisse 

finanzielle Autonomie und speziell entwickelbare 

Finanzierungskonstruktionen können eine solche 

Lösung positiv erscheinen lassen.

Für die Wildbach- und Lawinenverbau-

ung gibt es aber keinen Grund für eine solche neue 

Organisationsform. In diesem Bereich braucht es 

weder Weisungsfreiheit noch selbständige aus 

dem Ministerium ausgegliederte Organisations-

strukturen. Eine solche Organisationsreform wäre 

zwar verfassungsrechtlich möglich, von der Sache 

her aber wohl wenig sinnvoll.

argument, das den status quo in absehbarer Zeit 

unverändert belassen wird. Gleichwohl muss auf 

diese Möglichkeit hingewiesen werden, da eine 

Aushungerung der Wildbach- und Lawinenver-

bauung im Zuge etwa von künftigen neoliberalen 

Tendenzen zweifellos verstärkt Private auf den 

Plan rufen würden. Dies würde aber wohl zu kei-

ner Qualitätsverbesserung und zweifelsfrei auch 

zu Kostensteigerungen führen.

Organisationsrechtliche Modelle einer  

möglichen Organisationsreform bei der 

Wildbach- und Lawinenverbauung

Allgemeines

Die österreichische Verwaltung hat in den letzten 

30 Jahren eine gewaltige Welle an Privatisierun-

gen, einschließlich Organisationsprivatisierungen, 

Ausgliederungen und neue betriebswirtschaft-

lich orientierte Modelle der Aufgabenbesorgung 

erlebt (Kucsko-Stadlmayer). Vor allem im Bereich 

der Daseinsvorsorge gingen Bund, Länder und 

Gemeinden in weiten Bereichen dazu über, die 

klassischen Regiebetriebe aufzugeben und die 

Aufgaben an privatrechtsförmig organisierte Ins-

titutionen zu übertragen. Die politischen Motive 

waren und sind vielfältig. Sie reichen von „Flucht 

aus dem Budget“ (Kreditaufnahmen sind keine 

staatlichen Finanzschulden), über Kostenersparnis 

durch betriebswirtschaftliche Unternehmungsfüh-

rung, höhere Flexibilität bei der Personalpolitik 

durch Abgehen vom öffentlichen Dienstrecht, 

bis zu markwirtschaftlicher Preisgestaltung, ein-

schließlich der Möglichkeiten der Gewinnerzie-

lung, und der Zurückdrängung des politischen 

Einflusses. Alle diese als Vorteile herausgestellten 

Beweggründe für Privatisierung und Ausgliede-

rung zeigen jedoch auch ihre Schattenseiten. Die 

dem Unternehmer zu tragen sind. Dieser hat auch 

die Kosten für die weitere Erhaltung des Werks zu 

tragen. Der Gesetzgeber ging also schon damals 

davon aus, dass Wildbach- und Lawinenverbau-

ung nicht ausschließlich durch staatliche Organe 

durchgeführt werden soll. Auch Privaten sollte 

diese Möglichkeit eröffnet werden. In den Parla-

mentarischen Materialien zu diesem Reichsgesetz 

wurde ausdrücklich der Unterschied zur damals 

geltenden französischen Rechtslage herausge-

arbeitet, welche diese Aufgaben ausschließlich 

staatlichen Organen übertrug (Erläut 734 Blg 

AbgH IX. Session, 19). Die ratio legis dieser Ein-

beziehung Privater lag ausschließlich in der Mög-

lichkeit einer finanziellen Entlastung des Staats-

haushaltes. Eine nähere historische Untersuchung 

belegt eindeutig, dass das WildbachverbauungsG 

auch heute noch gilt, wenngleich es in der Praxis 

keine Anwendung mehr findet, da der finanzielle 

Aufwand für Private, wie gezeigt, zu hoch ist.

Auch das WRG und das ForstG legen 

kein staatliches Monopol bei der Wildbach- und 

Lawinenbekämpfung fest. Die Voraussetzungen 

für die Errichtung von Schutzbauten sind nach 

beiden Gesetzen so formuliert, dass Gebietskör-

perschaften, Behörden und sonstige staatliche 

Einrichtungen einschließlich der Selbstverwal-

tung, aber auch Privatpersonen die entsprechen-

den Bewilligungsanträge einbringen können.

Eine wirkliche Konkurrenzierung der 

Wildbach- und Lawinenverbauung durch private 

Unternehmen ist derzeit nicht realistisch. Ange-

sichts der geltenden Rechtslage ist es sichergestellt, 

dass der Forsttechnische Dienst in allen Belangen 

privater Schutzbauteninitiativen zwingend einzu-

binden ist. Es ist offensichtlich derzeit auch nicht 

angedacht, Förderungsmittel für Schutzbauten in 

größerem Umfang an private Schutzbautenbetrei-

ber zu vergeben. Es ist letztlich das Finanzierungs-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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Aufgaben beim eigentlichen Schutzbau – ist die 

Wildbach- und Lawinenverbauung nach wie vor 

am besten in das allgemeine System der österrei-

chischen Verwaltung eingebunden. Aus diesem 

Grunde ist die Staatsaufgabe Wildbach- und Lawi-

nenverbauung in der derzeit bestehenden Orga-

nisationsform weiterhin gut für die großen Her-

ausforderungen durch den Klimawandel gerüstet.
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bereits ausgeführt und musste in Österreich nie 

speziell begründet und legitimiert werden. Nicht 

zuletzt aufgrund der Judikatur des EGMR wird der 

Staat auch in Hinkunft Schutzverantwortung bei 

Naturkatastrophen zu gewähren haben. Davon 

unabhängig ist freilich die Organisation. All diese 

hat sich seit über 130 Jahren nicht wesentlich ver-

ändert. Betrachtet man die Aufgaben und Anforde-

rungen, so wird klar, dass organisatorische Experi-

mente kaum Verbesserungen bringen können.

Die österreichische Wildbach- und 

Lawinenverbauung ist gekennzeichnet durch ein 

kooperatives und koordinatives System. Wie bei 

allem Notstandsrecht (auch bei präventiven) ist 

ein Mix auf zentralen und dezentralen Organi-

sationselementen optimal. Dies ist durch die der-

zeitige Struktur zweifelsfrei gegeben. Sektionen 

und Gebietsbauleitungen sind dezentral orga-

nisiert, werden aber von Wien aus koordiniert 

und geleitet. Neben der Leitungs-, Aufsichts- und 

Weisungsbefugnis kommt bei der Koordinierung 

der Aktivitäten der Wildbach- und Lawinen-

verbauung dem Bundesminister eine zentrale 

Koordinationsfunktion sowohl hinsichtlich des 

Zusammenspiels von Forstrecht und Wasserrecht 

als auch hinsichtlich der Leitung der Koordinie-

rung der Landesbehörden, die das WRG und 

ForstG in mittelbarer Bundesverwaltung vollzie-

hen. Eine wichtige Aufgabe im Katastrophen-

schutz kommt auch den Gemeinden zu. Auch 

hier ist die Kooperation und Koordination mit den 

Gemeinden durch eine Verwaltungsstelle weit 

besser gewährleistet als durch privatrechtliche 

Organisationsformen. Hinzu kommt, dass das 

Förderungswesen hier alle Ebenen der Gebiets-

körperschaften umfasst und durch ein abgestuf-

tes System von Verwaltungsverantwortlichkeiten 

wohl am besten funktionsfähig bleibt.

Angesichts der geringen Bedeutung von 

Privaten im Schutzbautenbereich – private Fir-

men übernehmen selbstverständlich operationale 

Die Einrichtung einer Kapitelgesellschaft

Die Ausgliederung von Staatsaufgaben und die 

Beleihung von Privatpersonen hat ein breites 

Tätigkeitsfeld erfasst (Kucsko-Stadlmayer, 29). 

Ausgehend von der Umwandlung des Bundesam-

tes für Zivilluftfahrt in die Austria Control GmbH 

wurden zahlreiche staatliche Aufgaben auf Kapi-

talgesellschaften übertragen. Die Palette reicht von 

Regulierungsbehörden über kulturelle Einrichtun-

gen bis zur Ausrichtung der Flüchtlingsbetreuung. 

Der österreichische Verfassungsgerichtshof ist 

solchen Tendenzen gegenüber sehr nachsichtig. 

Soweit es sich um die Besorgung behördlicher 

Aufgaben handelt, verlangt er Weisungs- bzw 

Aufsichtsrechte und verschiedene Eckpunkte für 

die Geltendmachung der Verantwortlichkeit. Nur 

bei der Organisierung des Zivildienstes hat der 

VfGH gemeint, dass dies ein Teil der umfassenden 

Landesverteidigung sei und Landesverteidigung 

sei in Österreich nicht privatrechtlich organisier-

bar (VfSlg 18.341/2004). Im Lichte der Judikatur 

des VfGH zur Ausgliederung wäre die Gründung 

einer Kapitalgesellschaft und die Einbringung der 

Aufgaben der Wildbach- und Lawinenverbauung 

in diese verfassungsrechtlich realisierbar. Vorteile 

würde eine solche Konstruktion aber keine brin-

gen. Damit verbunden wäre eine völlige Zurück-

drängung der Ingerenzrechte des Eigentümers 

Bund, eine Ausschaltung der parlamentarischen 

Kontrolle, sowie ein Verlust aller Synergieeffekte, 

die die Wildbach- und Lawinenverbauung mit 

den wasserrechtlichen, forstrechtlichen und sonst 

katastrophenrechtlichen Ämtern und Dienststel-

len von Bund und Ländern hätte.

Argumente für die Beibehaltung der 

derzeitigen Organisationsstruktur

Dass die Wildbach- und Lawinenverbauung 

(selbstverständlich) eine Staatsaufgabe ist, wurde 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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Zusammenfassung:
Starkregen könnten in einem wärmeren Klima wegen der Fähigkeit der Atmosphäre mehr 
Wasserdampf zu halten zunehmen. Eine weniger starke vertikale Windscherung könnte diesen 
Effekt jedoch reduzieren. Eine bestimmte Zunahme von Starkregen kann zu einer geringen 
bzw. markanten Zunahme von Hochwässern führen, je nach lokaler hydrologischer Situation, 
wobei Schwellenwertmechanismen der Niederschlag-Abflusstransformation oft eine wichtige 
Rolle spielen. Das Hochwasserrisikomanagement in Wildbacheinzugsgebieten sollte in Hin-
blick auf den Klimawandel robuste Strategien anwenden, die für eine Bandbreite unterschied-
licher und unerwarteter Gegebenheiten (hydrologisch, betrieblich) wirksam sind und damit 
große Schäden vermeiden.

Stichwörter: 
Wildbachverbauung, Klimawandel, Gewitter, Hochwassermanagement

Klimawandel als Herausforderung 
für die Wildbachverbauung

ROBERT KIRNBAUER, GEORG PISTOTNIK, GÜNTER BLÖSCHL 

Auswertung beobachteter Daten – Aussagen 

über die Zukunft

Eine objektive Beurteilung von Veränderun-

gen stützt sich auf Beobachtungsdaten ab, die 

womöglich über eine lange Zeit in möglichst 

homogener Weise vorliegen. Inhomogenitäten, 

wie sie durch Stationsverlegungen und Änderung 

des Messgerätes auftreten, sollten mittels Homo-

genisierung unter Vergleich mit Nachbarstatio-

nen und Proxy-Daten entfernt werden (ZAMG, 

2016). Die längste durchgängige Klimazeitreihe 

in Österreich beginnt im Jahr 1776 für Krems-

münster (Auer, 2014). Abflussdaten liegen für die 

Donau seit 1828 vor, für kleine Gebiete allerdings 

erst seit viel später (Merz et al., 2008). Informati-

onen über historische Hochwässer aus Archiven 

und anderen Informationsquellen liegen in unter-

schiedlicher Dichte und Qualität seit Jahrhunder-

ten vor (Salinas et al., 2016).

Sind lange Messreihen des Hochwasser-

abflusses vorhanden, liefern Trenduntersuchungen 

eine Aussage über Veränderungen in der Vergan-

genheit. Allerdings können zeitliche Änderungen 

des Abflusses nicht nur durch das Klima, sondern 

auch durch Änderungen der Bodennutzung (Flä-

chenversiegelung, Entwaldung bzw. Aufforstung, 

…) und durch wasserbauliche Maßnahmen verur-

sacht werden (Blöschl et al., 2015a; Viglione et al., 

2016). Trendberechnungen werden weiters durch 

immer wieder auftretende Häufungen von Hoch-

wässern (Blöschl und Merz, 2008) und durch Ext-

remhochwässer in ihrer Aussagekraft beeinträch-

tigt. Dies gilt z.B. für die Extremhochwässer 1965 

und 1966 an der Drau und ihren Zubringern und 

für das Ereignis 2005 in Westösterreich. Deshalb 

sind Trends nicht einfach in die Zukunft extrapo-

lierbar; stattdessen ist eine Analyse der auslösen-

den Niederschlag-Abflussprozesse und insbeson-

dere des zukünftigen Klimas notwendig. 

Klimamodelle werden dazu benutzt, 

Einleitung

In Österreich sind rund 14.500 Wildbäche einge-

tragen (Mannsberger und Rudolf-Miklau, 2013), 

ca. 4.300 davon bedrohen den Siedlungsraum 

unmittelbar. Die Bedrohung erfolgt durch extreme 

Niederschlag-Abflussereignisse, Muren, Lawinen, 

Hangrutschungen und Felsstürze, sowie Prozess-

kombinationen wie etwa durch Extremniederschlag 

ausgelöste Muren (Rudolf-Miklau et al., 2012). 

Aus dem Blickpunkt des Klimawandels 

sind vor allem die extremen Niederschlag-Abflus-

sereignisse von Interesse. Die Sorge besteht darin, 

dass in einem wärmeren Klima durch die höhere 

verfügbare Energie in der Atmosphäre die Star-

kregen größer werden und dadurch die Abflus-

sereignisse und die damit gekoppelten Prozesse in 

Intensität und Häufigkeit zunehmen. Als logische 

Konsequenz müssten die Maßnahmen der Wild-

bach- und Lawinenverbauung, wie Verbauungen 

und Risikozonierung, an die zu erwartenden 

Ereignisse angepasst werden. 

Die vorliegende Arbeit gibt einen kurzen 

Überblick über den aktuellen Kenntnisstand des 

Einflusses des Klimawandels auf die für Wildbä-

che relevanten Niederschlag-Abflussereignisse 

für österreichische Verhältnisse. Vorerst werden 

einige grundsätzliche Überlegungen zur Auswer-

tung von Beobachtungsdaten und zu Prognosen 

angestellt. Sodann wird der auslösende Prozess 

für Wildbachereignisse, Starkregen bei Gewittern, 

diskutiert. Da der Klimaeinfluss nicht isoliert von 

den Gebietseigenschaften (Boden, Vegetation und 

Bodennutzung) betrachtet werden kann, werden 

auch die Auswirkungen von veränderten Gebiets-

eigenschaften auf Abflussereignisse in Wildbach-

einzugsgebieten und deren Zusammenhang mit 

möglicherweise stärkerem Niederschlag bespro-

chen. Die Arbeit schließt mit Anregungen für 

nachhaltige Schutzmaßnahmen im Kontext des 

Klimawandels.
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erlauben Aussagen über Hochwässer mit geringer 

Unschärfe, also „harte Fakten“. Dies betrifft vor 

allem Prozesse, die stark von der Lufttemperatur 

beeinflusst sind, wie z.B. die Schneeschmelze, die 

Lage der Schneefallgrenze oder die Verdunstung. 

Für die durch konvektive Ereignisse, Gewitter, 

hervorgerufenen Hochwässer sind nur unscharfe 

Aussagen, also „weiche Fakten“ möglich (Tabelle 

1). Für die vorliegende Arbeit ist vor allem die 

zweite Zeile „stärkerer konvektiver Niederschlag“ 

von Interesse. Im Folgenden wird diese Frage aus 

Prozessperspektive diskutiert. 

gehört die Bildung von Wolken und Niederschlä-

gen zu den am schwierigsten zu modellierenden 

physikalischen Prozessen der Atmosphäre. Auch 

die Übertragung des Extremniederschlags auf 

den Hochwasserabfluss ist ein hoch komplizier-

ter Prozess, der die Prognosen erschwert (Rogger 

et al. 2011; Blöschl et al., 2015a). Im 5. Assess-

ment Report des IPCC (2014) findet sich hierzu 

die Formulierung: „In summary, there continues 

to be a lack of evidence and thus low confidence 

regarding the sign of trend in the magnitude and/

or frequency of floods on a global scale.” 

Daher ist es sinnvoll, für die Perspekti-

ven des Hochwassergeschehens nach „harten“ 

bzw. „weichen“ Fakten zu unterscheiden (Böhm, 

2008). Diesen Weg beschreiten auch Blöschl et 

al. (2011a) bei der Einschätzung der Veränderun-

gen von Hochwässern in Österreich als Folge des 

Klimawandels. Von den Klimamodellen mit rela-

tiv hoher Güte prognostizierbare Prozesse und 

Einflussgrößen auf das Hochwassergeschehen 

Projektionen für das Klima des 21. Jahrhunderts 

zu erstellen. Durch den Fortschritt der Computer-

leistung und der Klimaforschung berücksichtigen 

diese Modelle heute ein Vielfaches der Einfluss-

faktoren auf das Klima im Vergleich zu den sieb-

ziger Jahren (Abbildung 1, siehe auch Kasang, 

2014). Dennoch sind die Zukunftsszenarien mit 

einer bestimmten Unschärfe behaftet (Abbildung 

2). Während Modellsimulationen weitgehend 

übereinstimmen, dass sich der in den letzten Jahr-

zehnten beobachtete Erwärmungstrend der Atmo-

sphäre auch im 21. Jahrhundert weiter fortsetzen 

wird, sind Aussagen über das Verhalten des Nie-

derschlags vor dem Hintergrund des Klimawan-

dels eine deutlich größere Herausforderung. Das 

liegt einerseits an seiner hohen zeitlichen und 

räumlichen Variabilität, die sowohl repräsentative 

Messungen als auch Vorhersagen auf allen Zeit-

räumen – vom „Tagesgeschäft“ der Wettervorher-

sage bis zu jahrzehntelangen Klimaprojektionen 

– entsprechend schwierig macht. Zum anderen 
Prozess Erklärung Fakten

Zunahme
Winterniederschlag

Zunahme des Winterniederschlags, Abnahme des 
Sommerniederschlags (z.B. durch Verschiebung der 
Zirkulationsmuster)

Mittelhart

Stärkerer konvektiver 
Niederschlag

Zunahme der Lufttemperatur, dadurch Erhöhung 
des Anteiles konvektiven Niederschlags und 
dadurch höhere Niederschlagsintensitäten 

Weich

Höhere 
Schneefallgrenze 

Zunahme der Lufttemperatur, dadurch Erhöhung 
der Schneefallgrenze, dadurch größerer Anteil 
flüssigen Niederschlags von Ereignissen

Hart

Frühere Schnee-
schmelze

Zunahme der Lufttemperatur, dadurch Verschie-
bung der Schneeschmelze in Richtung Winter, 
dadurch Verschiebung des Jahresverlaufes der 
Abflussbereitschaft 

Hart

Höhere Verdunstung
Zunahme der Lufttemperatur, dadurch Erhöhung der 
Verdunstung, dadurch Verringerung der Abflussbe-
reitschaft

Hart 
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Abb. 1: 
Entwicklung der 
Klimamodelle.
(FAR = First Assessment 
Report, SAR = Second 
Assessment Report AR4, 
…). Aus IPCC (2014).

Abb. 2: 
Szenarien der 
Temperaturentwicklung 
unter verschiedenen 
anthropogenen 
Entwicklungsszenarien auf 
Basis unterschiedlicher 
Modelle. Aus IPCC (2014).

Tab. 1: „Harte“ und „weiche“ Fakten – Mechanismen möglicher Veränderungen von Hochwassern in Österreich und Einschätzung der 
Unsicherheit. Aus Blöschl et al. (2011b).
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Die HISTALP-Daten beziehen sich auf Monats-

werte von Temperatur und Niederschlag und auf 

überregionale Gebiete und es fragt sich nun, ob 

die CC-Relation auch eine passende Beschrei-

bung von Niederschlagsextremen für kürzere Zeit-

räume und kleinere Gebiete liefern kann, wie sie 

für Wildbäche relevant sind. Böhm und Matulla 

(2008) wiesen nach, dass sich die 99. Perzen-

tile der Tagesniederschlage ähnlich wie die der 

Monats- und Jahressummen verhalten. Auch die 

Auswertungen der oberen Perzentile stündlicher 

Niederschlagsmessungen aus langen Zeitreihen 

in Österreich zeigen eine gute Übereinstimmung 

mit der CC-Relation (Abbildung 4).

Je kleiner die zeitlichen und räumlichen Skalen 

sind, desto fraglicher wird jedoch die Gültigkeit 

dieser Hypothese. Für die Erzeugung extremer 

lokaler Niederschläge ist nicht so sehr der Was-

serdampfgehalt der Atmosphäre der limitierende 

Faktor – dieser wäre in der wärmeren Jahreshälfte 

fast immer ausreichend, um lokale Niederschlags-

spitzen mit hohem Schadenspotenzial zu erzeu-

gen –, sondern das Vorhandensein eines Prozes-

ses, der diesen Wasserdampf auch tatsächlich 

schnell in Niederschlagswasser umwandeln kann.

Die Hochwasser relevanten Nieder-

schläge in Wildbächen sind typischerweise extrem 

konzentriert in Raum und Zeit. Mitunter betreffen 

Niederschlag gegenüber der Hypothese aus der 

CC-Gleichung verstärken, abschwächen oder im 

Extremfall sogar umkehren.

Das lässt sich beispielsweise anhand des 

HISTALP-Datensatzes (HISTALP, 2016) erkennen, 

der die verfügbaren, homogenisierten Messreihen 

Österreichs in vier Teilgebiete zusammenfasst. 

So wurde in ganz Österreich seit etwa 1980 ein 

bedeutender Anstieg der mittleren Sommertem-

peraturen um rund 2°C verzeichnet, der jedoch 

nur im Westen, Norden und inneralpin mit einem 

ungefähr der CC-Gleichung entsprechenden 

Anstieg der Sommerniederschläge einherging. Im 

vierten Teilgebiet im Südosten Österreichs blieben 

die Sommerniederschläge hingegen im gleichen 

Zeitraum weitgehend unverändert (Abbildung 3). 

Auch eine Auswertung meteorologischer Reana-

lysefelder (mit Modellen auf ein Raster interpo-

lierte Beobachtungen von Temperatur, Feuchte, 

Wind, Luftdruck in verschiedenen Niveaus), die 

in homogener Form bis 1979 zurück vorliegen, 

ergab zwar einen Anstieg des mittleren Wasser-

dampfgehaltes der Luft in diesem Zeitraum, doch 

blieb er hinter dem von der CC-Gleichung ange-

gebenen Wert (Pistotnik et al., 2015). 

Einflussgrößen auf die  

Hochwasserentstehung in Wildbächen

Einflussgröße Niederschlag

Ein Startpunkt zur Beurteilung der Einflussgröße 

Niederschlag ist die Clausius-Clapeyron-Glei-

chung (CC-Gleichung), die angibt, dass pro Grad 

Celsius Erwärmung der Lufttemperatur die Atmo-

sphäre um ca. 7 % mehr Wasserdampf aufnehmen 

kann. Als Hypothese kann man nun aufstellen, 

dass der Niederschlag um den gleichen Prozent-

satz zunimmt. Wann und wo die Atmosphäre 

ihren aufgenommenen Wasserdampf konkret 

wieder in Form von Niederschlag abgibt, lässt 

sich allerdings durch die Temperatur alleine nicht 

aussagen. Die Bildung von Wolken und Nieder-

schlag ist an die Hebung von feuchten Luftmassen 

gebunden. Ihre Verteilung wird daher maßgeblich 

durch die atmosphärischen Strömungsmuster und 

die Zugbahnen von Tiefdruckgebieten bestimmt. 

Verschiebungen dieser Muster sind in einem 

schwankenden Klima selbstverständlich mög-

lich, und sie können in einer gegebenen Region 

den Zusammenhang zwischen Temperatur und 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 3: Trotz deutlicher Temperaturzunahme in den letzten drei Jahrzehnten war keine Zunahme des Niederschlages im Südosten 
Österreichs zu beobachten. Aus HISTALP (2016).

Abb. 4: Abhängigkeit verschiedener extremer Perzentile (90–99,9 %) der Verteilung stündlicher Niederschläge von der Lufttemperatur 
aus Messdaten der Station Pertisau in Tirol. Die strichlierten Linien zeigen eine Zunahme von 7 % pro °C Lufttemperatur. Aus Blöschl 
et al. (2011b).
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verlängert die Lebensdauer der Gewitter-

wolke, die auf diese Weise theoretisch 

unbegrenzt fortbestehen kann, so lange 

die oben erwähnten Bedingungen ent-

lang ihrer Zugbahn weiterhin erfüllt sind.

Unter starker vertikaler Windscherung „organi-

sieren“ sich Gewitter besser. Da bei organisierten 

Gewittern der thermische Auftrieb von Luftpake-

ten auch noch durch einen dynamischen Beitrag 

vergrößert wird – eine Gewitterwolke profitiert 

nicht mehr nur vom freien thermischen Aufstieg 

der einströmenden Luft, sondern kann diese 

auch einsaugen – nimmt nicht nur die Lebens-

dauer, sondern auch die Heftigkeit von Gewittern 

in Bodennähe vorhanden sein, die die Luft zum 

Aufstieg zwingen und die Freisetzung des ther-

mischen Auftriebs erst auslösen; dies kann etwa 

durch Wetterfronten (Warm- oder Kaltfronten), 

thermische Windsysteme (See-/Landwind oder 

Tal-/Bergwind), die Steuerung von Luftmassen 

gegen Hindernisse („Staueffekte“) oder andere 

atmosphärische Prozesse bewerkstelligt werden.

Für die Gewitterbildung sind alle drei 

Bedingungen – genügend Feuchtigkeit, eine aus-

reichend starke vertikale Temperaturabnahme und 

ein Hebungsantrieb – notwendig. Gewitter entste-

hen genau dort, wo die Wetterlage diese Bedin-

gungen zusammenführt. In Analogie zu einem 

Kochrezept spricht man gerne von „Zutaten“, die 

zusammenkommen müssen, um ein Gewitter zu 

brauen (Doswell et al., 1996). Doch nicht jedes 

Gewitter wächst sich zu einem Unwetter aus, 

denn auch die vertikale Windscherung (die Ände-

rung von Windrichtung und -geschwindigkeit mit 

der Höhe) spielt eine Rolle:

• Ist der Wind in allen Höhen nahezu 

gleich, wächst eine entstehende Gewit-

terwolke senkrecht in die Höhe (Abbil-

dung 5). Sobald Niederschlag entsteht, 

fällt er in den eigenen Aufwindbereich 

hinein, mit dem sich das Gewitter mit 

feuchter und warmer Luft versorgt, und 

erstickt ihn wieder. Bei wenig vertika-

ler Windscherung lebt jedes einzelne 

Gewitter also typischerweise nur etwa 

eine halbe Stunde.

• Herrschen hingegen in unterschiedlichen 

Höhen deutlich andere Winde, neigt sich 

der Aufbau einer Gewitterwolke (Abbil-

dung 6). Der Niederschlag fällt also 

räumlich versetzt zu Boden und stört 

den Einstrom von feuchter und warmer 

Luft nicht. Diese räumliche Trennung 

von Aufwind- und Niederschlagsbereich 

sie eine Fläche von nur wenigen Quadratkilome-

tern und eine Zeitdauer von einer Stunde oder 

weniger. Die Erfahrung zeigt, dass fast ausschließ-

lich Niederschläge im Zuge von Gewittern zu sol-

chen Niederschlagsspitzen fähig sind.

Die Koexistenz von flüssigem Was-

ser und Eis in Gewitterwolken und ihr Transport 

durch heftige vertikale Luftbewegung lassen die 

zunächst mikroskopisch kleinen Wassertröpfchen 

und Eiskristalle sehr effektiv zu ausfällbarem Nie-

derschlag in Form von Regen, Schnee oder sogar 

Hagel heranwachsen. In kurzer Zeit können durch 

diesen Mechanismus lokal viel größere Nieder-

schlagsmengen erzeugt werden als durch das 

großräumige, aber vergleichsweise gemächliche 

Aufsteigen von feuchten Luftmassen in Tiefdruck-

gebieten. Vor diesem Hintergrund lohnen sich 

also eine Rekapitulation der Entstehungsprozesse 

des Niederschlags bei Gewittern und die Überle-

gung, wie sich das Gewitterrisiko im Kontext des 

Klimawandels in Zukunft verhalten könnte.

Das beste Konzept für ein Verständnis 

von Gewittern ist die sogenannte „Pakettheorie“, 

die die Luft in auf- oder absteigende „Luftpakete“ 

und eine unbewegte Umgebungsluft unterteilt. 

Bei instabiler Luftschichtung bleibt ein aufstei-

gendes Luftpaket wärmer als seine Umgebung 

und erfährt dadurch einen thermischen Auftrieb, 

der seinen Aufstieg weiter beschleunigt. Zentral 

dabei ist die Freisetzung von latenter Energie in 

Form von Wärme beim Phasenwechsel von Was-

serdampf zu flüssigem Wasser. Eine instabile Luft-

schichtung ist also dann gegeben, wenn einerseits 

genügend Feuchtigkeit in bodennahen Luftschich-

ten verfügbar ist, um Kondensation und damit 

Wolkenbildung in aufsteigenden Luftpaketen zu 

ermöglichen, und wenn andererseits eine aus-

reichend starke Temperaturabnahme der Umge-

bungsluft mit steigender Höhe vorliegt. Darüber 

hinaus müssen noch zusammenströmende Winde 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 5: Zwei „unorganisierte“ Gewitter bei schwacher vertikaler Windscherung. Der Aufbau der Gewitterwolken ist nahezu senkrecht, 
die charakteristischen Eisschirme im oberen Teil der Wolken breiten sich symmetrisch aus.

Abb. 6: „Organisiertes“ Gewitter bei starker vertikaler Windscherung. Der Aufbau der Gewitterwolke ist geneigt, der Eisschirm wird mit 
dem Höhenwind in eine bestimmte Richtung ausgeweht.
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phänomenologisch und hydrologisch analysiert 

und in einen globalen Zusammenhang gestellt. 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass all diese Ereig-

nisse entlang des südöstlichen Alpenrandes kon-

zentriert sind (Tabelle 2 und Abbildung 7). Eine 

Rekonstruktion von historischen Wetterlagen zu 

Beginn oder Mitte des 20. Jahrhunderts ist zwar 

nur in grober Form möglich, deutet jedoch darauf 

hin, dass jedes Mal das oben beschriebe Muster 

zutraf. „Kleine Brüder“ dieser Wetterlage in jün-

gerer Zeit führten zuletzt im Frühsommer 2010 

kurz nacheinander in Hollenthon in der Buckli-

gen Welt und in Tauchen am Wechsel zu Sturzflu-

ten, die große Zerstörungen anrichteten und auch 

jeweils ein Todesopfer forderten.

Ohne einen so starken Antrieb durch 

orografische Effekte sind Niederschlagsextreme 

dieser Größenordnung wesentlich seltener. Den-

noch gibt es auch dafür Beispiele aus dem letzten 

Jahrzehnt mit Niederschlagsmengen bis 200 mm 

binnen weniger Stunden: ein Ereignis in Weikert-

schlag im Waldviertel am 29. Juni 2006 sowie die 

jüngste Katastrophe in Simbach am Inn am 1. Juni 

2016, bei der insgesamt sieben Personen in den 

Fluten ertranken. In beiden Fällen bildete sich 

jeweils innerhalb einer labil geschichteten Luft-

masse ein kleiner Tiefdruckkern, der für Stunden 

ortsfest blieb; die Hebung von Luft und daraus 

resultierende Gewittertätigkeit wurden auf diese 

Weise intensiviert und auch ohne orografische 

Effekte stundenlang auf denselben engen Bereich 

konzentriert.

Es stellt sich nun die Frage, wie sich das 

Risiko derartiger Starkniederschläge zufolge Kli-

mawandels verhalten hat und sich in Zukunft ver-

halten wird. Aussagen über die räumliche Vertei-

Alpenrandes zu beobachten, und zwar bevor-

zugt während einer ganz bestimmten Wetterlage. 

Wenn eine Kaltfront von Nordwesten den Alpen-

bogen erreicht, wird die vordringende kältere Luft 

in Bodennähe blockiert, während sie in der Höhe 

allmählich den Alpenhauptkamm überstreicht. 

Diese beginnende Abkühlung in mehreren Kilo-

metern Höhe bei gleichzeitig noch warmen und 

feuchten Luftmassen in Bodennähe schafft oder 

verstärkt eine instabile Luftschichtung südlich des 

Alpenhauptkamms und öffnet ein Zeitfenster für 

Gewitterbildungen, das mitunter für viele Stunden 

andauern kann, wenn die Bewegung der Kaltfront 

entsprechend langsam ist.

Innerhalb dieser Region nimmt der 

Bereich um den Sonnwendstein, Hochwechsel 

und das Stuhleck nochmals eine bevorzugte Stel-

lung ein. Aufgrund der recht exponierten Lage 

dieser Berge am Ostrand der Alpen und ihrer 

ausgeprägten Kegelform können die thermischen 

Hangaufwinde besonders viel Feuchtigkeit aus 

dem umgebenden Hügel- und Flachland her-

anpumpen. Oft bilden sich also Gewitter zuerst 

genau in diesem Gebiet und erst etwas später 

andernorts in der Obersteiermark oder entlang 

der steirischen Randgebirge. Da der Höhenwind 

vor diesen Kaltfronten zumeist aus Südwesten bis 

Westen weht, ist das Risiko in diesen Situationen 

besonders hoch, dass eine Verlagerung der Gewit-

ter gegenläufig zur Höhenströmung resultiert und 

ein bestimmter Ort für längere Zeit oder mehr-

mals hintereinander getroffen wird.

Unter den größten historisch bekannten 

Niederschlagsextremen in Österreich stechen vier 

Ereignisse besonders ins Auge, in denen entwe-

der Messungen oder hydrologische Rekonstruk-

tionen auf Spitzenwerte von mehreren hundert 

Millimetern binnen weniger Stunden schließen 

lassen. Diese Ereignisse wurden von Gutknecht 

(1994) und Gutknecht und Watzinger (1997) 

tendenziell mit steigendem Organisationsgrad 

zu. Bei starker vertikaler Windscherung bergen 

Gewitter ein besonders hohes Risiko für Sturm-

böen, Hagel und in seltenen Fällen auch Tornados 

(Craven und Brooks, 2004). Die Untersuchungen 

von Pistotnik et al. (2016) zeigen, dass sich auch 

Starkregen ähnlich verhalten dürften. Demnach 

lässt sich die Suche nach den atmosphärischen 

Bedingungen für lokale Unwetter auf jene für 

organisierte Gewitter reduzieren, unabhängig 

davon, an welchem Unwetterphänomen man 

konkret interessiert ist. 

Eine starke vertikale Windscherung geht 

meistens Hand in Hand mit starken Höhenwin-

den. Organisierte Gewitter verlagern sich also im 

Allgemeinen auch schneller als unorganisierte. 

Die Annahme, dass ein besserer Organisations-

grad auch das Risiko für Starkregen erhöht, wäre 

also zunächst gar nicht intuitiv. Offenbar gibt 

es jedoch trotzdem Prozesse, die den dämpfen-

den Effekt einer rascheren Verlagerung auf Nie-

derschlagssummen an einem gegebenen Ort 

überkompensieren können. Neben der längeren 

Lebensdauer von organisierten Gewittern kom-

men etwa ihre oftmals größere Ausdehnung oder 

eine besonders hohe Effizienz der Niederschlags-

bildung als mögliche Erklärungen in Frage.

Eine Schlüsselrolle bei der Entstehung 

hoher Niederschlagsintensitäten können auch 

vom Höhenwind abweichende, im Extremfall 

sogar gegenläufige, Zugbahnen von Gewittern 

spielen. Auch dieses Phänomen lässt sich auf-

grund der starken internen Dynamik besonders 

oft bei organisierten Gewittern beobachten. Auch 

bestimmte Geländeformen können begünstigen, 

dass Gewitter an einem bestimmten Ort verankert 

bleiben oder sich immer wieder regenerieren.

In Österreich sind Gewitter, die ortsfest 

bleiben oder sich gegen die Höhenströmung 

verlagern, auffällig oft entlang des südöstlichen 

Ort Datum
Max. Nieder-
schlag [mm]

Zeit [h] Kommentar

Stiftingtal 16.07.1913 ~670 3
Hydrologische Rekonstruktion (Forch-
heimer, 1913); 2 Todesopfer

Schaueregg 10.08.1915 ~650 2 Hydrologische Rekonstruktion

Semmering 05.06.1947 324 7
Messung an Station des 
Hydrografischen Dienstes (Hader, 1951)

Allerheiligen 12.08.1958 ~500 8
Hydrologische Rekonstruktion (Schwarzl, 
1972); 5 Todesopfer

Weikertschlag 29.06.2006 200 5
Messung an Station des 
Hydrografischen Dienstes

Hollenthon 26.05.2010 1 Todesopfer

Tauchen 14.06.2010 97 1
Inoffizielle Messung an privater Station; 
1 Todesopfer (Müller, 2011)

Simbach (*) 01.06.2016 161 4
Inoffizielle Messung an privater Station; 
7 Todesopfer

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Tab. 2: Extreme Niederschläge binnen weniger Stunden in Österreich. Größte historisch bekannte Ereignisse und jüngere Ereignisse 
mit besonders schlimmen Auswirkungen. (*) Das Zentrum dieses Ereignisses lag in Simbach auf der bayerischen Seite des Inns, aber 
auch Braunau auf der oberösterreichischen Seite war stark betroffen.
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das 21. Jahrhundert ab. Für das Sommerhalbjahr 

ermittelten sie durchwegs eine deutliche Zunahme 

von bis zu ca. 25 %, für das Winterhalbjahr sind 

die Ergebnisse je nach Region, Klimaszenario und 

Zeitperiode unterschiedlich. 

Die Klimaerwärmung betrifft polare 

Gebiete wesentlich stärker als tropische Breiten, 

wegen der stärkeren positiven Rückkopplun-

gen im Temperaturbereich um 0°C, wenn weiße 

Schnee- und Eisflächen schneefrei und damit 

dunkel werden. Der Temperaturgegensatz zwi-

schen hohen und niedrigen geografischen Brei-

ten schwächt sich also im Mittel ab, und damit 

auch das mäandrierende Westwindband über 

den mittleren Breiten, das eine indirekte Folge 

dieses Temperaturgegensatzes ist. Situationen mit 

starken Höhenwinden werden in Zukunft also 

seltener werden. Es ist damit zu erwarten, dass 

zwar die Häufigkeit von Gewittern aufgrund des 

höheren Wasserdampfgehaltes der Atmosphäre 

zunimmt, ihr Organisationsgrad jedoch tendenzi-

ell abnimmt. Bisherige Studien gehen davon aus, 

dass der Effekt der Erwärmung dominiert und das 

Unwetterpotenzial im Verlauf des 21. Jahrhun-

derts über Europa zunehmen wird (Marsh et al., 

2009; Sander, 2011; Groenemeijer et al., 2016). 

Sturm und Hagel werden durch die vertikale 

Windscherung stärker beeinflusst als Starkregen. 

Wenn die starken Höhenwinde seltener werden, 

ist also zu erwarten, dass Sturm und Hagel an 

Bedeutung verlieren, und Starkregen im Vergleich 

dazu an Bedeutung gewinnen.

Einflussgröße Boden-Vegetationskomplex, Bodennutzung

Veränderungen der Starkregen wirken sich bei 

unterschiedlichen Einzugsgebietseigenschaften 

unterschiedlich auf die Hochwasserentstehung 

aus. Zudem können Veränderungen in den Gebiet-

seigenschaften selbst das Hochwassergeschehen 

stark beeinflussen. Eine der frühesten Arbeiten 

zum Waldeinfluss auf Hochwässer waren die 

Untersuchungen im Sperbel- und im Rappengra-

ben im Kanton Bern (Engler, 1919). Dabei wur-lysefelder vorliegen, als „Proxies“ für das Auftre-

ten von lokalen Extremereignissen zwischen den 

Gitterpunkten nutzen (Brooks et al., 2003). Unter 

Anwendung dieses statistischen Modells auf län-

gere Reanalyse-Perioden erzeugten Pistotnik et 

al. (2016) eine „synthetische“ Klimatologie von 

(zu erwartenden) Ereignissen pro Jahr und pro 

Einheitsfläche. Erste vorläufige Ergebnisse zeigen 

mit dieser Methode eine deutliche Zunahme an 

lokalen Starkregenereignissen in Mitteleuropa seit 

1979, also seit Reanalysefelder verfügbar sind, 

insbesondere aber ab dem Jahr 2000.

Hofstätter und Matulla (2010) verwende-

ten eine alternative Methode, bei der sie zukünf-

tige, mit Klimamodellen simulierte Luftdruckfelder 

mit den vergangenen beobachteten Luftdruckfel-

dern bei Starkregen in Übereinstimmung brach-

ten. Daraus leiteten sie zu erwartende Verände-

rungen der 30-jährlichen Tagesniederschläge für 

lung oder gar zeitliche Trends sind allerdings sehr 

schwierig, da lange homogene Beobachtungsrei-

hen von Starkregen fehlen, und Starkregen auch 

oft zwischen den Stationen auftreten. Stattdessen 

wird deshalb versucht, schadensbezogene Daten 

zu Überflutungen oder Vermurungen von min-

destens zwei Objekten pro Ereignis (Gebäuden, 

Kellern, Straßen, landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen) europaweit einheitlich zu sammeln. Die bei 

solchen Schadensereignissen gegebenen atmo-

sphärischen Bedingungen werden aus meteorolo-

gischen Reanalysefeldern abgeleitet, woraus sich 

Prädiktoren für die "Zutaten" für Gewitter berech-

nen lassen. Mit der Anpassung eines statistischen 

Modells kann man den Prädiktoren anschließend 

Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten lokaler 

Starkregenfolgen zuordnen. Auf diese Weise las-

sen sich meteorologische Größen, die auf dem 

regelmäßigen und relativ groben Gitter der Reana-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 8: Wald ist nicht Wald! Der Wald in der rechten Aufnahme wirkt wesentlich stärker abflussdämpfend als der Wald in der linken 
Aufnahme (Aufnahmen: B. Kohl, BFW Innsbruck).

Abb. 7: Orte der größten historisch bekannten Niederschlagsextreme in kurzer Zeit aus Tabelle 2.
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werden kann. Eine detaillierte Kartierung des 

betreffenden Gebietes gibt Aufschluss über die 

tatsächlich versiegelten Flächen, auf denen der 

Großteil des Niederschlages während des Ereig-

nisses zum Hochwasserabfluss beiträgt. 

Langzeitstudien zur Veränderung der Bo-

dennutzung und ihrer Wirkung auf das Hochwas-

sergeschehen können ausgezeichnete Aufschlüsse 

über Verschiebungen der Prozesse geben. Aller-

dings liegen selten detaillierte quantitative Unter-

lagen über die Einzugsgebietsverhältnisse in der 

Vergangenheit vor, und der Aufwand bei der Inter-

pretation alter Planunterlagen ist groß. In Öster-

reich wurden solche Untersuchungen im Paznaun 

für 1950 bis 2005 (Kohl et al., 2008) und für das 

Finsingtal, ein Seitental des Zillertales, für 1953 

bis 2007 durchgeführt (Kohl et al., 2007).

Die Studie Finsingtal dokumentiert die Wirkung 

einer ab 1953 durchgeführten „Integralmelio-

ration Vorderes Zillertal“ sowie den Einfluss der 

Schipisten auf das Hochwassergeschehen. Sie 

beruht auf intensiven Geländearbeiten zur Erfas-

sung der Abflussdisposition (Geländeanleitung 

nach Markart et al., 2004) und der hydraulischen 

Verhältnisse in den Gerinnen, auf Luftbildern 

und historischen sowie rezenten Vegetationskar-

tierungen. Um die genannten Einflüsse detailliert 

studieren zu können, untergliederten Kohl et al. 

(2007) das Gesamtgebiet von ca. 47 km² in 24 

Teileinzugsgebiete der Zubringer zur Finsing 

hydrologisch und untersuchten diese Gebiete 

gesondert. Für alle Gebiete wurden Szenarien 

für Bemessungshochwässer mit Niederschlag-

Abfluss-Simulationen ermittelt. Abbildung 10 

hat auch intensive Beweidung. Durch den Vieh-

tritt kommt es zu einer starken Verdichtung des 

Bodens, bei starker Bestoßung eventuell auch 

zum Aufreißen der Grasnarbe (Markart et al., 

1997; Kohl et al., 2004). 

Schipisten nehmen zwar, auf dem Maß-

stab großer Einzugsgebiete gesehen, nur einen 

geringen Flächenanteil ein, auf der Maßstabse-

bene des Wildbaches können sie die Hochwas-

sersituation entscheidend verschlechtern. Dies 

gilt speziell dann, wenn großflächig planiert, und 

dadurch das Bodengefüge auf Jahre oder Jahr-

zehnte gestört wird (Kohl et al., 2007). Durch 

Beschneien kommt es zu einer ökologischen Stö-

rung von Gashaushalt und Temperatur im Bereich 

der Bodenoberfläche (Newesely, 1997), die 

potenziell zu einer Verschärfung der Hochwässer 

führen kann.

Der Flächenversiegelung durch Straßen, 

Parkplätze und Gebäude wird seit vielen Jahren 

eine den Abfluss verschärfende Wirkung zuge-

schrieben. „In den Jahren 2005 und 2006 wur-

den in Österreich pro Tag ca. 11,5 ha Land für 

Verkehrs- und Bauflächen verbraucht und davon 

etwa 5 ha versiegelt“ (BMLFUW, 2012). Wiki-

pedia „Flächenversiegelung“ (2016) weist dar-

auf hin, dass selten die gesamte Siedlungs- und 

Verkehrsfläche als versiegelte Fläche angesetzt 

den zwei unterschiedlich stark bewaldete, aber 

sonst ähnliche Gebiete mit Messgeräten ausge-

stattet, und damit eine die Hochwässer wesentlich 

reduzierende Wirkung des Waldes nachgewiesen 

(Engler, 1919; Kirnbauer et al., 2000). Diese Ergeb-

nisse bestimmten über viele Jahre politische Ent-

scheidungen in der Richtung von Aufforstungen als 

Mittel zur Hochwasserabwehr (Keller, 1988). Die 

heutige Sicht dieser Dinge ist etwas differenzierter: 

Nicht jeder Waldboden wirkt abflussdämpfend. 

Wie sich der Wald auf die Abflussbildung auswirkt, 

hängt wesentlich von der Bestandesart und -dichte, 

vom Unterwuchs und vom Boden und Felsunter-

grund ab. Ein reiner Fichtenwald mit einem durch 

Nadelstreu bedeckten Boden (piceetum nudum), 

wie in Abbildung 8 links gezeigt, wirkt bei Star-

kregen fast wie ein Strohdach, während ein Fich-

tenwald mit Unterwuchs, z.B. von Heidelbeere 

(vaccinio-piceetum) viel Wasser in den Boden 

ableitet und dadurch der Hochwasserentstehung 

entgegenwirkt (Abbildung 8 rechts). 

Generell lässt sich sagen, dass offener, 

unbewachsener Boden Abfluss verschärfend 

wirkt. Dies gilt speziell für Blaiken, offene Bach-

einhänge und Felsflanken, aber auch für landwirt-

schaftliche Flächen nach der Bodenbearbeitung, 

aber vor dem Bestandesschluss (Abbildung 9). 

Eine deutlich den Abfluss verschärfende Wirkung 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 10: Abflussdispositionskarten für das Finsingtal, Tirol, (47 km²) für die Jahre 1953 und 2007 (Kohl et al., 2007). 

Abb. 9: Oberflächenabfluss (linkes Bild, G. Humer) und Bodenerosion 
(rechtes Bild aus Brandhuber, 2012) auf landwirtschaftlichen Flächen.
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Je nach den Eigenschaften des Ereignisnieder-

schlages, der Vorbefeuchtung und den Eigenschaf-

ten des Untergrundes kann deshalb eine gewisse 

Zunahme des Niederschlages in einer geringen bis 

sehr großen Zunahme des Hochwasserabflusses 

resultieren. Dieser Sachverhalt wird durch Abbil-

dung 11 verdeutlicht (Rogger et al., 2011; 2012). 

Die Abbildung zeigt Simulationen des Flächen-

anteiles, der zum schnellen Oberflächenabfluss 

beiträgt für das Gebiet des Weerbaches (73 km²) 

in Tirol. Eine Zunahme des Ereignisniederschlages 

im Bereich von 50 bis 150 mm wirkt sich in kei-

ner Zunahme der beitragenden Flächen aus; im 

Bereich von 150 bis 200 mm zeigt sich hingegen 

ein sehr großer Effekt. Diese Unterschiede hängen 

mit der räumlichen Verteilung der Speicherfähig-

keit und der Infiltrationseigenschaften des Bodens 

im Gebiet zusammen. Eine größere beitragende 

Fläche führt zu einem überproportional großen 

Hochwasserabfluss. 

Das Beispiel zeigt, dass eine Beurteilung 

der Auswirkung zunehmender Starkniederschläge 

auf den Hochwasserabfluss ebenso wichtig ist 

wie die Einschätzung der Veränderung der Stark-

regen selbst. Die Schwellenwertprozesse bei 

der Niederschlag-Abflusstransformation müssen 

berücksichtigt werden, und diese hängen von der 

jeweiligen lokalen hydrologischen Situation des 

Gebietes ab. 

Überlegungen zu Strategien 

für nachhaltige Schutzmaßnahmen

Eine Zunahme von Starkregen in einem wärme-

ren Klima lässt auch eine Zunahme von Hoch-

wässern in Wildbacheinzugsgebieten erwarten. In 

welchen Maß Starkregen in Österreich zunehmen 

werden, ist allerdings noch nicht geklärt. Zudem 

hängt das Ausmaß, mit dem intensivere oder häu-

figere Starkregen eine Erhöhung von Hochwässern 

bewirken, von der jeweiligen lokalen hydrologi-

schen Situation ab. Unter Umständen kann eine 

geringe Zunahme der Starkniederschläge zu einer 

markanten Zunahme der Hochwasserabflüsse 

führen. Nicht nur die Starkniederschläge alleine 

sind maßgebend, sondern auch die Boden- und 

Gebietseigenschaften, die Vorbefeuchtung sowie 

andere klimatologische Größen. Blöschl et al. 

(2011b) überlagerten in einer österreichweiten 

Auswertung von „wenn-dann“ Szenarien für die 

von den Klimamodellen bereitgestellten Perspek-

tiven unterschiedliche Hochwasser vergrößernde 

Mechanismen. Eine Vergrößerung des Anteils kon-

vektiver Niederschläge könnte zu einer Erhöhung 

der Hochwässer führen, aber auch eine höhere 

Schneefallgrenze könnte Hochwässer erhöhen. 

Ein derartiges Ereignis war das Hochwasser im 

August 1987 im Ötztal, das insbesondere durch 

eine sehr hohe Lage der Nullgradgrenze (um 3500 

m) zum Zeitpunkt der intensivsten Niederschläge 

gekennzeichnet war (Braun und Weber, 2006). 

Solche Hochwässer könnten in einem wärmeren 

Klima häufiger auftreten. Kombinationen von Pro-

zessen wie in Tabelle 1 dargestellt sind deshalb in 

sinnvoller Weise zu berücksichtigen. Ein geeigne-

tes Werkzeug dafür ist die stochastische Nieder-

schlag-Abflussmodellierung (Rogger et al., 2011) 

in Verbindung mit Klimaprojektionen. 

Welche Methoden auch immer für die 

Projektion in die Zukunft von Veränderungen 

von Hochwässern in Wildbacheinzugsgebieten 

verwendet werden, verbleibt eine erhebliche 

Unschärfe. Mit dieser Unschärfe muss in geeig-

neter Weise umgegangen werden. In einer Dar-

stellung neuer Methoden für das Hochwasserri-

sikomanagement betonen Blöschl et al. (2015b) 

die Bedeutung robuster Hochwassermanagement-

strategien. Die Überlegungen sollen an Hand 

Abbildung 12 verdeutlicht werden. Dabei geht es 

darum, ob die Strategien verschiedener Maßnah-

men in robuster oder in optimaler Weise ausgelegt 

sind. Die linke Grafik in Abbildung 12 zeigt die 

pisten untersuchten speziell betroffenen Teilge-

bieten ergeben sich berechnete Abflussverschär-

fungen zwischen 22 und 47 %.

Vor dem Hintergrund des Gebietseinflus-

ses stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß sich 

eine mögliche Zunahme von Starkniederschlägen 

in einer Zunahme des Hochwasserabflusses aus-

wirkt. Grundsätzlich hängt dies mit den bei der 

Hochwasserentstehung wirksamen Abflussme-

chanismen zusammen. Dabei unterscheidet man 

zwei wesentliche Mechanismen: 

• Abflussentstehung durch Infiltrations-

überschuss

• Abflussentstehung durch Sättigungsüber-

schuss 

Im ersten Fall wird das Bodenprofil beim Ereig-

nis von oben nach unten gesättigt und der Abfluss 

hängt damit zusammen, um wie viel die Nieder-

schlagsintensität [mm/h] größer als die Infiltrati-

onskapazität ist. Im zweiten Fall wird das Boden-

profil beim Ereignis von unten nach oben gesättigt 

(es bilden sich Sättigungsflächen aus) und der 

Abfluss hängt damit zusammen, um wie viel die 

Niederschlagshöhe [mm] größer als die Speicher-

fähigkeit des Untergrundes ist. 

stellt die Abflussdispositionskarten von 1953 

und 2007 einander gegenüber. Hier fallen für 

2007 die viel größeren roten Flächen auf, die 

die höchste Abflussdisposition kennzeichnen. 

Auf diesen Flächen kam es u.a. durch Schipisten 

und die Umstellung von Mähwiesen auf Weiden 

zu einer möglichen Abflussverschärfung. Ent-

sprechend ergibt die Abflusssimulation für das 

Szenario vor der Integralmelioration (das Jahr 

1953) einen 100-jährlichen Hochwasserdurch-

fluss von HQ100 = 113 m³/s und für das Szenario 

2007 ein HQ100 = 122 m³/s. Der größere Abfluss 

im Jahr 2007 könnte zur Interpretation führen, 

die Integralmelioration sei wirkungslos gewesen, 

doch sind hier mehrere Prozesse im Spiel. Simu-

liert man ein Szenario der Bodennutzung von 

2007 ohne die Verbesserungsmaßnahmen seit 

1953, ergibt sich ein HQ100 = 160 m³/s für das 

Gesamtgebiet. Diese Zunahme ist auf Verschlech-

terungen durch Schipisten, Wegebau, Beweidung 

zurückzuführen. Simuliert man ein Szenario der 

Bodennutzung von 2007 mit Verbesserungsmaß-

nahmen aber ohne Verschlechterungen durch 

Schipisten, Wegebau, Beweidung, ergibt sich ein 

HQ100 = 88 m³/s. In den auf die Wirkung der Schi-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 11: 
Flächenanteil, der 
zum schnellen 
Oberflächenabfluss 
für unterschiedliche 
Ereignisniederschläge 
beiträgt. Weerbach, Tirol 
(73 km²). Die Stufen in 
der beitragenden Fläche 
sind eine Folge der 
räumlichen Verteilung 
der Speicherfähigkeit und 
Infiltrationseigenschaften 
des Bodens. Aus Rogger et 
al. (2012).
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der Errichtung der Arlbergbahn (1880 bis 1884) 

wird dies beispielsweise von den Bahnbetreibern, 

jetzt ÖBB, betrieben, aber auch von staatlichen 

oder staatsnahen Dienststellen bzw. Dienststellen 

auf Landesebene (z.B. digitaler Wildbach- und 

Lawinenkataster, Hochwasser-Fachdatenbank). 

Eine Initiative zu einer Zusammenführung von 

Ereignisdokumentationen unterschiedlicher 

Quellen wird angeregt, die auch Abschätzungen 

der Schäden enthalten sollte. In diese Richtung 

könnte der auf der Basis des Forstgesetzes von 

1975 gemeinsam mit den Gefahrenzonenplänen 

begründete digitale Wildbach- und Lawinenkatas-

ter erweitert werden.

Zunehmendes Prozesswissen und stei-

gende Rechenleistung der EDV ermöglichen 

die laufende Weiterentwicklung der Modellie-

rung der atmosphärischen und hydrologischen 

Prozesse. Unter diesem Gesichtspunkt könnte 

auch die niedrige Priorität der „Prognose-, (Früh)

Warn- und Messsysteme“ in der Prioritätenliste 

der „Handlungsempfehlungen“ (BMLFUW, 2012) 

überdacht werden. Auch wenn eine zeitgerechte 

Warnung im Ereignisfall bei sehr rasch reagieren-

den Wildbächen schwierig ist, eröffnen raum-zeit-

liche Modellauflösungen von bis zu 1 km bzw. 

1 Stunde bisher ungeahnte Möglichkeiten einer 

Vorhersage für lokale Wetterextreme und die dar-

aus resultierenden Hochwässer. Auf ein Sonder-

heft des Journal of Hydrology über "Flash floods: 

Observations and analysis of hydrometeorological 

controls” (Borga et al., 2010) sei hier verwiesen. 

Die WLV hat eine weit in die Vergan-

genheit zurückreichende Tradition in der Doku-

mentation und Abwehr von Naturgefahren und 

musste sich immer wieder dem Unerwarteten 

stellen. Die in der Vergangenheit eminent große 

Variabilität der Hochwasser wird auch in der 

Zukunft eine große Herausforderung für die WLV 

sein. Der geeignete Umgang mit den Änderungen 

zufolge Klimawandel „geht jedoch keinesfalls 

„mit links aus dem Ärmel geschüttelt“, sondern 

erfordert ernsthafte und langwierige Detailarbeit“ 

(Böhm, 2009). 
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dung 12 robust sind, ergibt sich aus den bauli-

chen und betrieblichen Gegebenheiten. Anlagen, 

die auch bei Überlast wirksam sind, sind bei-

spielsweise robust. Redundanz in den Kommu-

nikationswegen ist ein Kennzeichen einer robus-

ten nicht-baulichen Komponente des gesamten 

Hochwasserrisikomanagementsystems.

Vorhandene Schutzbauwerke müs-

sen regelmäßig überwacht und notfalls Instand 

gesetzt werden (Suda, 2013). Wesentlich ist hier-

bei einerseits die sorgfältige Dokumentation der 

Überwachungsmaßnahmen der Bauwerke bzw. 

des Wildbaches als Einheit aus Einzugsgebiet und 

Bachlauf. Fotodokumentationen (samt zugehö-

riger Beschreibung) und Bauwerksdatenbanken 

sind essenziell zur Schaffung von Entscheidungs-

grundlagen, ob Erhaltungs- oder Verbesserungs-

maßnahmen gesetzt werden müssen und dienen 

zusätzlich dem Schutz der Verantwortlichen vor 

Haftungsrisiken (Mannsberger und Rudolf-Miklau, 

2013). Zur Dokumentation gehört nicht nur das 

Sichern der EDV-basierten Inhalte, sondern auch 

die Übergabe von Erfahrungen an die Nachfolger 

in den entsprechend verantwortlichen Stellen. 

Für alle Planungs- und Bewirtschaf-

tungsentscheidungen ist eine belastbare Daten-

basis essentiell. Sinnvoll wäre es, hydrologische 

Forschungs- bzw. Testeinzugsgebiete unter dem 

Gesichtspunkt der Wildbachforschung langfristig 

einzurichten bzw. weiterzuführen, um das Wis-

sen um die Auswirkungen des Klimawandels auf 

Hochwässer zu erweitern (Kirnbauer et al., 2000; 

Blöschl et al., 2016). Unterschiedliche Naturräume 

lassen dabei Aufschlüsse über die unterschiedli-

che Rolle von Hochwasserentstehungsmechanis-

men und der naturräumlichen Gegebenheiten 

(Vegetation, Boden, Geologie, Blaiken, Vernäs-

sungszonen, Rutschungszonen, …) zu. Ein hoher 

Stellenwert bei der Schaffung von Erfahrungen 

über Naturprozesse kommt generell der Ereignis-

dokumentation von Schadensereignissen zu. Seit 

Wirksamkeit eines Hochwassermanagementsys-

tems (z.B. ein Rückhaltebecken) für verschiedene 

Hochwasser- und Hochwassermanagementsze-

narien. Für ein bestimmtes Bemessungsszenario 

(z.B. eine bestimmte Größe und Dauer des Bemes-

sungsabflusses, eine bestimmte Abgaberegel) ist 

die Wirksamkeit des Systems optimal. Beispiels-

weise ist die Reduktion des Hochwasserspitzen-

abflusses möglichst groß bei gegebenen finanzi-

ellen Ressourcen, wodurch Schäden möglichst 

minimiert werden. Bei alternativen Szenarien 

(z.B. einem größeren oder längeren Hochwasser, 

einer anderen raum-zeitlichen Verteilung, nicht 

vorhergesehenen Managementmaßnahmen) sinkt 

die Leistung drastisch, d.h. das System erzeugt 

eine geringe Reduktion des Spitzenabflusses und 

der Hochwasserschaden kann enorm sein. Ande-

rerseits führt eine robuste Strategie (Abbildung 12, 

rechts) zu einer niedrigeren Wirksamkeit für das 

Bemessungsszenario, so dass gewisse Schäden 

zu erwarten sind, aber wenn alternative Szena-

rien auftreten, fällt die Wirksamkeit nicht so stark 

ab. Eine robuste Strategie versucht also, Situatio-

nen einer sehr geringen Wirksamkeit und damit 

große Schäden zu vermeiden. Das ist besondere 

für überraschende, unerwartete Hochwassersitua-

tionen (Merz et al., 2015; Blöschl et al., 2015b) 

von entscheidender Bedeutung, wie sie in einem 

geänderten Klima auftreten könnten. 

Hochwasserrisikomanagement setzt sich 

heute in der Regel aus einem Bündel von Maß-

nahmen zusammen, die je nach den örtlichen 

hydrologischen und sozio-ökonomischen Gege-

benheit gewählt werden (EU, 2007; Blöschl et al., 

2015b). Diesen Ansatz verfolgen auch die Hand-

lungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Schutz 

vor Naturgefahren der österreichischen Strategie 

zur Anpassung an den Klimawandel (BMLFUW, 

2012). Nicht-bauliche Maßnahmen sind ebenso 

wichtig wie bauliche Maßnahmen. In welchem 

Maß jeweilige Maßnahmen im Sinne von Abbil-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 12: Links: Eine optimale Strategie ist sehr wirksam für das Bemessungsszenario, jedoch möglicherweise unwirksam für andere 
Szenarien. Rechts: Eine robuste Strategie ist wirksam für das Bemessungsszenario und einigermaßen wirksam für andere Szenarien, 
wodurch auch unerwartete Situationen (hydrologisch aber auch betrieblich) abgedeckt werden können. Aus Blöschl (2016).
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Zusammenfassung:
Gefahren am Hang wie Steinschlag, Rutschungen und Hangmuren sind keine neuen Erschei-
nungen. Während es allerdings in früheren Zeiten dem Einzelnen oblag diese Gefahren mög-
lichst zu meiden oder sich zu schützen, wurde in den vergangenen Jahrzehnten die Verant-
wortung stark institutionalisiert. Die Tatsache, dass Fehlentscheidungen bei der Ausweisung 
von Bauland immer wieder kostspielige und zumeist öffentlich finanzierte Schutzverbauungen 
oder Hangsanierungen erforderlich machen, hat zuletzt eine breite gesellschaftliche Diskussi-
on angeregt. Der Ruf nach nachhaltiger Prävention wurde laut. Dieser Beitrag beleuchtet den 
Stand der Technik, die rechtliche Lage sowie derzeit diskutierte Optimierungsvorschläge im 
Umgang mit geologischen Gefahren am Hang.

Stichwörter: 
Hangprozesse, Steinschlag, Rutschung, Gefahrenzonenplan, Raumplanung

Geologische Gefahren am Hang –  
der Status Quo in Österreich 

DANIELA ENGL

Unverbaubare Aussicht, harmonische Verschmel-

zung von Haus und Hang, Wohnen mit Weit-

blick (Der Standard, vom 17.09.2016). Für Laien 

ist die Gefährdung durch Hangprozesse in der 

Regel nicht unmittelbar erkennbar. Oft wird erst 

nach dem Einzug in das neue Zuhause klar, dass 

Hab und Gut, mitunter auch Leib und Leben, in 

Gefahr sind. 

Geologische Gefahren am Hang – Definitionen

Massenbewegungen sind hangabwärts gerich-

tete Verlagerungen von Fest- und/oder Lockerge-

steinen sowie Bodenmaterial. Sie umfassen zur 

Hauptsache Sturzprozesse (Stein- und Block-

schlag, Fels- und Bergsturz), Rutschungen und 

Hangmuren (Tabelle 1). Sie können schnell und 

plötzlich auftreten (wie z. B. Sturzprozesse oder 

Hangmuren) oder langsam und kontinuierlich 

ablaufen (wie z. B. Kriechhänge) (BRP, BWW, 

BUWAL 2001). Einen Überblick gibt Zangerl et 

al. 2008. 

Massenbewegungen haben vielfältige 

Auslöser (Verwitterung, Auflockerung, Erdbe-

ben...), treten sehr lokal und im selben Ausmaß 

nur einmalig auf. Dies macht die Bestimmung 

der Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. einer Wie-

derholungswahrscheinlichkeit schwierig. Die 

Beurteilung und Einschätzung wird durch die 

Einmaligkeit in Aufbau und Ausbildung der ört-

lichen Geologie, komplexe (hydro-)mechanische 

Zusammenhänge und das formenreiche Auftreten 

von Massenbewegungen erschwert (ÖROK 2015a 

und 2015b).

Einleitung

Der vom Mensch genutzte Raum in den Alpen ist 

durch die große Reliefenergie seit jeher Naturge-

fahren ausgesetzt. Das Meiden bedrohter Gebiete, 

der Schutz vor den Folgen von Naturgefahren 

sowie die Bekämpfung der Auslöser sind mögli-

che Strategien, um den Gefährdungen zu begeg-

nen. Alle diese Strategien wendet Österreich 

bereits an. Gefahrenzonenpläne weisen jene 

Gebiete als rote Zonen aus, die zu meiden wären. 

Bauliche Auflagen bei Gebäuden in gelben Zonen 

repräsentieren den Schutz. Die Bekämpfung von 

Gefahren lebt die WLV seit über 100 Jahren, 

indem sie Schutzbauwerke in den Entstehungs-

bereichen und Transitstrecken von Naturgefahren 

errichtet.

Seit der Gründung der WLV hat sich 

einiges verändert. Zunehmende Bodenversiege-

lung, Wertzunahme der zu schützenden Güter, 

eine erhöhte Mobilität der Bevölkerung, die Ver-

änderung der Flächennutzung und eine steigende 

Sicherheitserwartung geben neue Rahmenbe-

dingungen für den Schutz vor Naturgefahren 

vor (ÖROK 2015a). Der zunehmende Bevölke-

rungsdruck und die dadurch ausgelöste Boden-

knappheit zwingen Gemeinden vielfach Bau-

grundstücke in Hanglagen auszuweisen, welche 

bisher für Siedlungszwecke als ungeeignet oder 

als (technisch) nicht erschließbar galten. Häu-

fig befinden sich diese Erschließungen in latent 

durch Steinschlag oder Rutschungen gefährdeten 

Gebieten. Zudem wirbt die Immobilienbranche 

mit den Vorteilen eines Eigenheimes in Hanglage: 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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In China, der Himalayaregion (Nepal, Bhutan, 

Indien), Südamerika (Peru, Brasilien), aber auch 

in Italien, Japan und Taiwan treten häufiger Mas-

senbewegungen mit großen Opferzahlen und 

Sachschäden auf. Die Statistik des Internationalen 

Roten Kreuzes attestiert weltweit über die letzten 

zwanzig Jahre eine etwa gleich bleibende Anzahl 

von Todesopfern durch Massenbewegungen 

(IFRC, 2015).

In Österreich starben nach eigenen 

Recherchen in den Jahren 2005 bis 2015 acht 

Menschen1 durch den direkten Einfluss von Stein-

schlag, Felssturz oder Rutschungen. Dies ergibt 

eine rechnerische Todesfallrate von 0,7 Perso-

nen pro Jahr. Die Österreichische Gesellschaft 

für Geomechanik schätzt für die Prozessgruppen 

Steinschlag/Felssturz und Rutschungen in Öster-

reich eine Todesfallrate von ca. zwei Personen pro 

Jahr an, weist jedoch auf die schlechte Datenlage 

hin (ÖGG 2014). Im Vergleich dazu verunglücken 

jedes Jahr durchschnittlich rd. 590 Menschen auf 

Österreichs Straßen tödlich (errechneter Durch-

schnitt 2005 – 2015 nach Einzeljahresangaben der 

Statistik Austria).Trotz alledem verursachen Mas-

senbewegungen in Österreich jährlich beträcht-

liche Sachschäden und Folgekosten (Betriebs-

ausfälle, Einschränkungen im Straßen- und 

Bahnverkehr, etc.).

Die Weiterentwicklungen im Erkennen, 

Erkunden und Einschätzen von Massenbewegun-

gen und den Erfolg präventiver (Vermeidung) und 

aktiver Maßnahmen (Schutz, Bekämpfung) zeigt 

folgendes Beispiel aus der Schweiz. Im Jahr 1806 

starben beim Bergsturz von Goldau 457 Perso-

nen (Thuro et al., 2005), 1881 beim Bergsturz 

von Elm 115 Menschen (Heim 1932). Als 2012 

der Felssturz von Preonzo passierte, kam durch 

das Erkennen der Gefahrensituation (geologisch-

geomorphologischer Geländebefund) und die 

dadurch gesetzten Maßnahmen (Monitoring und 

rechtzeitige Evakuierung) kein einziger Mensch 

zu Schaden (Löw et al. 2016).

Entwicklungen im Erkennen, Erkunden 

und Einschätzen

Geländeerkundung

Die geologische und geomorphologische Kar-

tierung im Gelände stellt nach wie vor eine der 

wesentlichsten Grundlagen für die Einschätzung 

von Massenbewegungen dar. Allerdings änderten 

sich die vorhandenen Kartengrundlagen sowie 

die Bearbeitungsmethoden im letzten Jahrzehnt 

grundlegend. Als Kartengrundlage für die Kar-

tierungen ersetzte zuerst das Luftbild und später 

die auf wenige Zentimeter lagegenaue Laserscan-

Aufnahme die herkömmliche topographische 

Karte. Die Zunahme der Genauigkeit der topo-

graphischen Information sowie der Orientierung 

im Gelände verbesserte sich dadurch wesent-

lich. Hochauflösende Laserscan-Aufnahmen bil-

den geomorphologische Großstrukturen, die auf 

Massenbewegungen zurückzuführen sind, häufig 

deutlich ab und erlauben so in vielen Fällen eine 

Vorab-Identifikation von kritischen Bereichen und 

damit eine fokussierte Geländearbeit. Seit den 

1990er Jahren setzten sich darüber hinaus zuneh-

mend Geographische Informationssysteme (GIS) 

zur Erfassung, Bearbeitung und Analyse räumli-

cher Daten durch. Die Möglichkeiten und Metho-

den der Untergrunderkundung, beispielsweise die 

Anwendung bildgebender Verfahren sowie Mes-

sungen im Bohrloch, potenzierten sich im letzten 

Jahrzehnt. 

Hangmuren). Über 90 % dieser Ereignisse fanden 

in Tirol (10), Vorarlberg (5) und Kärnten (4) statt 

(Hübl et al. 2016). 

Massenbewegungen wie Steinschlag, 

Rutschungen und Hangmuren verursachen rein 

statistisch gesehen durch ihr lokal stark beschränk-

tes Auftreten im Vergleich zu anderen Naturka-

tastrophen wie Erdbeben, Stürmen oder Hoch-

wässern geringe Opferzahlen und Sachschäden. 

International gibt es jedoch starke Unterschiede: 

Auftreten und Relevanz

Im Jahr 2015 wurden 21 der insgesamt 167 im 

digitalen Ereigniskataster des Forsttechnischen 

Dienstes der WLV registrierten Ereignisse in den 

Kategorien „Steinschlag“ und „Rutschung“ erfasst 

(rd. 13 %). Davon waren 13 Ereignisse Sturzpro-

zesse (Einzelblockabstürze bis Felssturz), acht 

waren Gleit- und Fließprozesse (Rutschungen und 

Phänomen Definition

Steinschlag (1,2) Fallen, Springen und Rollen von isolierten Steinen und Blöcken (1);  
Ø < 50 cm (2)

Blockschlag (1,2) Fallen, Springen und Rollen von isolierten Steinen und Blöcken (1);  
Ø > 50 cm ( 2)

Felssturz (1,2)

Sturz einer Felsmasse, die während des Sturzes bzw. beim Aufprall in Blöcke 
und Steine zerlegt wird; Interaktion zwischen den Komponenten hat keinen 
maßgeblichen Einfluss auf die Dynamik des Prozesses (1); Volumen von 100 
bis 100.000 m³ (2)

Bergsturz (3) 

Fels- und Schuttbewegungen, die mit hoher Geschwindigkeit (in Sekunden 
oder wenigen Minuten) aus Bergflanken niedergehen und im Ablagerungsge-
biet ein Volumen von über 1 Mio. m3 besitzen oder eine Fläche von über 0,1 
km2 bedecken (3)

Rutschung (2)
hangabwärts gerichtete gleitende Bewegungen von Hangteilen aus Fest- und/
oder Lockergestein sowie Bodenmaterial; Klassifikation nach Tiefgang und 
Geschwindigkeit (2)

Hangmure (2)

Oberflächliches Gemisch aus Lockergestein (meist Boden und Vegetations-
bedeckung) und Wasser; Bildung an relativ steilen Hängen, klare Gleitflä-
che fehlt in der Regel; umgelagertes Volumen im Allgemeinen beschränkt 
(Größen ordnung bis 20.000 m³) (2)

Definitionen nach (1) ONR 24810; (2) BRP, BWW, BUWAL 2001; (3) Abele 1974

1 August 2005: Längenfeld, Tirol (1 Opfer); August 2005: Gasen, 
Steiermark (2 Opfer); März 2012: Martina-Pfunds und Schön-
berg a. Brenner, Tirol (jeweils 1 Opfer); August 2013: Inzinger 
Alm, Tirol (2 Opfer); Mai 2015: Vilser Alm, Tirol (1 Opfer)
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(beispielsweise Standsicherheitsbewertungen von 

Böschungsanschnitten). Zukünftig sollen mithilfe 

von Simulationen auch die braunen Hinweisbe-

reiche in den Gefahrenzonenplänen genauer und 

differenzierter als bisher abgegrenzt werden (vgl. 

ÖROK 2015b).

Die Auswahl an kommerziellen aber 

auch frei verfügbaren Simulationsprogrammen für 

Hangprozesse ist groß. Allerdings sind bestimmte 

Modelle in der Regel nur für bestimmte Fragestel-

lungen sinnvoll einsetzbar. Die Simulationsme-

thode soll dem Prozess angepasst werden, nicht 

umgekehrt. Darüber hinaus muss sicher gestellt 

sein, dass eine Simulation dem gewünschten 

Betrachtungsmaßstab Rechnung trägt und den 

geforderten Detaillierungsgrad liefert. 

Die erfolgreiche Kalibrierung und Validie-

rung einer Simulationsmethode sowie repräsenta-

tive Sensitivitätsanalysen sind Voraussetzung, um 

Simulationsergebnisse mit gutem Gewissen für 

Prognosezwecke zu nutzen. Idealerweise werden 

Simulationen mit mehreren verschieden Metho-

den durchgeführt und die Ergebnisse verglichen. 

Diese Vorgehensweise sichert die Ergebnisse 

ab und macht unrealistische Ausreißer deutlich, 

sodass diese aus dem Gesamtergebnis eliminiert 

werden können. Darüber hinaus empfiehlt es sich 

Simulationsergebnisse, wann immer möglich, mit 

dokumentierten Ereignissen zu verifizieren (z. B. 

mit stummen Zeugen bei Steinschlag).

Risikoanalysen

In jüngster Vergangenheit findet die Beurteilung 

gravitativer Naturgefahren vermehrt auch auf 

Basis von Risikoanalysen statt. So führte die Geo-

logische Stelle der WLV bereits Risikoanalysen 

hinsichtlich Steinschlaggefährdung durch. Damit 

wird angestrebt eine spezifische Bedrohung ganz-

heitlich, d.h. gemäß gesellschaftlicher Relevanz 

unter Berücksichtigung eines akzeptablen Restri-

sikos, zu bewerten.

Die Risikoanalyse verkettet Wahrschein-

lichkeiten hinsichtlich der Magnitude und Fre-

quenz einer Naturgefahr, der Reichweite des 

Prozesses, der räumlichen und zeitlichen Treffer-

wahrscheinlichkeit, der Vulnerabilität der expo-

nierten Personen und Objekte sowie optional die 

Kosten im Falle eines Sachschadens miteinander. 

Daraus resultiert der erwartbare jährliche Verlust 

von Personen oder Objekten infolge eines Natur-

ereignisses bzw. der damit verbundene volkswirt-

schaftliche Schaden.

Diese Vorgansweise findet in der Ermitt-

lung des Personenschadenrisikos im Sinne der 

Empfehlung für das Schutzziel bei gravitativen 

Naturgefahren Anwendung (ÖGG 2014). Der 

Begriff gravitative Naturgefahren umfasst dabei 

alle Arten von gravitativen Massenbewegungen: 

Steinschlag, Felssturz, Bergsturz, Rutschungen, 

Muren, Wildbachprozesse, Lawinen und Hoch-

wasser. Empfohlen wird, die Wahrscheinlichkeit 

einer gefährdeten Person durch eine gravitative 

Naturgefahr ums Leben zu kommen mit 1·10–5 

pro Jahr festzulegen. Das hier festgesetzte akzep-

tierte Risiko liegt somit bei einem Opfer pro 

100.000 Personen, die einer gravitativen Natur-

gefahr im institutionellen Bereich ausgesetzt sind. 

Unter dem institutionellen Bereich ist hierbei 

jeglicher Raum zu verstehen, welcher der insti-

tutionellen Verantwortung einer natürlichen oder 

juristischen Person im privaten als auch im öffent-

lichen Bereich unterliegt. 

Rechtlicher und normativer Rahmen

In Österreich herrscht im derzeitigen Rechtsbe-

stand ein unkoordiniertes Nebeneinander des 

Naturkatastrophenrechts (Kerschner 2008). Die 

Prävention vor Naturgefahren regelt auf Bun-

Beobachtung von Hangbewegungen geben Engl 

& Kieffer (2014, Heft 173 dieser Schriftenreihe).

Hangbeschleunigungen stehen häufig 

mit Schwankungen des Grundwasserhaushalts 

in Verbindung. Systematische Pegelmessungen 

erfassen über einen längeren Zeitraum die zeitlich 

veränderliche Grundwassersituation und erlau-

ben einen potentiellen Zusammenhang zwischen 

Bewegungsraten und Grundwasserständen zu 

verifizieren oder die Wirksamkeit von Entwässe-

rungsmaßnahmen zu evaluieren. Auch hier ersetzt 

im letzten Jahrzehnt automatisiertes Grundwas-

ser-Monitoring mithilfe von Datenloggern zuneh-

mend die traditionelle manuelle Pegelmessung 

anhand des Lichtlots. Der Messaufwand reduziert 

sich dadurch stark, kontinuierliche Messreihen 

werden auch über längere Zeiträume möglich.

Ob nun Hangbewegungen oder Grund-

wasserstände beobachtet werden: Bei der Ent-

scheidung für ein bestimmtes Monitoringsystem 

ist es notwenig einzuplanen, dass neben der 

Installation auch die regelmäßige Betreuung und 

Wartung, das Datenmanagement und schlussend-

lich die laufende Dateninterpretation erhebliche 

finanzielle und personelle Ressourcen erfordern.

Simulationen

Simulationen ermöglichen es Hangprozesse situ-

ationsspezifisch zu analysieren und zu prognos-

tizieren. Sie erweitern die Experten-Einschätzung 

qualitativ und quantitativ, welche ansonsten viel-

fach auf Erfahrungen und einfachen analytischen 

Ansätzen beruht. Bei vielen Fragestellungen ist 

die Durchführung von geeigneten Simulationen 

mittlerweile der Stand der Technik. Hangpro-

zesse simuliert die WLV derzeit insbesondere für 

die Dimensionierung von Schutzbauwerken (vgl. 

ONR 24810: 2013) aber auch zur Gewährleis-

tung der Arbeitssicherheit im Baustellenbetrieb 

Überwachung

Zur Messung der Bewegungsraten und Analyse 

der Mechanismen von Massenbewegungen sind 

Beobachtungssysteme unerlässlich. Auch hier 

hat sich in den letzten Jahrzehnten die Technik 

weiterentwickelt. Der Servo-Tachymeter, der im 

Hang angebrachte Reflektoren eigenständig misst 

und über Differenzrechnungen Bewegungen im 

dreidimensionalen Raum detektiert, zählt immer 

noch zu den gängigsten Arbeitsbehelfen bei der 

Überwachung von Massenbewegungen (z. B. Tal-

sperrenüberwachung). GPS-Systeme sind seit den 

2000er Jahren breiter einsetzbar, liefern jedoch oft 

noch nicht die Genauigkeit anderer Systeme (je 

nach Gerät und Nachbearbeitung Abweichungen 

vom Millimeter bis Meter). Neuere Methoden sind 

hingegen gerade am Sprung dazu einen breiteren 

Nutzerkreis zu erobern. Flug-Drohnen haben sich 

innerhalb der letzten Jahre zu einem bereits stan-

dardmäßig einsetzbaren Werkzeug entwickelt, 

die einen schnellen Überblick und wertvolle 

Einblicke aus der Vogelperspektive bieten. Zu 

verschiedenen Zeiten aufgenommene Radarbil-

der (Radar-Interferometrie) von Hängen werden 

bereits seit einigen Jahren dazu benutzt Hebun-

gen, Setzungen oder hangabwärtige Bewegungen 

zu erfassen, darzustellen und zu quantifizieren. 

Hierbei geht es sowohl um satellitengestützte 

(InSAR) als auch bodengestützte (GB-InSAR) Mes-

sungen, die nach einigem Bearbeitungsaufwand 

plausible Aussagen liefern können. 

Inklinometer und Extensometer, wel-

che standardmäßig zur Bestimmung der Bewe-

gungstiefe von Rutschungen zum Einsatz 

kommen, werden bereits vereinzelt durch ver-

gleichsweise einfach zu installierende TDR-Kabel 

ergänzt oder ersetzt. 

Einen ausführlichen Überblick von gän-

gigen sowie neuen Monitoringmethoden zur 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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gefahren ist derzeit als der Stand der Technik hin-

sichtlich des akzeptablen Personenschadensrisi-

kos in Österreich anzusehen.

Entwicklungen in der Prävention

Österreich und auch die benachbarte Schweiz 

setzen auf naturgefahrenangepasste Raumpla-

nung als nachhaltiges Instrument der Prävention. 

Wichtigstes Werkzeug dabei ist in Österreich 

der Gefahrenzonenplan und in der Schweiz die 

Gefahrenkarte.

Der Gefahrenzonenplan als 

präventive Maßnahme in Österreich 

Das Meiden bestimmter Gebiete als Strategie 

gegen Naturgefahren in Form von Gefahrenzo-

nenplänen nach dem Forstgesetz setzt die WLV 

seit Mitte der 1970er Jahre ein. Eine bundesweite 

Flächendeckung hinsichtlich der Abgrenzung 

der Wirkungsbereiche von Muren und Lawinen 

anhand von Gelben und Roten Zonen ist nahezu 

erreicht. Seit Mitte der 1980er Jahre existieren 

auch Gefahrenzonenpläne für Flussgebiete nach 

dem Wasserrechtsgesetz (Holub 2006). Hier 

wurden die Anstrengungen zur Erstellung in den 

letzten Jahren forciert – eine bundesweite Flä-

chendeckung soll 2021 erreicht sein. Als Bemes-

sungsereignis zieht das Forstgesetz ein 150-jähr-

liches, das Wasserrechtsgesetz ein 100-jährliches 

Ereignis heran.

In den Gefahrenzonenplänen nach 

dem Forstgesetz ist als brauner Hinweisbereich 

auch die undifferenzierte Ausscheidung von Flä-

chen vorgesehen, die „...vermutlich anderen als 

von Wildbächen und Lawinen hervorgerufenen 

Naturgefahren, wie Steinschlag oder nicht im 

Zusammenhang mit Wildbächen oder Lawinen 

stehende Rutschungen...“ ausgesetzt sind (Ver-

ordnung über die Gefahrenzonenpläne, BGBl. Nr. 

436/1976). Anders als bei Muren oder Lawinen, 

deren Wirkungsbereiche im Gefahrenzonenplan 

obligatorisch auszuscheiden sind, handelt es sich 

hier allerdings um eine Kann-Bestimmung. Dem 

geschuldet erfassen derzeit die Gefahrenzonen-

pläne diese Flächen bundesweit weder vollstän-

dig noch einheitlich. Die Österreichische Raum-

ordnungskonferenz (ÖROK 2015b) schlägt eine 

systematische Erfassung von Massenbewegungen 

und eine zweistufige Ausscheidung gemäß Pro-

zessintensität – ähnlich der Zonenabgrenzung 

bei Muren und Lawinen – vor. Technische Fragen 

betreffend die Abschätzung der Eintritts- und Wie-

derkehrwahrscheinlichkeiten von Hangprozessen 

werden derzeit in Fachkreisen diskutiert. Unge-

achtet dieser angestrebten österreichweit einheit-

lichen Ausweisung können die Wirkungsbereiche 

von Hangprozessen im Gefahrenzonenplan bis 

zu einer entsprechenden Novellierung des Forst-

gesetztes lediglich im Rang von vergleichsweise 

unverbindlichen Hinweisbereichen verankert 

werden.

Auch insgesamt gesehen herrscht in 

Österreich derzeit kein einheitlicher Umgang mit 

gravitativen Naturgefahren. Bundesländer und 

Institutionen verwenden unterschiedliche Grund-

lagen und Termini und erzeugen somit bundes-

weit nicht miteinander vergleichbare Produkte 

(Gefahrenzonenplan, diverse Gefahrenhinweis-

karten, Naturgefahrenpotential, Naturgefahren-

hinweiskarte, Geotechnische Streckenaufnahme, 

etc.; (vgl. ÖROK 2015b Kapitel VI). Die ÖROK 

fordert deshalb „die Festlegung von Mindeststan-

dards zur Datengrundlage und Kartendarstellung, 

bis hin zur Klassifizierung und konkreten Schwell-

wertsetzung bei der Klassenbildung.“ Für den 

praktischen Umgang wünschenswert wäre eine 

einheitliche und überschaubaren Systematik an 

Karten, ähnlich wie sie in der Schweiz bereits in 

Umsetzung ist (siehe nächster Abschnitt).

nahme auf Gefahrenzonenpläne wegen einer 

Gefährdung durch Lawinen, Hochwasser, Wild-

bäche, Steinschlag, Erdrutsch oder anderen gravi-

tativen Naturgefahren für eine widmungsgemäße 

Bebauung nicht geeignet sind.“

Neben dem Rechtsbestand auf Bundes- 

und Länderebene hinsichtlich des Umgangs mit 

Naturgefahren bestehen zahlreiche Regelungen 

mit normativem Charakter, welche vor allem 

technische Vorgehensweisen zum Inhalt haben. 

Unter der Leitung der Geologischen Stelle der 

WLV erarbeitete eine Arbeitsgruppe des Öster-

reichischen Normungsinstitutes die ONR 24810 

„Technischer Steinschlagschutz“ und setzte damit 

einen wichtigen Schritt zur Vereinheitlichung der 

Begriffe und der Vorgehensweise bei technischem 

Steinschlagschutz (Österreichisches Normungsin-

stitut 2013). Ebenfalls unter Mitwirkung der WLV 

entstand die Empfehlung für das Schutzziel bei 

gravitativen Naturgefahren (ÖGG 2014), welche 

bereits oben im Zusammenhang mit den Risiko-

analysen erwähnt wurde. Das darin festgesetzte 

anzustrebende Schutzziel bei gravitativen Natur-

desebene das Forstgesetz und das Wasserrechts-

gesetz, die einzelnen Länder entscheiden über 

Raumordnungs-, Bau-, und Naturschutzrecht. 

Dadurch ergeben sich zwangsläufig Kompetenz- 

und Koordinationsschwierigkeiten.

Die Österreichische Raumordnungskon-

ferenz (ÖROK) strebt eine Harmonisierung im 

Naturgefahrenmanagement und damit einen öster-

reichweit einheitlichen Umgang mit Naturgefah-

ren an. Auf die ÖROK-Empfehlungen (Abbildung 

1) zum präventiven Umgang mit Naturgefahren 

in der Raumordnung (Schwerpunkt Hochwasser, 

ÖROK 2005) und Risikomanagement für gravita-

tive Naturgefahren in der Raumplanung (ÖROK 

2015a, 2015b) haben einige Bundesländer bereits 

reagiert und in ihren Bau- und Raumordnungsge-

setzen auf die Gefahrenzonenpläne verwiesen, 

die dadurch Rechtsverbindlichkeit erreichten. 

Zum Beispiel verweist die Tiroler Landesregie-

rung in der Wiederverlautbarung 2011 des Tiroler 

Raumordnungsgesetzes 2006 in § 37 Abs.1a, dass 

„von der Widmung als Bauland Grundflächen 

auszuschließen sind, soweit sie unter Bedacht-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 1: Aktuelle Zusammenfassungen, Empfehlungen und Regelwerke zum Umgang mit gravitativen Naturgefahren. Links: 
ÖROK-Materialienband zum Risikomanagement für gravitative Naturgefahren in der Raumplanung; Mitte: ON-Regel Technischer 
Steinschlagschutz; Rechts: ÖGG-Empfehlung für das Schutzziel bei gravitativen Naturgefahren in Österreich
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entscheidender Punkt ist die Tatsache, dass seri-

öse und aussagekräftige Simulationsergebnisse 

nur auf detaillierten Geländeaufnahmen gründen 

können. Sowohl die Datenerhebung im Gelände 

als auch die Durchführung der Simulationen 

selbst ist nur mit hohem Personalaufwand zu 

bewerkstelligen.

Vergleichbare Schlussfolgerungen sind 

für die Ausweisung von braunen Hinweisberei-

chen bezogen auf Rutschungen und Hangmuren 

zu ziehen. Aufgrund der höheren Komplexität 

dieser Prozesse hinsichtlich Prozessauslösung 

und Prozessreichweite ist die Frage, welche Simu-

lationsmethoden für die Gefahrenzonenplanung 

sinnvoll anwendbar sind, derzeit noch offen. Dar-

über hinaus sind – ähnlich wie beim Steinschlag 

– die Daten zu Untergrundparametern nicht flä-

chendeckend in ausreichender Qualität und Auf-

lösung bekannt und müssen erst erhoben werden.

Unbestritten ist, dass eine Raumplanung, 

die auch geologische Gefährdungen wie Stein-

schlag, Rutschungen und Hangmuren berück-

sichtigt, die breitenwirksamste und nachhaltigste 

Form der Prävention darstellt. Langfristig wird 

damit nicht nur unser Lebensraum sicherer, son-

dern auch die finanziellen Aufwände für Schutz-

bauwerke, Hangsanierungen und Absiedlungen 

minimiert. Basis für die Raumplanung ist die 

systematische Vervollständigung der Gefahren-

zonenpläne hinsichtlich der oben genannten 

Prozesse. Zur Erreichung dieses Ziels sind die Ent-

scheidungsträger gefordert, die dafür notwenigen 

Mittel bereitzustellen.
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nicht oder nur mit entsprechenden Vorsorgemaß-

nahmen in steinschlag- oder rutschungsgefährde-

ten Gebieten errichtet werden.

Diese geforderte Ausweisung von dif-

ferenzierten braunen Hinweisbereichen für den 

gesamten raumrelevanten Bereich ist mit erheb-

lichem Aufwand verbunden. Für Steinschlag gilt, 

dass sowohl die topographischen Datengrund-

lagen als auch geeignete Simulationsmodelle 

grundsätzlich verfügbar sind. Die Unterscheidung 

in geringe und hohe Steinschlagintensität – als 

Abgrenzungskriterium wird eine Energiewert von 

100 kJ vorgeschlagen (ÖROK 2015b) – kann aus 

Simulationen abgeleitet werden. Kritischer und 

Die Gefahrenkarte als 

präventive Maßnahme in der Schweiz

Ende der 1990er Jahre begann die Schweiz Natur-

gefahren durch ein integriertes Naturgefahren-

management in die raumplanerischen Vorgänge 

mit einzubeziehen. Grundlage dafür war die 

Erstellung von Gefahrenhinweiskarten, Intensi-

tätskarten und Gefahrenkarten für das gesamte 

Schweizer Siedlungsgebiet (Tabelle 2), wobei 

die Gefahrenkarte am ehesten mit den österrei-

chischen Gefahrenzonenplänen vergleichbar ist. 

Für Massenbewegungen weist die Gefahrenkarte 

drei Gefahrenstufen mit den jeweiligen Wieder-

kehrperioden „hoch – 1 bis 30 Jahre“, „mittel – 30 

bis 100 Jahre“ und „gering – 100 bis 300 Jahre“ 

aus. Das Restrisiko setzte die Schweiz bei einem 

300-jährigen Ereignis fest.

Die Gefahrenkarten sind rechtsverbind-

lich und von den Kantonen und Gemeinden 

verpflichtend bei allen Planungen und Bewil-

ligungen von Bauten zu berücksichtigen. Die 

Anforderungen an die Simulationen, welche für 

die Erstellung der Karten herangezogen werden, 

sind genau definiert (BRP, BWW, BUWAL 2001). 

Ergänzend zu den präventiven und raumplaneri-

schen Maßnahmen implementierte die Schweiz 

auch eine Notfallplanung und das Prinzip der 

Elementarschadensversicherung als Solidaritäts-

leistung der Gemeinschaft (BRP, BWW, BUWAL 

2001). Die Versicherungen bieten darüber hinaus 

Prämien-Anreize zur Setzung von Maßnahmen 

des Objektschutzes für Privateigentum an.

Fazit

Die verstärkte Ausweisung von braunen Hinweis-

bereichen in den Gefahrenzonenplänen sowie 

eine zweistufige Gliederung in „geringe Intensi-

tät“ und „hohe Intensität“ sollen zukünftig steuern, 

dass Gebäude und Infrastrukturen in Österreich 

Gefahrenhinweiskarte
(Maßstab 1:10.000 bis 1: 50.000)

synoptisch, großflächige Übersicht, geringe 
Bearbeitungstiefe (Modellrechnungen auf 
Basis vorhandener Unterlagen, keine Gelän-
dearbeit), keine Empfehlungen bzgl. Kriterien 
und Darstellung, keine Gefahrenstufen

Intensitätskarte (1:2.000 bis 1:10.000)

parzellenscharf, große Bearbeitungstiefe; 
NICHT: Prozessart, Einwirkungsrichtung und 
Einwirkungsart; Grundlage für Gefahrenkarte 
und Notfallplanung

Gefahrenkarte (1:2.000 bis 1:10.000) 

synoptisch, parzellenscharf, große Bearbei-
tungstiefe (Ereigniskataster, Befragungen, 
weitere Quellen), Kartengrundlagen, Ver-
bauungsprojekte, Geländearbeit: stumme 
Zeugen, Geologie, Morphologie, Modell-
rechnungen, Bundesempfehlung (Berück-
sichtigung der Gefahren bei raumwirks. 
Tätigkeit); Intensitäts-/Wahrscheinlichkeits-
Kriterien und Vorgaben zur Darstellung: z. B.: 
Wasser, Rutschung, Sturz, > Einschätzung mit 
9er Matrix: Wahrscheinlichkeit/Intensität

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Tab. 2: Naturgefahrenbezogene Karten in der Schweiz (nach 
BWG 2001; BRP, BWW, BUWAL 2001)
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Zusammenfassung:
Der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung betreibt neben den Gebiets-
bauleitungen und Sektionen auch einige Kompetenzzentren (Stabstellen und Fachbereiche), 
deren Aufgabe es ist, die Gebietsbauleitungen in ihrer Arbeit, insbesondere bei nicht alltägli-
chen Fragestellungen, zu unterstützen. Diese Kompetenzzentren sind:

• Stabstelle für Geologie
• Stabstelle für Schnee und Lawine
• Stabstelle Geoinformation
• Fachbereich Wildbachprozesse
• Fachbereich Ökologie
• Fachbereich Monitoring

Ziel dieses Beitrages ist es, die fachlichen Kompetenzen/Ressourcen in den Stabstellen und 
Fachbereichen darzustellen und mögliche Strategien und Visionen für die Bewältigung zu-
künftiger Aufgaben und die fachliche Weiterentwicklung des Dienstzweiges aufzuzeigen. Es 
werden laufende Projekte vorgestellt, die von ihrem methodischen Ansatz und den zu er-
wartenden Ergebnissen das Potential besitzen, einen wesentlichen Beitrag für die zukünftige 
Aufgabenbewältigung auf dem Gebiet des Wildbach-, Lawinen-, Steinschlag- und Erosions-
schutzes zu leisten.

Stichwörter: Stabstelle, Fachbereich, Projekte, Innovationen, Spezialisten

Die fachliche Kompetenz der WLV: 
Stabstellen und Fachbereiche

THOMAS FEDA, MATHIAS GRANIG, HANSJÖRG HUFNAGL, 

GERALD JÄGER, MICHAEL MÖLK, MARKUS MOSER, RUDOLF SCHMIDT, FLORIAN RUDOLF-MIKLAU

lierung von Naturgefahrenprozessen 

(Grundlage für Gefahrenzonenplanung 

und Maßnahmenplanung) 

• Erarbeitung von Bemessungsgrößen für 

die Planung von Schutzmaßnahmen 

• Monitoring und Arbeitssicherheit

• Sachverständige im Behördenverfahren 

bei besonderen Fragestellungen

• Fortbildungsveranstaltungen, Schulun-

gen und Seminare

• Erarbeitung von Normen, Handbüchern, 

Leitfäden und Arbeitsanweisungen 

• internationaler Erfahrungsaustausch, 

Publikationen in Fachzeitschriften

Der Sitz der Stabstelle für Geologie und der Stab-

stelle für Schnee und Lawinen liegt in Innsbruck, 

der Sitz der Stabstelle Geoinformation ist in Wien. 

Die Mitarbeiter der Fachbereiche sind im Gegen-

satz dazu in den Dienststellen integriert und erfül-

len dort direkt aus der Praxis der Bauleitung her-

aus die notwendigen Aufgaben. Die Einrichtung 

der Fachbereiche steht im engen Zusammenhang 

mit der Umsetzung der Strategie 2015 und mit 

den übergeordneten Zielen der Wissensvermitt-

lung und Wissensbereitstellung.

Die Aufgabenstellungen der Stabstellen 

und Fachbereiche werden im Folgenden dargelegt 

und einige der Projekte vorgestellt. 

Stabstelle Geologie

In der Stabstelle Geologie beschäftigen sich drei 

Geologen und ein Techniker mit geologischen 

und geotechnischen Spezialfragen in Zusam-

menhang mit den Kernleistungsfeldern der Wild-

bach- und Lawinenverbauung. Dabei werden von 

den verschiedenen Mitarbeitern jeweils beson-

dere Fachschwerpunkte abgedeckt. Neben grün-

dungstechnischen Fragestellungen, Konzepten für 

Schutzmaßnahmen gegen gravitative Naturge-

fahren (Steinschlag, Rutschungen), der Erstellung 

Einleitung

Das Forstgesetz sieht unter den im § 102 vorge-

sehenen Aufgaben der Dienststellen die fachliche 

Innovation und Entwicklungsarbeit durch eigene 

Einheiten nicht explizit vor. Trotzdem haben sich 

Stabstellen und Fachbereiche zu Schlüsselele-

menten der Organisation entwickelt und stellen 

die hohen Anforderungen an die Qualität der 

Planung und Maßnahmensetzung sicher. Es zeigt 

sich insbesondere in immer mehr Bereichen, dass 

die Expertinnen und Experten der WLV nicht mehr 

in allen relevanten Bereichen am Stand des Wis-

sens sein können und daher die Spezialisierung 

von zunehmender Bedeutung ist.

Die Aufgabenstellungen der Stabstellen 

und Fachbereiche sind vielfältig. Es sind dies die 

Erstellung von Gutachten und Expertisen zu Fra-

gestellungen, die in der Regel von den Gebiets-

bauleitungen und Sektionen an das jeweilige 

Kompetenzzentrum herangetragen werden. Eine 

weitere wichtige Aufgabe ist die Entwicklung 

von Standards und deren Bereitstellung in Nor-

men, Richtlinien und Leitfäden. Darüber hinaus 

gehende, innovative Untersuchungen können 

seit der Reform der Kompetenzzentren auch in 

Form von Projekten durchgeführt werden. Der 

dafür erforderliche Kosten- und Ressourcenauf-

wand wird jährlich im Rahmen des F3-Gremiums 

besprochen und die Geldmittel in Form von Jah-

resarbeitsprogrammen zugeteilt. Dadurch ist es 

möglich, sehr schnell und effizient auf Probleme, 

die von übergeordnetem Interesse sind und nicht 

im alleinigen Wirkungsbereich von Gebietsbau-

leitungen /Sektionen behandelt werden können, 

einzugehen und einer Lösung zuzuführen.

Allgemeine Schwerpunkte der Kompetenzzentren 

sind:

• Erarbeitung von Standards („Stand der 

Technik“), Best Practice Lösungen 

• Nummerische und physikalische Model-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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nisauswertung wurden zahlreiche reale Lastfälle 

und vorliegende 1:1 Versuche zur Evaluierung der 

Resultate herangezogen. Diese wissenschaftliche 

Auswertung von Modellversuchen führte schließ-

lich zur Erarbeitung eines Bemessungskonzepts für 

Steinschlagschutzdämme (Vollmert et al., 2012).

 

Kluftkörper-Größenstatistik: Softwaretool

Bei Abwesenheit von Sturzschutthalden oder 

dem Fehlen einer ausreichenden Anzahl von 

Sturzblöcken am Einhang ist die Festlegung von 

Bemessungsblockgrößen für die Dimensionierung 

von Steinschlagschutzbauwerken mittels Stein-

schlagmodellierungen schwierig. Um für den Fall 

des Vorliegens von entsprechend aufgelockerten 

Felsaufschlüssen anhand der dort auftretenden 

Kluftkörpergrößen eine statistische Verteilung der 

Blockkubaturen zu erhalten, wurde eine einfache 

Software entwickelt, die über die Eingabe von 

Kluftabständen bei der Unterstellung eines ortho-

gonalen Kluftsystems (3 maßgebliche Trennflä-

chenscharen stehen annähernd senkrecht zuein-

ander) eine statistische Verteilung dieser Volumina 

liefert. Diese können in weiterer Folge als Grund-

lage für die Festlegung der Bemessungsblock-

größe gemäß ONR 24810 herangezogen werden.

Bemessungskonzept für Steinschlagschutzdämme

Im Rahmen der Erstellung der ONR 24810: Tech-

nischer Steinschlagschutz im ON-Komitee 256 

(Schutz vor Naturgefahren) wurden aufgrund 

des – auch im internationalen Kontext – Fehlens 

von Bemessungskonzepten für Steinschlagschutz-

dämme in Zusammenarbeit und unter fachlicher 

Begleitung durch das Büro ZT Hofmann Geotech-

nik umfangreiche Modellversuche an Steinschlag-

schutzdämmen durchgeführt. Im Zuge der Ergeb-

von Gefahrenzonenplänen für Steinschlaggefähr-

dungen etc. wird auch ein besonderer Fokus auf 

die Entwicklung von Standards bzw. die Weiter-

entwicklung von Methoden zur Beurteilung von 

Naturgefahren und die Bemessung von Schutz-

maßnahmen gelegt.

Nachfolgend werden exemplarisch ein-

zelne Entwicklungen dargestellt, die durch die 

Stabstelle Geologie initiiert sowie in Hinblick auf 

die gegebenen Eingangsparameter und angestreb-

ten Ergebnisse geologisch betreut wurden.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 1a, b: 

a) Modellversuche an 
einem Modelldamm 
im Maßstab M. 1:33, 
sensorische Messung 
von Deformationen bei 
definierten Lastfällen für 
verschiedene Bautypen. 

b) Bemessungsdiagramm 
als Ergebnis von mehr als 
200 Modellversuchen

Abb. 2: Software KK-Stat zur Ermittlung der statistischen Verteilung der Volumina von Kluftkörpern
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Die Stabstelle sieht ihre Kernaufgabe in der Nutz-

barmachung des Wissensstandes für die Praxis. 

Dabei werden neue Methoden und Entwicklun-

gen für den praktischen WLV-Einsatz getestet, 

ggf. adaptiert und in der Folge den Dienststel-

len zur Verfügung gestellt. Beispiele dafür sind 

das Damm- bzw. Galerietool, das Alpha-Beta-

Modell 3.0, aber auch der aktuell in Überarbei-

tung befindliche Vorschlag zur Abgrenzung von 

Kleinlawinen bzw. Schneerutschen. Immer öfter 

fungiert dabei der Wildbach- und Lawinenka-

taster (WLK) als Datenbasis, der eine Reihe von 

neuen Auswertungen und GIS basierten Lösungen 

ermöglicht.

Lawinenmodell SamosAT

Die Verbesserung von Methoden und Tools ist ein 

stetiger Prozess, den die SSL maßgeblich mitge-

staltet. Als ein Hauptprodukt wird hier das Lawi-

nenmodell „SamosAT“ genannt. Im Bereich der 

Lawinenmodellierung besteht weltweit ein sehr 

kleiner Markt, d.h. Lawinenmodelle sind in einem 

geringen Maße verfügbar und nutzbar. Daher ver-

steht sich die SSL auch als Entwickler der Anwen-

dungstools, um den Dienststellen verlässliche 

Werkzeuge und Produkte liefern zu können. Ein 

besonderes Augenmerk wird dabei auf die prakti-

sche Anwendbarkeit und Nachvollziehbarkeit der 

Tools gelegt. 

Eingabe von Ablöselinien (Oberkanten der poten-

tiellen Ablöseflächen) und einen frei wählbaren 

Pauschalgefällewinkel die zugehörigen Punktwol-

ken und damit die Grundlage für die Gefahren-

hinweiskarte erzeugen.

 

Stabstelle Schnee und Lawine

Das Team der Stabstelle Schnee und Lawinen 

(SSL) unterstützt mit drei Mitarbeitern die Gebiets-

bauleitungen der WLV in schnee- und lawinen-

relevanten Fragen. Da große Lawinenereignisse 

selten beobachtet und aufgrund des Risikopoten-

tials kaum in der Natur getestet werden können, 

berechnet die SSL computerunterstützt Lawinen-

abgänge und liefert damit die Kenndaten zur 

Abgrenzung von Schadenspotentialen. 

Die fachliche Kompetenz besteht im 

Besonderen in der Verschneidung von operativem 

Lawinenfachwissen mit Lawinendokumentationen 

und der Modelltechnik. Als Grundlage dienen die 

Aufbereitungen von gut dokumentierten Lawi-

nenereignissen (Referenzlawinendatenpool), die in 

der Stabstelle laufend erweitert und in den Analy-

sen statistisch und numerisch ausgewertet werden.

Pauschalgefälle Steinschlag: Softwaretool

Im Rahmen der ÖREK-Partnerschaft „Risikoma-

nagement für gravitative Naturgefahren in der 

Raumplanung“ wurde für die Darstellung von 

Gefahrenhinweisbereichen aus Steinschlagpro-

zessen eine Standardvorgangsweise definiert (vgl. 

Bäk et al., 2015). Dabei wird ausgehend von 

potentiellen Ablösebereichen, die sich aus einer 

Neigungskarte aus Flächen mit einer Hangnei-

gung von ≥45° ergeben, ein „Strahl“ mit einer 

Neigung von 30° aus der Horizontalen talwärts 

gerichtet. Am Verschnittpunkt mit dem Gelände 

liegt die maximale Ausdehnung des „Gefahren-

hinweisbereichs Steinschlag“. Mit 30° wurde 

hier ein konservativer Wert gewählt. Gleiches gilt 

für die Ausscheidung von potentiellen Ablöse-

bereichen mit einer Hangneigung von 45°. Falls 

Daten vorliegen, die größere Pauschalgefällewin-

kel belegen (Kartierung stummer Zeugen etc.), 

kann dieser Winkel auch dementsprechend stei-

ler gewählt werden (vgl. 3b). Um diesen Arbeits-

schritt möglichst einfach abzuarbeiten, wurde in 

Zusammenarbeit mit der Sektion Tirol (Manfred 

Egger) ein Softwaretool entwickelt, das über die 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 3a, b: Pauschalgefälletool (©Sektion Tirol, M. Egger) für Gefahrenhinweiskarte Steinschlag mit Ergebnisdarstellung, 
(Punktwolken gelb und blau), zum Vergleich sind hier die ausgewiesenen „Gefahrenzonen“ aus der 3D Steinschlagmodellierung 
mittels RAMMS::Rockfall (gelbe und rote Linie) dargestellt.

Abb. 4: Vertikalschnitt Staubsimulation „SamosAT“
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Dieses sieht eine Verknüpfung von Wettermodel-

len, Schneeverfrachtung und Schneedeckenauf-

bau mit den Lawinenmodellen wie SamosAT vor. 

Extreme Wetterlagen wie im Februar 1999 kön-

nen somit analysiert und bewertet werden und 

präventive Maßnahmen gezielt gesetzt werden. 

Nicht zuletzt wurde die wissenschaft-

liche Evaluierung und Weiterentwicklung des 

Modells SamosAT in den letzten Jahren mit dem 

Bundesforschung- und Ausbildungszentrum für 

Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) 

betrieben. Die SSL ist außerdem an der Entwick-

lung von Regelwerken und ÖNORM-Regeln 

maßgeblich beteiligt, welche eine tragende Rolle 

als Wissensstandard darstellen.

Stabstelle Geoinformation

Um die Stabstelle Geoinformation (SGI) und ihr 

Aufgabengebiet zu verstehen, muss man zunächst 

einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte 

dieser Stabstelle machen. 

Ursprünglich wurde sie als „EPS“ („Erwei-

tere Planungsstelle der Sektion Wien, Nö., Bgld.“) 

gegründet. Ziel war es, die damals moderne Tech-

nik der Luftbildauswertung für die Dienststellen 

der WLV zugänglich zu machen – ein Vorhaben, 

das durchaus als gelungen zu bezeichnen ist. 

Durch die Einführung von GIS-Systemen in den 

90-er Jahren wurde die Erweiterung des Themen-

gebietes auf das Geoinformationswesen generell 

festgelegt. Dies bildet heute noch das thematische 

Rückgrat der Stabstelle, während die Luftbildaus-

wertung längst durch andere Technologien ersetzt 

wurde. Durch den Einsatz von GIS-Systemen war 

bereits damals eine enge Verbindung zur allgemei-

nen IT-Technik gegeben. Daher erging der Auftrag 

zur Ausstattung der WLV mit passender IT sowie 

Aufbau eines WLV-Netzwerkes der Dienststellen 

untereinander ebenfalls an die EPS. Im Jahre 2003 

wurde mit der Gründung der Stabstelle Geoinfor-

mation (als zweite Stabstelle der WLV nach der 

Geologischen Stelle) der formale Rahmen für die 

heutigen Anforderungen geschaffen.

Aus dieser Historie ergeben sich die beiden – 

getrennten, aber durchaus auf einander angewie-

senen – Aufgabenbereiche der SGI heute: 

• Informationstechnologie

• Geoinformation

Informationstechnologie

Dieser Bereich umfasst inzwischen das gesamte 

Aufgabenspektrum einer IKT-Abteilung und ist 

damit eine zentrale interne Dienstleistung für die 

Organisation WLV. Naturgemäß werden im IT-

Bereich selbst keine echten Neuentwicklungen 

gemacht; im Vordergrund steht eine permanente 

Beobachtung und Bewertung von Technologie-

strömungen einerseits und von aktuellen Fehler- 

und Bedrohungsszenarien andererseits. Entspre-

chend der daraus entstehenden Anforderungen 

und der technischen, rechtlichen und finanziel-

len Umsetzbarkeit werden dann Implementie-

rungsprojekte entwickelt. Einen breiten Raum 

nimmt dabei das Lizenz- und Vertragsmanage-

ment mit den verschiedenen Herstellern (wie z.B. 

Microsoft) ein.

Eine besondere Herausforderung ist auch 

die dezentrale Organisationsform der WLV mit 

vielen eher kleinen Standorten, welche jedoch 

im Fehler- oder gar Krisenfall weitgehend autark 

arbeitsfähig bleiben sollen. Dies erfordert teil-

weise angepasste und damit tendenziell kostenin-

tensivere Lösungen. Die Aufwendungen für Hard- 

und Software, Lizenzen und IT-Projekte hat 2016 

bereits die Schwelle von jährlich 1,5 Mio. Euro 

überstiegen. 

können. Eine Reihe von Anwendungen können 

dazu hier aufgezeigt werden: u.a. die Gesamt-

schneehöhenermittlung nach Leichtfried, EVA+, 

das aktuelle Schneeverwehungsmodul oder der 

Einsatz von Drohnen zur Erhebung der flächigen 

Schneeverteilungen im Hochgebirge bzw. von 

Lawinenablagerungen. 

Um die komplexe Fragestellung der 

Staublawinen voranzutreiben, wurde von der 

Stabstelle Schnee und Lawinen das Projekt 

„bDFA“ initiiert. Das Projekt umfasst die Staub-

lawinenmodellierung, die Erfassung der Staub-

druckwirkung, Messungen im Gelände, sowie 

Befragungen der Fachexperten zum Einsatz der 

Tools. Im Rahmen des Projektes ALARM wurde 

versucht sich an die Anwendung einer Modell-

kette zur Lawinengefahrenanalyse und Prognose. 

Die Methoden und Produkte, die nach Erkenntnis-

sen nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, 

werden entweder überarbeitet oder nicht mehr 

eingesetzt. Das Lawinenmodell Elba+ wurde aus 

diesem Grund 2016 von der Einsatzliste entfernt. 

Hingegen wird zunehmend das neue Schweizer 

Lawinenmodell RAMMS::AVALANCHES getestet 

und für Planungen eingesetzt.

Wissensentwicklung mit Partnerinstitutionen

Die SSL kann auf ein weit verzweigtes Wissens-

netzwerk mit nationalen und internationalen 

Kooperationspartnern zurückgreifen, um trotz 

der schnell fortschreitenden technologischen 

Entwicklungen, bei knapper werdenden Ressour-

cen, am aktuellen Stand der Technik bleiben zu 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 5: Kombination von Modellen – Ablaufschema aus dem Projekt ALARM 2015
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und Murgang. Neben den beiden Leitern des 

Fachbereichs stehen dem Fachbereich im Rah-

men der Kooperation mit dem BFW zwei weitere 

Fachexperten zur Verfügung. Als Multiplikatoren 

zu den jeweiligen Sektionen und Gebietsbau-

leitungen fungieren weitere 7 Personen, die das 

Fachbereichsteam bilden und als sogenannte Sek-

tionsbeauftragte die Anfragen aus der jeweiligen 

Sektion bearbeiten.

Die Aufgaben des Fachbereichs gliedern sich in 

3 Hauptbereiche: 

1. Wissensvermittlung

2. Wissensbeschaffung

3. Innovation und Entwicklung

Zur Wissensvermittlung gehören ingenieurprakti-

sche Anwendungen in Form von Leitfäden, Schu-

lungen sowie Spezialgutachten. Der Bereich der 

Wissensbeschaffung deckt den Stand der Technik 

mit gezielten Tests für die Praxis ab. Im Bereich 

Forschung und Entwicklung erfolgt ein nationaler 

und internationaler Fachaustausch im Bereich der 

angewandten Forschung. 

Bereich Wildbachhydrologie

Der Bereich Hydrologie umfasst die Nieder-

schlagsanalyse bis zum Abfluss, die Ereignisdo-

kumentation (Aufnahme der Phänomene) bis zur 

Ereignisanalyse sowie Szenarienbildungen für 

Bemessungsfragen. 

Eine wichtige Kompetenz konnte im 

Bereich der Analyse von Starkregenereignissen 

pflichtet. Hier übernimmt die SGI die konforme 

Publikation der Datensätze. Von großer Wichtig-

keit ist jedoch auch die direkte Mitarbeit an der 

INSPIRE-Umsetzung in Österreich, z.B. im Rah-

men der nationalen Koordinierungsstelle, welche 

beim BMLFUW eingerichtet wurde.

Fachbereich Wildbachprozesse

Der Fachbereich Wildbachprozesse wurde im 

Rahmen der Strategie „die.wildbach 2015“ 

zunächst als Projekt etabliert und ist als virtuelles 

Expertennetzwerk ohne eigene Dienststelle bzw. 

Infrastruktur eingerichtet. Diese Organisations-

form hat sich aufgrund der hohen Vernetzung mit 

konkreten Planungsvorhaben der Dienststellen 

bewährt.

Der Fachbereich gliedert sich in 2 The-

menbereiche, Teilbereich Hochwasser/Geschiebe 

Geoinformation

Der Schwerpunkt liegt hier bei der Entwicklung 

und Betreuung des Wildbach- und Lawinenkata-

sters (WLK) dieser wird in diesem Heft in einem 

eigenen Beitrag behandelt und soll daher hier 

nicht näher ausgeführt werden.

Die SGI ist jedoch auch als Repräsentant 

der WLV in bedeutender Rolle in die Geodaten-

politik des BMLFUW eingebunden. Der Bogen 

reicht dabei von der Mitarbeit an Gesetzesvor-

schlägen (Beispiel: Gebäude- und Wohnungs-

register) bis hin zum Ankauf von Datensätzen. 

Insbesondere hervorzuheben ist die Kooperation 

des BMLFUW mit dem Bundesamt für Eich- und 

Vermessungswesen (BEV) und den Ländern zur 

Beschaffung von Orthophotos und Laserscan-

Daten. Als „Geodatenstelle“ ist die WLV zur 

Einhaltung der INSPIRE-Richtlinie der EU ver-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 6: Organisationstruktur des Fachbereiches Wildbachprozesse

Abb. 7: Fachliche Ausrichtung und Gliederung des Fachbereiches Wildbachprozesse

Rudolf-Miklau, Sauermoser, Reiterer
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Abfluss durchgeführt, außerdem werden Geschie-

bemessungen an 3 stationären Messstellen (Johns-

bach, Suggadinbach, Urslau) vorgenommen. Die 

Messungen (in Kooperation mit der Universität für 

Bodenkultur) dienen u.a. der Verbesserung der in 

der WLV angewendeten Geschiebemodelle sowie 

der darin enthaltenen physikalischen Parameter. 

Direkte Fließgeschwindigkeitsmessungen werden 

im Zuge von Ereignissen durchgeführt, um auch 

gemessene Daten und Rückrechnungen von Rau-

igkeiten in die Modellierungen einzubauen.

Für die oben genannten Fragestellun-

gen versteht sich die Arbeit des Fachbereichs in 

der Hilfestellung/Entscheidungsfindung für die 

geeignete Modellwahl. Zu diesem Zwecke wer-

den auch die Modelle vom Fachbereichsteam 

auf Praxistauglichkeit getestet und im Falle einer 

Anwendbarkeit auch die Modellanwendung in 

Form von Leitfäden und Publikationen an die Kol-

leginnen im Dienstzweig weitergegeben. Für die 

Dienststellen liefert der Fachbereich also Informa-

tion, Beratung, Unterstützung bei Fremdvergaben 

und Schulungen. Jedes Jahr werden Anwender-

kurse auf Basis der erstellten Praxisleitfäden für 

die Kolleginnen und Kollegen im Dienstzweig mit 

Beispielen aus der Praxis abgehalten.

In der Praxis hat der Fachbereich seit 

Bestand über 70 Projekte abgewickelt, die von der 

Bemessung von Wasserhaltungen für den Baube-

trieb über Grundlagensimulationen für die Gefah-

renzonenplanung bis zu Berechnungen für die 

Projektierung von Schutzmaßnahmen reichen.

Fachbereich Ökologie

Der Fachbereich Ökologie ging ursprünglich 

aus dem schon länger bestehenden Arbeitskreis 

Ökologie hervor und wurde im Zuge der Strate-

gie „die.wildbach 2015“ ebenfalls in einen Fach-

bereich übergeführt. Neben der Ökologie von 

Wildbächen und den Ingenieurbiologischen Bau-

methoden wurde der Fachbereich 2015 um die 

Thematik „Schutzwald“ erweitert.

Im Fachbereich Ökologie sind 7 Sekti-

onsökologen (Dr. Wolfram Bitterlich, DI Thomas 

Fink, Ing. Mathias Hofer, Dr. Hansjörg Hufnagl, 

Dr. Thomas Lampalzer, DI Elmar Plankensteiner, 

DI Reinhard Ribitsch) tätig. Die Sektionsökologen 

sind von Ihrer Ausbildung her mehrheitlich Forst-

ökologen, zusätzlich wird das Gremium verstärkt 

durch 1 Biologen, 1 Forstingenieur und 1 Sozial-

wissenschaftler.

Der Aufgabenbereich der Sektionsökologen 

umfasst:

• Beratung der Gebietsbauleitungen bei 

ökologischen, ingenieurbiologischen 

und forstlichen Fragestellungen

• Durchführung von Schulungen und Bau-

kursen 

• Abwicklung von Projekten (Kooperati-

onspartner)

• Koordinierung ökologischer Fach- 

planungen

• ökologische Bauaufsichten

Ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt, der in 

den letzten Jahren durch die Neuausrichtung der 

Kompetenzzentren möglich wurde, ist die Umset-

zung von Entwicklungs- und Forschungsprojek-

ten. Ihr Ziel ist es, ökologische Fragestellungen, 

die in den Gebietsbauleitungen bei der Planung 

und Umsetzung von Schutzmaßnahmen auftreten 

und von allgemeinen übergeordnetem Interesse 

sind, näher zu untersuchen. Einige dieser Projekte 

werden im Folgenden vorgestellt.

Ökologische Qualitätssicherung auf Baustellen 

Die Qualitätssicherung auf Baustellen erfolgt über 

(behördlich vorgeschriebene) ökologische Bauauf-

sichten, die von externen Sachverständigen, immer 

öfter aber auch von den Sektionsökologen der WLV 

durchgeführt werden. Im Mittelpunkt steht dabei 

Geschiebetransport und Wildholzrisiko sowie die 

Evaluierung der bisherigen Methoden im Bereich 

Sedimenttransport, Geschiebetransport und Wild-

holzrisiko im Dienstzweig. Außerdem erfolgt die 

laufende Weiterbildung durch die Anwendung 

neuer Modelle (RAMMS, BASEMENT, Hydro_

AS-2D, 3D Modell, 3DSim), die auf dem Markt 

kommen oder man entwickelt kleine Zusatzmo-

dule zur Erleichterung der täglichen Arbeit (z.B. 

Bemessungsbehelf, Crayfish – QGIS).

Zur Verbesserung der Festlegung der Ein-

gangsdaten für die Simulationen werden direkte 

Messungen von Fließgeschwindigkeiten und 

durch Auswertung von Wetterradardaten entwi-

ckelt werden. Durch diese Methode konnten die 

Ursachen und der Verlauf des auslösenden Nie-

derschlags großer Wildbachkatastrophen der letz-

ten Jahre im Detail geklärt werden.

Bereich Wildbachprozesse

Im Bereich Wildbachprozesse werden Rein-

wasser- und Feststofftransportberechnungen bis 

zu Murgangberechnungen durchgeführt. Dazu 

gehört auch die Erfassung der langjährigen Erfah-

rung bei Fragestellungen zu Sedimenttransport, 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 8 a, b: 
Geschiebemessstation 
am Suggadingbach (links); 
Geschiebeanlandungen 
im Zuge eines fluviatilen 
Hochwasserereignisses 
am Alperschonbach, 
Simulationsergebnis.
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Ökologische Referenzierung von Schutzbauwerken (Energy 

Balance and Global Warming Potential of Alpine Protective 

Structures / E-protect)

Der Wildbach und Lawinenverbauung fehlen der-

zeit Planungsinstrumente um Schutzbauwerke auf 

ihre ökologischen Auswirkungen und ihren Res-

sourcenverbrauch hin zu bewerten. Projektinhalt 

ist daher die Entwicklung einer Methode, mit der 

sich der „ökologische Fußabdruck“ von unter-

schiedlichen Schutzbauwerken – je nach Art der 

verwendeten Materialien und deren Herkunft – 

abbilden lässt. Orientierung bietet das Konzept 

der Energie- bzw. CO2-Bilanzierung. Die Ener-

giebilanzierung umfasst dabei den gesamten 

Lebenszyklus eines 

Bauwerkes, ausgehend 

von seiner Herstel-

lung über seine all-

fällige Instandhaltung 

und -Setzung bis zum 

allfälligen Abriss des 

Bauwerkes. 

Ingenieurbiologische  

Baukurse 

Zu einem wichtigen 

Instrument der Wei-

terbildung haben sich 

die Ingenieurbiologi-

schen Baukurse entwi-

ckelt, die jährlich vom 

Fachbereich Ökologie 

veranstaltet werden. 

Dabei handelt es sich 

um Praxiskurse für 

Arbeiter, Partieführer 

und Lokalbauführer, 

die das Wissen rund 

um die ingenieurbiologischen Rutschungs- und 

Erosionssicherungen vermitteln sollen. Koopera-

tionspartner ist das Institut für Ingenieurbiologie 

der Universität für Bodenkultur.

Fachbereich Monitoring

„Monitoring“ stellt einen Überbegriff für alle Arten 

der unmittelbaren systematischen Erfassung (Pro-

tokollierung), Beobachtung oder Überwachung 

von Naturgefahrenprozessen mittels techni-

scher Hilfsmittel oder anderer Beobachtungssys-

teme dar. Dabei ist die wiederholte regelmäßige 

Durchführung ein zentrales Element der jeweili-

gen Untersuchungsprogramme, um anhand von 

In einem Kooperationsprojekt mit dem Bundes-

amt für Wasserwirtschaft in Scharfling wurden 

nun erstmals verschiedene Bautypen der WLV 

untersucht, die die Wiederherstellung der Durch-

gängigkeit zum Ziel hatten. Dabei wurden ver-

schiedene Strukturen zur Verbesserung der Fisch-

passierbarkeit untersucht. Beckenpässe erwiesen 

sich als gute Variante in steilen Gewässern mit 

stark schwankender Wasserführung und beeng-

ten Platzverhältnissen. Grundsätzlich stellen 

jedoch aufgelöste Rampen die ökologisch bessere 

Methode dar.

Ein weiteres Projekt befasst sich mit der 

Erstellung einer Simulationsanleitung für die rich-

tige Ausgestaltung von Fischaufstiegshilfen. Ziel 

dieses Projekt ist es, dem Planer ein Instrument für 

eine standardisierte Anwendung zur Verfügung zu 

stellen um dadurch Planungssicherheit zu erlangen 

und Kosten für nachträgliche Umbauten einzuspa-

ren. Dafür wird eine am Zauchenbach in Alten-

markt geplante Fischaufstiegshilfe (Beckenpass) 

in ein digitales Geländemodell eingebaut, in das 

Programm Hydro-AS implementiert und die Fließ-

geschwindigkeiten und Wassertiefen berechnet. 

die Umsetzung von Natur- und Umweltschutz-

auflagen und die Durchführung von ökologischen 

Begleitplanungen. Ein wesentlicher Aspekt ist auch 

die Vermeidung von Umweltbelastungen und Ver-

unreinigungen, die durch den Baubetrieb selbst 

verursacht werden. Schäden am Fischbestand und 

zu groß empfundene Eingriffe in die bachbeglei-

tende Vegetation werden von einer immer sensib-

ler werdenden Öffentlichkeit nicht mehr toleriert. 

Ziel ist es, ein Monitoring zu entwickeln um Inten-

sität und Dauer von Trübungen transparent und 

nachvollziehbar darstellen zu können. 

Derzeit wird die Eignung der gängigen, 

nach EN ISO 7027 genormten, Trübemessgeräte 

für die Beweissicherung hinsichtlich Intensität 

und Dauer auf mehreren Baustellen in Österreich 

geprüft. 

Fischpassierbarkeit verschiedener Bautypen 

der WLV und Fischaufstiegshilfe (FAH)

Die Fischpassierbarkeit (Durchgängigkeit) stellt seit 

dem Inkrafttreten der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

das wichtigste Kriterium für die Erreichung des Zie-

les eines guten ökologischen Gewässerzustandes 

bzw. eines guten ökologischen Potenzials dar. 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Datenmanagement

Bewusstseinsbildung

FB
Monitoring

Wissenstransfer

Anlageninstallation Rechtssicherheit

Anlagendesign
Zustandsbericht

Forschung
Entwicklung

Warnung
Alarmierung

Betrieb
Haftung

Normen
Richtlinien

Abb. 9: Aufnahme der für die Fischdurchgängigkeit maßgeblichen abiotischen Parameter 
(Foto aus der Pilotstudie, Haunschmid et al. 2016) Abb. 10: Aufgaben des Fachbereiches Monitoring 
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fahrenmanagement der Wildbach- und Lawinen-

verbauung:

• Standardmäßige automatisierte opti-

sche und sensorische Fernüberwachung 

(gegebenenfalls Steuerung) von Schlüs-

selbauwerken in Wildbächen, an geo-

genen Phänomenen und im Lawinenbe-

reich 

• Automatisierte (z.B. drohnenbasierte) 

Inspektion von Schutzbauwerken. 

• Automatisiertes optisch/visuelles und 

sensorunterstütztes Erkennen und Aus-

werten von Naturgefahrenprozessen

Frühwarnung Alarmierungen bei 

Naturgefahren

Ereignisdokumentation

Status und Entwicklungspotenziale der Stabstellen 

und Fachbereiche („Wissensmanagement“)

Die Wildbach- und Lawinenverbauung begreift 

sich als wissensbasierte Organisation, deren Exis-

tenzberechtigung insbesondere von ihrer hohen 

Fachkompetenz und ihrem dynamischen Innova-

tionspotenzial abgeleitet wird. Daher sieht auch 

die Strategie „die.wildbach 2020“ Wissensma-

nagement als strategische Kernleistung vor (  

Kernleistungsfeld 1 „Naturgefahreninformation 

und Wissensmanagement“). Die Aufgaben und 

Leistungen der Stabstellen und Fachbereiche wer-

den daher naturgemäß auch zukünftig von zentra-

ler strategischer Bedeutung sein.

Aktuell existieren parallel zwei unter-

cken (z.B. IHS Thalgau) oder im Zusammenhang 

mit der Beobachtung geologischer Phänomene 

(z.B. Rutschung Kerschbaumsiedlung).

Neben den Fragen der technischen Ins-

trumentierung versucht der Fachbereich auch 

rechtliche Aspekte abzuklären und prüft in die-

sem Kontext entsprechende Übergabevereinba-

rungen von Monitoringanlagen an Interessenten 

(Gemeinden, Schutzwassergenossenschaften). 

Er beteiligt sich an technischen Richtlinien und 

Empfehlungen zum Thema Monitoring. Der Fach-

bereich steht dabei in engem Kontakt mit Hydro-

grafischen Diensten, Landeswarnzentralen und 

Messtechnikfirmen um den Stand der Technik hin-

sichtlich Sensortechnik und Datenverwaltung aus-

zuloten und mitzuverfolgen. Außerdem begleitet 

der Fachbereich die Forschung und Entwicklung 

des Naturgefahrenmonitorings durch die Betreu-

ung von Diplomarbeiten und Dissertationen.

Prozessbeobachtung mittels Drohne (UAVs)

Der Fachbereich untersucht die Einsatzmöglich-

keiten von Drohnen (unbemannten Fluggeräten) 

für die Beobachtung und Dokumentation von 

Naturgefahrenprozessen. Er steht dabei in engem 

Kontakt mit wissenschaftlichen Institutionen 

(BFW, BOKU, TU Wien) und berät die Dienststel-

len beim Einsatz von Drohnen für die Ereignis-

dokumentation, Schneedeckenbeobachtung oder 

Fernerkundung von Massenbewegungen (Mas-

sen- und Bewegungsbilanzen), weiters auch über 

die rechtlichen Aspekte des Drohneneinsatzes. In 

Pilotprojekten werden die Einsatzmöglichkeiten 

unterschiedlicher Gerätetypen getestet.

Zukunftspotenziale des Monitorings

Die nachfolgende Aufzählung möglicher zukünf-

tiger Entwicklungen gibt einen Überblick über das 

Potential des Bereiches Monitoring im Naturge-

Ergebnisvergleichen Schlussfolgerungen ziehen 

zu können. Insbesondere im Zusammenhang mit 

komplexen Vorgängen in Einzugsgebieten (Mas-

senbewegungen, Entwicklung des Erhaltungs-

zustandes und der Gebrauchttauglichkeit von 

Schutzbauwerken, hydrologische und geschie-

behydraulische Fragestellungen etc.) sind Moni-

toring-Technologien zu einer wichtigen Aufgabe 

und Kompetenz der Wildbach- und Lawinenver-

bauung geworden. 

Abbildung 11 zeigt eine schematische 

Darstellung der Funktion von Monitoringsyste-

men im Naturgefahrenmanagement und die damit 

verbundenen Aufgabengebiete des Fachbereichs.

Der Fachbereich Monitoring wurde 

im Zuge der Strategie „die.wildbach 2015“ neu 

eingerichtet und setzt sich als virtuelles, organi-

sationsübergreifendes Expertennetzwerk aus 4 

Personen zusammen, ds. Siegfried Pöll (Nieder-

österreich), Thomas Frandl (Vorarlberg), Thomas 

Sausgruber (Tirol) und Rudolf Schmidt (Salzburg). 

Alle sind in unmittelbar praxisnahen Bereichen 

der Wildbach- und Lawinenverbauung als Projek-

tanten, Bauführer und Gutachter tätig. Durch die 

besondere Kompetenz von Thomas Sausgruber als 

Mitarbeiter der Geologischen Stelle ist auch der 

sehr wichtige Teil des Monitorings für geogene 

Massenbewegungen abgedeckt.

Zu den laufenden Aktivitäten des Fach-

bereichs zählen Folgende:

Entwicklung, Planung, Einrichtung  

und Betrieb von Monitoringanlagen

Die zentrale Aufgabe besteht in der Entwicklung, 

Planung, Errichtung und im Betrieb von Monito-

ringanlagen aller Art. Dabei werden die Aspekte 

der Alarmierung von jenen der reinen Beobachtung 

klar getrennt. Der Fachbereich beteiligt sich aktiv 

am Design und der nachfolgenden Installation von 

Monitoringanlagen an Hochwasserrückhaltebe-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 11 a, b:
Ermittlung der 
Schneehöhenverteilung 
mittels Drohnenbefliegung.
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6. Mittelfristig sollen Generalisten und Spezi-

alisten in der WLV gleichwertige Karriere-

möglichkeiten offenstehen. Außerdem soll 

eine bessere Durchgängigkeit zwischen 

Dienststellen und Kompetenzzentren 

geschaffen werden.

7. Die erforderlichen Ressourcen für die Ent-

wicklungs- und Planungsleistungen der 

Stabstellen und Fachbereiche ist in der 

Budgetierung, im Management und Con-

trolling der WLV explizit sicher zu stellen 

(Jahresplanungen).

Diese Prämissen führen nicht notwendiger Weise 

zum Schluss, dass Stabstellen und Fachbereiche 

in eine Organisationsform zusammengeführt 

werden müssen. Strukturdebatten ohne fachli-

ches Entwicklungskonzept sind sicherlich nicht 

fruchtbringend für eine nachhaltige Entwicklung 

der Fachkompetenz der WLV. Zielführend ist 

daher ausschließlich ein Gesamtkonzept „Wis-

sensmanagement“. Viel wichtiger ist zukünf-

tig die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der 

Strukturen für die dynamische Entwicklung des 

Wissens, eine steigende Personalfluktuation, die 

Ereignisgetriebenheit der Planungsleistungen 

und die räumliche Dislokation des Anwendungs-

bereichs der Leistungen. Auch sollen pragmati-

sche und nicht formale Überlegungen entschei-

dend sein, ob Expertenleistungen intern erstellt 

oder zugekauft werden. Das Risiko, das institu-

tionalisierte Kompetenzzentren in ihrer Entwick-

lung stecken bleiben („versteinern“) oder sich 

von der Praxis entkoppeln, ist erheblich. Ebenso 

riskant sind Wissensverluste in virtuellen Exper-

tennetzwerken (ohne zweckgewidmete Struktu-

ren und Planstellen) bei Personalwechsel oder 

Ressourcenkonkurrenz durch Routineaufgaben, 

wodurch vor allem das Innovationspotenzial 

beeinträchtig sein kann. 

Welche Form der Organisation des Wissensma-

nagements der WLV zukünftig auch gewählt wer-

den sollte, eines steht jedenfalls fest: Die WLV ist 

keine Forschungseinrichtung und lebt daher stark 

vom fachlichen Austausch mit Universitäten, For-

schungsinstitutionen, normgebenden Instituten, 

der Industrie und privaten Planungsbüros. Nur 

der vorbehaltlose Austausch und die Kooperation 

mit diesen Partnern ermöglicht, mit dem Stand 

des Wissens und der Technik auch zukünftig 

Schritt halten zu können. Dieser Wissenstransfer 

ist ebenso wichtig, wie die Impulse der Ingeni-

eurpraxis, auf die die WLV mit Recht sehr stolz 

ist. Dabei darf eines nicht übersehen werden: Die 

effiziente Wissensvernetzung zwischen den WLV-

Dienststellen in ganz Österreich ist ein mühsam 

errungenes Privileg, welches ausschließlich in der 

bestehenden Organisationform als bundesweit 

agierende Einrichtung gewährleistet werden kann.
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zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. Im Vor-

dergrund stand bisher die Leistung der handeln-

den Personen im Aufbau von Fachkompetenz und 

Entwicklung von Innovationen. Die Stärkung des 

Expertenstatus durch angemessene Fachkarrieren 

in der Wildbach- und Lawinenverbauung (neben 

den Linienkarrieren) ist im Zug der Strukturreform 

2013 nur teilweise gelungen. 

Es erscheint daher nun nach einer erfolg-

reichen Aufbauphase die Zeit gekommen zu sein, 

auch die Strukturen und das Leistungsportfolio 

der Stabstellen und Fachbereiche weiter zu entwi-

ckeln. Dabei sollten folgende Prämissen im Vor-

dergrund stehen:

1. Maßgeblich für die Wahl der Organisa-

tionsform und der Standortfrage ist die 

Ergebnisorientierung und Effizienz der Ent-

wicklungs- und Planungsleistungen.

2. Eine gleichmäßige und routinemäßige 

Nachfrage und Nutzung der Ressourcen 

und Leistungen der Stabstellen und Fach-

bereiche durch alle Dienststellen der WLV 

muss sichergestellt sein. 

3. Eine enge Vernetzung der Stabstellen und 

Fachbereiche mit den Dienststellen sollte 

die interne Beratungsleistung und Wissens-

vermittlung gewährleisten.

4. Eine stärkere Bündelung der Aufgaben und 

Vernetzung (Kooperation) der Stabstellen 

und Fachbereiche soll Synergien heben 

und die Innovationspotenziale stärken. 

(Die gemeinsame Darstellung der Leistun-

gen in diesem Beitrag kann beispielhaft 

gewertet werden.)

5. Die Fachbereiche und Stabstellen müssen 

jene Kernkompetenzen der WLV abdecken, 

die von den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Dienststellen aufgrund der Fülle 

und Komplexität des Wissens nicht mehr 

vollständig beherrscht werden können. 

schiedliche Organisationsformen: die Stabstelle 

mit eigenem Dienstsitz und Organisationsstruk-

tur, der Fachbereich als virtuelles Expertennetz-

werk ohne eigene Dienstsitz. Auf den ersten Blick 

erscheint diese Parallelrealität als dauerhaftes 

Konzept nicht nachvollziehbar, auch wenn beide 

Formen historisch gewachsen sind. Es scheint 

naheliegend, mittelfristig für alle Stabstellen und 

Fachbereiche eine einheitliche Organisationsform 

zu schaffen. Dieses Vorhaben spießt sich aber am 

seit langem laufenden Diskurs innerhalb der WLV, 

ob eine Konzentration der Fachkompetenz in 

einer gesonderten Organisationseinheit mit Spe-

zialisten oder eine Einbindung der Kompetenz in 

den laufenden Planungs- und Maßnahmenbetrieb 

der WLV-Dienststellen zweckmäßiger sei. Für die 

erste Form spricht der höhere Spezialisierungsgrad 

der Experten und die stärkere Konzentration auf 

die Entwicklungsarbeit, für die zweite Form die 

stärkere Vernetzung mit den Anliegen und Impul-

sen der Praxis. Beide Aspekte sind jedoch für den 

Erfolg von Entwicklungsarbeit gleich essentiell. 

Zweifellos steckt auch ein Konflikt über die Ver-

teilung der Fachkompetenz innerhalb des Dienst-

zweiges und damit die Auseinandersetzung mit 

dem fachlichen Selbstverständnis der WLV-Exper-

ten („Generalist“ versus „Spezialist“) hinter dieser 

Entwicklungsfrage. Ein weiterer, nicht unwesent-

licher Hemmschuh ist der latente Mangel an Per-

sonalressourcen und Planposten (Nachbesetzun-

gen) in den Dienststellen, der regelmäßig zu einer 

Priorität der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 

führt. Trotzdem ist es bemerkenswert, welche Res-

sourcen die WLV heute in die fachliche Entwick-

lungsarbeit stecken kann (2015: ca. € 450.000,–, 

ohne Wildbach- und Lawinenkataster).

Bisher wurde seitens der Leitung der 

WLV bzw. des F3-Gremiums bewusst keine 

Grundsatzdiskussion über die Struktur der Stab-

stellen und Fachbereiche angestoßen, da funktio-

nal beide Formen sich gut entwickelt haben und 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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relevant erscheinen, die aber andererseits z. B. 

nicht für die Anwendung bei Baustellen im hoch-

alpinen Bereich gedacht sind. Die unreflektierte 

Anwendung der Bestimmungen des EUROCODE 

im Schutz vor Naturgefahren würde zu erheb-

lichen Kostensteigerungen und teilweise nicht 

sachgerechten Konstruktionen bzw. Bemessungs-

ergebnissen führen. So wird z. B. in EN 1991-1-3 

über Schneelasten darauf hingewiesen, dass diese 

Norm nicht für Bauten in einer Höhe von mehr 

als 1 500 m gilt. Es hat sich auch gezeigt, dass gel-

tende Normanforderungen zum Teil für Schutz-

bauwerke gegen Naturgefahren nicht anwendbar 

sind, wie z. B. jene an die Prüfung von Mikropfäh-

len gemäß ÖNORM EN 14199.

Normungsaktivitäten im Bereich Schutz 

vor Naturgefahren

Als Reaktion auf die geschilderten Rahmenbe-

dingungen fanden in den Jahren 2004 und 2005 

erste Gespräche über die Normung von ausge-

wählten Themen statt. Daraus haben sich dann 

Normungsaktivitäten bei Austrian Standards Ins-

titute im Komitee 010 „Beton-, Stahlbeton- und 

Spannbetonbau“ über gering bewehrte Beton-

bauwerke und im Komitee 023 „Geotechnik“ 

zur Verankerung von Schutzbauwerken ergeben. 

Im Jahr 2008 wurden schließlich alle Aktivitäten 

zum Thema Schutz vor Naturgefahren im Komitee 

256 zusammengefasst. Dieses Komitee hat „die 

Entwicklung von ÖNORMEN und ON-Regeln 

über präventive, temporäre oder permanente 

Maßnahmen zum Schutz vor den Naturgefahren 

Hochwasser, Muren, Lawinen, Steinschlag, Rut-

schungen und Erosion“ zur Aufgabe. Im Rahmen 

von drei Arbeitsgruppen, der AG 256.01 „Wild-

bachschutzbauwerke“, der AG 256.02 „Techni-

scher Lawinenschutz“ und der AG 256.03 „Tech-

Die Ausgangslage

Aufgrund der geographischen Gegebenheiten 

wird dem Schutz vor Naturgefahren, wie Lawinen, 

Muren, Steinschlägen oder Hochwasser, in Öster-

reich eine hohe Bedeutung zugemessen. Dieser 

Schutz ist unerlässlich für die sichere und dauer-

hafte Nutzung von Siedlungsräumen, Infrastruktu-

reinrichtungen und auch einzelnen Objekten. Aus 

Sicht der Verwaltung fällt der Schutz vor Wildbä-

chen und Lawinen in Österreich in die Kompe-

tenz des Bundes und wird durch den bereits 1884 

gegründeten Forsttechnischen Dienst für Wild-

bach- und Lawinenverbauung (WLV) wahrge-

nommen. Die Aufgaben der WLV umfassen unter 

anderem die Planung, Errichtung und Instandhal-

tung von Schutzbauwerken, Aktivitäten, die nach 

internen Vorgaben der WLV abgewickelt werden, 

deren Umsetzung aber innerhalb der einzelnen 

Sektionen der WLV nicht einheitlich erfolgt.

Die Entwicklung des Schienen- und Stra-

ßennetzes hatte zur Folge, dass sich auch Orga-

nisationen, wie die ÖBB, die ASFINAG oder Lan-

desstraßenverwaltungen mit dem Thema Schutz 

vor Naturgefahren auseinandersetzen. Dazu 

kommt, dass Bauleistungen im Bereich Schutz vor 

Naturgefahren verstärkt ausgeschrieben und nicht 

nur mit eigenem Personal ausgeführt werden. Die 

Ausschreibungsgrundlagen sind allerdings unein-

heitlich und weichen in wesentlichen Punkten, 

wie Begriffsdefinitionen, voneinander ab. In eini-

gen Bereichen (z. B. Steinschlagschutz) hat sich 

außerdem ein Markt für Schutzkonstruktionen 

entwickelt, der von spezialisierten Produktionsbe-

trieben beherrscht wird.

Seit etwa dem Jahr 2000 werden von 

der europäischen Normungsorganisation CEN 

europäische Normen publiziert, die einerseits für 

Bauwerke für den Schutz gegen Naturgefahren 

Zusammenfassung:
Der Beitrag zieht eine Bilanz über fast 12 Jahre Normungstätigkeit im Fachbereich der Wild-
bach- und Lawinenverbauung am Austrian Standards Institute (ASI, vormals Österreichisches 
Normungsinstitut). Die Entwicklung eines homogenen „Standes der Technik“ für Schutzbau-
werke der Wildbach-, Lawinen- und Steinschlagverbauung kann als internationale Pionier-
leistung gewertet werden. Allerdings zeigt der Beitrag auch die Grenzen der Normung für 
unsichere Naturprozesse auf. Die Ergebnisse der Normungstätigkeit sind heute in der Ingeni-
eurpraxis angekommen, die ÖNORM-Regel-Serie 24800f zählt zum Standard der Branchen in 
Österreich und anderen Alpenländern. Der Schritt der Weiterentwicklung dieser Dokumente 
zu vollwertigen ÖNORMEN wird eine neue Herausforderung unter geänderten Rahmenbe-
dingungen sein.

Stichwörter: 
ÖNORM-Regel 24800f., Stand der Technik, Normungsarbeit, Ingenieurpraxis

„Zwischen Normlawine und Standardwildbach – 
Eine Bilanz der Normungstätigkeit“

ROMAN SCHREMSER 
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lichkeitsüberlegungen angestellt und es existiert 

ein, wenn auch oft eingeschränkter, Wettbewerb. 

Der „anerkannte Stand der Technik“ ist 

jener Wissensstand, der in Normen („Regeln der 

Technik“) beschrieben ist. Bei Anwendung des 

anerkannten Standes der Technik wird das Risiko 

auf das Restrisiko reduziert, auch, weil bereits 

(langjährige) Praxiserfahrungen vorliegen. Es wer-

den Wirtschaftlichkeitsüberlegungen angestellt 

und es gibt einen „vollen Wettbewerb“, d.h. der 

anerkannte Stand der Technik sollte von allen in 

einer Branche tätigen Unternehmen erfüllt wer-

den können.

Bei innovativen Normen, wie im Bereich Schutz 

vor Naturgefahren, ist es allerdings möglich, dass 

Festlegungen getroffen werden, die derzeit noch 

eher dem Stand der Technik zuzuordnen sind, wie 

z. B. die Forderung nach der Durchführung von 

Steinschlagsimulationen. Solche Festlegungen 

sind grundsätzlich zulässig und folgen oft dem 

Bestreben nach einer Verbesserung der Qualität 

oder einer Erhöhung der Sicherheit. Im Bereich 

Schutz vor Naturgefahren hat zudem die Mög-

lichkeit eines Vergleiches mit anderen Regelwer-

ken gefehlt.

Ein weiteres Thema des Komitees 256 

eurpraxis im Raum, dass der Normung im Zusam-

menhang mit unsicheren Naturgefahrenprozessen 

Grenzen gesetzt sind und Schutzbauwerke auf-

grund der jeweils sehr spezifischen Umweltbe-

dingungen in jedem Einzelfall als „Prototypen“ 

anzusehen sind. Besonders geschätzt wird seitens 

der Praxis die umsetzungsorientierte Gestaltung 

der ON-Regeln, die grundlegende Normen des 

EUROCODES für die besonderen Bedingungen 

des Naturgefahrenschutzes erst nachvollziehbar 

und anwendbar gemacht haben.

Ausblick

Es ist vorgesehen, dass die acht ON-Regeln mittel-

fristig in drei ÖNORMEN zusammengefasst wer-

den, wobei auch eine inhaltliche Revision erfol-

gen soll. Dabei wird sich auch wieder die Frage 

nach dem Stand der Technik stellen bzw. nach 

dem, was, d.h. welches Niveau, normativ fest-

gelegt werden sollte. Wie in Abbildung 1 gezeigt 

wird hinsichtlich der Qualität des Wissens zwi-

schen dem „Stand der Wissenschaft“, dem „Stand 

der Technik“ und dem „anerkannten Stand der 

Technik“ unterschieden. 

Der Stand der Wissenschaft ist jener Wis-

senstand, der in wissenschaftlichen Publikationen 

beschrieben ist und dessen Anwendung höchste 

Sorgfalt fordert, da mit dem gegenständlichen 

Produkt oder Verfahren noch keine Praxiserfah-

rungen vorliegen. Wirtschaftlichkeitsüberlegun-

gen spielen (noch) keine Rolle. Der Stand der 

Wissenschaft ist nicht Gegenstand der Normung. 

Der Stand der Technik hingegen ist jener Wissen-

stand, der z. B. in wissenschaftlichen Publikati-

onen, Richtlinien, Firmenstandards beschrieben 

ist. Es wurden mit dem gegenständlichen Produkt 

oder Verfahren bereits erste Praxiserfahrungen 

gesammelt, es gelten aber immer noch hohe Sorg-

faltsanforderungen. Es werden bereits Wirtschaft-

nischer Steinschlagschutz“ wurden seit 2008 acht 

ON-Regeln publiziert, die Entwurf, Bemessung, 

Ausführung und Instandhaltung von Schutzbau-

werken gegen Wildbäche, Lawinen und Stein-

schläge behandeln. Die Erstellung dieser zum Teil 

umfangreichen ON-Regeln innerhalb eines relativ 

kurzen Zeitraums ist das Ergebnis des großen per-

sönlichen Engagements aller an der Erarbeitung 

Beteiligten.

Erste Erfahrungen

Das Ergebnis der Normungstätigkeit ist als weg-

weisend und auch weltweit einzigartig anzuse-

hen. Es wurden erstmals mit dem „klassischen“ 

Normenwerk kompatible und umfassende Regeln 

für den Bereich Schutz vor Naturgefahren erarbei-

tet. Die Bedeutung dieser Leistung zeigt sich auch 

am Interesse von asiatischen und amerikanischen 

Universitäten und Unternehmen an den erstellten 

ON-Regeln, was zu einer Publikation zumindest 

der ON-Regel über den technischen Steinschlag-

schutz in Englisch führen wird.

Auch in Österreich wurden die ON-

Regeln von den Anwendern gut angenommen 

und sie haben sich mittlerweile in der Ingeni-

eurpraxis etabliert. Der aufwändige Normschaf-

fungsprozess unter Einbeziehung aller am Thema 

Interessierten hat, im Allgemeinen, zu ausgewo-

genen Festlegungen unter Berücksichtigung der 

Anforderungen und Bedürfnisse von Behörden, 

Betreibern, Auftraggebern, Auftragnehmern und 

ausführenden Firmen geführt. 

Im Detail hat sich aber auch Verbes-

serungsbedarf gezeigt, weshalb z. B. die ONR 

24810 im Jahr 2016 einer Revision unterzogen 

wurde. Die Kritik bezieht sich z. B. darauf, dass 

manche Festlegungen nur schwierig zu erfüllen 

und zu detailliert sind.

Insgesamt bleibt der Vorbehalt der Ingeni-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Stand der Wissenschaft

Stand der Technik

Anerkannter
Stand der Technik

Abb. 1: Wissenspyramide des Normungswesens (Quelle: ASI)
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wird die Konzentration der normativen Rege-

lungen auf den Bedarf und die Erfahrungen der 

Ingenieurpraxis unter Berücksichtigung eines 

der besonderen Schutzwirkung der Bauwerke 

angemessenen Sicherheitsstandards sein. Eine 

Fortführung der langjährigen Kooperation der 

Wildbach- und Lawinenverbauung mit Austrian 

Standards Institute sowie den übrigen Partnern des 

Normungsprozesses lässt erwarten, dass auch die 

kommenden Herausforderungen im Sinne aller 

Beteiligten erfolgreich bewältigt werden.

Anschrift des Verfassers / Author’s address:

Dipl.-Ing. Dr. Roman Schremser

vormals Komitee Manager,

Austrian Standards Institute

roman_schremser@hotmail.com 

werden normative Festlegungen über den Schutz 

einzelner Objekte gegen Naturgefahren, der bau-

liche Objektschutz, auch unter Berücksichtigung 

zusätzlicher, bisher nicht behandelter Naturgefah-

ren, wie z. B. Hagel, sein.

Zusätzliche Impulse für Normungsak-

tivitäten im Bereich Schutz vor Naturgefahren 

könnten sich aus Aktivitäten der Europäischen 

Kommission und in der Folge der europäischen 

Normungsorganisation CEN zum Thema Anpas-

sung an den Klimawandel und den daher erfor-

derlichen Änderungen in bestehenden oder neu 

zu erstellenden Normen ergeben.

Letztendlich steht das Komitee 256 auch 

in den kommenden Jahren vor großen Aufgaben 

und Herausforderungen, zudem unter den geän-

derten Rahmenbedingungen des neuen Normen-

gesetzes 2016. Die wichtigste Herausforderung 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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Verantwortung betrieben. Das heißt, das Füh-

rungsteam (ergänzt um die Schlüsselpersonen aus 

den Regionen und aus dem Ministerium) muss 

sich ausreichend Zeit „freischaufeln“, um diesen 

gemeinsamen Nachdenk- und Entscheidungs-

prozess in einem überschaubaren Zeitraum zu 

bewältigen. 

Zunächst werden die Hypothesen zu 

unterschiedlichen Trends in der Gesellschaft, im 

Rechtssystem, der Politik und der technologischen 

Entwicklungen identifiziert. Vor diesem Hinter-

grund werden alternative Zukunftsentwürfe für 

die WLV skizziert, die in einem Entscheidungspro-

zess im Führungsteam zu neuen Handlungsorien-

tierungen verdichtet werden. Schließlich werden 

diese strategischen Ausrichtungen mit den opera-

tiven Erfordernissen der Wildbach- und Lawinen-

verbauung verzahnt.

Die „osb-Strategieschleife“ ist eine bild-

hafte Darstellung dieses Managementprozesses. 

Sie beschreibt in idealtypischer weise den „roten 

Faden“ für die einzelnen Arbeitsschritte und stellt 

ihre logische Abfolge dar. 

Einleitung

Die zentrale Herausforderung in einem Strate-

gieprozess besteht im Aufbau einer speziellen 

Systemkompetenz im Umgang mit dieser Unsi-

cherheit. Der Kern dieser Kompetenz liegt in 

einer spezifischen Qualität eines strategischen 

Managementprozesses. Beim Führungsteam der 

Dienststelle liegt die Verantwortung, ein attrak-

tives Zukunftsbild der Organisation in seinem 

gesellschaftlichen Umfeld zu entwerfen. Dieser 

gemeinsame Akt des „Erfindens“ macht die Orga-

nisation von dieser selbst „erfundenen“ Zukunft 

her führbar und befreit sie von einer bloßen Nach-

ahmung der Erfolge und der Orientierung auf die 

Probleme der Vergangenheit.

Ein strategischer Managementprozess im Überblick

Strategieentwicklung in meinem Verständnis wird 

von den verantwortlichen Entscheidungsträgerin-

nen und Entscheidungsträgern der Wildbach- und 

Lawinenverbauung zusätzlich zu ihrer operativen 

REINHART NAGEL 

Zusammenfassung:
Staatliche Organisationen stehen heute mehr denn je vor der Herausforderung, ihr Überleben 
in einem politischen, gesellschaftlichen und technologischen Umfeld zu sichern, dessen Ei-
gendynamik von zunehmender Komplexität gekennzeichnet ist. Sie müssen sich laufend an 
einer Zukunft neu orientieren, die ungewisser als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. 
Erfolgreiche 130 Jahre sind kein Garant für das zukünftige Überleben einer traditionsreichen 
Institution wie der Wildbach- und Lawinenverbauung

Stichwörter: 
Die.wildbach, Strategie 2020, Strategieentwicklung

Strategieentwicklung 
in der Wildbach- und Lawinenverbauung

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 1: osb-Strategieschleife: Instrument zur Visualisierung der Strategienentwicklung (Fa. OSB)
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sem Prozess waren erstmals auch die Gebietsbau-

leiter involviert. Der Kern des Strategieprozesses 

„Wildbach 2020“ bildeten daher drei Großgrup-

penveranstaltungen in Salzburg. 

Als Ergebnisse dieser Strategieüberprü-

fung wurden folgende Schwerpunkte für die kom-

menden Jahre bis 2020 gesetzt:

• Verbesserungen der operativen Maßnah-

mensetzungen

• Bearbeitung der Steinschlagthematik

• Ausbau des Risikomanagements

• Sicherstellung des Wissensmanagement, 

um das oft implizite Wissen der „alternden 

Belegschaft“ für die neue Mitarbeitergene-

ration zu sichern

• Vereinfachungen in Verwaltungs prozessen.

Ein Rückblick auf zwölf Jahre 

Strategieentwicklung der WLV

Im Vergleich zu manch anderen Strategieprozes-

sen in verschiedenen Organisationen, die ich 

begleiten konnte, ist der Umsetzungsgrad in der 

WLV deutlich höher. 

Dies häng sicherlich zusammen mit

• einer konsequenten Ressourcenumsteue-

rung in Richtung der jeweiligen strategi-

schen Schwerpunkte. Ohne Ressourcen-

bereitstellung bleibt eine Strategie immer 

nur ein guter Vorsatz.

• der Einbindung der Schlüsselkräfte der 

WLV. Dadurch waren die jeweils neuen 

Schwerpunktsetzungen nachvollziehbar 

und keine willkürliche Aktionen „der 

Spitze“

• im Unterschied zu manch anderen Ini-

tiativen der österreichischen Bundesver-

waltungen war dieses Konzept der Stra-

tegieentwicklung für die Führungskräfte 

nachvollziehbar und stiftete Nutzen in 

deren Führungsalltag

• schließlich wurden die jeweiligen Fest-

legungen konsequent und dauerhaft mit 

der Aufmerksamkeit der Führung nach-

verfolgt.

Die konsequente Strategieentwicklung und -über-

prüfung der letzten Jahre lässt sich mit diesem Bild 

illustrieren:

die Stärkung der Eigenverantwortung jeder Füh-

rungskraft bildete. 

Als Ausfluss dieser Strategie wurde auch 

die Corporate Identity, das Logo und die Arbeits-

kleidung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

neu gestaltet. 

Neben der strategischen Auseinanderset-

zung wurde auf der Führungsebene der WLV eine 

„Strategiekompetenz“ entwickelt, die in den Fol-

gejahren dazu beigetragen hat, dass die externe 

Beratungsunterstützung nur noch an einigen 

Schlüsselstellen erforderlich war.

„Wildbach 2015“

In einem nächsten strategischen Review wurde 

2009 die WLV erneut hinterfragt. Starke und 

intensivere Hochwässer als Ausfluss des Klima-

wandels, die gesellschaftlichen Ansprüche nach 

höherem Schutz („Angstgesellschaft“) und die 

Urbanisierung stellten neue Anforderungen an 

den Dienstzweig. In diesem zweiten Strategiere-

view war die externe Beratung schon in einem 

deutlich geringerem Ausmaß als noch 2004 erfor-

derlich, da das Managementteam inzwischen in 

der Lage war, die aktuellen strategischen Fragen 

selbst zu organisieren. 

Als Ergebnis dieses Reviews wurden 

die Schwerpunkte für die kommenden Jahre auf 

die „fachliche Exzellenz“ und die „Standardisie-

rung“ der Leistungen gelegt. Ausfluss der Strategie 

„Wildbach 2015“ war eine weitere Modellierung 

der Wildbachprozesse, die Einrichtung von Best 

Practice-Arbeitsgruppen von Fachnetzwerken und 

die Normenausgestaltung. 

„Wildbach 2020“

2015 wurde die weitere strategische Ausrichtung 

der nächsten Jahre wiederum hinterfragt. In die-

Überblick über 12 Jahre Strategieentwicklung 

in der Wildbach- und Lawinenverbauung

2003 war gekennzeichnet durch einen Generatio-

nenwechsel in der WLV. Sowohl die Abteilungslei-

tung als auch fast alle Sektionsleiter wurden neu 

bestellt. Bisher wurden die regionalen Schwer-

punkte und Praktiken in den verschiedenen Bun-

desländern und Bezirksbauleitungen unterschied-

lich praktiziert. 

Neben einer Teamentwicklung für das 

neu zusammengesetzte Führungsteam an der 

Spitze der WLV wurde ein Strategieprozess für die 

WLV aufgesetzt, der eine abgestimmtere Ausrich-

tung der Dienststelle gewährleisten sollte.

„Wildbach 2010“

In einem intensiven Arbeitsprozess wurde ab 

2004 die bisherige WLV durch das Führungsteam 

(bestehend aus der Abteilungsleiterin, den Sekti-

onsleitern sowie den Stabsstellen der Abteilung) 

kritisch auf den Prüfstand gestellt: die Sichtweise 

der Bürger, der Gemeinden und der Politik, regi-

onalpolitische und gesellschaftliche Trends, eine 

Portfolioanalyse, die Kernkompetenzen und die 

Schwachstellen der WLV wurden gemeinsam dis-

kutiert und auf den Punkt gebracht. 

Im Zuge dieses Reflexionsprozesses wur-

den sechs Kernleitungsfelder der WLV herausge-

arbeitet, die auch durch einen „Würfel“ mit allen 

definierten Leistungsfelder symbolisiert wurde. 

Die wichtigste strategische Ausrichtung der „Wild-

bach 2010“ lag darin, das Schlüsselinstrument 

der Gefahrenzonenplanung in den kommenden 

Jahren auf 100 % des Verantwortungsgebietes 

der WLV auszubauen. Darüber hinaus wurde die 

Basis für ein Controllingsystem geschaffen, das in 

den Folgejahren eine Grundlage für regelmäßige 

fachliche Verbesserungen des Dienstzweiges und 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 2: Zwölf Jahre Strategie-Reviews

WLV 2010 WLV 2015 WLV 2020
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Zusammenfassung:
Die Arbeitsverhältnisse der Wildbach- und Lawinenverbauung sind entweder öffentlich-recht-
licher Natur – das klassische Beamtentum – oder wie bei den Vertragsbediensteten. Die rund 
750 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf den Baustellen und Bauhöfen sind hingegen 
auf Basis eines spezifischen Kollektivvertrags für die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV-
KV) beschäftigt, der zwischen dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft 
Bau-Holz andererseits abgeschlossen wurde. Heuer hätte der am 26. 10. 1951 abgeschlossene 
WLV-KV mit 65 Jahren sein Rentenalter erreicht – gute Rechtstexte haben aber aus gutem 
Grund eine längere Aktivzeit. Der Beitrag nimmt für dieses Vertragswerk durchaus eine viel-
versprechende Zukunft in Aussicht.

Stichwörter: 
Baubetrieb, Kollektivvertrag, Arbeitsrecht, Wildbach- und Lawinenverbauung

Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag ist eine Kompilierung verschiedener Textfragmente aus unterschiedlichen Perspektiven der 
Vertragspartner. Das darin ausgedrückte Spektrum der unterschiedlichen Zugänge der Arbeitsnehmer- und Arbeitgeberseite, aber auch 
die verbindenden Elemente kommen im Beitrag eindrucksvoll zum Ausdruck und wurden daher von der Redaktion bewusst aufrecht-
erhalten, um auch den Spannungsbogen der Kollektivvertragspartnerschaft zu erhalten. Diametral abweichende Darstellungen und 
Sichtweisen sind daher nicht auszuschließen. 

Der Kollektivvertrag der 
Wildbach-und Lawinenverbauung: 
Alleinstellungsmerkmal oder Modellfall?

JOHANN AHAMER, JOSEF BRUNNER, 

HANSJÖRG FANKHAUSER, LEONHARD KRIMPELSTÄTTER, ROBERT RIEMELMOSER 

teriums die Meinung vertreten wurde, dass hier 

ein einheitlicher Lohnsatz für das gesamte Bun-

desgebiet nicht genehmigt werden könnte.3 4 

Eskaliert ist die Situation schließlich im 

Frühjahr 1951. Ein Erlass des BM für Land- und 

Forstwirtschaft (Zl. 37.988-V/15/51) vom 13. April 

1951 wurde als „Herausforderung“ angesehen, 

die sich die Gewerkschaft „nicht gefallen lassen 

kann“.5

Aus dem Bericht zum 3. Gewerkschafts-

tag der Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter 

vom 1952 wird dazu vermerkt: „Lediglich bei der 

Die Entwicklung des Kollektivvertrages  

Wildbach- und Lawinenverbauung1

Die Geschichte beginnt in der Zeit des Wieder-

aufbaus nach dem 2. Weltkrieg und es war eine 

bewegte. Schon 1947 trat die Gewerkschaft an das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

forsttechnische Abteilung, Sektion Wildbachver-

bauung heran, um einen eigenen Kollektivver-

trag (KV) für die Wildbachverbauungsarbeiter zu 

verhandeln. „Man hat zwar im Jahre 1947 eine 

´Dienstordnung für die Wildbach- und Lawinen-

verbauung´ ausgearbeitet, doch ist man wohl 

selbst zur Erkenntnis gekommen, dass sie in die 

heutige Zeit nicht mehr hineinpasst“, ist im Blatt 

der Bau- und Holzarbeiter vom 28. August 1950 

zu lesen. Viele Interventionen und Bemühungen 

folgten, um einen eigenen KV zu schaffen.2

Ein erster Kollektivvertragsentwurf vom 

30. März 1950 seitens des Bundesministeriums 

fand nicht die Zustimmung der Gewerkschafts-

vertreter; ein Gegenentwurf wurde ausgearbeitet. 

Schon damals waren die „Steilheitszulage“ oder 

„Kinderzulage“ Themen von intensiver Diskus-

sion. Schwierig gestalteten sich auch die Ver-

handlungen zur Frage der Entlohnung, da zum 

damaligen Zeitpunkt im Baugewerbe für die 

einzelnen Bundesländer auch unterschiedliche 

Lohnordnungen zutrafen und seitens des Vertreter 

des Bundeskanzleramtes sowie des Finanzminis-

1 Seit seinem Bestehen bis heute im Zeitraffer
2 "Die Kärntner Kollegen bei den Lawinenschutz- und Wild-

bachverbauungen haben allerdings einen sehr berechtigten 
Wunsch geäußert, nämlich, es möchte endlich das Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft den längst fälligen 
Kollektivvertrag, der seit zwei Jahren im genannten Ministe-
rium und im Bundeskanzleramt „bearbeitet“ wird, zur Vorlage 
bringen, und zur Verhandlung stellen. Es scheint fast, dass den 
Herren vom Ministerium die Bearbeitung des Kollektivvertra-
ges größere Schwierigkeiten bereitet, als den Arbeitern die 
harte Arbeit bei der Wildbachverbauung. Vielleicht ginge die 
Geschichte rascher vorwärts, wenn die Herren Sachbearbeiter 
des Ministeriums eine angemessene Zeit praktische Arbeit bei 
der Wildbachverbauung leisten müssten.“ - Aus der Bau- und 
Holzarbeiter Nr. 8/45 Jahrgang vom 20. Februar 1950. S.3.

3 „Die Gegenseite hat auch der Meinung Ausdruck verliehen, 
dass einheitliche Löhne im gesamten Bundesgebiet für diese 
Berufsgruppen unerwünschte Auswirkungen haben könnten, 
da dadurch vermutlich notwendige Arbeiten eingeschränkt 
oder zeitweise gar eingestellt werden müssten. Wir sind anderer 
Ansicht. Durch einen Vertrag, der eine arbeits- und lohnrechtli-
che Gleichstellung aller Arbeiter bei der Wildbach- und Lawinen-
schutzverbauung herbeiführt, sichern sich die forsttechnischen 
Abteilungen nicht nur auf die Dauer einen Stock gut eingearbei-
teter und mit der Eigenart der Verhältnisse vertrauter Arbeiter, 
sondern es wird dadurch auch die allseits beklagte und für Staat 
und Wirtschaft gleich bedauerliche Landflucht eingedämmt. Die-
ses soziale Motiv sollen und dürfen die Vertreter der staatlichen 
Stellen bei diesen Verhandlungen nicht übersehen.“ - Aus der 
Bau- und Holzarbeiter Nr. 45/45 Jahrgang vom 18. Dezember 
1950. S.2.

4 Als Zusammenfassung des Diskussionsstandes ist im Bau- und 
Holzarbeiter Nr. 7/46 Jahrgang vom 27. März 1951, S.3 zu 
lesen: „Seit langem bemüht sich unsere Organisation für die bei 
der Sektion Wildbachverbauung beschäftigten Arbeiter einen 
Kollektivvertrag abzuschließen. Die Verhandlungen sind aber 
im Dezember des Vorjahres unterbrochen und bis zum heuti-
gen Tage nicht wiederaufgenommen worden. So ergibt sich der 
merkwürdige Zustand, dass eine ziemlich große Gruppe von 
Arbeitern, die unserer Organisation angehören, bis heute noch 
die Dienstordnung für Gefolgschaftsmitglieder der Wildbach- 
und Lawinenverbauung unterliegen, die noch aus der Zeit des 
Tausendjährigen Reiches stammt. Nur die Stundenlöhne sind im 
Verlauf der letzten Jahre geändert worden, während die sozial-
rechtlichen Bestimmungen noch unverändert in Kraft sind. Dass 
diese sozialrechtlichen Bestimmungen ungenügend sind und 
sowohl für die Arbeiter als auch für den Arbeitgeber nicht recht 
passen, das spielt keine Rolle, ist man ja im Ministerium für Land- 
und Forstwirtschaft der Meinung, alles was unangenehm ist für 
das Ministerium, kann mit einem einfachen Erlass geändert wer-
den, während die berechtigten Wünsche der Arbeiter zur Erle-
digung auf die lange Bank geschoben werden.Diesem Zustand 
könnte sehr rasch ein Ende gemacht werden, wenn man ernst-
haft bereit wäre, die wenigen Differenzpunkte, die vorhanden 
sind, in Verhandlungen zu bereinigen. Doch scheint man sich 
dem Glauben hinzugeben, ohne Kollektivvertrag auskommen zu 
können und nur mit Erlässen die arbeitsrechtlichen Bestimmun-
gen einseitig festzulegen. In vielen Briefen, die in unserer Organi-
sation aufliegen, verlangen die Arbeiter der Wildbachverbauung 
endlich einmal ein Ende mit der Verschleppungstaktik. Sie kön-
nen es ganz einfach nicht begreifen, dass sie eine der wenigen 
Arbeitergruppen in Österreich sind, für die kein Kollektivvertrag 
zustande kommen kann. Wir haben die Aufnahme neuerlicher 
Verhandlungen bereits beim Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Sektion Wildbachverbauung, beantragt und ist 
zu erwarten, dass diese bald zum Abschluss gebracht werden.“

5 Vgl. S. 2, Bau- und Holzarbeiter, Nr. 10/46 Jahrgang vom 7. Mai 
1951.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV



Se
ite

 1
22

Se
ite

 1
23

schäftigungsmodell Bau in den KV WLV aufge-

nommen. Dieses wurde jedoch auf die 40-Stun-

denwoche angepasst.

2000 wurde nach mehrjährigen Gesprä-

chen die „Mobilitätsabgeltung“ in den KV einge-

führt. 2003 wurde eine Arbeitsgruppe hinsichtlich 

des funktionsorientierten Lohnschemas vereinbart 

und auch für 2005 fortgeführt. 2006 wurde eine 

Lösung für den Werksverkehr in Verbindung mit 

der Mobilitätstabgeltung erreicht. 2008 wurde 

die Fortführung der Arbeitsgruppe „KV neu“ ver-

einbart. 2010 wurde ein dreijähriges KV-Ergebnis 

mit fixen Prozentsätzen abgeschlossen. Auslöser 

dafür war die umfangreiche Änderung des BUAG 

(Umstellung des 47-Wochen-Urlaubszeitraum auf 

Kalenderjahr, Abschaffung des „Samstagssech-

tels“). 2012 kam es mittels Betriebsvereinbarung 

zur Neufestlegung der Kriterien bei der Wildbach-

zulage. 

2013 wurde nach vielen Verhandlungs-

runden der „KV neu“ mit 1. Mai 2013 eingeführt. 

Wesentliche Kernthemen waren die Abschaffung 

des Biennalschemas für neueintretende Arbeit-

nehmer (diese werden nun in die Lohnstufe 5 ein-

gestuft) und die kollektivvertragliche Aufnahme 

einer Regelung über das Jahresbeschäftigungsmo-

dells für Stammarbeiter. 2014 wurden KV-Rah-

menrechtsänderungen im Zusammenhang mit 

dem BUAG-Überbrückungsmodell analog dem 

BAU-KV übernommen. 2015 sollte eine Arbeits-

gruppe die Zulagen überarbeiten; das radikale 

Ergebnis ist mit 1. Jänner 2016 in Kraft getreten.

Der WLV-KV und seine unternehmensweit 

gültigen Betriebsvereinbarungen7

Im Jahre 1951 wurde erstmals für die Arbeiter und 

Angestellten des Forsttechnischen Dienstes für 

Wildbach- und Lawinenverbauung ein eigener 

Kollektivvertrag (WLV-KV) abgeschlossen. Die-

ser stand natürlich ständig in Anpassung an den 

jeweils herrschenden Zeitgeist. (siehe vorange-

gangener Abschnitt)

Der aktuell seit 1. Mai 2016 geltende 

Kollektivvertrag unterscheidet sich in einigen 

Inhalten von den allgemein üblichen Kollektivver-

trägen und rechtfertigt damit eine eigene Regelung 

für die Arbeiter der Wildbach- und Lawinenver-

bauung. Als Grundlage für den WLV-KV dient der 

Allgemeine Bau-KV. Den Besonderheiten auf den 

Baustellen bei der Errichtung der Schutzbauwerke 

gegen Wildbach-, Lawinen-, Steinschlag- und Ero-

sionsschäden wird damit Rechnung getragen.

KV-Parteien

Ein Kollektivvertrag ist üblicherweise ein schrift-

licher Vertrag zwischen den Sozialpartnern der 

Fach-Gewerkschaft (ÖGB) und der Fachorganisa-

tion der Wirtschaftskammer. Der WLV-KV wurde 

und wird zwischen der Republik Österreich, 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft und dem Österrei-

chischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Bau-

Holz abgeschlossen.

Geltungsbereich (§ 1)

Der Geltungsbereich des WLV-KV unterschei-

det sich indem er die Arbeiter, die Lehrlinge und 

angestellten Partieführer umfasst. Bei den Lehr-

lingen gilt er für jene im Baubereich (Tiefbau) 

und jene im Bürobereich (Technische Zeichner 

und Verwaltung). Die Partieführer sind mit einem 

ergänzenden Zusatzkollektivvertrag ausgestattet.

Arbeitszeitregelungen (§ 2 und § 3)

Bei der Wildbach- und Lawinenverbauung gilt 

tieführer ein Zusatzkollektivvertrag zum KV WLV 

abgeschlossen. Dieser sah eine eigene Lohntafel 

mit zweijährigen Lohnvorrückungen vor. Basis-

lohn war der damalige Lohn des Hilfspoliers in 

Höhe von ATS 18,40, welcher mit einem Faktor 

aufgewertet wurde.

Im Laufe der 70-er Jahre wurde in den 

jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen die 

Leistungszulage den Überzahlungen im Bau-

gewerbe anpasst (statt 15 % nun 30 %) (1971), 

diverse Zulagen modifiziert und die Zulage Para-

graph 6a eingeführt (1974) oder die „kurze/lange 

Woche“ in den KV aufgenommen (1977).

1981 wurde eine Vereinbarung über die 

Beschickung eines Ausschusses zur Erarbeitung 

von Lösungsvorschlägen „im Zusammenhang mit 

dem Leistungszulagenausgleich auf Bundesebene 

und mit dem Monatslohn“ getroffen. Dies führte 

schließlich zum KV-Abschluss vom 26. Juli 1982 

über die Einführung des Monatslohnes mit Bien-

nalvorrückung, welcher mit 1.1.1982 in Kraft trat. 

Umfangreiche Bestimmungen zu Ausgleichszah-

lungen mit Hilfe von Formularen unterstützen den 

Übergang in das Biennalschema. Damit war die 

Lohnordnung des Baugewerbes durch eine eigene 

Lohntafel für die WLV ersetzt.

Die Partieführer wurden mit 1983 in das 

Biennalschema integriert.

1983 erfolgte auch eine Vereinbarung 

hinsichtlich eines zu gründenden Sozialwerkes 

der Wildbach- und Lawinenverbauung Öster-

reichs, aus der in Folge die „Franz Millendorfer-

Unterstützungskasse“ hervorging.

1988 erfolgte die Änderung hinsichtlich 

der Abfertigungsbestimmungen, da im BUAG die 

Abfertigungsregelung neu geschaffen wurde.

In den 90-er Jahren wurden sukzessive die 

jeweiligen Änderungen des Bau-KV übernommen. 

Wesentliche Nichtübernahme war die Verkürzung 

der Wochenarbeitszeit auf 39 Stunden.

1998 wurde schließlich das Jahresbe-

Erstellung des Bundeskollektivvertrages für die 

Arbeiter der Wildbach- und Lawinenschutzbauten 

war es notwendig, im Land Salzburg kurze, auf 

Gebietsabschnitte verteilte, eintägige Teilstreiks 

durchzuführen. An diesen Streiks waren 612 

Arbeiter beteiligt.“6 Als Grund für diesen Streik 

am 8. Mai 1951 wird die Streichung der Sonder-

zulagen angegeben. 

Bei all dieser Betrachtung darf natürlich 

nicht vergessen werden, dass gerade in dieser 

Zeitspanne die Frage der enormen Preissteigerun-

gen nach wie vor das dominierende Thema war. 

So trat das 5. Lohn- und Preisabkommen am 16. 

Juli 1951 in Kraft und sollte einen Nettolohnaus-

gleich sicherstellen.

Am 26. Oktober 1951 wurde schließlich 

der erste KV für die Arbeiter der Wildbach- und 

Lawinenverbauung (KV WLV) abgeschlossen, wel-

cher am 1. November 1951 in Kraft getreten ist. 

Der KV orientierte sich am damaligen KV für das 

Baugewerbe, der im Prinzip vollinhaltlich über-

nommen wurde, bis auf einige Veränderungen, 

darunter eine Regelung über den Bereitschafts-

dienst bei Hochwassergefahr, einen eigenen 

Paragraphen 6 über die Erschwerniszulagen, eine 

geänderte Regelung beim Wegegeld, Trennungs-

geld und Heimfahrten sowie eine Ergänzung der 

Lohntafeln für das Baugewerbe hinsichtlich einer 

eigenen Leistungszulage. In einem Zusatzproto-

koll zum KV wurde weiters einvernehmlich festge-

halten, dass für diesem KV unterliegenden Arbei-

ter ein Weihnachtsgeld und Treuegeld bezahlt 

wird. Auch wurde das Einverständnis bekundet, 

dass die Gewerkschaft keine wie immer gearteten 

Beispielsfolgerungen aus anderen Verhandlungen 

für andere Arbeitnehmergruppen des öffentlichen 

Dienstes geltend machen wird.

Erst mit 31. März 1969 wurde für die Par-

6 Vgl. S. 11, Bericht zum 3. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft 
der Bau- und Holzarbeiter. 1952.

7 Der aktuelle Kollektivvertrag ist bei der Gewerkschaft Bau-
Holz, dem Ministerium für ein lebenswertes Österreich oder 
den Dienststellen der WLV erhältlich.
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Alle KV-Arbeitnehmer unterliegen den Bestim-

mungen des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-

gungsgesetzes und dem Bauarbeiter-Schlechtwet-

terentschädigungsgesetz. Die Arbeitgeber und die 

Arbeitnehmer zahlen Beiträge an die Bauarbeiter-

Urlaubs- und Abfertigungskassa (BUAK). Als Leis-

tung werden die Urlaube, die Abfertigung und die 

Schlechtwetterausfälle verwaltet. Ein großer Vor-

teil für Mitarbeiter/innen die bei mehreren Baufir-

men gearbeitet haben.

Bei Arbeitsverhinderungen gelten 

grundsätzlich die Bestimmungen des Entgelt-

fortzahlungsgesetzes (EFZG). Abweichend wer-

den bei der WLV Unterbrechungen bis 120 Tage 

als zusammenhängende Beschäftigungszeiten 

gerechnet.

Die Regelungen für Lehrlinge im Bau-

betrieb wurden ergänzend zum Kollektivvertrag 

durch einen Erlass des BMLFUW näher geregelt. 

Demnach werden die Berufe Tiefbauer und Mau-

rer ausgebildet. Es gilt bei Beginn der Lehre eine 

grundsätzliche Altersgrenze von 20 Jahren.

Im Zusatzkollektivvertrag für Partiefüh-

rer werden der Aufgabenumfang, die Ausbil-

dungs- und Praxisvoraussetzungen geregelt. Die 

Bestellung erfolgt durch das Bundesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-

serwirtschaft. In der Generellen Betriebsvereinba-

rung 2014 gibt es noch ergänzende Bestimmung 

für die Bestellung von Partieführer. Die Aufgaben 

des Bauhofleiters werden durch einen Anhang 

näher definiert und umfassen im Wesentlichen 

die Einsatzorganisation, die Instandhaltung und 

Reparatur der Maschinen und Baugeräte sowie 

die Lagerhaltung der Inventar und Materialien.

Im Jahr 2014 wurden alle österreich-

weit geltenden Betriebsvereinbarungen zu einer 

„Generellen Betriebsvereinbarung 2014, G-BV 

2014“ zusammengefasst. Darin werden die 

Rahmenbedingungen für Jahresbeschäftigungs-

programme (JABE) ergänzend geregelt. Es gibt 

ergänzende Bestimmungen zur Arbeitnehmer-

schutz- und Arbeitskleidung. Insbesondere wird 

Wert auf den UV- und Sonnenschutz gelegt.

Beim Wirtschaftsgespräch mit dem Zen-

tralbetriebsrat werden strategische Ausrichtungen 

des Maßnahmenbetriebes besprochen und Fol-

gemaßnahmen festgelegt. Ein wichtiger Punkt ist 

die Festlegung von 45 Wochen Mindestbeschäfti-

gungsdauer der Stammarbeiter. 

Die Entsendung von Mitarbeitern für Ein-

sätze in Katastrophenfällen bildet einen wichtigen 

Punkt in der Generellen Betriebsvereinbarung. 

Vor allem werden die Reisezeiten gesondert gere-

gelt. Die Mitfahrer erhalten 60 % und der Lenker 

100 % der Fahrzeiten als für den Zeitausgleich 

gutgeschrieben.

Die „Wildbachzulagen-Betriebsverein-

barung, WBZ-BV“ regelt die Anwendung der 

außerordentlichen Erschwernis- und Gefahrenzu-

lagen des § 6a. Es werden nur Erschwernisse und 

Gefahren berücksichtigt, die nicht durch die all-

gemeinen Zulagen abgegolten werden (können). 

Im Besonderen werden Arbeiten im Hochwasser-

abflussbereich, an steilen Hängen, an unerschlos-

senen Baustellen, bei Witterungsextremen, bei 

erhöhten Sicherheitserfordernissen und Baustel-

len mit erhöhter körperlicher Arbeit erfasst.

Ein eigener Kollektivvertrag aus Arbeitgebersicht

Grundsätzlich sind es drei Aspekte, die für einen 

eigenen KV für die Arbeiter der Wildbach- und 

Lawinenverbauung sprechen bzw. zu berücksich-

tigen sind.

1. Der fachliche Aspekt: Ein wesentlicher Vor-

teil eines eigenen Kollektivvertrages liegt 

insbesondere darin begründet, dass die 

Gespräche mit unseren Betriebsräten recht-

zeitig und intensiv geführt werden können. 

Dabei kann auf spezielle Problemstellun-

gen eingegangen werden. Bei grundsätzli-

Turmdrehkranführer, Sprengmeister, angelernte 

Maurer, Staplerfahrer, Dumperfahrer, Schaler, 

Betonierer, Seilbahnbauer), Bauhilfsarbeiter (IV), 

sonstiges Hilfspersonal (V), Lehrlinge (VI) sowie 

Praktikanten und Ferialarbeitnehmer (VII).

Der WLV-KV enthielt bis 31.12.2012 ein 

Lohnschema in Form eines Biennalsystems mit 15 

Lohnstufen. Dieses Lohnschema ist vergleichbar 

mit jenen des öffentlichen Dienstes (Beamte und 

Vertragsbedienstete). Ab 01.01.2013 neueintre-

tende KV-Mitarbeiter/innen werden in das „Lohn-

schema neu“ eingestuft. Dies bedeutet, dass sie 

in die Lohnstufe 5 eingereiht werden. Eine Vorrü-

ckung ist nicht mehr vorgesehen.

Im WLV-KV ist die Ausschüttung einer 

Leistungsprämie geregelt. Es darf ein/e Mitarbei-

ter/in max. bis zu 30 % des Bruttolohnes je Quar-

tal erhalten. Der Zeitraum ist mit 1. Mai bis 30. 

April festgelegt und der Gesamtbetrag je Sektion/

Gebietsbauleitung ist durch das Vollbeschäfti-

gungsäquivalent des Vorjahres definiert.

Eine Vereinfachung (nur im WLV-KV) der 

Erschwerniszulagen erfolgte im Jahr 2013. Sie 

wurden in sechs Gruppen im § 6 zusammenge-

fasst: Höhenzulage, Aufsichtszulage, Gefahren-

zulage, Seilzulage, Schmutzzulage und Erschwer-

niszulage. Ein österreichweit geltender Erlass des 

BMLFUW regelt die Anwendung der Zulagen.

Für die auftretenden außerordentlichen 

Erschwernisse und Gefahren wurde eine eigene 

Zulage nach § 6a (7 % – 20 % der Lohnstufe 1 der 

jeweiligen Beschäftigungsgruppe plus 20 %) ver-

einbart. Diese wird durch eine österreichweit gül-

tige Betriebsvereinbarung näher geregelt.

Für weiter entfernte Baustellen wurden 

Sondererstattungen gemäß § 9 geschaffen. Diese 

umfassen die Mobilitätsabgeltung bei arbeitstäg-

licher Heimfahrt und das Trennungsgeld bei Ver-

bleib im Beriech der Baustelle. Für kurzfristige 

Reisen gibt es Reisekostenvergütungen und Zehr-

gelder.

nach wie vor die 40 Stunden-Woche. Pausen 

(Vormittagsjause, Mittagspause) gelten nicht als 

Arbeitszeit.

Für mind. 90 % der KV-Beschäftigten 

ist ein Jahresarbeitszeitmodell in einer Betriebs-

vereinbarung umzusetzen. Die Regelungen der 

„lange/kurze Woche“ und der „lange/lange/kurze 

Woche“ musste aufgrund der 40-Std.-Woche an 

die WLV angepasst werden. Dieser Rhythmus 

bedeutet, dass in der ersten Woche Montag bis 

Donnerstag je 9 Stunden und am Freitag 8 Stunden 

(44 Std.) gearbeitet wird. In der zweiten Woche 

wird nur von Montag bis Donnerstag je 9 Stunden 

(36 Std.) gearbeitet. Es gilt für die Einarbeitung 

und dem Ausgleich ein Durchrechnungszeitraum 

von 52 Wochen. Die Einarbeitung von bis zu 60 

Zeitausgleichsstunden darf nur zwischen 1. April 

und 30. November erfolgen. 

Sonderregelungen für den Freitag der 

kurzen Woche: Das Modell ist so zu gestalten, 

dass Freitag-Feiertage auf einen langen Freitag fal-

len. Bei Trennungsgeldbezug wird dieses auch für 

den eingearbeiteten Freitag ausbezahlen sein.

Die Einarbeitung in Verbindung mit Fei-

ertagen ist mit 80 Stunden begrenzt und muss in 

den Monaten Dezember und Jänner ausgeglichen 

werden. Die wöchentliche Normalarbeitszeit darf 

bei der Einarbeitung nur um max. 3 Stunden ver-

längert werden.

Überstunden-, Sonntags-, Feiertags- und 

Nachtarbeitsregelungen unterscheiden sich nicht 

von den allgemein üblichen.

Arbeitslöhne (§ 4 bis § 14)

Jeder Arbeitnehmer ist in eine Beschäftigungs-

gruppe einzureihen. Diese sind: Partieführer der 

Wildbach und Lawinenverbauung (P), Vizepo-

liere (I; Vizepolier, Betreuungsdienstführer, Bau-

hofleiter), Facharbeiter (IIa-Vorarbeiter, IIb-Fach-

arbeiter), Angelernte Bauarbeiter (IIIa-IIIe, z.B.: 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV



Se
ite

 1
26

Se
ite

 1
27

Mischung aus Fachkompetenz und sozialer Kom-

petenz. Dies ist zurzeit bei der Wildbach- und 

Lawinenverbauung der Fall und damit ein Garant 

für die Weiterentwicklung des eigenen Kollektiv-

vertrages der WLV.

Vorteile eines Unternehmens-Kollektivvertrags für 

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Wann macht ein eigener Kollektivvertrag im Unternehmen 

für Mitarbeiter Sinn? 

Aus Sicht der Autoren nur dann, wenn sich die 

Aufgabenstellung (Arbeit) von anderen Dienstleis-

tern in der Branche unterscheidet. Das trifft bei der 

WLV auf jeden Fall zu. Die Maßnahmen umfassen 

von der Lawinenverbauung, über die Bachverbau-

ung bis hin zu Flächenwirtschaftlichen Maßnah-

men viele Tätigkeiten, welche wirklich typisch 

für „die.wildbach“ sind. Viele Arbeiten sind unter 

Absturzgefahr, in kritischen Aushubbereichen, 

in Schlamm und Wasser, in Höhenlagen, abseits 

erschlossener Bereiche, unter extremer Körperbe-

anspruchung, usw. zu verrichten bzw. die Arbeit 

mit dem Hubschrauber, das Errichten von Bau-

werken in schwierigem Gelände bis etwa hin zu 

dem Vermauern von Natursteinen gibt es in dieser 

Art in anderen Bereichen nicht. Hier kann man auf 

die fachspezifischen Tätigkeiten eingehen und das 

bedeutet Treffsicherheit und Kostenwahrheit für 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Auch ein durch-

gängiges Lohnsystem vom Polier bis zum Hilfsar-

beiter und Baustellen- bis Bauhofmitarbeiter kann 

man nach den eigenen Gegebenheiten gestalten. 

Darüber hinaus hat man mit der Gewerkschaft 

Bau/Holz nur einen und damit verlässlichen 

Ansprechpartner für Arbeiter und Angestellte.

Aus den o.a. Gründen ist es sicher von 

Vorteil, wenn man einen eigenen Kollektivvertrag 

hat. Dabei kann auf die verschiedensten Kompo-

nenten eingegangen werden:

• Gerechte Entlohnung nach Arbeit, 

Qualifikation, Aufwand, Gefahren und 

Erschwernissen

• Zeitgerechte Anpassung (typische Bei-

spiele: Trennung – MOAB, Zulagen, etc. )

• Höchste Mobilität und Flexibilität trotz 

geringem Werksverkehr

• Höchste Flexibilität und Solidarität im 

Einsatz bei Ereignissen und Budget-

schwierigkeiten auch über die Sektions-

grenzen hinaus

• Jahresbeschäftigung

• Arbeitszeiten den Baustellen und der Sai-

son angepasst

• Qualifikation und Einstufung dem Spezi-

albetrieb angepasst

• Arbeitskosten nach Aufwand und Risiko

Größere oder einzelne Betriebe innerhalb einer 

Branche mit einem eigenen Kollektivvertrag zu 

betrauen, sehe wir aber sehr kritisch. Wenn man 

sich ansieht, wie in der Vergabe mit Subfirmen 

gearbeitet wird und welche Probleme die BUAK 

z.B. mit verschiedenen Eisenverlegungsfirmen 

hat, ist anzumerken, dass sich viele durch Unter-

entlohnung und Sozialbetrug Wettbewerbsvor-

teile schaffen wollen. Diesen Unternehmen noch 

einen eigenen Kollektivvertrag zuzugestehen 

wäre steuerlich und sozial ein Riesenfehler.

Ein unternehmenseigener Kollektivver-

trag kann in der Praxis auch nur funktionieren, 

wenn man wertschätzend und in gegenseitigem 

Vertrauen und zum Nutzen aller, gemeinsame 

Regelungen vereinbart. Nur dadurch ist es bei uns 

gelungen, solche großen Veränderungen wie etwa 

das Ende der automatischen Zeitvorrückungen 

durchzuführen. Ist dies im Beamtenbereich vor-

stellbar? Auch in vielen anderen Bereichen waren 

wir oft schon beispielgebend für Kollektivverträge 

und Betriebsvereinbarungen. 

Im Kollektivvertrag der Wildbach- und 

2. Die strategische Bedeutung: Ein eigener 

KV hat natürlich auch strategische Bedeu-

tung. Er zeigt einerseits die Besonderheit 

der Tätigkeit der KV-Bediensteten und zum 

anderen auch die Eigenständigkeit und 

Bedeutung des Dienstzweiges. Schutzbau-

ten jeglicher Art haben besonders hohe 

Qualitätsanforderungen zu erfüllen und 

müssen in vielen Fällen unter schwierigen 

Umweltbedingungen realisiert werden. 

Dazu braucht es fachlich höchst qualifi-

zierte Spezialisten, welche nicht wie in der 

Baubranche üblich, beliebig ausgetauscht 

werden können.

3. Der „emotional-soziale“ Aspekt: Die inten-

sive Beschäftigung mit fachlichen Belangen 

bewirkt ein besseres Kennenlernen und trägt 

maßgeblich zur Vertrauensbildung bei. 

Die Anpassung der Zulagen ist 

ein typisches Beispiel für eine gelungene 

Maßnahme bei dem beide Seiten Vorteile 

erzielen. Ohne gegenseitiges Vertrauen 

der Gesprächspartner wäre diese Einigung 

niemals zustande gekommen. Von Arbeit-

geberseite wurde von Anfang an versichert, 

dass die Einsparungen nicht durch generelle 

Zulagen-Reduktionen bzw. Kürzungen, 

sondern durch verwaltungstechnische Ver-

einfachungen lukriert werden. Ein wesent-

licher Punkt bei der Zulagenänderung war 

es auch, verständliche, klar nachvollzieh-

bare und sozial ausgewogene Zulagen 

zu schaffen. Gegenseitige Wertschätzung 

und ein gewisses Verständnis für die unter-

schiedlichen Zugänge sind unverzichtbare 

Voraussetzungen für die Gesprächsteams. 

In WLV hat es sich bewährt ein kleines Verhand-

lungsteam (jeweils 3 Vertreter auf Arbeitnehmer 

und Arbeitergeberseite) einzurichten. Die Zusam-

menstellung der Verhandlungsteams ist dabei von 

großer Bedeutung, ideal ist eine ausgewogene 

cher Einigung ist es viel leichter, die Verein-

barungen mit den jeweiligen KV- Partnern 

zu koordinieren und entsprechende Ergeb-

nisse zu erzielen.

Aufgrund der Besonderheiten ist 

eine klare Abgrenzung zum BAU-KV not-

wendig und sinnvoll. Auf Veränderun-

gen und Besonderheiten kann somit viel 

schneller reagiert werden. 

Sämtliche Anpassungen unseres Kol-

lektivvertrages in den letzten Jahren wie 

Lohnschema, Führungskräfte, Assistenzein-

sätze, Mobilitätsabgeltung, und zuletzt die 

Zulagen Anpassung wären nicht umsetzbar 

gewesen, wären wir im Bau KV verankert. 

Diese Zulagenregelung gilt nun als Vorbild 

für die Baubranche, ist aber aufgrund der 

vielen unterschiedlichen Interessen schwer 

umsetzbar

Mit einem eigenen Kollektivvertrag 

kann man auf geänderte Rahmenbedin-

gungen und Herausforderungen wesentlich 

besser reagieren. Zudem hat der Kollektiv-

vertrag der WLV dadurch einen modernen 

Charakter bekommen, obwohl noch einige 

Anpassungen erfolgen müssen. 

Ein Meilenstein bei dem sowohl 

Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberseite 

profitierten, war die Änderung des Bien-

nalschemas auf ein modernes, leistungs-

orientiertes und sozial ausgewogenes 

Lohnschema. Pensionsabgänge konnten 

dadurch nachbesetzt werden und zudem 

konnte eine Vielzahl von jungen Bewer-

bern gefunden werden, da das Gehalts-

schema für junge Mitarbeiter lukrativ 

gestaltet werden konnte. Dadurch ist es 

möglich, höchst qualifiziertes Personal zu 

finden, und dadurch die hohe Qualität der 

von der WLV errichteten Schutzbauwerke 

zu sichern bzw. noch auszubauen. 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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sind. Diese Fachleute müssen einerseits einen 

angemessenen Lohn erhalten, den sich anderer-

seits der Betrieb aber auch leisten können muss. 

Dieses Spannungsverhältnis zu lösen ist eine der 

Aufgaben der aktuellen Kollektivvertragsrunde, 

die bis zum Frühjahr ein einvernehmliches Ergeb-

nis finden sollte. 

Eine wesentliche Stärke der Wildbach- 

und Lawinenverbauung – trotz aller standortbe-

dingter unterschiedliche Standpunkte – war und 

ist immer der starke Zusammenhalt zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmern, zwischen Büro 

und Baustelle. Unsere Tätigkeiten sind unter-

schiedlich und unsere arbeitsrechtliche Basis ist es 

auch. Klar, dass da mitunter neidisch auf angeb-

liche Vorteile der jeweils anderen geschielt wird. 

Wenn´s drauf ankommt, waren wir in der Vergan-

genheit immer gemeinsam stark – deswegen gibt 

es uns allen Tendenzen, die Wildbach- und Lawi-

nenverbauung als Bundesdienststelle abzuschaf-

fen, noch immer – und in diesem Gemeinschafts-

geist wird auch der WLV-Kollektivvertrag ständig 

an neue Situationen anzupassen sein.
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fachlichen und technischen Aspekten ist die.wild-

bach auch in arbeitsrechtlicher Hinsicht Vorreiter 

sowohl für den Öffentlichen Dienst als auch für 

die private Bauwirtschaft.

Unser Kollektivvertrag hat über sechs 

Jahrzehnte überdauert, in denen er laufend abge-

ändert wurde. Neue Anforderungen wurden gere-

gelt, die Bereinigung überkommener Normen 

wurde aber nicht immer mit der gleichen Konse-

quenz betrieben. So ist der aktuell gültige WLV-

KV teilweise ein textliches Sammelsurium, das 

nicht immer widerspruchlos ineinandergreift – 

wenngleich in der Praxis durch die gute Zusam-

menarbeit der Betriebe und der Lohnverrechnung 

mit den Betriebsräten immer rasch praktikable 

Lösungen zu finden sind. Auch haben sich die 

Kollektivvertragspartner, also das BMLFUW und 

die Gewerkschaft Bau/Holz in den letzten Jahren 

verstärkt darum bemüht, den WLV-KV zu berei-

nigen und zu aktualisieren, wobei vieles – neues 

Lohnschema, vereinfachtes Zulagenschema, 

etc. – schon gelungen ist.

Einige wenige Bereiche sind aber noch 

besser und zukunftsträchtiger zu gestalten. Dazu 

zählt etwa die Anpassung des WLV-KV an die 

nunmehrige Organisationsstruktur auf unseren 

Baustellen. Wir haben österreichweit knapp 50 

Partieführer, die als Angestellte eigentlich für die 

Betreuung von Baupartien mit einer zweistelligen 

Anzahl von Mitarbeitern gedacht waren. Diese 

Großbaustellen haben wir kaum mehr, dafür aber 

eine Vielzahl von Kleinpartien, von denen ein Par-

tieführer meist mehrere betreuen muss. Ergebnis: 

Unsere bestqualifizierten Leute am Bau müssen 

mitunter viel zwischen ihren Baustellen herum-

fahren, es zerreißt sie. Und sie fehlen manchmal 

auf der einen Baustelle, weil sie gerade auf der 

anderen sind. Wir brauchen also zur Unterstüt-

zung der Lokalbauführer mehr Führungskräfte auf 

(Klein-)Baustellen, die entsprechend qualifiziert 

Lawinenverbauung hat es in den letzten Jahren 

große Veränderungen gegeben. Verunsicherun-

gen und Ängste sind bei dabei oft normal und 

stellen Unternehmen vor große Herausforderun-

gen. Diese Verunsicherungen und Ängste konn-

ten bei uns aber durch gute Kommunikation und 

Argumentation im Ansatz beseitigt werden. Ein 

gutes Gelingen ist letztendlich auch abhängig von 

der praktischen Umsetzung vor Ort. Der eigene 

Kollektivvertrag bei der Wildbach hat sicher für 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer viele Vorteile! Bei 

uns ist er auch sicher sinnvoll und funktioniert in 

der Sozialpartnerschaft sehr gut!

Die Zukunft des WLV-KV

Für die knapp 100.000 Bauarbeiter gilt ein Kol-

lektivvertrag, für die paar Tausend Angestellten 

im Baugewerbe genügt auch ein einziger Kollek-

tivvertrag. Nur die rund 750 Arbeiter und Ange-

stellten der Wildbach- und Lawinenverbauung 

leisten sich einen eigenen Kollektivvertrag samt 

Zusatz-Kollektivvertrag. Hat ein eigener Kollektiv-

vertrag für eine vergleichsweise kleine Gruppe in 

Zeiten ständiger Verwaltungsreformen und Effizi-

enzsteigerungen überhaupt Zukunft? Ja, selbstver-

ständlich! Das hat übrigens auch die Bauindustrie 

erkannt und schlägt Unternehmens-Kollektivver-

träge vor, die besser auf die unterschiedliche Lage 

in den Bundesländern und Betrieben eingehen 

können (zu den Risiken siehe oben).

Die Wildbach- und Lawinenverbauung 

ist hier bereits weit voraus. Mit unserem heuer 65 

Jahre alten, spezifischen Kollektivvertrag, der sich 

von einer "lex specialis" des Bau-KV mittlerweile 

zu einem sehr eigenständigen Kollektivvertrag 

entwickelt hat, haben wir eine bundesweit gültige 

Norm, die exakt auf die Bedürfnisse des Arbeit-

gebers BMLFUW und unserer Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer abgestimmt ist. Wie in vielen 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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Zusammenfassung:
Der Wildbach- und Lawinenkataster des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawi-
nenverbauung (WLK) ist ein digitales geoinformationstechnisches Managementsystem zur stan-
dardisierten, raumbezogenen Verwaltung der Naturgefahreninformationen. Vor 10 Jahren zum 
ersten Mal installiert, stellt der WLK heute ein Werkzeug dar, das aus dem Arbeitsalltag der WLV 
nicht mehr wegzudenken ist.

Das Projektverwaltungsmodul (PVM) wurde von UNIDATA GEODESIGN GMBH 
in enger Zusammenarbeit mit der WLV konzipiert und erstellt und im Jänner 2009 für den 
Betrieb freigegeben. Mit diesem Werkzeug werden alle logistischen Abläufe der Genehmi-
gung, Abwicklung und Kollaudierung aller Projekte der WLV abgebildet. Die vielfältigen 
Auswertungen dieser Daten münden unter anderem in die jährlichen Veröffentlichungen des 
Dienstzweiges.

Die digitale Welt der Wildbach- und 
Lawinenverbauung

GUDRUN LOWATSCHEK, CHRISTIAN AMBERGER, GREGOR ORTNER, NIKOLAUS FELIX PEDARNIG

Das Modul Qualitative Zeiterfassung (QZE) dient der Dokumentation der Aufwände in allen 
Dienststellen der WLV. Die durchgeführten Tätigkeiten werden vordefinierten System- und 
Kernleistungsfeldern zugeordnet und ermöglichen eine periodengerechte Analyse der einge-
setzten Ressourcen.

Die Protection Score-Card (PSC) ist das mächtige Dokumentationssystem des Dienstzweiges 
über die internen und externen Aufwände.

Das Ereigniskatastermodul (EKM) ist ein sowohl WEB- als auch APP-basiertes Verortungs- und 
Erfassungssystem für Ereignisse im Naturraum.

Stichwörter: 
Wildbach- und Lawinenkataster, Komponenten, Module, Daten, Support, Projektverwaltungs-
modul, Qualitative Zeiterfassung, Protection Score-Card

zur Bewältigung von Naturgefahren dar und stellt 

weiters eine umfassende Datenbasis zur Stärkung 

des Wissens und des Bewusstseins der Bevölke-

rung über Naturgefahren durch gezielte Informa-

tion, Kommunikation, Beratung, Öffentlichkeits-

arbeit und zur Erhöhung der Risikowahrnehmung 

und -akzeptanz der Bevölkerung dar.

Die Strategie 2020 des Forsttechnische 

Dienstes nennt das „Wissensmanagement“ – und 

der WLK wird in diesem Kontext ausdrücklich als 

wesentlicher Teil davon gesehen – als einen der 

Schwerpunkte für die laufende Planungsperiode.

Der fachliche Aufbau des Digitalen 

Wildbach- und Lawinenkatasters folgt mit seinen 

Geschäftsobjekten modulweise den Kernleis-

tungsfeldern der Wildbach- und Lawinenverbau-

ung und bildet deren wichtigste Prozessabläufe 

ab. Die Systemkomponenten reichen von mobi-

len Erfassungseinheiten (Tablets, Smartphones), 

über klassische Desktop-PC-Anwendungen bis 

hin zu WEBGIS-Server basierten Services für die 

öffentliche Publikation.

Einleitung

Der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und 

Lawinenverbauung (kurz: WLV) hat gemäß §102 

Abs. 5 lit. D des Forstgesetzes von 1975 (ForstG 

1975) der Erstellung und Führung eines Wild-

bach- und Lawinenkatasters (WLK) sicher zu stel-

len. Der Gesetzgeber hatte anno 1975 dabei wohl 

an einen analogen Faszikel gedacht, in welchem 

sich rasch die aktuellen Wildbach- und Lawinen-

einzugsgebiete der Dienststellen wieder finden 

lassen. Nachdem erstmalig Mitte der 1990er Jahre 

durch die Digitalisierung der Einzugsgebiete die 

erste digitale Komponente des WLK geschaffen 

wurde, ist dieser im Jahre 2016 zu einem umfas-

senden geoinformationstechnischen Manage-

mentsystem zur standardisierten, raumbezoge-

nen Verwaltung der Naturgefahreninformationen 

angewachsen.

Der digitale Wildbach- und Lawinenka-

taster ist ein effektives Hilfsmittel im operativen 

und strategischen Arbeits- und Führungsprozess 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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Der digitale Wildbach und Lawinenkataster, 

Rückblick auf die letzten 10 Jahre

Der WLK in der heutigen Form wurde in den 

Dienststellen der WLV erstmals im Jahr 2006 von 

der Firma ms.GIS implementiert. In den Jahren 

2007-2009 wurden die ersten Module entwickelt 

und 2010 mit dem Modul Gefahrenzonenplan 

das Erste, welches eine komplett neue Kompo-

nente in den WLK einbrachte. Danach wurde das 

Modul Bauwerke ausgerollt und in Kooperation 

mit der Fa. UNIDATA GEODESIGN erfolgte die 

Integration des Projektverwaltungsmoduls und 

des digitalen Ereigniskatasters. Im Jahre 2012 

wurde basierend auf den gerade erarbeiteten 

normativen Grundlagen erstmals die Zustandser-

fassung für die Bauwerke zur Verfügung gestellt. 

Bald darauf wurden die mobile Zustandserfassung 

der Bauwerke auf Tablets und eine Prototyp des 

webbasierenden WLK (WLK-Web) zum ersten 

Mal ausgerollt.

Im Jahr 2014 wurde mit dem WLK3, der 

eine neue, benutzerfreundlichere Oberfläche mit 

etlichen Neuerungen beinhaltete, die so genann-

ten Workflows für ständig wiederkehrende Pro-

zesse eingeführt. Die letzten beiden Jahre standen 

ganz im Zeichen von Erweiterungen und Opti-

mierungen einzelner Module (GZP, Gutachten). 

Aktuell wird ein webbasierender Abfragemana-

ger zur raschen und geführten Abfrage der WLK-

Inhalte erarbeitet.

Der digitale Wildbach- und Lawinenkataster –  

Aufbau und Inhalt

Der Wildbach- und Lawinenkataster (WLK) hilft 

die Arbeitsabläufe in der WLV zu koordinie-

ren und dient als unterstützendes Werkzeug. Er 

besteht aus den drei Hauptkomponenten WLK.

Standard Client, WLK.Map Client und WLK.Pro 

Client. Diese stationären, gerätegebundenen 

Komponenten des Wildbach- und Lawinenka-

tasters können ausschließlich auf Rechnern im 

Verbund der wlvnet.die-wildbach.at-Domäne ins-

talliert und betrieben werden. Die Anwendungen 

setzen die Autorisierung des Users mit gültigem 

Usernamen und Passwort und das Vorhandensein 

einer aktiven Internet-Verbindung voraus.

und Gutachten. Diese verteilen sich inhaltlich 

über die integrierten Fachmodule wie folgt:

Im WLK befinden sich derzeit rund 500.000 

Objekte. Die meisten davon sind Dokumente 

(Textdateien und Fotos), gefolgt von Bauwerken 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Dokumente 202 871

175 434 

9 574

76 023

1 479
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6 068

29 335

11 768

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

WLK Objekte

Bauwerke

Projekte

Gutachten

Gefahrenzonenpläne

Ereignisse

Lawineneinzugsgebiete

Digitalisierte Gewässer

Wildbacheinzugsgebiete

Warnung
Alarmierung

Betrieb
Haftung

Abb. 2: Anzahl der Objekte im Wildbach- und Lawinenkataster (Stand Oktober 2016) Abb. 3: Der digitale WLK, die ersten 10 Jahre.

Abb. 1: WLK Systemkomponenten
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Der Mobile Client (kurz WLK.MOB)

Der Mobile Client stellt eine Anwendung zur 

mobilen Datenerfassung dar, die mit mobilen 

Eingabegeräten ins-

besondere mit Tablet-

Computern, vor Ort, 

durchgeführt werden 

kann.

Der Mobile 

Client wird vorrangig 

für die mobile Zustand-

serfassung von Bau-

werken verwendet, er 

kann aber auch für die 

mobile Erfassung zu 

Inhalten der Module 

Gefahrenzonenplan, 

Lawine, Wildbach und 

Gutachten eingesetzt 

werden.

GTO Offline

Mit GTO Offline können WLK-Objekte ohne 

direkte Datenbankanbindung, aber mit einem 

Hier kann man Daten anlegen und verändern 

oder löschen, Auswertungen und Statistiken 

erstellen und Daten zur Bearbeitung freigeben 

(Workflows). Der Standard Client ist lizenzfrei.

Der Map Client (kurz WLK.MAP)

Im Map Client wird die geometrische Ausprägung 

der im Standard Client attributiv bereitgestellten 

Informationen visualisiert. Zwischen dem Stan-

dard Client und dem Map Client besteht eine 

Interaktion, um die Daten leichter zu finden und 

in weiterer Folge bearbeiten zu können. Das Map 

Client ist lizenzfrei.

Der Professional Client (kurz WLK.PRO)

Im Pro Client können neue Daten erstellt (digi-

talisiert) und bestehende Daten verändert wer-

den. Das zugrundeliegende Programm ist ArcGIS 

for Desktop (Standard) von der Firma ESRI Inc. 

(Environmental Systems Research Institute). Die 

zur Bearbeitung der Daten notwendigen Arbeits-

schritte sind im so genannten GeoTaskOrganizer 

(GTO) vorgegeben.

Zwischen Professional Client, Standard 

Client und Map Client besteht eine Interaktion.

Für die Benutzung des Pro Clients ist 

eine Lizenz für ArcGIS erforderlich.

Im Standard Client werden die attributiven Daten 

eingegeben und verwaltet. Die Geometrische 

Ausprägung dazu wird im Map Client dargestellt. 

Im Pro Client können neue Geometrien erstellt 

(digitalisiert) und bestehende verändert werden.

Der WLK ist derzeit auf 27 Servern in 

ganz Österreich installiert. Der zentrale Server 

befindet sich in Wien. Weiters sind 7 Sektions-

server eingebunden, die teilweise auch als Server 

für die Gebietsbauleitungen am Standort dienen. 

Zusätzlich gibt es 17 Server in den Gebietsbau-

leitungen und zwei Sonderstandorte (SGI und 

BMLFUW in Wien). Der Datenabgleich (Replika-

tion) zwischen den Servern findet seit 2006 täg-

lich in der Nacht statt.

Als Basissoftware dient eine Oracle-

Datenbank und ESRI ArcGIS for Desktop (derzeit 

Version 10.3.1).

Komponenten des WLK

Im Folgenden werden die Komponenten des WLK 

kurz beschrieben:

Der Standard Client (kurz WLK.CLT)

Als Standard Client wird die Anwendung bezeich-

net, in welcher alle WLK-Daten eingegeben, ver-

waltet und abgespeichert werden. Das zugrunde-

liegende Programm ist Microsoft Access Runtime.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 5: Oberfläche des WLK.MAP

Abb. 7: Mobile Bauwerkserfassung und –beurteilung im WLK.MOB

Abb. 6: WLK.PRO

Abb. 4: Oberfläche des Wildbach-Moduls im WLK.CLT
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Die Module des WLK

Alle Objekte des WLK sind sogenannten Modu-

len zugeordnet, die den Kernleistungsfeldern der 

WLV entsprechen.

Modul Wildbach

Das Modul Wildbach umfasst im Wesentlichen 

alle Wildbacheinzugsgebiete und die dazu gehö-

rigen Gewässer-Routen Österreichs. Es steht 

sowohl im WLK.CLT als auch im WLK.PRO zur 

Verfügung. In diesem Modul können Wildbach-

einzugsgebiete erstellt, das Gewässernetz digitali-

siert, Teileinzugsgebiete und Prozesswirkungsräu-

men erzeugt und andere Informationen betreffend 

Wildbachgewässer erstellt, bearbeitet und verwal-

tet werden. Außerdem kann in diesem Modul die 

Bearbeitung des Gesamtgewässernetz Österreich 

(GGN) durchgeführt werden, hier stehen auch die 

Werkzeuge zum laufenden Abgleich der WLV- 

und GGN-Routen zur Verfügung.

Modul Lawine

Das Modul Lawine umfasst im Wesentlichen 

alle Lawineneinzugsgebiete Österreichs. Es steht 

sowohl im WLK.CLT als auch im WLK.PRO zur 

Verfügung. In diesem Modul können Lawinenein-

zugsgebiete erstellt, Lawinenpfade digitalisiert, 

Prozessgebiete erzeugt und Phänomene verortet, 

bearbeitet und verwaltet werden.

Modul Gefahrenzonenplan

Das Modul Gefahrenzonenplan umfasst im 

Wesentlichen alle aktuell rechtsgültigen und 

historischen Gefahrenzonenpläne Österreichs 

gemäß Forstgesetz sowie Gefahrenzonenpläne 

in Bearbeitung. Es steht sowohl im WLK.CLT als 

auch im WLK.PRO zur Verfügung.

In diesem Modul können Plangebiete erstellt, 

Raumrelevante Bereiche digitalisiert und Gefah-

renzonen, Hinweisbereiche, Vorbehaltsbereiche 

und alle anderen dazugehörigen Objekte erzeugt, 

bearbeitet und verwaltet werden.

Modul Gutachten

Das Modul Gutachten dient zur Erfassung, Bear-

beitung und Verwaltung der Referenzflächen und 

Detailinformationen von Sachverständigen-Gut-

achten, Beratungstätigkeiten und internen Begut-

achtungen. Es steht sowohl im WLK.CLT als auch 

im WLK.PRO zur Verfügung.

Zur Ersterfassung steht ein Formular zur 

Verfügung, das alle obligatorisch zu erfassenden 

Merkmale eines Gutachtens in einem Arbeits-

schritt anbietet.

Modul Projekte

Das Modul Projekte ermöglicht die Anbindung 

des Wildbach- und Lawinenkatasters an das Pro-

jektverwaltungsmodul (PVM).

Dieses dient der Verwaltung sämtlicher 

Daten über die Genehmigung, Abwicklung und 

Kollaudierung der zugewiesenen Förderungsmit-

tel aus dem Katastrophenfonds für vorbeugende 

Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbau-

ung. Das Projektverwaltungsmodul ist eine web-

basierte Applikation, die eine effiziente Verwal-

tung der Förderungsmittel zwischen den dezentral 

organisierten Dienststellen der Wildbach- und 

Lawinenverbauung und der zuständigen Abtei-

lung des BMLFUW ermöglicht.

Im Modul Projekte werden, regelmäßig 

synchronisiert, sämtliche genehmigte Maßnah-

men dargestellt.

Modul Ereignisse

Das Modul Ereignisse stellt sämtliche im Digita-

len Ereigniskataster der Wildbach- und Lawinen-

verbauung (http://naturgefahren.die-wildbach.at) 

erfassten Ereignisse dar. Hier können nach Auto-

systemen (Apple-iOS, Android, Windows). Alle 

WLV-Daten sind in einer Karte verfügbar, als Hin-

tergrund steht die lizenzfreie Basemap-Karte des 

Geodatenverbundes der Österreichischen Bunde-

länder (Geoland.at) zur Verfügung. Im WLK.Web 

ist es möglich Attribute abzufragen, Adressen zu 

suchen und zu drucken. Daneben kann eine Loka-

lisierung per GPS durchgeführt werden. Der WLK.

Web ermöglicht weiters das Messen von Längen 

und Flächen und den Ausdruck von PDF-Plänen.

ähnlichen Funktionsumfang wie im WLK, von 

Dritten bearbeitet werden und ist somit ideal für 

externe Dienstleister (z.B. Ziviltechniker). GTO 

Offline umfasst die Module Bauwerke, Gefahren-

zonenplan, Gutachten, Lawine und Wildbach.

WLK.Web

Der WLK.Web ist eine Browser-Anwendung, die 

zur Nutzung aller Inhalte einer Autorisierung 

bedarf. Er funktioniert auf allen gängigen Betriebs-
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Abb. 9:
 Basisansicht 
(ohne Autori-
sierung) des 
WEB-WLK

Abb. 8: 
GTO Offline, 
Arbeitsum-
gebung 
außerhalb
des WLK
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Modul Gebietsbauleitung

Das Modul Gebietsbauleitung steht nur für den 

WLK.CLT zur Verfügung. Es beinhaltet Daten und 

Kennzahlen zu den einzelnen Gebietsbauleitun-

gen und jeweils zusammengefasste Werte zu den 

Sektionen und für das gesamte Bundesgebiet.

Zusammenspiel der Komponenten und Module

Alle Daten im WLK werden in einer SQL Daten-

bank gespeichert, auf die alle Komponenten 

zugreifen (Ausnahme GTO Offline und Mobile 

Client). Die Daten müssen daher nicht mehrfach 

geführt werden. Zwischen dem Standard Client 

und dem Map Client besteht eine Interaktion, um 

die Daten leichter finden und abfragen zu können. 

Manche Objekte wie zum Beispiel Wildbach- und 

Lawineneinzugsgebiete sind in mehreren Modu-

len verfügbar und bearbeitbar.

Im WLK.Map werden auch für Fach-

planungen maßgebliche statische Informatio-

nen (z.B. „Sonstige Fachdaten“), dynamische 

Informationen (z.B. Vulnerabilitätsdarstellungen 

für Gebäude und Personen in Gefahrenzonen), 

weiters zur möglichst optimierten Kartendarstel-

lung benötigte Hintergründe (z.B. Orthofotos 

in unterschiedlicher geometrischer Auflösung, 

Österreich-Karte in verschiedenen Maßstäben) 

und Visualisierungen (z.B. Höhenschichtenlinien 

in unterschiedlicher Äquidistanz, Hillshades in 

unterschiedlicher Auflösung) angeboten.

Drucken der WLK-Inhalte

Alle Daten aus dem WLK können jederzeit ausge-

druckt werden. Im WLK.Map stehen dafür einige 

Druckvorlagen zur Verfügung. Im WLK.Pro kann 

über die Layout-Ansicht ebenfalls jeder beliebige 

Kartenausschnitt gedruckt werden. In beide Fällen 

kann die Sichtbarkeit der Layer beliebig variiert 

werden.

Außerdem gibt es für die Ausgabe von Plänen 

spezielle Druck-Werkzeuge, die das Ausdrucken 

erleichtern sollen. Beispiele dafür sind der Sta-

peldruck im Modul Gefahrenzonenplan oder der 

Kollaudierungslageplan im Modul Bauwerke.

Aktuelle Entwicklungen

Neben der laufenden Optimierung in den ver-

schiedenen Modulen sind zwei Werkzeuge 

besonders hervorzuheben: der Mobile Client und 

GTO Offline, die im Laufe des vergangenen Jah-

res eingeführt wurden. Auf beide Anwendungen 

erfolgte von den BenutzerInnen ein sehr wohl-

wollendes Feedback. Der Mobile Client am Tablet 

wird häufig und gerne verwendet, hauptsächlich 

um die mobile Zustandserfassung von Bauwerken 

durchzuführen. Die GTO Offline wurde bereits in 

einigen Bundesländern von externen Bearbeitern 

(Ziviltechniker, Planungsbüros) für die Erstellung 

von Grundlagenarbeiten für Gefahrenzonenpläne 

oder für die Erfassung bzw. Überarbeitung von 

Gewässerrouten verwendet.

Ausblick

Der digitale Wildbach- und Lawinenkataster als 

dynamisches Produkt wird getrieben von dienstin-

ternen Vorgaben und dem Feedback der Benutze-

rInnen ständig weiterentwickelt. Bis Ende 2016 

wird der Abfragemanager umgesetzt.

Abfragemanager

Um die rund 500.000 Daten des WLK jederzeit 

schnell und bequem abfragen, analysieren und 

darstellen zu können, wird bis Ende 2016 der 

sogenannte Abfragemanager erstellt.

Der WLK-Abfragemanager ist eine Brow-

ser-Anwendung, die zur Nutzung aller Inhalte 

Modul Sonstige Gefahrengebiete

Das Modul Sonstige Gefahrengebiete umfasst im 

Wesentlichen alle Abgrenzungen der „Sonstigen 

Gefahrengebiete“ Österreichs, also der Gebiete, 

die eine besondere Disposition für Rutschun-

gen, Steinschlaggefährdung oder Erosion aufwei-

sen. Das Modul Sonstige Gefahrengebiete steht 

sowohl im WLK.CLT als auch im WLK.PRO zur 

Verfügung.

In diesem Modul können neue Sonstige 

Gefahrengebiete definiert und von Flächen zu 

bestehenden sonstigen Gefahrengebieten zuge-

ordnet werden.

Modul Export_Shp

Das Modul Export_Shp steht nur für den WLK.

PRO zur Verfügung.

In diesem Modul können Datensätze 

(Layer) einzelner oder mehrerer Module (z.B. 

Wildbach, Lawine) aber auch Datensätze wie 

die Digitale Katastralmappe (DKM) im Dateifor-

mat „Shapefile“ exportiert werden, welches den 

Quasi-Standard im Desktop-GIS-Umfeld darstellt. 

Der Export kann in verschiedenen Geographi-

schen Koordinatensystemen (Projektionssyste-

men) erfolgen.

Modul Export_Import

Das Modul Export-Import steht nur im WLK.PRO 

zur Verfügung. Es dient zum Export und Import 

der Daten für die GTO Offline und für den Mobile 

Client (WLK.MOB).

Modul Gemeinde

Das Modul Gemeinde steht nur für den WLK.

CLT zur Verfügung. Es beinhaltet eine Auflistung 

aller Gemeinden Österreichs und ermöglicht die 

rasche Selektion einer politischen Gemeinde und 

deren Darstellung im WLK.MAP.

risierung Meldungen über Ereignisse zu den The-

men Wasser, Lawine, Rutschung und Steinschlag 

samt deren Verortung, sowie unabhängig einer 

Schadwirkung Niederschlagsmeldungen angelegt 

werden.

Modul Dokumente

Das Modul Dokumente steht nur für den WLK.

CLT zur Verfügung. Es können damit Text-, Bild 

und Tondokumente importiert, verwaltet, verortet 

und verknüpft werden.

Modul Basisdaten

Das Modul Basisdaten steht sowohl im WLK.CLT 

als auch im WLK.PRO zur Verfügung.

Im WLK.PRO können Abgrenzungen 

von Waldgebieten und Waldbeständen erstellt 

werden. Im WLK:CLT können u.a. Grundstücksin-

formationen abgefragt werden oder Adresssuchen 

durchgeführt werden.

Modul Bauwerke

Das Modul Bauwerke dient zur Erfassung, Bear-

beitung und Verwaltung der Bauwerke der Wild-

bach- und Lawinenverbauung. Es steht sowohl im 

WLK.CLT als auch im WLK.PRO zur Verfügung.

In diesem Modul können Bauwerke in 

Wildbach-, Lawinen- und Sonstigen Einzugsge-

bieten erstellt und diesen zugeordnet werden. 

Es können Punkt-, Linien- und Flächenbauwerke 

digitalisiert und bearbeitet werden und die ent-

sprechende Attribuierung durchgeführt werden. 

Mit diesem Modul wird auch die Zustandser-

fassung der Bauwerke durchgeführt. Diese kann 

direkt am Rechner erfolgen, wird aber in der 

Regel –da die Erhebung vor Ort beim Bauwerk 

stattfindet- mittels eines Tablet-Computers und 

des Mobile-Clients (siehe Komponenten) durch-

geführt und anschließend in das Modul Bauwerke 

importiert.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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Die Protection Score Card PSC als innerbetriebli-

ches Informationssystem wird seit 2015 eingesetzt 

und liefert eine Fülle an Kennzahlen und Daten, 

die der Dokumentation und Qualitätssicherung 

sowie der Ressourcenplanung dienen.

Projektverwaltungsmodul (PVM)

Das Modul PVM dokumentiert und verwaltet 

WLV-Projektobjekte Prioritätenreihung Vorstudie, 

Projektierung, Projekt, Sofortmaßnahmen, Betreu-

ungsdienst, FWPs der Länder, Kostenerhöhungen 

und Projektänderungen, Mittelfreigaben, Jahresar-

beitsprogramm, Durchführungsantrag und Kollau-

dierung.

Die rechtsrelevanten Genehmigungs-

kreisläufe des analogen Aktenlaufes werden 

ebenso abgebildet, wie die prozessorientierte seri-

elle Abfolge der einzelnen Verwaltungsagenden.

Basis für die aktuellen Spezifikationen 

dieser Objekte ist die Verwaltungsanweisung zur 

Technischen Richtlinie für die Wildbach- und 

Lawinenverbauung (TRL-WLV gemäß § 3 Abs 1 

Z 1 und Abs 2 WBFG 1985 in der Fassung vom 

März 2015).

Für die korrekte Abwicklung der digitalen Geneh-

migungskreisläufe wird ein komplexes Rechte- 

und Rollenmanagement auf die drei Hierarchie-

ebenen Abteilung, Sektion und Gebietsbauleitung 

projiziert:

• GEBIETSBAULEITUNG

o Zeichnungsberechtigte®

o ProjektantIn

o LokalbauführerIn

o JAP-Koordinator

o Verwaltung

• SEKTION

o Zeichnungsberechtigte®

o Überprüfende®

o JAP-Koordinator

o Verwaltung

o Buchhaltung

• ABTEILUNG

nur Lesezugriff

Ein umfangreicher Abfragemanager liefert alle 

Kennzahlen und Daten in tabellarischer Form für 

Statistiken und Berichte.

tungen oder Sektionen oder auch online mög-

lich. Die Themen und Schulungsinhalte können 

von den Mitarbeitern nach Notwendigkeit selbst 

gewählt und den Anforderungen gemäß zusam-

mengestellt werden.

Das Projektverwaltungsmodul (PVM), die Qualitative 

Zeiterfassung (QZE) und die Protection Score Card 

(PSC), der digitale Ereigniskataster (EKM), Rückblick 

auf die letzten 10 Jahre

Das dienststellenweite Projektverwaltungsmodul 

PVM wurde in den Jahren 2007 und 2008 unter 

Federführung der WLV-Mitarbeiter AD i.R. Ing. 

Wolfgang Pfandler und DI Ingo Schnetzer initi-

iert und konzipiert. UNIDATA GEODESIGN als 

technischer Partner entwickelte ein webbasiertes 

Datenerfassungstool mit umfassenden Dokumen-

tationsfunktionalitäten und einem standardisier-

ten Berichtswesen. 2008 wurden alle vorhande-

nen Datenbestände in das PVM importiert. Seit 

Beginn 2009 ist das PVM in Betrieb und doku-

mentiert und verwaltet alle Projekte der WLV.

Der digitale Ereigniskataster EKM wurde 

im Zuge eines Updates 2011 komplett überarbei-

tet und veröffentlicht.

Die qualitative Zeiterfassung QZE wurde 

2014 konzipiert und entwickelt und 2015 freige-

schaltet und in die Betriebsabläufe der WLV inte-

griert.

einer Autorisierung bedarf. Er funktioniert auf 

allen gängigen Betriebssystemen (Apple-iOS, 

Android, Windows), baut auf eine Open Source 

Suchmaschinen-Datenbank auf und ist in einem 

zeitgemäßen Design umgesetzt. Der WLK-Abfra-

gemanager ist ein Web-basiertes Abfragewerk-

zeug, mit dem die Daten aller WLK-Module 

gegliedert nach verschiedenen sachlichen und 

räumlichen Abfragekategorien analysiert werden 

können.

Weiters ist für das Jahr 2017 eine umfas-

sende Prüfung der bestehenden Daten hinsicht-

lich einer besseren Qualität und Konsistenz vor-

gesehen. Auch werden die Feedbacks zur GTO 

Offline-Bearbeitung besonderes Gewicht haben, 

um dieses Werkzeug noch weiter auszubauen 

und zu verbessern.

Support

Für alle Fragen rund um den WLK steht einerseits 

die Stabstelle Geoinformation (SGI) zur Verfü-

gung, andererseits gibt es den Support der Firma 

ms.GIS. Hier können Anfragen telefonisch oder 

per Mail gestellt werden. Außerdem gibt es das 

im Verbund der wildbach-Domäne das WLV Sup-

port-Portal, wo die jeweils aktuellen Handbücher 

und Anleitungen zu finden sind.

Auf Wunsch werden von der Firma 

ms.GIS Schulungen durchgeführt. Diese sind in 

kleinen Gruppen vor Ort in den Gebietsbaulei-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

FWPs der Länder

Projekt

Vorstudie

Prioritätenreihung

Projektierung

Sofortmaßnahmen

Betreuungsdienst

Kostenerhöhungen/Projektänderungen

Mittelfreigaben

Jahresarbeitsprogramm

Durchführungsantrag

Kollaudierung 7,266

6,504

2,032

1,106

2,549

4,303

3,685

5,937

992

1,160

2,134

161

Anzahl der PVM-Objekte 

Abb. 10: Zeitachse der Entwicklung von PVM, EKM, QZE und PSC Abb. 11: Anzahl der PVM-Objekte (Stand Oktober 2016)
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Performance Score Card (PSC)

Heterogene Verwaltungseinheiten wie die WLV 

mit ihren kompetenzmäßig und räumlich über das 

gesamte Bundesgebiet verstreuten Dienststellen 

benötigen für das Kostencontrolling mächtige und 

jederzeit verfügbare Informationssysteme. 

Das Modul PSC liefert für alle drei Hie-

rarchieebenen (Abteilung, Sektion und Gebiets-

bauleitung) umfangreiche Daten und Kennzah-

len über interne und externe Abläufe. Zusätzlich 

erhalten die Vorgesetzen in den Gebietsbaulei-

tungen ein detailliertes Zahlenwerk über alle kos-

tenrelevanten Tätigkeiten ihrer Mitarbeiter und 

können dadurch die vorhandenen Ressourcen 

zielorientiert zuordnen und einsetzen. Die Ergeb-

nisse werden im Microsoft EXCEL-Format geliefert 

und können daher einfach für Auswertungen oder 

Berichte weiterverarbeitet werden.

Zuordnung der Tätigkeiten in die 

Leistungsgliederung/Leistungsfelder

Zur Kernleistung zählen

1. Gefahrenzonenplanung (WLK-GIS)

2. Maßnahmenplanung (PVM)

3. Maßnahmensetzung (PVM)

4. Förderungsmanagement (PVM)

Zur Systemleistung zählen

1. Sonderprojekte (Abt. III/5 bzw. Sektion)

Qualitative Zeiterfassung (QZE)

Das Modul QZE erweitert die aufwandsgerechte 

quantitative Zeiterfassung um qualitative Parame-

ter, die für die Kostenstellenrechnung wichtige 

Eingangsgrößen darstellen.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 12: 
Monatsübersicht der 
Zeiterfassung am Beispiel 
Jänner 2015. LZA bedeutet 
SOLL-Leistungszeitaufwand

Abb. 13: 
Zeitkarte für den 
9. Jänner mit 
Zuordnungsmöglichkeiten 
der Tätigkeit zu Kategorien

Abb. 14: Beispiel einer PSC-Auswertung (Testdaten!) anhand einer Muster-Dienststelle für das Jahr 2016
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Geotagging/Geoimaging

Digitale Bilddokumente werden über die GPS-

Funktion der Tablets mit geographischen Koor-

dinaten versehen und erhalten dadurch einen 

Raumbezug. Die Koordinate wird als Geotag, 

Attribut bzw. Metainformation beigefügt. Sie 

ermöglicht die räumliche Einordnung der Infor-

mation. Zu beachten ist hierbei, dass der Raum-

bezug den Standort der Kamera und nicht das 

Sujet (z.B. Bauwerk, Schadensort) betrifft.

Anschrift der Verfasser / Authors´ adresses:

DI Gudrun Lowatschek

ms.GIS Informationssysteme GmbH

Bahnhofplatz 1a

2340 Mödling

gudrun.lowatschek@msgis.com

MR DI Christian Amberger

BMLFUW, Abt. III/5

Marxergasse 2

1030 Wien

christian.amberger@bmlfuw.gv.at

Ing. Gregor Ortner

Nikolaus Felix Pedarnig bakk.techn

Geschäftsführung

UNIDATA GEODESIGN GMBH

Gärtnergasse 3 TOP 6

1030 Wien

gregor.ortner@unidata.at

nikolaus.pedarnig@unidata.at

Schneller Informationsgewinn

Durch die Erfassung der Daten am mobilen 

Datenerfassungsgerät in digitaler Form und die 

rasche Übermittlung derer an das Backendsystem 

(PVM, EKM, WLK-GIS) stehen diese Daten allen 

anderen Dienststellen und Mitarbeitern sofort zur 

Verfügung.

Plausibilitätsprüfung bei Eingabe

Im Gegensatz zur Erfassung auf Papier stehen bei 

der Erfassung über MDE viele Möglichkeiten zur 

Verfügung diese Daten zum Zeitpunkt der Ein-

gabe einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen. 

Dadurch können fehlerhafte Eingaben viel besser 

vermieden werden und die Qualität des Informa-

tionsgehaltes steigt.

Ereigniskatastermodul (EKM)

Das Ereigniskatastermodul (EKM) ist ein sowohl 

WEB- als auch APP-basiertes Verortungs- und 

Erfassungssystem für Ereignisse im Naturraum. Es 

steht nur registrierten Benutzern zur Verfügung

Mit Hilfe mobiler Datenerfassung kön-

nen prozessrelevante Daten ortsungebunden 

erfasst und z.B. den Mitarbeitern in den GBL – 

welche sie zur Abarbeitung ihrer Aufgaben benö-

tigten – zur Verfügung gestellt werden. 

Durch gut ausgebaute Mobilfunk- und 

WLAN Netze in den Zentralen kann sichergestellt 

werden, dass die Daten am mobilen Datenerfas-

sungsgerät immer aktuell sind. Falls diese nicht 

zur Verfügung stehen, ist ein Datenabgleich über 

einen Computer ebenfalls möglich (z.B. Luftbild-

daten werden über Datenspeicherkarten auf das 

mobile Endgerät geladen).

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Ereignis im 
Naturraum

• Wildbach
• Lawine
• Rutschung
• Steinschlag
• Schäden

• 5W Standard
• Geotagging
• Bilddokumentation

• Datenupload
• Meldungspool
• Archiv

• Integration in das
 WLV.EKM
• weitere Schnittstellen

Dokumentation 
vor Ort

Datentransfer an
Zentrale /Server

Weiterverarbeitung 
in der Zentrale

Abb. 15: Die Prozessabfolge bei der Ereigniserhebung mit dem Modul EKM.
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men der Problematik Herr zu werden. Der Fokus 

der Betrachtungen liegt eindeutig beim Geschiebe 

sowie bei der Erosion im Einzugsgebiet und deren 

Verhinderung. 

In den Flüssen ist die Problematik eine 

gänzlich andere. Erosionsprozesse treten deut-

lich in den Hintergrund und der Geschiebetrans-

port ist leichter fassbar, vordergründig sind aber 

hydrologisch-hydraulische Probleme zu lösen. 

Entsprechend der unterschiedlichen Problematik 

und Aufgabenstellung haben sich in Österreich 

zwei Dienststellen etabliert, welche einerseits 

die Wildbachproblematik behandeln und ande-

rerseits die hydrologisch-hydraulischen Probleme 

der Talflüsse lösen.

Wasserbau und Wildbachverbauung 

Einleitung

Das Gebirgsland Österreich liegt zu 60 % seiner 

Fläche innerhalb der Alpen und vor allem der 

Westen des Landes ist von großen Bergzügen 

geprägt. Dies ist der Grund, dass es im gesamten 

Bundesgebiet ca. 14.500 Wildbacheinzugsge-

biete gibt, welche in zahlreiche Flüsse münden. 

Die Charakteristik eines Wildbaches ist seine 

Fähigkeit zur Erosion und zum Geschiebetrans-

port in unterschiedlichen Formen und Intensitä-

ten. Seit jeher beschäftigen sich die Wildbachver-

bauer mit diesen Erosionsprozessen, erforschen 

Ursachen und versuchen sowohl durch flächen-

wirtschaftliche, forstliche Maßnahmen, als auch 

durch geschiebebindende technische Maßnah-

WLV und BWV: 
Eine facettenreiche Partnerschaft

SIEGFRIED SAUERMOSER, HUBERT STEINER 

Zusammenfassung:
Wasser kennt keine Kompetenzgrenzen, aus einem Wildbach wird ein Wildfluss und schließ-
lich ein Fluss und letztlich ein Strom der in einen Ozean oder ein Meer entwässert. Wildbäche 
werden entsprechend dem Forstgesetz 1975 von der bundesunmittelbaren Dienststelle Wild-
bach- und Lawinenverbauung betreut, Talgewässer und Flüsse fallen hingegen in die Kom-
petenz der Bundeswasserbauverwaltung, welche unter den generellen Vorgaben des Bundes 
seit 1969 im Rahmen der Auftragsverwaltung von den Landeshauptleuten wahrgenommen 
wird. Diese Trennung der Zuständigkeiten gibt es offiziell seit dem Jahre 1884, in dem sowohl 
das “Gesetz zur unschädlichen Ableitung von Gebirgswässern“ (Wildbachverbauungsgesetz), 
als auch das Reichsmeliorationsgesetz erlassen wurden. Der Forstmann sollte sich um die 
Wildbäche kümmern, welche in erster Linie vom Geschiebe beeinflusst werden und in de-
ren Einzugsgebieten auch forstliche Maßnahmen vorzusehen waren, der Wasserbauingenieur 
hingegen wurde mit den Verbauungen der Flüsse betraut. Diese fachliche Trennung gibt es bis 
heute und hat sich trotz gelegentlicher Kritik sehr gut bewährt. Konflikte in der Vergangenheit 
waren häufig auf persönliche Animositäten bzw. auch auf mangelndes gegenseitiges fachli-
ches Verständnis zurück zu führen.

Stichwörter: 
Wildbach- und Lawinenverbauung, Bundeswasserbauverwaltung, Kompetenzabgrenzung, 
Zusammenarbeit

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 1: Wildbacheinzugsgebiete, dargestellt im Wildbachkataster der Wildbach- und Lawinenverbauung..
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Erst die katastrophalen Hochwasserereignisse 

des Jahres 1882 im Südalpenraum führten dann 

zu einer gänzlich neuen Betrachtung des "Schut-

zes vor dem Wasser" hinsichtlich seiner Abwick-

lung und seiner Finanzierung in Österreich; dies 

sowohl an den Talflüssen als auch - unter dem 

Eindruck der enormen Schäden, die es besonders 

dort gegeben hatte - an den Gebirgsbächen, und 

zwar unter Berücksichtigung der jeweiligen fach-

lichen Besonderheiten.

So wurde 1884 nicht nur – aufbauend 

auf dem Reichswassergesetz von 1869 – das 

sogen. Reichsmeliorationsgesetz (Name noch 

geprägt durch das Ziel der "Bodenverbesserung") 

erlassen, das zur Gründung der "Bundeswasser-

bauverwaltung" führte, sondern - genau am 30. 

Juni d. J. - getrennt davon auch das Reichsgesetz 

betreffend die "Vorkehrungen zur unschädlichen 

Ableitung von Gebirgswässern", das die Einrich-

tung einer "Abteilung für Wildbachverbauung" im 

damaligen Ackerbauministerium samt zugehöri-

gem "Forsttechnischen Dienst" umfasste.

Das ursprünglich nur für einen Zeitraum 

von 10 Jahren (zur gedachten Beseitigung der 

Schäden von 1882) vorgesehene Meliorationsge-

setz regelte erstmals die öffentliche Förderung von 

Maßnahmen zur "Abwehr von Wasserschäden", 

sah für alle Investitionen zum "Schutz des Grund-

eigentums gegen Wasserverheerungen" einen 

staatlichen Beitrag von zunächst 50 % vor und 

legte auch Projektierung und Bauaufsicht als Auf-

gaben der nunmehrigen BWV fest. Da sich in den 

Folgejahren die Erkenntnis durchsetzte, dass was-

serbauliche Schutzmaßnahmen wegen der hohen 

Kosten auf Dauer eine öffentliche Förderung benö-

tigen, wurde das Gesetz 1909 unter gleichzeitiger 

Anhebung des möglichen staatlichen Beitrages 

auf 70 % unbefristet fortgeschrieben und in weite-

rer Folge 1948 in das heutige, inzwischen mehr-

mals novellierte Wasserbautenförderungsgesetz 

(WBFG) übergeführt. 1969 erließ der zuständige 

Bundesminister die sogenannte Übertragungsver-

ordnung, auf deren Grundlage seither die Aufga-

ben der BWV weitgehend von den Landeshaupt-

leuten bzw. den wasserbaulichen Dienststellen 

der Bundesländer wahrgenommen werden.

Das von vornherein nicht befristete und 

hinsichtlich der Aufgaben und der Organisation 

des neuen Dienstes detailliertere "Wildbachver-

bauungsgesetz" wies – nach französischem Mus-

ter – der Forsttechnik eine entscheidende Rolle 

zu, legte dementsprechend die Notwendigkeit 

von baulichen und forstlichen Maßnahmen in den 

Einzugsgebieten der Wildbäche fest; es enthielt 

ebenfalls relativ genaue, von der BWV allerdings 

teilweise abweichende Regelungen zu den staat-

lichen Beiträgen und wurde schließlich 1975 

als Teil des neuen österreichischen Forstgesetzes 

übernommen bzw. definitiv im forstlichen Bereich 

verankert. Die Verordnung der Einzugsgebiete der 

Wildbäche obliegt gem. Forstgesetz den Landes-

hauptleuten. In beiden Gesetzen waren (und sind 

es in analoger Form bis heute) als wesentliche 

Bedingung für die Gewährung eines staatlichen 

Beitrages die verpflichtenden Beitragsleistun-

gen der Länder und der sogenannten Interessen-

ten, also i.d.R. der Gemeinden, festgeschrieben, 

wobei deren Höhe von der Art der geförderten 

Maßnahme abhing (abhängt) und im Laufe der 

Jahre auch mehrere Veränderungen erfuhr bzw. 

Gegenstand (politischer) Diskussionen bildete.

Was im Gründungsjahr 1884 für die Dop-

pelgleisigkeit des Schutzes vor Naturgefahren in 

Österreich fachlich maßgebend war, hat sich auch 

über mehr als 130 Jahre praktischer Tätigkeit der 

beiden Dienstzweige WLV und BWV – mit allen 

Vor- und Nachteilen – gehalten. Während sich 

die Gebirgsbäche aufgrund der sehr komplexen 

Abfluss- und Materialtransportvorgänge (teilweise 

hoch erosive Einzugsgebiete (Einhänge), beträcht-

licher Geschiebeanteil und extreme Bettrauhigkei-

ten) kaum einer analytischen Herangehensweise 

nen und heute umso mehr ausgeprägten Gebirg-

scharakter weiter Landesteile Österreichs zusam-

menhängt und aus der historischen Entwicklung 

der Landnutzung v.a. im 19. Jhdt. heraus gesehen 

werden muss.

Während sich die in den teils hoch gele-

genen Alpentälern siedelnden Menschen lange 

Zeit dem Toben der Gebirgsbäche (Wildbäche) 

mehr oder weniger hilflos ausgeliefert sahen, oft-

mals (strafendes) göttliches Wirken dahinter ver-

muteten und ihnen daher kaum Besseres einfiel, 

als sich in Bittprozessionen den Schutz durch 

einschlägig zuständige Heilige zu erflehen, war 

die Situation in den (größeren) Flusstälern schon 

relativ früh eine andere: Es musste Ackerland für 

die Landwirtschaft gewonnen werden, um den 

steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln infolge 

stetiger Zunahme der Bevölkerung befriedigen zu 

können; dieses sah man insbesondere in jenen 

Flächen, die vom Wasser der Flüsse über den 

größten Teil des Jahres – also nicht nur bei Hoch-

wässern im eigentlichen Sinne – eingenommen 

bzw. überschwemmt wurden.

Die sogen. Mittelwasserkorrektion und 

nicht etwa der Hochwasserschutz stellt also den 

Beginn des Flussbaues dar, so wie wir ihn heute 

kennen. Wenngleich staatliche Beiträge zu was-

serbaulichen Schutzmaßnahmen in Österreich 

schon ab ca. 1830 möglich waren, so hingen diese 

noch stark von der Beurteilung des Einzelfalles ab 

und es herrschte der Grundsatz vor, dass zunächst 

derjenige für den Schutz von Flächen gegen die 

"schädlichen Einwirkungen des Wassers" zustän-

dig ist, dem diese Flächen gehören. Immerhin 

wagte man sich schon in den 1850er-Jahren an 

die systematische Zähmung von Wildbächen und 

die dabei gewonnenen – guten und schlechten – 

Erfahrungen führten Ende der 1870er-Jahre zum 

Beginn von Vorlesungen über Wildbachverbau-

ung an der noch jungen "Hochschule für Boden-

kultur" (kurz BOKU) in Wien.

sind in Österreich unterschiedlich gesetzlich 

geregelt. Die Wildbach- und Lawinenverbauung 

basiert auf dem Wildbachverbauungsgesetz und 

dem Forstgesetz 1975 und ist eine unmittelbare 

Bundesdienststelle, während die auf ursprüng-

lich auf dem Meliorationsgesetz und später dem 

Wasserbautenförderungsgesetz 1985 beruhenden 

Agenden der Bundeswasserbauverwaltung 1969 

in einer Verordnung an die Landeshauptleute 

übertragen wurde. Im Forstgesetz 1975 wird wei-

ters der Landeshauptmann mit der Verordnung 

der Einzugsgebiete für Wildbäche und Lawinen 

beauftragt, welche die Basis für die Arbeit der 

Wildbach- und Lawinenverbauung darstellen. 

Bundesunmittelbare Dienststellen der 

WLV arbeiten somit mit Dienststellen des Landes 

zusammen, welchen im Auftrag des zuständigen 

Bundesministeriums die weitgehende Aufgaben-

erfüllung der BWV obliegt.

Historische Entwicklung

Hält man sich nur an ihre Namen, würde man 

zwischen der Wildbach- und LawinenVerbauung 

und der BundesWasserbauVerwaltung, wofür die 

beiden Kürzel im Titel stehen, zunächst nicht viele 

Gemeinsamkeiten vermuten, klingt das eine doch 

nach Facharbeit, das andere hingegen nach Büro-

kratie. Tatsächlich sind jedoch beides – wenn-

gleich zum Teil von den Landeshauptleuten in Auf-

tragsverwaltung wahrgenommen – im BMLFUW 

angesiedelte Dienstzweige des Bundes, die sich 

ein und derselben Aufgabe widmen, nämlich dem 

Schutz des Lebens- und Wirtschaftsraumes der 

österreichischen Bevölkerung vor Naturgefahren, 

und zwar insbesondere jener, die vom fließenden 

Wasser ausgeht.

Die Zweiteilung dieser elementaren 

staatlichen (öffentlichen) Aufgabe ist international 

betrachtet eine Besonderheit, die ganz wesentlich 

mit dem schon zu Zeiten der Monarchie gegebe-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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unterschiedliche Ausbildungen und unterschied-

liche Aufgaben und waren oft nicht in der Lage, 

sich gegenseitig in ihren Fähigkeiten zu ergän-

zen. Wie in der Vergangenheit häufig die Regel, 

war die Bereitschaft zur Zusammenarbeit nicht 

übermäßig ausgeprägt, was eine Reihe von Kon-

flikten zur Folge hatte. Das größte davon ergab 

sich wohl durch die oft völlig unmotivierte Kom-

petenzabgrenzung zwischen Wildbachverbauung 

und Wasserbauverwaltung entlang eines Gewäs-

sers. Diese war (und ist teilweise nach wie vor) 

nicht nur in den Bundesländern unterschiedlich 

gestaltet, auch innerhalb der Länder gibt es in den 

Bezirken erhebliche Abweichungen.

Die Herangehensweise an Hochwas-

serermittlungen und Schutzkonzepte war und ist 

ebenfalls alles andere als deckungsgleich, begrün-

det durch die jeweilige Ausbildung und fachliche 

Sichtweise. Der Wildbachverbauer dachte und 

denkt nicht nur in hydraulischen Dimensionen, 

sondern die Wirkung der Fläche und die Wech-

selwirkung zwischen Geschiebe und Wasser ste-

hen bei den Überlegungen in der Gefahrenzonen-

planung und Projektierung im Vordergrund. Der 

Wasserbauer, der es in erster Linie mit hydrauli-

schen Prozessen in Flüssen zu tun hat, denkt auch 

in solchen Dimensionen. Dies führt natürlich 

dann zu Konflikten, wenn beide Organisationen 

am gleichen Gewässer tätig sind und die Kompe-

tenzgrenze gleichzeitig zu einer virtuellen Pro-

zessgrenze wird. Dass Vertreter beider Organisati-

onen die Wahrheit oft für sich alleine in Anspruch 

nahmen, hat nicht immer zur Konfliktbereinigung 

beigetragen. Die Fehler aus der Vergangenheit, 

bei der WLV ein Gerinne bis zur Kompetenz-

grenze nach Wundt und Strickler bemessen hatte 

und die Wasserbauverwaltung den untersten Teil 

des Gerinnes nach Werten aus der Pegelstatistik 

bemessen hatte – welche in der Regel deutlich 

kleiner – waren, sind heute noch gelegentlich 

sichtbar.

Schnittstellen

Die geographische Schnittstelle zwischen den 

beiden Organisationen ist zweifelsohne die Mün-

dung des Wildbaches in den Vorfluter. Die fachli-

che Schnittstelle ist aber wesentlich umfassender. 

So sind für den Wasserbauer jene Prozesse in den 

Wildbächen wichtig und zu beachten, welche das 

Regime im Fluss wesentlich beeinflussen. Dies 

kann der Geschiebeeintrag ebenso sein wie der 

Eintrag von Wildholz in das Flusssystem. Beson-

ders in der Ausweisung von Gefahrenzonen wer-

den nicht nur die geographischen, sondern vor 

allem die prozessualen Schnittstellen sichtbar. Wie 

wirkt sich ein Wildbachprozess auf den Vorfluter 

aus, in welcher Form wird dieser vom Wildbach 

beeinflusst? Zahlreiche Beispiele in der unmittel-

baren Vergangenheit haben diese Problematik vor 

Augen geführt. Beginnend mit dem  Hochwasser 

2005, wo zahlreiche Bäche aufgrund des Hoch-

wassers im Vorfluter Sanna oder Inn nicht mehr 

in der Lage waren, das Geschiebe in den Vorfluter 

einzubringen und deshalb die Zubringergerinne 

überfordert waren, ebenso wie beim Murereignis 

am Saigesbach im Sellraintal im Juni 2015, bei 

vereinbaren und protokollarisch abzugrenzen" 

seien. Der Forsttechniker habe das Projekt für das 

forestale Arbeitsfeld dem Bauleiter des Flussge-

bietes zur Einsicht und Weitervorlage einzusen-

den und der Bauleiter anschließend das forestale 

Projekt in der Regel gleichzeitig mit dem bautech-

nischen Projekte desselben Wildbacheinzugsge-

bietes dem ständigen Ausschuss zur Entscheidung 

vorzulegen. (H. Killian 1990)

Die Trennung in unterschiedliche Zustän-

digkeiten wurde jedoch im Laufe der, seit den 

Beschlüssen der Landeskommission verstrichenen 

Jahrzehnten immer wieder in unterschiedlicher 

Intensität hinterfragt. Dazu beigetragen haben 

nicht nur eine generelle föderale Abneigungen 

gegen Maßnahmen der Zentralgewalt, sondern 

sicherlich auch diverse Konflikte zwischen den 

Dienstzweigen, die allerdings – wie so oft – maß-

geblich auf der Ebene der handelnden Personen, 

verstärkt durch das Missverstehen der fachlichen 

Argumentation der jeweils anderen Seite, ange-

siedelt waren.

Konfliktpotentiale

Auffassungsunterschiede in fachlichen und orga-

nisatorischen Fragen zwischen der Wildbach- 

und Lawinenverbauung und der Bundeswasser-

bauverwaltung sind geradezu ein Kennzeichen 

der Geschichte der beiden Organisationen. Wie 

erwähnt, haben sich die Länder schon zur Zeit 

der Gründung der „zentralistisch“ organisierten 

Wildbachverbauung gegen die Einführung einer 

derartigen Stelle gewehrt, Tirol offensichtlich ganz 

besonders. Die Staatsverwaltung hatte damals 

aber kein „Erbarmen“ und die angedrohte Kür-

zung von Meliorationsfondsmittel konnte den 

staatlichen Willen durchsetzen. Von einer Diskus-

sion auf Augenhöhe, wie es die Länder heute vom 

Bund einfordern, war damals keine Rede.

Bauingenieure und Forsttechniker hatten 

erschließen - nicht zuletzt deshalb Wildbäche! 

-und stattdessen mit aus genauen Beobachtungen 

gewonnenen empirischen Methoden behandelt 

werden müssen, war und ist dies bei Talflüssen, 

die hydraulischen Berechnungen wesentlich 

besser und v.a. verlässlicher zugänglich sind, 

entscheidend anders. Nimmt man den Einfluss 

des forstlichen Geschehens auf das Ausmaß und 

den zeitlichen Ablauf eines schadensträchtigen 

Hochwassers in einem Gebirgsbach hinzu, wird 

verständlich, dass man es für sinnvoll erachtete, 

den Wasserbauingenieuren an den Talgewässern 

speziell geschulte Forsttechniker an den Gebirgs- 

oder Wildbächen zur Seite zu stellen.

Dass man dies in Form zweier zwar nahe 

verwandter, aber doch getrennter und auf unter-

schiedlicher gesetzlicher Basis stehender Dienst-

zweige der Schutzwasserwirtschaft umsetzte, 

wurde vor allem in den ersten Jahren teilweise 

scharf kritisiert – z.B. seitens der damaligen Tiro-

ler "Landeskommission für die Regulierung der 

Gewässer", die um den Einfluss ihrer (erfahrenen) 

Wasserbautechniker fürchtete. Im Verlauf einer 

Plenarsitzung der Landeskommission wurde unter 

anderem festgestellt „….dass dieses Gesetz (näm-

lich das neue "Wildbachgesetz") zwar gewisse 

Vorteile gewähre, jedoch auch „einige formale 

Beschränkungen“ enthalte. Denn die „Vorkeh-

rungen“ außerhalb des Bachgerinnes bilden nach 

dem zitierten Gesetz nun eine Agende der Forst-

techniker. Nach Ansicht der Kommission sollte 

jedoch „eine gewisse Abgrenzung des Wirkungs-

kreises der Bau- und Forsttechniker festgesetzt 

werden….“

Von Hebenstreit, ein Mitglied der Tiro-

ler Landeskommission, beantragte, die Plenar-

kommission möge beschließen, dass „eine kom-

missionelle Begehung durch einen Bautechniker 

und einen Forsttechniker unter Zuziehung der 

Gemeinde und der Interessenten“ stattzufinden 

habe, wobei "die beiderseitigen Arbeitsfelder zu 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 2: Mündungsbereich Fimberbach, Trisanna in der 
Gemeinde Ischgl, Hochwasser August 2005.
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1. Der erste Grundsatz war, dass für ein 

Gewässer von der Mündung bis zum 

Ursprung nur eine Dienststelle zustän-

dig sein kann. Damit konnten zahlreiche 

Gewässer eindeutig zugeordnet werden 

und Zuständigkeitsabgrenzungen am 

Schwemmkegelhals oder an einer Brücke 

gehören seither der Vergangenheit an.

2. Wenn trotz alledem eine Zuständigkeits-

grenze in einem Gewässerlauf bestehen 

bleiben sollte, so musste dies auch mit 

einem eindeutigen Prozesssprung verbun-

den sein. Ein langer flacher Gerinneverlauf 

unterhalb eines Schwemmkegels könnte so 

eine Stelle bilden.

In der Gewässerkarte Tirols ist eindeutig sichtbar 

und nachvollziehbar, wer für ein Gewässer im 

Lande zuständig ist. Natürlich gab und gibt es 

Diskussionen, ob nicht z.B. der eine oder andere 

Bach oder Talfluss doch eher einen Wildbachcha-

rakter aufweist, eine klare räumlich nachvollzieh-

bare Abgrenzung der Zuständigkeiten stand in sol-

chen Fällen aber im Vordergrund. Das Wichtigste 

ist, dass der Bürger auf der Gewässerkarte Tirols 

einfach erkennen kann, für welche Gewässer die 

Wildbachverbauung zuständig ist und für welche 

die Bundeswasserbauverwaltung. Zuständigkeits-

abgrenzungen irgendwo am Schwemmkegel oder 

einer sonstigen „unlogischen“ Stelle des Gewäs-

sers gibt es in Tirol somit nicht mehr.

serführende Trisanna verhinderte den Geschiebe-

eintrag der Seitenbäche, was zu beträchtlichen 

Schäden an den Zubringerbächen führte. Der 

Schnannerbach ist nur ein Beispiel dafür. Durch 

den Geschieberückstau im Gerinne kam es zu 

einem Überborden des Gerinnes und damit zu 

beträchtlichen Schäden am Schwemmkegel.

Zuständigkeitsabgrenzung Tirol neu

Das Hochwasserereignis 2005 im Tiroler Ober-

land hat die Schnittstellenproblematik zwischen 

Wildbächen und Talflüssen besonders deutlich 

aufgezeigt. Das Ereignis hat aber auch gezeigt, 

dass die schutzwasserwirtschaftlichen Probleme 

nur durch intensive Zusammenarbeit in Planung 

und Ausführung der beiden Dienstzweige zu 

bewältigen sind.

In Tirol wurde daher als erster Schritt die 

Abgrenzung der Wildbäche von den Talgewässern 

neu geregelt. In enger Kooperation der Sektion 

für Wildbach- und Lawinenverbauung und der 

Abteilung Wasserwirtschaft des Landes wurden 

die Zuständigkeiten in den Gewässern nach fol-

genden Kriterien neu gestaltet:

dem der Vorfluter Melach durch den Geschiebe-

einstoss aus dem Bachbett gedrängt wurde und 

es in der Folge zu Überflutungen des Ortschaft 

Sellrain kam. Ebensolches passierte im September 

2016 am Mühlbach in der Gemeinde Grins im 

Tiroler Oberland, als eine Mure im Mühlbach den 

Vorfluter Sanna kurz aufstaute, diese aus ihrem 

Bette austrat und erhebliche Schäden an mehre-

ren Gewerbegebieten verursachte.

Die Schnittstellenproblematik ist dann 

geringer, wenn kleine Bäche in einen großen Vor-

fluter einstoßen und diesen nur mäßig beeinflus-

sen können. Aber auch in diesen Fällen – das hat 

das Ereignis 2015 deutlich gezeigt – ist die Wech-

selwirkung der Gewässer nicht zu unterschätzen. 

Bereits vergleichsweise kleine Wildbäche wie z.B. 

der Lahnbach in Schwaz können nicht mehr in 

der Lage sein, ihr Geschiebe in den Vorfluter (Inn) 

einzubringen, da dieser durch das Hochwasser 

einen Rückstau in das Seitengerinnen verursacht. 

Nur durch intensiven Baggereinsatz kann oftmals 

ein Geschieberückstau im Gerinne und damit ein 

Ausbruch des Zubringers verhindert werden. Dass 

dies nicht immer gelingt, zeigte sich 2015 bei 

Seitenbächen im Tiroler Oberland. Die hochwas-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 5: Klare Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Wildbach- und Lawinenverbauung und Bundeswasserbauverwaltung am Beispiel 
des Bezirkes Lienz.

Abb. 3: Geschiebeablagerung am Schwemmkegel des 
Schnannerbaches, nachdem der Geschiebeeintrag  in den 
Vorfluter auf Grund von Hochwasser in der Sanna nicht mehr 
möglich war.

Abb. 4: Mündungsbereich des Lahnbaches in Schwaz beim 
Innhochwasser 2005: Nur durch intensives Baggern im 
Mündungsbereich konnte der Rückstau von Geschiebe im 
Gerinne verhindert werden.
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Lawinenverbauung bzw. der Bundeswasserbau-

verwaltung (RIWA-T) eingeflossen. Mit dem Pro-

jekt HOWATI und einer einheitlichen Festlegung 

einer Methode in den Technischen Richtlinien 

konnte ein entscheidender Schritt in Richtung 

Harmonisierung der Hochwasserwerte getan 

werden und die Anwendung unterschiedlicher 

Hochwasserwerte sollte somit der Vergangenheit 

angehören.

Öffentlichkeitsarbeit

In Tirol wird jährlich eine gemeinsame Pressekon-

ferenz über die aktuellen Aktivitäten und Projekte 

zum Schutz vor Naturgefahren mit dem verant-

wortlichen politischen Referenten des Landes, 

dem Landesforstdienst, der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung Sektion Tirol und der Abteilung 

Wasserwirtschaft als Vertreterin der Bundeswas-

serbauverwaltung Tirol durchgeführt. Tunlichst im 

Frühjahr vor Baubeginn werden den Presse- und 

Medienvertretern sowohl die jeweiligen Arbeits-

schwerpunkte des Jahres vorgestellt als auch auf 

gemeinsame Projekte wie HOPWAP oder HOW-

ATI hingewiesen. Der gemeinsam Aufritt dient 

auch der gegenseitigen Information und Koor-

dination. Die Veranstaltung wird seit dem Jahre 

2005 durchgeführt und hat sich bestens bewährt, 

wie das stets aufs Neue gegebene Medieninter-

esse beweist.

Gefahrenzonenplanung

Die Gefahrenzonenplanung im Bereich der Wild-

bach- und Lawinenverbauung wurde bereits im 

Rahmen des Forstgesetzes 1975 eingeführt, jene 

im Bereich der Bundeswasserbauverwaltung erst 

mit der Novelle des Wasserrechtsgesetzes 2011, 

also deutlich später. Für die jeweilige Gesetzes-

materie gibt die dazugehörigen Verordnungen, 

welche das Prozedere der Gefahrenzonenpla-

nung präzisieren. Die Gefahrenzonenplanung 

der Wildbach- und Lawinenverbauung ist in der 

Verordnung BGBl. 129/1976 vom 8. August 1976 

geregelt, jene der Wasserbauverwaltung in der 

145. Verordnung des Bundesministers für Land- 

und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

zum Wasserrechtsgesetz vom 13. Juni 2014.

Projekt HOWATI

Im Rahmen dieses Projektes, welches ebenfalls 

gemeinsam von der WLV Sektion Tirol und der 

BWV Tirol beauftragt wurde, sollten die Hoch-

wassererwartungswerte harmonisiert werden. Im 

Bereich der Wasserbauverwaltung werden die 

Hochwasserdurchflüsse einer bestimmten Jähr-

lichkeit in der Regel durch hochwasserstatistische 

Methoden ermittelt (Rogger et. al), im Bereich 

der Wildbach- und Lawinenverbauung hingegen 

durch Niederschlags- Abfluss-Modellierungen. 

Da die beiden Methoden oft stark unterschiedli-

che Ergebnisse liefern, war eine Harmonisierung 

wünschenswert und notwendig. Ziel des Projek-

tes war es, die Ursachen für diese Unterschiede 

zu verstehen und letztlich die Hochwasserdurch-

flüsse zu harmonisieren. Zur genaueren Unter-

suchung wurden zehn Leiteinzugsgebiete ausge-

wählt und in Feldbegehungen das oberflächliche 

Abflussverhalten und die hydrogeologische Situ-

ation genau aufgenommen. Die Hochwasser-

durchflüsse wurden dann mit dem Niederschlags-

Abfluss-Modell ZEMOKOST und mit statistischer 

Langzeitsimulation berechnet. Die Unterschiede 

der Methoden lassen sich vorwiegend damit 

erklären, dass die Wahl eines plausiblen Nie-

derschlagsinputs entscheidend ist (Rogger et al., 

2011), um die Hochwasserwerte mit dem Abfluss-

modell nicht zu überschätzen. Außerdem kann in 

Gebieten mit großer Speicherfähigkeit die statisti-

sche Verteilungsfunktion einen Knick haben, der 

zu wesentlich höheren Hochwasserwerten führt 

als die übliche Pegelstatistik. Die Erkenntnisse aus 

den Leiteinzugsgebieten wurden in eine flächen-

deckende Auswertung für ganz Tirol übernom-

men. Auftragnehmer für dieses Projekt waren die 

TU Wien und das BFW in Innsbruck. 

Die Festlegung eines einheitlichen Hoch-

wassererwartungswertes ist auch in die aktuellen 

„Technischen Richtlinien“ der Wildbach- und 

Kooperationen

Das Hochwasser 2005 hat aber auch deutlich 

gezeigt, dass Kooperationen über die Abgrenzung 

„neu“ hinausgehend notwendig sind, weshalb 

eine Reihe von gemeinsamen Projekten gestar-

tet wurde. Die bemerkenswertesten sind dabei 

„Hochwasser Paznaun“ (HOPWAP) und „Hoch-

wasser Tirol“ (HOWATI), auf die in der Folge kurz 

eingegangen wird.

Projekt HOPWAP

Im Rahmen dieses von der WLV Sektion Tirol, 

der Landesforstdirektion Tirol, dem Bundesfor-

schungszentrum für Wald und Naturgefahren in 

Innsbruck und der BWV Tirol gemeinsam beauf-

tragten Projektes wurden die Auswirkungen der 

Landnutzung in den letzten 50 Jahren im Paz-

nauntal untersucht. Die Kernfrage des Projektes 

war: Was hätte ein Niederschlag gleicher Intensi-

tät und Dauer im Jahre 1950 verursacht?

Die Ergebnisse sind beeindruckend: Die 

Hochwasserspitze liegt im Jahre 2005 – das ist das 

Ergebnis einer intensiven hydrologischen Befassung 

mit dem Paznauntal – um 1,2 % höher als 1950, 

wofür mehrere Gründe maßgeblich sind. In erster 

Linie zeigt sich, dass die abflussverschärfende Wir-

kung anthropogener Veränderungen seit 1950 (Ver-

kehrsflächen, Planien, Wohn- und Wirtschaftsflä-

chen sowie – auch wenn es die Tourismuswirtschaft 

nicht gerne hört – Schipisten), die im selben Zeit-

raum eingetretene Verbesserung der hydrologischen 

Schutzwirkung aus dem Waldbereich überwiegt. 

Während es nur zu einer relativen Vergrößerung des 

Waldanteiles um acht Prozent gekommen ist, hat 

sich der Anteil an gänzlich oder teilweise versiegel-

ten Fläche mehr als versechsfacht. Die hydrologische 

Wirkung der in der Regel gerinnenäheren, gänzlich 

versiegelten Verkehrs- und Wirtschaftsflächen ist 

dabei immerhin gravierender als jene der Schipisten.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 6: 
Gefahrenzonenplan 
Wildbach- und 
Lawinenverbauung 
für Einzugsgebiete 
von Wildbächen.



Se
ite

 1
56

Se
ite

 1
57

Diesbezüglich wäre eine Intensivierung der 

Zusammenarbeit der Dienstzweige wünschens-

wert und ist auch notwendig, um vor allem mög-

liche Wechselwirkungen zwischen dem Vorflu-

ter und seinen Zubringern zu diskutieren und 

ev. darstellen zu können. Mehrfach haben wir 

in den letzten Jahren erfahren müssen, dass es 

gerade die Mündungsbereiche von Bächen sind, 

welche in den Gefahrenzonenplänen der WLV 

nicht ausreichend dargestellt sind und auch die 

Gefahrenzonenpläne der Wasserbauverwaltung 

nehmen darauf nicht immer ausreichend Rück-

sicht. Das letzte diesbezügliche Ereignis ereig-

nete sich im September 2016 am Mühlbach in 

der Gemeinde Grinzens, welcher den Vorfluter 

Sanna aus dem Bett warf; die Sanna floss darauf-

hin durch ein naheliegendes Gewerbegebiet ab 

und verursachte schwere Schäden. Nach einer 

gemeinsamen Besichtigung der Schäden hat man 

sich zu einer gemeinsamen Projektierung und 

zur gemeinsamen Umsetzung von Schutzmaß-

nahmen entschlossen, da dieses Problem weder 

der Wildbachverbauer noch die BWV alleine 

lösen kann.

Integrale Schutzprojekte 

(Kompetenzübergreifende Planung)

Damit sind wir bei einem entscheidenden Punkt 

einer künftigen Zusammenarbeit angelangt: Im 

Sinne einer integralen Schutzwasserwirtschaft 

ist es unbedingt notwendig, die gegenseitigen 

Wechselwirkungen zwischen Vorfluter und Sei-

tenbächen, sprich Wildbächen, sowohl in der 

Gefahrenzonenplanung als auch in der Projektie-

rung mehr zu beachten. Gemeinsame jährliche 

Abstimmungs- und Projektierungsbesprechungen 

in den Dienststellen vor Ort sollten die Regel sein. 

Ausblick

Es ist eine Tatsache, dass der gewählte Weg einer 

Zweiteilung der Schutzwasserwirtschaft in WLV 

und BWV „schwierige Zeiten" überdauert und 

sich somit aus heutiger Sicht insgesamt bewährt 

hat, was nicht zuletzt der in jüngerer Zeit deut-

lich gestiegenen Kooperationsbereitschaft und 

dem gewachsenen gegenseitigen Verständnis der 

Dienstzweige zu verdanken ist.

Wildbach- und Lawinenverbauung und 

Bundeswasserbauverwaltung – letztere insbe-

sondere vertreten durch die mit dieser Aufgabe 

betrauten Dienststellen der Bundesländer – sind 

gleichberechtigte Partner, welche sich beide 

als Servicestellen für die letztverantwortlichen 

Gemeinden nach bestem fachlichen Wissen und 

Gewissen um die Gefahrenzonenplanung und 

den Schutzwasserbau an den ihrem jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich liegenden Gewässern zu 

kümmern haben. Bei diesen Tätigkeiten wer-

den zwar unterschiedliche Prozesse abgebildet, 

jedoch überschneiden sich diese häufig sowohl 

räumlich als auch fachlich bzw. prozessual und 

beeinflussen sich gegenseitig.

Diesem Umstand muss durch eine Fort-

setzung der – wie versucht wurde, darzulegen – 

bereits stattfindenden verstärkten Zusammenar-

beit Rechnung getragen werden. Nur so können 

die Probleme der Zukunft, von der nicht zuletzt 

aufgrund des Klimawandels große fachliche Her-

ausforderungen zu erwarten sind, zum Wohle 

der Menschen befriedigend gelöst werden. Nicht 

auszuschließen ist auch, dass der weitere Gewinn 

von Erkenntnissen über die Vorgänge in der Natur 

und die zunehmenden Möglichkeiten, diese 

vorab rechnerisch zu erfassen bzw. zu model-

lieren, zu einer allmählichen Durchdringung der 

Dienstzweige mit ausgebildeten Experten der ver-

meintlich „gegnerischen Seite“ führen wird.

„Wildbachverbauer“ und „Flussbauer“ behandeln 

in der Gefahrenzonenplanung unterschiedliche 

Prozesse. Während im Bereich der Talgewässer in 

der Regel Gefahrenzonen auf Basis von hydrau-

lischen Modellierungen ausgeschieden werden, 

werden im Bereiche der Wildbäche Gefahrenzo-

nen – auch wenn hydraulische Modelle zum Ein-

satz kommen – überwiegend „gutachtlich“ festge-

legt. Dies ist deshalb notwendig, da es für Muren 

oder stark geschiebebeeinflusste Abflussprozesse 

die Anwendungsmöglichkeiten von nummeri-

schen Modellen begrenzt sind und es sich bei der 

Abgrenzung von Wildbachgefahrenzonen um das 

Ergebnis einer Synthese von Interpretationen his-

torischer Fakten, stummer Zeugen, Modellrech-

nungen und Geländeerhebungen handelt.

Gegenstand der Darstellung im Gefahrenzonen-

plan der Wildbach- und Lawinenverbauung sind 

die Einzugsgebiete von Wildbächen und Lawinen, 

die durch Wildbäche oder Lawinen gefährdeten 

Bereiche (Gefahrenzonen) sowie jene Bereiche, 

deren Freihaltung für spätere Schutzmaßnahmen 

von den Dienststellen für erforderlich erachtet 

wird oder die wegen ihrer Schutzfunktion hin-

sichtlich Wildbach-und Lawinengefahren beson-

ders zu bewirtschaften sind (Vorbehaltsbereiche). 

In den Gefahrenzonenplänen der Bundeswas-

serbauverwaltung werden die Anschlaglinien 

und Gefahrenzonen der Talgewässer und Flüsse 

dargestellt. In den jeweiligen Verordnungen und 

Richtlinien wird auf die notwendige Harmoni-

sierung und Koordinierung zwischen den beiden 

Dienstzweigen Bezug genommen, tatsächlich ist 

dieser Punkt in der Praxis aber noch ein unbefrie-

digender.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 7: Beispiel eines Gefahrenzonenplanes der Bundeswasserbauverwaltung. swasserbauverwaltung.
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Über 130 Jahre Erfahrung und das Bestreben 

immer am neuesten Stand der Technik in allen 

Bereichen der Naturgefahrenprävention zu agie-

ren bilden die fachliche Kompetenz der Wild-

bach- und Lawinenverbauung.  Dies gilt unter 

anderem für die Gefahrenzonenplanung, die Pla-

nung und Umsetzung technischer und ingenieur-

biologischer Schutzmaßnahmen, die Sachverstän-

digentätigkeit aber auch andere Bereiche wie zum 

Beispiel Risikokommunikation. Dieses Bestreben 

und die langjährige Erfahrung und Tradition der 

Wildbach- und Lawinenverbauung machen sie zu 

einem sehr interessanten Kooperationspartner auf 

internationaler Ebene.

Landkarte der Fachnetzwerke

Die Entwicklung und der Erfolg von neuen Stra-

tegien basiert oftmals auf dem eigenen Wissen 

gepaart mit Erfahrung, nährt sich aber auch aus 

Diskussionen und dem Austausch mit Experten 

aus anderen Ländern, die in der Naturgefahren-

prävention tätig sind. Die Wildbach- und Lawinen-

verbauung ist international seit jeher gut vernetzt. 

Zahlreiche formelle und informelle Kooperatio-

nen, die stetige Unterstützung von internationalen 

Forschungsprojekten sowie kontinuierlicher Wis-

senstransfer in Form von Konferenzen und Work-

shops im Bereich alpiner Naturgefahren zeugen 

von diesem regen Austausch. Dieser Transfer und 

auch die gemeinsame Entwicklung von Strate-

gien, beispielswiese im Alpenraum, sind Teil der 

Erfolgsgeschichte der Wildbach- und Lawinen-

verbauung in Österreich. Im Folgenden sollen 

ein paar besonders erfolgreiche Beispiele dieser 

Kooperationen näher beleuchtet werden.

Einleitung

Zahlreiche Naturkatastrophen in den letzten 

Dekaden, wie zum Beispiel der Tsunami 2004 

in Thailand und Indonesien, der Hurrikan Kat-

rina 2005 (USA), aber auch der Lawinenwinter 

1999 im Alpenraum, haben dazu beigetragen 

Risikomanagement auf der politischen Agenda 

zu positionieren. Raumzeitliche Änderungen der 

Gefahrenprozesse durch den Klimawandel aber 

auch des Schadenpotenzials infolge gesellschaft-

lichen Wandels sowie zunehmende soziale und 

ökonomische Konflikte im Umgang mit Risiken 

stellen das Risikomanagement von Naturgefahren 

immer wieder vor neue Herausforderungen. Dies 

kommt im durch das Hyogo Framework for Action 

(Building the Resilience of Nations and Commu-

nities to Disasters 2005 – 2015), das Nachfolge-

Rahmenwerk Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction 2015 – 2030 aber auch die Einsetzung 

der Plattform für Naturgefahren der Alpenkonven-

tion (PLANALP) 2004 zum Ausdruck. 

In Ländern wie Österreich, dessen Topo-

grafie von Bergen dominiert ist, ergeben sich wei-

tere Anforderungen an das Naturgefahren-Risi-

komanagement. Zimmermann und Keiler (2015) 

beschreiben die folgenden sieben Besonderheiten: 

1. Multi-Gefahren Umgebung die unter 

Umständen auch Kaskadeneffekte nach 

sich ziehen kann,

2. die räumliche Nähe von sicheren und 

gefährdeten Bereichen,

3. hohe Klimavariabilität und Klimaänderung, 

4. geringe Fläche die für Besiedlung 

 geeignet ist, 

5. Ober-Unterliegerproblematik 

6. lokales Wissen, das in den höheren Lagen 

bekannt ist aber unter Umständen in den 

tieferen Lagen durch z.B. höhere Mobilität 

fehlt, und 

7. Abgeschiedenheit. 

Die WLV als Partner in internationalen Fachnetzwerken

CATRIN PROMPER, ANDREAS PICHLER, RUDOLF SCHMIDT, MARIA PATEK  

Zusammenfassung:
Die Wildbach- und Lawinenverbauung ist international seit jeher gut vernetzt. Zahlreiche 
formelle und informelle Kooperationen, die stetige Unterstützung von internationalen For-
schungsprojekten sowie kontinuierlicher Wissenstransfer in Form von Konferenzen und Work-
shops im Bereich alpiner Naturgefahren zeugen von diesem regen Austausch. Das Einbringen 
und Diskutieren von Wissen auf strategischer Ebene sowie sehr praktischen Erfahrungen der 
Dienststellen wird von den Partnern geschätzt und bringt neue Ideen und Aspekte in das eige-
ne Handeln. Mit der Vorstellung einiger dieser Kooperationen soll dieser Artikel einen Über-
blick über das internationale Fachnetzwerk der WLV geben. 

Stichwörter:
Fachnetzwerke, PLANALP, UNISDR, INTERPRAEVENT, FAO, Kooperationen
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Arbeitsgruppe existiert seit 1950 die „Working 

Party on the Management of Mountain Waters-

heds“ (WPMMW). Diese wiederum besteht aus 

zwei Working Groups: „Forest and Water“ und 

„Hazard and Disaster Risk Management in Moun-

tains“. Letztere befasst sich mit dem Management 

von Naturgefahren und stellt auch den Anknüp-

fungspunkt für die Mitarbeit der WLV dar. Öster-

reich ist durch die WLV im Steuerungskomitee 

dieser Working Party WPMMW und leitet gemein-

sam mit Frankreich die Arbeitsgruppe „Hazard 

and Disaster Risk Management in Mountains“. Als 

jüngstes Ergebnis dieser Mitarbeit können zwei 

sehr praxisorientierte Workshops genannt werden, 

deren Abschlussberichte unter www.fao.org/fore-

stry/89331 verfügbar sind. Weiters führte die WLV 

gemeinsam mit der BOKU und französischen Kol-

legen 2014 einen Workshop zum Thema Ereignis-

dokumentation für Expertinnen und Experten aus 

Südosteuropa durch. Neben theoretischem Input 

wurde eine Exkursion vorbereitet um den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern aus Bosnien, Serbien, 

Kosovo, Montenegro, Albanien, Ukraine, Türkei 

und Moldawien anhand zwei konkreter Beispiele 

die Ereignisdokumentation auch praktisch näher 

zu bringen.

Die UNO hat 1999 ein eigenes Büro für 

Naturgefahrenrisikoreduktion eingerichtet: Uni-

ted Nations Office for Disaster Risk Reduction 

(UNISDR). Das aktuelle Mandat orientiert sich an 

der Umsetzung des Sendai Framework for Disas-

ter Risk Reduction 2015-2030 (Sendai Frame-

work) das anlässlich der 3rd UN World Confe-

rence on Disaster Risk Reduction am 18. März 

2015 in Sendai, Japan verabschiedet wurde. Die 

Mitarbeit der WLV geschieht in diesem Gremium 

in Form von Kongressteilnahmen und fachlichen 

Beiträgen. 

Die WLV ist auch in der „Disaster Loss 

and Damage Working Group“ vertreten, welche 

2013, bestehend aus Mitgliedsländern der EU 

und Vertretern internationaler Organisationen 

PRAEVENT Pacific Rim in Japan oder Taiwan 

organisiert. Die WLV, mit ihrer Verbindung aus 

Wissenschaft, Praxis und Verwaltung, ist als Vor-

tragende und Teilnehmende an den Konferenzen 

sowie als Mitglied des Vorstandes und im wis-

senschaftlichen Beirat, ein wichtiges Mitglied der 

INTERPRAEVENT. 

Eine zweite global agierende Organi-

sation, mit welcher die WLV aktiv kooperiert, ist 

die „Food and Agriculture Organization“ (FAO) 

der Vereinten Nationen. Schwerpunkte der FAO 

sind landwirtschaftliche und ernährungstechni-

sche Aspekte. Als 1947 die „European Forestry 

Commission“ (EFC), als eine von sechs regio-

nal zuständigen Einheiten für forstliche Belange 

gegründet wurde, wurde gleichzeitig das zustän-

dige Sekretariat an der FAO eingerichtet.

Als dieser EFC direkt untergeordnete 

Die WLV in globalen Netzwerken

Der Begriff „global“ suggeriert einen weltumspan-

nenden Ansatz. Unter diesem Gesichtspunkt gibt 

es vor allem zwei Organisationen, in denen die 

WLV substantiell engagiert ist. Die internationale 

Forschungsgesellschaft INTERPRAEVENT wurde 

nach den verheerenden Hochwasserereignissen 

1965 und 1966 in Europa als Verein mit dem Ziel, 

die Zusammenarbeit von Fachleuten aus Wissen-

schaft, Technik und Verwaltung zu fördern und zu 

verbessern, gegründet. Nach außen sichtbarstes 

Produkt der Gesellschaft sind die internationa-

len und interdisziplinär angelegten Kongresse, 

die alle vier Jahre jeweils in einem anderen Land 

in Europa stattfinden. Alternierend dazu werden 

ebenfalls alle 4 Jahre die Konferenzen INTER-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb 1: Netzwerklandkarte der WLV.

Abb. 2: 
Interpraevent Kongress 
2016 in Luzern, Schweiz 
(Interpraevent 2016).
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Naturgefahren im Alpenraum auf strategischer 

Ebene auseinander. Daraus sind bereits mehrere 

fachliche Empfehlungen, beispielsweise die Pub-

likationen „Alpine strategy for adaptation to cli-

mate change in the field of natural hazards“ oder 

„Beständigkeit von Schutzsystemen gegen Alpine 

Naturgefahren“, entstanden. Im Rahmen der Prä-

sidentschaft der Alpenkonvention, welche von 

Oktober 2016 bis Oktober 2018 von Österreich 

übernommen wird, ist der 7. Alpenzustandsbe-

richt zu erstellen. Hier wurde bei der Alpenkon-

ferenz 2016 das Thema „Naturgefahren Risiko 

Governance“ angenommen, welches nun von 

PLANALP – seit 2013 unter österreichischer Lei-

tung – bearbeitet wird. Das Endprodukt wird bei 

der Alpenkonferenz 2018 präsentiert werden und 

soll einen Überblick über Risiko Governance im 

Kontext der Naturgefahren im Alpenraum geben 

sowie politische Empfehlungen zur weiteren Ver-

besserung der Integration aller Akteure im Risiko-

management aufzeigen.

Seit 2016 gibt es ein weiteres Netz-

werk im Rahmen der EU Strategie für den Alpen-

raum (EUSALP). Diese Strategie soll dazu dienen 

gemeinsam Lösungen für Probleme im EUSALP 

Raum zu entwickeln und zukünftige Herausfor-

derungen bzw. weiteren Forschungsbedarf zu 

identifizieren. Diese können durch den formali-

sierten Prozess direkt an eingebundene Akteure 

und betroffene Stellen, wie zum Beispiel die 

EU Kommission oder das Alpenraumprogramm 

(Alpine Space Programm der Europäischen Terri-

torialen Zusammenarbeit) kommuniziert werden. 

Querschnittsmaterie für alle neun Arbeitsgruppen, 

welche von Tourismus bis Mobilität unterschied-

lichste Themen umfassen, ist „Governance“. Das 

BMLFUW sowie das Bayerische Staatsministerium 

für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) sit-

Die Fachnetzwerke der WLV im Alpenraum

Im Alpenraum pflegt die WLV enge Beziehungen 

zu den Nachbarländern. Diese Kontakte existie-

ren meist bilateral, werden aber auch im Rah-

men von Institutionen und Fachnetzwerken, wie 

der INTERPRAEVENT oder über die Plattform 

Naturgefahren der Alpenkonvention (PLANALP) 

gepflegt. Letztere wurde infolge der verheeren-

den Naturkatastrophen des Jahres 1999 und 2002 

von den Ministerinnen und Ministern anlässlich 

der VIII. Tagung der Alpenkonferenz 2004 einge-

setzt. Seither setzt sich PLANALP mit Vertretern 

und Vertreterinnen aus Deutschland, Frankreich, 

Italien, Liechtenstein, Österreich, Schweiz und 

Slowenien mit aktuellen Themen im Bereich 

(z.B. OECD, UNO etc.) im Rahmen des „Disaster 

Risk Management Knowledge Centre“ (DRMKC) 

der EU Kommission eingerichtet wurde. DRMKC 

stellt dabei die übergeordnete Initiative der EU 

Kommission: die Zusammenarbeit und Kommu-

nikation zwischen Politik, Experten und Wissen-

schaftlern im Bereich des Katastrophenmanage-

ments zu verbessern und intensivieren, dar. Da 

es dieser Arbeitsgruppe vornehmlich um Scha-

densdaten und darauf basierenden Datenbanken 

in den jeweiligen Ländern geht und in Österreich 

eine derartige bundesweite Schadensdatenbank 

nicht existiert, kann die derzeitige Rolle der WLV 

lediglich eine beobachtende sein. Die fachliche 

Begleitung dieser Projekte erfolgt durch das Joint 

Research Center (JRC), einer großen Forschungs-

einrichtung der EU. 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 3: Workshop Brcko, Bosnien 2014 (C. Promper) 

Abb. 4: PLANALP Exkursion Zell am See 2015 (M. Patek)
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Europäischen Union. Dabei war es möglich, Wis-

sen und Technologien der WLV anderen Ländern 

zur Verfügung zu stellen. Erfolgreich Kooperatio-

nen mit Schwellenländern fanden beispielsweise 

in Venezuela, auf den Kapverdischen Inseln, in 

Butan, in Albanien oder zuletzt mit Georgien statt 

(siehe unten).

Ein relativ neues Feld ist der gezielte 

Abschluss von Kooperationsabkommen („Memo-

randen of Understanding“, MoU) mit anderen 

Ländern im Bereich Schutz vor Naturgefahren, 

welche den Rahmen für spätere Aktivitäten und 

Expertenaustausch bieten sollen. Seit einigen Jah-

ren läuft bereits erfolgreich ein MoU mit Argenti-

nien (Forstministerium), zurzeit sind weiter MoUs 

mit Japan (Ministerium für Landnutzung, Verkehr, 

Infrastruktur und Tourismus) sowie mit Südkorea 

(im Rahmen des bestehenden Forstabkommens) 

in Vorbereitung. 

Auch im Rahmen der Initiative des BMLFUW 

2016 „Best of Austria“ hinterlässt die WLV Spu-

ren: so waren z.B. österreichische Experten der 

Wildbach- und Lawinenverbauung im April 2016 

in Georgien tätig, um der Stadtverwaltung von 

Tiflis als auch den georgischen Behörden Unter-

stützung in der Bewältigung der Hochwasserkata-

strophe vom Juni 2015 durch innovative Techno-

logien und Know-how zu leisten. Ziel dieser Reise 

war es, Georgien beim langfristigen Aufbau von 

Kapazitäten im Bereich Gefahrenzonenplanung, 

Maßnahmenplanung und Naturgefahrenmanage-

ment zu helfen. Die Ergebnisse dieser Mission, die 

durch das österreichische Außenamt als auch der 

österreichischen Entwicklungshilfeagentur (ADA) 

tatkräftig unterstützt wurde, sollen insbesondere in 

den in Entstehung begriffenen "Tiflis Master Plan" 

einfließen, der sich mit dem Entwicklungsprozess 

der Hauptstadt Georgiens beschäftigt. So konnten 

Die bilateralen Kooperationen der WLV

Auf bilateraler Ebene bestehen bereits seit Jahr-

zehnten mit vielen Ländern enge fachliche Kon-

takte. Ursprünglich gingen diese Kontakte meist 

auf die Initiative von Einzelpersonen zurück oder 

bezogen sich auf einen bestimmten Fachbereich. 

Viele dieser Fachkontakte bestehen auch zu nam-

haften Fachinstitutionen im Ausland. Beispiele 

im Lawinenschutz sind die Kontakte zum SLF-

Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos 

(Schweiz), zum Norwegischen Geologischen Ins-

titut (NGI), zur Icelandic Meteorological Office 

(IMO) sowie zur IRSTEA in Frankreich. Weiters ist 

die WLV mit zahlreichen Fachdiensten im Alpen-

raum vernetzt. Beispielsweise mit dem Bundesamt 

für Umwelt (BAFU, Schweiz), mit dem Landesamt 

für Umwelt (LfU) in Augsburg (Bayern), mit der 

Agentur für Bevölkerungsschutz/Wasserschutz-

bauten der Autonomen Region Südtirol, mit den 

Servizio Bacini montani der Regionen Trento und 

Aosta (Italien), mit dem Office National des Forets 

(ONF)/ Le service Départemental de la Restaura-

tion des Terrains en Montagne (RTM) (Frankreich) 

und mit dem Ämtern für Naturgefahren zahlrei-

cher Schweizer Kantone (z.B. Wallis, Graubün-

den, Berner Oberland, Uri etc.). Gute Kontakte 

bestehen auch zu Fachstellen in Tschechien, Slo-

wakei, Polen, Slowenien, Schweden und Liech-

tenstein. Immer wieder besuchen Delegationen 

aus diesen Ländern Österreich oder führen Exkur-

sionen in diese Gebiete. Der Verein der Diplom-

ingenieure der Wildbach- und Lawinenverbauung 

wirkt intensiv bei diesem Fachaustausch mit, ins-

besondere bei der alle 3 Jahre stattfindenden Aus-

landsstudienreise. 

Einige Auslandskontakte entstanden auch 

im Rahmen der österreichischen Entwicklungszu-

sammenarbeit oder in Netzwerkprogrammen der 

zen gemeinsam der EUSALP Arbeitsgruppe 8 „To 

improve risk management and to better manage 

climate change, including major natural risks 

prevention“ vor. Diese Arbeistgruppe soll zur 

Umsetzung des Aktionsplans, welcher auf den 

oben dargelegten Herausforderungen und unter 

breiter Einbindung aller Akteure erstellt wurde, 

beitragen. Im Zentrum wird bei der Arbeitsgruppe 

8 das Konzept Governance sowohl im Kontext 

der Naturgefahren als auch der Klimaanpassung 

stehen. 

In beiden alpenweiten Arbeitsgruppen 

wird daher im Sinne der Umsetzung des „Sendai-

Rahmenplan zur Risikoreduzierung von Naturka-

tastrophen 2015 – 2030“ die Weiterentwicklung 

und Integration von Elementen des integralen 

Risikomanagements in Richtung „Risiko Gover-

nance“ angestrebt. Die Leitung von PLANALP 

sowie die gemeinsame Leitung der EUSALP 

Arbeitsgruppe 8 mit Bayern ermöglicht hier die 

personalen Ressourcen im Alpenraum so effizient 

wie möglich zu nutzen und gleichzeitig prakti-

sche Erfahrungen aus den Dienststellen der WLV 

direkt einzubringen. 

Projekte im Alpenraumprogramm (ETZ 

Alpine Space) gehören auch zum Portfolio der 

WLV. Im Rahmen der zahlreichen Beteiligung als 

Leadpartner, Projektpartner oder Beobachter, hat 

die WLV in den letzten Jahren intensiv an der Ent-

wicklung von Innovationen, wie auch dem Schlie-

ßen von Wissenslücken im Bereich der Naturge-

fahren und dem Risikomanagement gearbeitet, 

und ist so als wertvoller Input-Geber und Partner 

geschätzt. Zu den erfolgreich abgewickelten Pro-

jekten zählen DisAlp, Paramount, ClimChAlp, 

AdaptAlp, SedAlp und Start_it-up. Zur Unter-

stützung der Agenda von EUSALP wurde 2016 

das Netzwerkprojekt AlpGov im Alpenraumpro-

gramm gestartet.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 5: Lagebesprechung zwischen österreichischen und georgischen Experten zur Beurteilung der Gefahrensituation in einem 
Einzugsgebiet im Stadtgebiet von Tbilisi (A. Pichler)
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anhand der Simulation von Überflutungsflächen, 

als auch der nachfolgenden Ausarbeitung eines 

Entwurfes eines Gefahrenzonenplans nach öster-

reichischem Standard, kritische Risikoflächen 

im Stadtzentrum von Tiflis identifiziert und den 

Behörden zur Kenntnis gebracht werden. 

Potenziale der internationalen Vernetzung

Die vielfältige Vernetzung der WLV konnte in den 

obenstehenden Abschnitten gut dargestellt wer-

den. Unmittelbare Vorteile wie Wissenstransfer 

und Erfahrungsaustausch sowie die Möglichkeit 

des Perspektivenwechsels in anregenden Diskus-

sionen mit Experten aus anderen Ländern werden 

deutlich. Das Einbringen und Diskutieren von 

Wissen der WLV auf strategischer Ebene sowie 

sehr praktischen Erfahrungen der Dienststellen 

wird von den Partnern geschätzt und bringt neue 

Ideen und Aspekte in das eigene Handeln. Die 

Vernetzung mit internationalen Partnern ermög-

licht weiter aktuelle Herausforderungen und 

potenzielle Lösungsempfehlungen im Bereich 

Naturgefahrenmanagement zielgerichtet an inter-

nationale aber auch nationale Institutionen sowie 

die politische Ebene heranzutragen. Daher wird 

die WLV auch zukünftig von den zahlreichen 

Netzwerken profitieren und als wertvoller Partner 

Wissen und Erfahrungen mit anderen teilen.
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selten sind es gerade die ExpertInnen der WLV, die 

über Ursache von Ereignissen unmittelbar Aufklä-

rung bieten und die der Bevölkerung das notwen-

dige Vertrauen in eine bewältigbare Zukunft geben 

können. Beispielhaft dafür steht die aktive Krisen-

kommunikation bei den Mur-Ereignissen 2014 

in Sellrain und See im Paznauntal. Insbesondere 

in See hat die WLV über diese Begleitung hinaus 

mit den betroffenen BürgerInnen einen Planungs-

dialog für die neu zu errichtende Maßnahme 

gestartet. Am Ende dieses Prozesses konnten die 

BewohnerInnen dieses Ortsteils wieder Vertrauen 

in ihre Wohnumgebung gewinnen bzw. waren 

sich klarer über die Risiken, die ihr Lebensraum 

mit sich bringt. Diese Rolle kann insbesondere 

dann eingenommen werden, wenn das Verhältnis 

der Öffentlichkeit vor Ort mit den VertreterInnen 

der WLV auch vor einem Ereignis von Vertrauen 

und gegenseitigem Bemühen getragen war. 

Risikoverständnis und Einschätzung

Das Verständnis von Risiko hat sich in Laufe der 

Jahrhunderte grundlegend verändert. Haben Men-

schen in früheren Epochen Katastrophen oft als 

Prüfungen oder Bestrafung der Götter gesehen, 

so hat der moderne Mensch gelernt, dass Risi-

ken kontrollierbar sind. Wie der Soziologe Niklas 

Luhmann (Luhmann 1991, Soziologie des Risi-

kos, Springer Heidelberg & Berlin) beobachtet, 

unterscheidet sich Risiko durch die wahrgenom-

mene Handlungswirksamkeit des Menschen vom 

passiven Begriff Gefahr. Damit wächst auch der 

Anspruch an Gesellschaft und Politik, Gegenmaß-

nahmen zu planen und umzusetzen. 

Politische Entscheidungsträger stehen 

zwei grundlegenden Herausforderungen gegen-

über; einerseits Risiken nicht zu unterschätzen, 

andererseits diese Risiken nicht als Lähmung für 

jede weitere Handlung hinzunehmen (Bouder, 

2004) Um Risiken so objektiv wie möglich ein-

Einleitung

„Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht“, 

bemerkte schon der deutsche Dichter Joachim 

Ringelnatz. Durch diesen Umstand hat die Risi-

kokommunikation in der öffentlichen Diskussion 

eine Sonderstellung: Ziel des Diskurses zwischen 

Politik, staatlichen Institutionen und der Gesell-

schaft ist nicht, die jeweils andere Seite vom eige-

nen Standpunkt zu überzeugen – viel mehr geht 

es darum, Personen oder Gruppen zu befähigen, 

auf der Basis von Fakten eine persönliche Beurtei-

lung von Risiken treffen zu können (vgl. Ad Hoc 

Kommission der Bundesregierung, 2003).

Die Rolle der WLV als 

Risiko- und Krisenkommunikator 

Noch nie standen für den Schutz vor Naturgefah-

ren mehr Mittel als heute zur Verfügung. Nach 

den Katastrophenereignissen im Jahr 2013 hat 

der Bund das Aktionsprogramm „Hochwassersi-

cheres Österreich“ ins Leben gerufen. Von 2014 

bis 2019 investiert der Bund rund 1 Mrd. Euro 

in den Schutz der Bevölkerung, um Österreich 

mit gezielten Investitionen sicherer zu machen. 

Neben konkreten Investitionen in Schutzbauten 

sind die Gefahrenzonenplanung und die Bewusst-

seinsbildung der Bevölkerung für Naturgefahren 

besonders wichtig (vgl. „Österreich wird siche-

rer“, 15.04.2014, BMLFUW IV).

Die WLV steht als staatliche Organisation 

für einen nachhaltigen Schutz vor Naturgefahren. 

Ihre jahrzehntelangen Erfahrungen in der metho-

dischen Erfassung von Gefahrenpotentialen und 

der daraus resultierenden hohen Glaubwürdigkeit 

befähigt die WLV dazu, die Bevölkerung über Risi-

ken aufzuklären. Auch in Krisensituationen ist die 

WLV ein vertrauensvoller Partner bei der Bewälti-

gung dieser oft sehr emotionalen und mit hohen 

Schäden geprägten Katastrophenereignisse. Nicht 

Risiko- und Krisenkommunikator 
Wildbach- und Lawinenverbauung 

SABINE VOLGGER, SIEGFRIED WALCH 

Zusammenfassung:
Noch nie standen für den Schutz vor Naturgefahren mehr Mittel zur Verfügung als heute. Ne-
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Untersuchungen belegen, dass die Wahrnehmung 

der Bevölkerung für drohende Gefahren, wie sie 

beispielsweise durch Wildbäche und Lawinen 

verursacht werden, rasch abnimmt, wenn sie 

nicht laufend über die möglichen Risiken infor-

miert wird. Ebenso besteht ohne Kommunikation 

und Bewusstseinsbildung nur eine geringe Akzep-

tanz für notwendige Sicherheitsmaßnahmen und 

Beschränkungen der Raumordnung oder für Bau-

vorhaben in Gefahrenzonen (vgl. „die.wildbach 

kommuniziert Naturgefahren“, 2004). Um die 

Siedlungsräume und Verkehrswege in Österreich 

nachhaltig zu sichern, braucht es im Kommuni-

kationsprozess deshalb verschiedene Formen der 

Beteiligung. 

Beteiligung und Kommunikation von Risiken 

Die Beteiligungsmöglichkeiten (Vgl. Renn et al. 

2005, S.107ff.) lassen sich grob in institutionellen 

Austausch (fachliche Abstimmungen innerhalb 

der beteiligten Institutionen; Diskurs mit exter-

nen Experten) und externen Austausch gliedern. 

In Letzterem geht es um die Beteiligung von Ver-

tretern betroffener gesellschaftlicher Gruppen 

(wie z.B. Industrievertreter, Gewerkschaften, Ver-

bände, NGOs) und der gesamten Öffentlichkeit. 

Dabei ist nach Renn et al. unter anderem das Ziel, 

Fachwissen und Erfahrungen aus den Kreisen 

der Verursacher und Betroffenen abzurufen und 

durch Transparenz der Argumente und gegensei-

tiger Verständigung das beidseitige Vertrauensver-

hältnis zu verbessern. 

Besonderes Augenmerk muss auf die 

Beteiligung der Öffentlichkeit gelegt werden, da 

politische Handlungen in der Regel oft auf Skepsis 

und Misstrauen stoßen. Deshalb ist es unerläss-

lich, das von den Institutionen gesammelte Exper-

tenwissen durch das Alltagswissen der Betroffenen 

und zu berücksichtigende Belange und Schutz-

güter zu erweitern. Wenn die Beweggründe für 

die Setzung von Maßnahmen intensiv ausdisku-

tiert wurden, steigt zudem die Bereitschaft in der 

Bevölkerung, negative Folgen zu tolerieren und 

auf Rechtsmittel zu verzichten. 

Eine präventive Konfrontation mit poten-

tiellen Katastrophen- und Krisenszenarien und 

den daraus resultierenden Konsequenzen führt zu 

konkreten Handlungsoptionen, die ein strukturier-

tes und zielorientiertes Krisenmanagement in der 

Katastrophen- oder Krisensituation ermöglichen 

(Coombs & Holladay, 2004). Diese vorbeugenden 

Maßnahmen sind auch deshalb unerlässlich, da 

einige Krisen als katastrophaler, andere hingegen 

als weniger schlimm wahrgenommen werden, als 

sie wirklich sind. 

Diese unterschiedliche Bewertung von 

Krisenpotentialen kann damit begründet werden, 

dass sich die Öffentlichkeit oft an den Botschaf-

ten von Schlüsselpersonen („key spokespersons“) 

orientiert, die vor, während und nach der Krise 

kommunizieren. Reine Information zu Fakten 

und Zahlen reichen nicht aus, es muss auch auf 

die Emotionen und Gefühle der Öffentlichkeit 

eingegangen werden (vgl. Klinger, 2005; Schil-

ling/Nöthiger/Ammann, 2005). Laut einer Studie 

der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft (WSL) zum Hochwasser-

schutz in der Stadt Zürich reicht ein hohes Wis-

sensniveau allein ebenso wenig aus, die Hand-

lungsbereitschaft zu erhöhen, wie das Interesse 

(Relevanz und hoher Informationsbedarf), das dem 

Thema zugeschrieben wird. Vielmehr wirkt eine 

emotionale Komponente (Besorgnis über Hoch-

wasserrisiken) (vgl. M. Buchecker, E. Maidl 2013). 

Informationen werden insbesondere 

dann gut aufgenommen, wenn das Informations-

medium den Präferenzen der Befragten entspricht. 

Gerade ältere Teilnehmer bevorzugen die direkte 

Begegnung, die jüngere Bevölkerung informiert 

sich überwiegend aus dem Internet und den darin 

zur Verfügung stehenden Medien.

strophenausmaß relativ groß. Während im Grenz-

bereich vorsorglich Maßnahmen getroffen werden 

können, um Risiken zu minimieren, kennzeichnet 

der inakzeptable Bereich die Verbotszone. 

Die Grenzen zwischen den einzelnen 

Bereichen lassen sich dabei nicht nur durch wis-

senschaftliche Parameter bestimmen, sondern 

setzen Werturteile bzw. den Einbezug politischer 

Urteile voraus (vgl. Zilleßen 1993). Je mehr 

gesellschaftliche Akteure und Individuen die 

Möglichkeit haben, sich aktiv an diese Entschei-

dungsfindung zu beteiligen, desto größer ist die 

Chance, dass sie Vertrauen in die Institutionen 

gewinnen, die für die Risikoregulierung verant-

wortlich sind, und in Folge auch selbst Verant-

wortung übernehmen. 

schätzen zu können, eignet sich nach Meinung 

vieler Experten die Anwendung eines sogenann-

ten Ampelmodells, wie es beispielsweise in den 

Niederlanden, der Schweiz oder Großbritannien 

praktiziert wird (WBGU 2000 a). Es beruht auf drei 

Bewertungskategorien: dem Normalbereich, dem 

Grenzbereich und dem inakzeptablem Bereich. 

Im Normalbereich sind das Katastrophenpotential 

und die Eintrittswahrscheinlichkeit eines nennens-

werten Sachschadens gering. Gleichzeitig sind 

die Risiken wenig komplex und werden von der 

Wissenschaft gut verstanden. Im Grenzbereich 

und dem inakzeptablen Bereich fehlt hingegen 

oft systematisches Wissen über die wesentlichen 

Risiko-Parameter. Zudem sind die Eintrittswahr-

scheinlichkeit und/oder das anzunehmende Kata-

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV
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Abb. 1: Das Ampelmodell der Risikobewertung. Quelle: WBGU 2000a: 44
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Hochwasserschutz-Projekt am Inn, stellt das Land 

Tirol den Dialog in den Mittelpunkt. Der Inn zählt 

zu den drei wasserreichsten und damit auch für 

die Hochwassergefahr bedeutendsten Zuflüssen 

der Donau. Laut aktuellem Gefahrenzonenplan 

sind 360 Hektar Siedlungs- und Gewerbegebiete 

mit 4.400 Wohn- und Betriebsgebäuden östlich 

der Landeshauptstadt Innsbruck bis zur Grenze 

zu Bayern/Deutschland von einem 100jährlichen 

Hochwasser betroffen. Da die Hochwasserschutz-

maßnahmen keinen Nachteil für flussabwärts lie-

gende Gemeinden verursachen dürfen, müssen 

die Schutzmaßnahmen gemeindeübergreifend 

geplant und realisiert werden. Die unterschiedli-

chen Interessen der betroffenen Akteure machen 

die Projektkommunikation sehr komplex: Grund-

eigentümer wollen ihre Flächen als Landwirte 

bewirtschaften oder in Zukunft als Bauland nut-

zen; Gemeinden wollen ihre Gemeinde weiter-

entwickeln und brauchen Flächen für Straßen, 

Schulen, Gewerbegebiete, Wohnbau und anderes 

mehr. Schutzmaßnahmen erfordern die Bereitstel-

lung von großen Flächen, um im Falle eines Hoch-

wassers optimierte Retention zu ermöglichen. Die 

künftig geschützten Personen sind nicht dieselben 

Personen, die Flächen für den Schutz zur Verfü-

gung stellen. Oftmals befinden sich diese beiden 

Gruppen nicht einmal in derselben Gemeinde. 

Das Land Tirol hat daher gemeinsam 

mit wikopreventk einen mehrjährigen gemein-

deübergreifenden Dialogprozess gestartet. Ver-

schiedenste Zielgruppen werden im Laufe der 

Planungsarbeiten in die Bearbeitung involviert 

werden: Ministerium für ein lebenswertes Öster-

reich, Tiroler Landesregierung, landesinterne 

Fachabteilungen, Interessenvertretungen, Bürger-

meisterInnen und GemeinderätInnen der betrof-

fenen Gemeinden, GrundeigentümerInnen, ins-

besondere Landwirte von betroffenen Flächen, 

betroffene bzw. allgemeine Bevölkerung und 

Medien. 

Neben der engen landesinternen Abstimmung 

finden periodisch Hochwasser-Planungstreffs 

statt, bei denen Fachleute mit VertreterInnen 

der Gemeinden einzelne Planungsfortschritte 

bearbeiten sowie die Vorgehensweise, die Kom-

munikation und die Einbindung der Bevölke-

rung abstimmen. Eine weitere Arbeitsgruppe mit 

GemeindevertreterInnen beschäftigt sich aus-

schließlich mit den Satzungen eines zu gründen-

den Wasserverbandes und leitet auf Basis der Pla-

nungen den erforderlichen Ausgleich zwischen 

den Gemeinden ab. Betroffene der Landwirtschaft 

werden über ihre Interessensvertretung zum neu 

entwickelten Entschädigungsmodell für die Inan-

spruchnahme von Flächen für Retentionsräume 

informiert. In Retentionsraumgesprächen wer-

den die betroffenen GrundeigentümerInnen in 

die Planungsdetails eingeführt. Ergänzend zu all 

diesen strukturierten Formaten finden umfassende 

Einzelgespräche mit relevanten Stakeholdern und 

Multiplikatoren in der Region statt. Der Prozess 

wird moderiert und laufend der Situation und den 

Planungen angepasst. Das Land Tirol begleitet den 

Verlauf mit umfassender Kommunikation- und 

Medienarbeit in Form von eigenen Publikationen 

und Information über Leitmedien. 

Naturgefahren-Ausweis für das Risiko-Bewusstsein 

im privaten Sektor

Die Wirkung der integrativen Risikokommunika-

tion in Tirol wird sich erst bei einer etwaigen künf-

tigen Katastrophe zeigen. Jedenfalls kann man 

festhalten, dass ein Großteil der Bevölkerung über 

die Risiken durch Naturgefahren sehr genau infor-

miert worden ist und die künftige Nutzung der 

Gemeindeflächen auf Basis dieses Wissens gestal-

ten wird. Die Bewusstseinsbildung im öffentli-

chen Bereich konnte durch die unterschiedlichen 

Maßnahmen des Bundes bereits effektiv vorange-

bracht werden. 

des Wipptals diskutiert. Gemeinsam erstellten 

ExpertInnen und BürgerInnen auf Basis der beste-

henden Risiken ein Leitbild und davon ausgehend 

einen Maßnahmenkatalog. Die darin enthalte-

nen Maßnahmenvorschläge wurden gemein-

sam nach ihrer Dringlichkeit und Machbarkeit 

gereiht, so dass weitere notwendige Schutzkon-

zepte und Interventionskarten ausgearbeitet wer-

den konnten. Die Ergebnisse dienten der Weiter-

führung örtlicher Raumordnungskonzepte, die 

den Gemeinden und ExpertInnen als Grundlage 

für Gefahrenzonenpläne, Detailplanungen und 

Umsetzungen zur Verfügung stehen. Außerdem 

konnte der etablierte Dialog mit der Bevölkerung 

für weitere Planungsaktivitäten genutzt werden. 

Auch im zweiten Beispiel, dem aktuellen 

Zwei Beispiele über die

institutionelle Kommunikation von Risiken 

Beispielhaft für ein solches Kommunikationsma-

nagement vor der Krise kann der Interdisziplinäre 

Risikodialog mit der Öffentlichkeit im Rahmen 

des Projektes Integrales Raumentwicklungskon-

zept für ausgewählte Lebensräume des Wipptals 

(IREK 2012) gesehen werden. Dieses grenzüber-

schreitende Projekt wurde von der Sektion Tirol 

des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und 

Lawinenverbauung geleitet, weitere 28 Partner 

waren an diesem INTERREG-Projekt beteiligt. In 

öffentlichen Veranstaltungen wurden die Ergeb-

nisse der Studien zu Gefahren, Risiken und 

potenziellen Schäden in den Planungsgebieten 

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 2: Retentionsräume müssen beim Hochwasserschutzprojekt Unterinntal des Landes Tirol gemeindeübergreifend geplant 
werden – im Bild eine geplante Fläche für Retention in Voldöpp. Quelle: Land Tirol, Abteilung Schutzwasserwirtschaft
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von den zuständigen Fachdienststellen auf ihre 

Vollständigkeit und Durchführbarkeit überprüft 

und festgehalten werden. 

Eine solche Dokumentation würde einer-

seits die Transparenz für künftige Käufer oder 

Mieter erhöhen und eine Vergleichsmöglichkeit 

zu ähnlichen Objekten schaffen, andererseits 

wäre ein Naturgefahren-Ausweis auch für die 

Beurteilung durch Versicherungsanstalten von 

Interesse. Die Einführung einer verpflichtenden 

Kennkarte hätte zudem eine kommunikative Wir-

kung: wie bereits erörtert, sinkt das Bewusstsein in 

der Bevölkerung für potentielle Naturgefahren in 

Zeiten, in denen keine Krisenereignisse eintreten. 

Durch die Auseinandersetzung mit der Gefähr-

dung des eigenen Grundes bzw. Besitzes könnte 

die Bereitschaft, selbst Maßnahmen umzusetzen, 

steigen. Wichtig dabei ist, dass die Verantwort-

lichkeiten für die Schutzmaßnahmen transparent 

und verständlich kommuniziert werden. Wie 

M. Buchecker und E. Maidl in ihrer Studie zum 

Hochwasserschutz in der Stadt Zürich festhalten, 

wirkt es sich positiv auf die Eigenverantwortung 

aus, wenn die Befragten die bestehende Vertei-

lung der Verantwortung als gerecht empfinden 

(vgl. Buchecker, Maidl 2013). Durch präventive 

Kommunikationsformen, wie sie die WLV bei-

spielsweise mit den bereits dargestellten Risiko-

dialogen umsetzt, kann das Interesse für persönli-

che Risiken nachhaltig gesteigert werden. 

Nachbemerkung:

Infolge der großen Bedeutung der Krisenkommuni-

kation bei Katastrophenereignissen und den Erfah-

rungen aus den Ereignissen der letzten Jahre wird 

die Entwicklung eines Krisenkommunikations-

handbuches für die Wildbach- und Lawinenver-

bauung von großer strategischer Bedeutung sein.
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Legt man dieses Modell auf den Schutz vor 

Naturgefahren um, so könnten Parameter wie 

die Lage des Gebäudes (Stichwort Gefahren-

zonenplan) und bereits getroffene Maßnahmen 

zum Katastrophenschutz in die Beurteilung ein-

fließen. Häuser, die sich in potentiellen Gefah-

renzonen befinden, können durch gezielte 

Maßnahmen an die Anforderungen angepasst 

werden: Durch die Erhöhung von elektrischen 

Anschlüssen, wasserbeständigen Bodenbelägen, 

wasserdichte Rohrverbindungen oder Flutungs-

möglichkeiten etwa können beispielsweise Vor-

kehrungen zur Schadensminimierung getroffen 

werden. Derartige Sicherheitskonzepte müssten 

Jedoch betreffen Naturgefahren nicht nur Gemein-

deflächen, sondern überwiegend privates Grund-

eigentum. Um nachhaltig Verständnis für die 

persönliche Gefährdung und die daraus ableitba-

ren nötigen Handlungsschritte zu schaffen, wäre 

analog zum bereits gesetzlich verpflichteten Ener-

gieausweis für Häuser in Zukunft ein Naturgefah-

ren-Ausweis denkbar. Der Energieausweis gibt 

Bauherren, Mietern oder Käufern Auskunft über 

Einsparpotenziale. Mit dem Ausweis wird objektiv 

der Stand der Technik eines Gebäudes dokumen-

tiert und es wird zudem aufgezeigt, in welchen 

Bauteilen der Immobilie Potenzial zur Erhöhung 

der Energieeffizienz liegen.

Hauptbeiträge zum Schwerpunktthema: Perspektiven der WLV

Abb. 3: Häuser in potentiellen Gefahrenzonen können durch gezielte Maßnahmen an die Anforderungen angepasst werden. Quelle: 
Broschüre „Leben mit Naturgefahren“, BMLFUW 2011.
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die Anwendung bei Lawinen mit Sturzhöhen zwi-

schen 100 m und 500 m erstellt. Der Datensatz 

hierfür umfasst 45 Referenzlawinen aus Öster-

reich und Bayern.

Beschreibung des Modells

Das empirische Alpha-Beta-Modell wurde 1980 

in Norwegen entwickelt, um eine Alternative 

zu den bis dahin ausschließlich gebräuchlichen 

deterministischen Modellen zu bieten (Lied und 

Bakkehøi 1980). Durch die Verwendung objek-

tiv festzulegender topographischer Kennwerte 

für die Prognose der Generalneigung α sollte den 

Unsicherheiten bei der Festlegung der Reibungs-

koeffizienten der deterministischen Modelle ent-

gegengewirkt werden. Beim Alpha-Beta-Modell 

handelt es um ein Regressionsmodell. Es ermög-

licht in seiner einfachsten Form die Prognose 

der Generalneigung α anhand der Neigung der 

Sturzbahn β. Das untere Ende der Sturzbahn ist 

durch den β-Punkt gekennzeichnet, der dadurch 

Einleitung

Das Alpha-Beta-Modell zur empirischen Abschät-

zung der maximalen Lawinenauslauflänge 

anhand topographischer Kenngrößen ist in Öster-

reich seit 1995 in Gebrauch (Lied et al. 1995). 

Um für die zukünftige Verwendung des Modells 

die zwischenzeitlich gewonnen Erkenntnisse zur 

Methodik des Alpha-Beta-Modells sowie die tech-

nischen Fortschritte im Bereich digitaler Gelände-

modelle berücksichtigen zu können, wurde eine 

Überarbeitung des Modells vorgenommen (Wag-

ner 2016b). Zu diesem Zweck wurde der Umfang 

des Referenzdatensatzes von 80 auf 100 Lawinen 

erweitert. Mit dem Ziel, die Modelle miteinan-

der zu vergleichen, wurde eine Evaluierung des 

in Gebrauch befindlichen Modells durchgeführt. 

Ebenso wurden beide Modelle einem Test unter-

zogen, welcher Auskunft über die Genauigkeit 

des Modells bei der Prognose von Lawinenaus-

lauflängen gibt, die nicht Teil des Referenzdaten-

satzes sind. Zusätzlich wurden zwei Modelle für 

Evaluierung und Überarbeitung 
des Alpha-Beta-Modells

PETER WAGNER, CHRISTIAN TOLLINGER, JOHANN SEIWALD, MATTHIAS GRANIG

Zusammenfassung:
Neben deterministischen Modellen zur Ermittlung der maximalen Lawinenauslauflänge ist 
in der Gefahrenzonenplanung in Österreich auch das empirische Alpha-Beta-Modell in Ge-
brauch. Dieses wurde 1995 anhand von 80 Referenzlawinen im österreichischen Alpenraum 
erstellt. Um zukünftig die Fortschritte in der Entwicklung von Geoinformationssystemen sowie 
im Bereich der Statistik ebenso wie die zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse zur Me-
thodik des Alpha-Beta-Modells berücksichtigen zu können, wurde eine Überarbeitung des 
Modells anhand von 100 Referenzlawinen vorgenommen. Darüber hinaus wird ein Modell 
für die Anwendung bei kleinen und mittleren Lawinen vorgestellt.

Abb. 1: Funktionsweise des Alpha-Beta-Modells
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Regressionsmodelle – Methodik

Es wurden zwei Modelle erstellt, die den Zusam-

menhang der topographischen Kennwerte der 

Lawinenbahn mit deren Generalneigung α dar-

stellen. Ein Modell betrachtet dabei nur β als 

erklärende Größe. Das zweite Modell wurde 

unter Berücksichtigung aller nicht untereinander 

korrelierten Kenngrößen erstellt. Dies sind neben 

β die Krümmung der an das Profil angepassten 

Parabel y“, die Höhendifferenz vom Anriss zum 

Parabelminimum H0 sowie die Neigung des 

Anbruchgebiets θ (siehe Abb. 1). Zur Ermittlung 

des günstigsten Modells kam das Verfahren der 

schrittweisen Variablenselektion zum Einsatz.

Bei der Anwendung von Regressions-

modellen zur Prognose werden Aussagen über 

zukünftige Beobachtungen getroffen, die bei der 

Erstellung des Modells nicht berücksichtigt wur-

den und daher von diesem unabhängig sind. Aus 

diesem Grund ist eine Kenntnis des tatsächlichen 

Fehlers erforderlich, welcher in der Regel höher 

ausfällt als der Fehler, welcher die Streuung der 

Daten charakterisiert, die dem Modell zugrunde 

liegen. Zu diesem Zweck wurde ein Test des 

Modells vorgenommen. Dies erfolgte durch ein 

Resampling des Datensatzes mithilfe der Boot-

strapping-Technik. Der Vorgang wurde 10000 mal 

wiederholt. Auf diese Weise kann eine robuste 

Abschätzung der Standardabweichung σ erfolgen 

sowie eine Fehlerzerlegung vorgenommen wer-

den, die Auskunft über eine mögliche Verzerrung 

des Modells gibt. Außerdem lässt sich anhand des 

beim Test ermittelten Fehlers auch das tatsächli-

che Bestimmtheitsmaß R² des Modells berechnen.

Sämtliche Analysen sowie die Aufberei-

tung der Daten wurden mithilfe der Programmier-

sprache R vorgenommen.

Modelle für Lawinen mit Sturzhöhen > 500 m

Einfaches lineares Modell

Im einfachsten Fall lässt sich eine Ermittlung der 

Generalneigung α einer Lawinenbahn ausschließ-

lich unter Berücksichtigung der Neigung der 

Sturzbahn β durchführen. Der Zusammenhang 

der beiden Größen wird dabei durch die Glei-

chung

α = 0,928β – 0,05 °  (R² = 0,89; σ = 1,31) (1)

beschrieben. Eine Analyse der Residuen ergibt, 

dass alle Annahmen erfüllt sind, die für eine Gül-

tigkeit eines Regressionsmodells vorausgesetzt 

werden. Geringe Abweichungen der Residuen 

von der Normalverteilung deuten jedoch darauf 

hin, dass neben β eine weitere Größe einen wich-

tigen Einfluss auf die Generalneigung α hat.

Modell mit zwei erklärenden Größen

Mittels schrittweiser Variablenselektion wurde 

ein Modell ermittelt, welches eine Prognose der 

Generalneigung α anhand zwei topographischer 

Kennwerte ermöglicht. Dabei handelt es sich 

neben der Neigung der Sturzbahn β um die Krüm-

mung der Parabel y“, welche an das Längsprofil 

angepasst wurde. Der Zusammenhang wird durch 

die Gleichung

α = 1,05β − 3,13 * 103 y“ − 2,38 °  (R² = 0,90;  

σ = 1,25) (2)

ausgedrückt. Auch beim Modell mit zwei erklä-

renden Größen liegt ein gültiges Modell vor, wel-

ches zur Prognose von α verwendet werden kann. 

Im Vergleich zum einfachen linearen Modell 

weist die Verteilung der Residuen nur mehr mini-

male Abweichungen von der Normalverteilung 

dene Methoden (Lied und Toppe 1989, Gauer et 

al. 2010 und Sinickas 2013) wurden in der Mas-

terarbeit von Wagner (2016a) untersucht und 

verfeinert. Für die vorliegenden Untersuchungen 

wurde die darin erstellte Methodik weiter über-

arbeitet. 

Die Profillinie wird dazu in zwei ver-

schiedene Abschnitte unterteilt. Diese sind 

durch den sogenannten Splitpunkt voneinander 

getrennt. Oberhalb des Splitpunkts werden die 

Schnittpunkte der Profillinie mit den 50 m-Höhen-

linien als Profilstützpunkte definiert. Unterhalb 

des Splitpunkts werden die Profilstützpunkte in 

Horizontalabständen von 10 m zueinander positi-

oniert. Unterhalb des Splitpunkts muss bei kanali-

siertem Verlauf der Lawinenbahn darauf geachtet 

werden, dass sich die Profillinie im Bereich der 

Tiefenlinie der Eintiefung befindet. Abseits von 

kanalisierten Bahnabschnitten kann die Profillinie 

beliebig positioniert werden. Im Abschnitt unter-

halb des Splitpunkts erfolgt auch die Suche nach 

dem β-Punkt. Der Splitpunkt ist gutachterlich fest-

zulegen. 

Die Suche nach dem β-Punkt erfolgt 

nach einem Algorithmus, der die Neigung der 

Profilsegmente sowie die mittlere Neigung der 

Profilabschnitte von jeweils 3 % der Gesamtlänge 

des Profils betrachtet, die an jeden der betrachte-

ten Profilstützpunkte anschließen. Weisen sowohl 

das Profilsegment, als auch der Profilabschnitt, 

die auf einen Profilstützpunkt folgen, eine Nei-

gung φ ≤ 10 ° auf, so ist der β-Punkt am betrach-

teten Profilstützpunkt zu positionieren. Einerseits 

werden auf diese Weise kurze Verflachungen, auf 

welchen es nicht zu einer Ablagerung der Lawine 

kommt, nicht bei der Festlegung des β-Punkts 

berücksichtigt. Andererseits wird vermieden, dass 

kurze Steilstufen im Auslaufbereich, die aufgrund 

der hohen Auflösung des Geländemodells darge-

stellt werden, zu einer talwärtigen Verschiebung 

des β-Punkts führen.

definiert ist, dass die Geländeneigung dort unter 

10 ° fällt. Die Prognose liefert dabei den Erwar-

tungswert einer Normalverteilung, welche die 

Gesamtheit der Generalneigungen α aller Lawi-

nen mit den gleichen topographischen Charak-

teristika beschreibt. Die mögliche Streuung wird 

dabei durch die Standardabweichung σ wieder-

gegeben. Eine Verbesserung der Prognosegenau-

igkeit kann durch die Hinzunahme weiterer topo-

graphischer Kennwerte erzielt werden.

Für den österreichischen Alpenraum 

wurde 1995 eine Kalibrierung des Alpha-Beta-

Modells vorgenommen. Hierbei wurde eine 

Regressionsanalyse an einem Datensatz aus 

80 Referenzlawinen durchgeführt. Dabei wurde 

ein einfaches lineares Modell ermittelt, welches 

den Zusammenhang zwischen α und β mit der 

Gleichung α = 0,946β – 0,83 ° beschreibt. 

Im Rahmen einer Masterarbeit an der 

Universität für Bodenkultur Wien wurde eine Kali-

brierung des Alpha-Beta-Modells für kleine und 

mittlere Lawinen mit Sturzhöhen zwischen 100 m 

und 500 m vorgenommen (Wagner 2016a). 

Neuerungen in der Methodik

Die Auflösung der verfügbaren Geländemodelle 

hat sich seit den lawinentechnischen Aufnahmen 

im Jahr 1994, auf deren Basis das derzeit ver-

wendete Alpha-Beta-Modell erstellt wurde, stark 

verbessert. Dies bietet die Möglichkeit, die Lage 

des β-Punkts präziser zu bestimmen, erfordert 

jedoch auch eine Verfeinerung der dafür erforder-

lichen Methodik, um eindeutige und repräsenta-

tive Ergebnisse zu erzielen. Seit der erstmaligen 

Nutzung digitaler Geländemodelle im Zusam-

menhang mit dem Alpha-Beta-Modell durch Lied 

und Toppe (1989) wurden verschiedene Versuche 

unternommen, einen Algorithmus zu entwickeln, 

der eine automatisierte Bestimmung des β-Punkts 

anhand einer Profillinie ermöglicht. Drei verschie-
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α = 0,919β – 1,53 °  (R² = 0,79, σ = 2,58 °) (4)

erfolgen. Die Residuenanalyse zeigt, dass alle 

Annahmen zur Gültigkeit des Modells erfüllt sind.

Modell mit zwei Variablen

Durch schrittweise Variablenselektion wurde 

auch für den Datensatz der 45 Lawinen mit gerin-

ger Sturzhöhe ein Modell mit mehreren Variablen 

erstellt. Dabei wurde ein Modell mit zwei erklä-

renden Größen als günstigstes Modell ermittelt, 

welches neben β die Höhendifferenz H0 berück-

sichtigt. Dabei handelt es sich um den Höhenun-

terschied vom Anriss der Lawine bis zum Mini-

mum der an das Profil angepassten Parabel (siehe 

Abb 1.). Der Erwartungswert von α kann mit der 

Gleichung

α = 0,933β + 8,80 * 10-3H0 – 5,02 °  (R² = 0,82,  

σ = 2,36 °) (5)

berechnet werden. Die Residuenanalyse zeigt 

auch in diesem Fall, dass ein gültiges Modell vor-

liegt. Gemäß visueller Beurteilung ist die Bedin-

gung der normalverteilten Residuen etwas besser 

erfüllt, als dies für Modell (4) der Fall ist. Weiter-

hin erfolgt durch die Hinzunahme der Variablen 

H0 ein signifikanter Informationsgewinn. Aus die-

sem Grund wird auch für Lawinen mit geringen 

Sturzhöhen empfohlen, die Prognose anhand des 

Modells mit zwei Variablen vorzunehmen.

Der Beitrag der Verdrehung und Ver-

schiebung zum Gesamtfehler beträgt jedes der 

vorgestellten Modelle annähernd 0. Somit erfüllen 

alle Modelle die Bedingung der Erwartungstreue.

Grenzen der Anwendung der Modelle

Eine Anwendung von Regressionsmodellen zur 

Prognose zukünftiger Beobachtungen kann nur 

dann erfolgen, wenn der berechnete Erwartungs-

wert innerhalb des Intervalls liegt, welcher die 

Zielgrößen aller Beobachtungen beinhaltet, die 

zur Modellerstellung verwendet wurden. Für die 

Modelle für Lawinen mit Sturzhöhen von mehr als 

500 m (Gleichungen 1,2, und 3) reicht das beob-

achtete Spektrum von α von 17,5 ° bis 36 °. Für die 

Modelle zur Beschreibung von Kleinlawinen mit 

Fallhöhen zwischen 100 m und 500 m (Gleichun-

gen 4 und 5) wurden Lawinen mit α zwischen 

14,5 ° und 39,5 ° zur Modellbildung verwendet. 

Da es sich in allen Fällen um erwartungstreue 

Modelle handelt, liegt keine Verzerrung vor. Dies 

bedeutet, dass eine Anwendung der Modelle 

innerhalb der angegebenen Intervalle von α 

uneingeschränkt zulässig ist.

Die Modelle dürfen weiterhin nur für 

die Prognose von Lawinen verwendet werden, 

deren Sturzhöhen im Bereich der Sturzhöhen 

des Datensatz liegt, auf dessen Basis die Modelle 

erstellt wurden. Eine Anwendung der Gleichun-

gen, die für Sturzhöhen von mehr als 500 m ent-

wickelt wurden, bei Kleinlawinen führt zu einer 

systematischen Unterschätzung der Reichweite 

(siehe Abb. 3). Umgekehrt wird die Reichweite 

von Lawinen mit Sturzhöhen von mehr als 500 m 

systematisch überschätzt, falls eine der Gleichun-

gen zur Beschreibung von Kleinlawinen ange-

wendet wird.

Die Anwendung aller vorgestellten 

Modelle sollte aufgrund der Vergleichbarkeit der 

klimatischen Verhältnisse nur für den österreichi-

schen Alpenraum sowie die angrenzenden Regio-

nen in Bayern, Südtirol und der Schweiz erfolgen.

Regressionsmodelle können veranschau-

licht als zweidimensionale Normalverteilungen 

beschrieben werden. Während deren Standardab-

weichung bekannt und konstant ist, kann die Lage 

des Erwartungswerts anhand der erklärenden Grö-

ßen ermittelt werden. Es ist dabei zu beachten, 

dass der Erwartungswert nicht die tatsächliche 

Um dennoch eine weitere Verwendung des 

Alpha-Beta-Modells mit der gegenwärtig verwen-

deten Vorgehensweise zur Bestimmung von β zu 

ermöglichen, wurde die fehlerhafte Beobachtung 

korrigiert. Auf Basis des korrigierten Datensatzes 

der 80 Referenzlawinen wurde ein einfaches line-

ares Modell mit der Gleichung

α = 0,880β + 1,14 °  (R² = 0,85, σ = 1,57 °) (3)

ermittelt. Dieses erfüllt die Annahmen für ein gül-

tiges Modell und kann daher für die Prognose von 

α verwendet werden.

Modelle für Kleinlawinen 

mit Sturzhöhen zwischen 100 m und 500 m

Modell mit einer Variablen

Auch für die Lawinen mit geringen Sturzhöhen 

(Kleinlawinen) wurde ein lineares Modell erstellt, 

das ausschließlich β zur Vorhersage der General-

neigung α verwendet. Dieses kann mit der Glei-

chung

auf. Dies bedeutet, dass die Annahmen zur Gül-

tigkeit des Modells für das Modell besser erfüllt 

sind, als dies für das einfache lineare Modell der 

Fall ist. Folglich ist es zur Prognose von α besser 

geeignet als das einfache Modell, obwohl gegen-

über diesem nur eine geringfügige Verbesserung 

des Bestimmtheitsmaßes R² und der Standardab-

weichung σ erzielt wurde.

Evaluierung des bisher verwendeten Modells

Um einen Vergleich der neu erstellten Modelle 

mit jenen zu ermöglichen, die derzeit Verwen-

dung finden, wurden die alten Modelle einer 

Residuenanalyse sowie einem Test unterzogen.

Es fiel dabei auf, dass der Datensatz zur 

Erstellung des Regressionsmodells eine fehlerhafte 

Beobachtung enthält. Diese Beobachtung (Mut-

tentobel-Lawine) übt als Ausreißer einen starken 

Einfluss auf das einfache lineare Modell aus und 

führt dadurch zu einer Verzerrung (siehe Abb. 2) 

Folglich liegt kein gültiges Modell vor. 

Von der weiteren Verwendung der Gleichung  

α = 0,946β – 0,83 ° wird daher abgeraten.

Abb. 2: 80 Referenzlawinen: α gegen β. Die Beobachtungen sowie die Trendlinie des unveränderten Datensatzes sind in blau 
dargestellt. Der korrigierte Datensatz und dessen Trendlinie sind in rot dargestellt. Der Einfluss der fehlerhaften Beobachtung auf das 
Modell lässt sich deutlich erkennen.
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topographischen Kennwerte, die in die Modelle 

einfließen, wurden Geländemodelle mit einer 

Auflösung von 5 m sowie ein neues Verfahren zur 

Bestimmung des β-Punkts angewendet. Dadurch 

wird eine präzisere Positionierung des β-Punkts 

ermöglicht. Auch die neuen Modelle wurden 

einem Test unterzogen, mit dessen Hilfe deren tat-

sächliche Standardabweichung ermittelt wurde.

Ergänzend wurden die Modelle von 

Wagner (2016a) überarbeitet. Dabei kam das 

neue Verfahren zur Bestimmung des β-Punkts 

zum Einsatz. Abweichend von der Arbeit von 

Wagner (2016a) wurden ausschließlich metrische 

Größen in die Modellbildung einbezogen. Auch 

für die überarbeiteten Modelle für Kleinlawinen 

wurde die Standardabweichung mittels eines Tests 

ermittelt.

Es stellte sich heraus, dass in den Daten 

der 80 Referenzlawinen eine fehlerhafte Beob-

achtung enthalten ist, aufgrund deren das derzeit 

gebräuchliche Modell von Lied et al. (1995) eine 

Verzerrung aufweist. Da aufgrund dieser Tatsache 

kein gültiges Modell vorliegt, wird dazu gera-

ten, bei Anwendung der bisherig gebräuchlichen 

Methodik zur Ermittlung von β die Gleichung (1) 

zu verwenden. 

Anhand des überarbeiteten Datensatzes 

von 100 Referenzlawinen wurde ein einfaches 

lineares Modell erstellt, welches ausschließlich 

β als erklärende Größe verwendet (2). Vorausset-

zung für dessen Anwendung ist, dass die Bestim-

mung des β-Punkts nach der neu entwickelten 

Methode erfolgt. 

Daneben wurde mit Hilfe schrittweiser 

Variablenselektion unter Berücksichtigung aller 

betrachteten topographischen Kenngrößen das 

günstigste Modell mit mehreren erklärenden Grö-

ßen ermittelt (3). Dabei erwies sich neben β die 

Krümmung der angepassten Parabel y“ als signifi-

kante Größe zur Bestimmung von α. Es wird emp-

fohlen, das Modell mit zwei erklärenden Größen 

zu verwenden, da dieses die Voraussetzungen 

eines gültigen Modells besser erfüllt als das einfa-

che lineare Modell.

Basierend auf dem Datensatzes von 45 

Kleinlawinen mit Sturzhöhen zwischen 100 m 

und 500 m wurde ein einfaches lineares Modell 

mit β als erklärende Größe ermittelt (4).

Durch Anwendung schrittweiser Varia-

blenselektion konnte ein Modell mit zwei Varia-

blen erstellt werden (5). Neben β geht in dieses 

H0 als signifikante Größe ein. Es wird empfohlen, 

auch für Kleinlawinen das Modell mit zwei erklä-

renden Größen zu verwenden, da durch die Hin-

zunahme von H0 ein signifikanter Informationsge-

winn erzielt werden kann.

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit präsentiert die Ergebnisse 

der Überarbeitung des Alpha-Beta-Modells von 

Lied et al. (1995) zur Abschätzung der maximalen 

Auslauflängen von Lawinen. Anhand der Daten 

der 80 Referenzlawinen von Klenkhart und Weiler 

(1994) wurde eine Nachrechnung des bestehen-

den Alpha-Beta-Modells vorgenommen, welches 

ausschließlich β als erklärende Größe verwendet. 

Dabei wurde die Gültigkeit des Modells über-

prüft sowie ein Test des Modells zur Bestimmung 

von dessen tatsächlichem Fehler vorgenommen. 

Weiterhin wurden auf Basis eines erweiterten 

Datensatzes von 100 Referenzlawinen zwei 

neue Modelle aufgestellt. Bei der Ermittlung der 

Generalneigung der künftigen Lawinenbeobach-

tung wiedergibt. Der Erwartungswert markiert 

lediglich den Mittelpunkt der Normalverteilung, 

welche alle Generalneigungen umfasst, die von 

sämtlichen Lawinen angenommen werden kann, 

deren Werte der topographischen Kenngrößen 

β bzw. β und y“ gleich sind. Um den Wert der 

zukünftigen Beobachtung zu präzisieren, müssen 

weitere Faktoren in die Betrachtung miteinbezo-

gen werden. Dies kann für Lawinen mit mehr als 

500 m Sturzhöhe mittels der Matrix zur Abschät-

zung der Standardabweichung erfolgen, die in 

das Programm AlphaBeta09 implementiert ist. 

Bei Verwendung der Matrix im gegenwärtigen 

Zustand für Lawinen mit geringerer Sturzhöhe 

ist zu berücksichtigen, dass sie nicht für diesen 

Anwendungsbereich entwickelt wurde.

Modell Gleichung σ R²

(1) α-β-Modellalt, 1 Variable α = 0,880β + 1,14 ° 1,57 ° 0,85

(2) α-β-Modellneu, 1 Variable α = 0,928β – 0,05 ° 1,31 ° 0,89

(3) α-β-Modellneu, 2 Variablen α = 1,05β − 3,13 * 103y“ − 2,38 ° 1,25 ° 0,90

(4) α-β-Modellklein, 1 Variable α = 0,919β – 1,53 ° 2,58 ° 0,79

(5) α-β-Modellklein, 2 Variablen α = 0,933β + 8,80 * 10-3H0 − 5,02 ° 2,36 ° 0,82

Abb. 3: Unterschätzung der Reichweite für eine Lawine mit einer Sturzhöhe von rd. 320 m bei Anwendung der Gleichung für Lawinen 
mit Sturzhöhen größer 500 m. 

Tab. 1: Aufstellung aller vorgestellten Gleichungen
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Wie Ancey und Bain (2015) feststel-

len, wird – obwohl derzeit kein klarer Trend 

zwischen Klimawandel und der Häufigkeit von 

Nassschneelawinen nachweisbar ist – die beob-

achtete Zunahme von Unfällen durch Nass-

schnee- und Gleitschneelawinen aber weitere 

Fragen aufwerfen.

Nach der allgemein gültigen Definition 

versteht man unter dem Begriff des Schneegleitens 

(Abb. 1) eine Translation der Gesamtschneedecke 

auf dem Untergrund (In der Gand, 1968a). Typi-

sche Werte für Gleitbewegungen liegen bei weni-

gen Millimetern pro Tag, wobei – abhängig von 

den Schneedeckenverhältnissen – auch Zentime-

ter pro Tag möglich sind. Die Öffnungsgeschwin-

digkeiten von Rissen liegen zwischen einigen 

Millimetern und einigen Dezimetern pro Stunde 

(Haefeli 1963).

Gleitraten dieser Größenordnung kön-

nen negative Auswirkungen auf Hochlagenauf-

Einleitung

Spätestens nach dem Gleitschneewinter 2011/12 

ist das Thema Schneegleiten wieder in den Mit-

telpunkt vieler fachlicher Betrachtungen gerückt. 

Gleitschneewinter treten nicht jedes Jahr auf, 

maßgeblich dafür dürften die Bedingungen an der 

Bodenoberfläche (Bodentemperaturen, Boden-

wassergehalt) im Spätherbst und frühem Winter 

sein (Höller, 2014a). Höller (2014a) hat inner-

halb der letzten 65 Jahren zumindest 8 Winter 

mit einer überdurchschnittlichen Zahl an Gleit-

schneelawinen gefunden. Aber nicht nur in Mit-

teleuropa, selbst in weit nördlicheren Regionen 

sind Gleitschneelawinen mittlerweile zum Thema 

geworden; so war etwa der Winter 2015/16 in 

Alaska von außergewöhnlich vielen Gleitschnee-

lawinen gekennzeichnet, ausgelöst durch über-

durchschnittliche Temperaturen und Schneefälle 

(Johnston-Bloom et al., 2016).

Schneegleiten und Gleitschneelawinen – aktuelle 
Forschungsarbeiten und ihre Bedeutung für die Praxis

PETER HÖLLER

Zusammenfassung:
Auch wenn Untersuchungen auf dem Gebiet des Schneegleitens seit Mitte der 2000er Jahre 
wieder vermehrt in Angriff genommen wurden, so hat der Gleitschneewinter 2011/12 doch 
dazu geführt, dass heute weit intensiver an diesem Thema geforscht wird als vor 10 oder 15 
Jahren. In diesem Artikel sollen die wichtigsten aktuellen Arbeiten vorgestellt und die prakti-
sche Relevanz einiger Erkenntnisse aufgezeigt werden.

Stichwörter: 
Schneegleiten, Gleitschneelawinen, Lawinenschutz

Abb. 1: Gleitrisse und Gleitbewegungen im Schmirntal (Foto: P. Höller). 
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nur von der untersten Grenzschicht, sondern auch 

von der Rauigkeit der Bodenoberfläche beeinflusst 

wird und die Gleitgeschwindigkeit mit zunehmen-

der Reibung abnimmt, insgesamt aber mit steigen-

dem Gewicht der Schneedecke eine Zunahme der 

Gleitgeschwindigkeit zu beobachten ist. 

Nach In der Gand (1968b) verursacht 

gerade der erste Schneefall häufig intensive Gleit-

bewegungen; er zeigte auch, dass die Gleitge-

schwindigkeit mit zunehmender Hangneigung 

ansteigt und auf Bermen signifikant kleiner ist als 

auf Hängen mit wenig ausgeprägtem Relief. 

Praktische Bedeutung erlangten die 

Arbeiten von Salm (1977). Er entwickelte eine 

empirische Formulierung des Schneegleitens; 

danach kann die Intensität des Schneegleiten mit 

dem sogenannten Gleitfaktor ermittelt werden. 

Der Gleitfaktor ist abhängig von Oberflächenrau-

igkeit und Exposition (siehe auch Margreth, 2007).

McClung (1980) deutete an, dass starke 

Schwankungen der Gleitgeschwindigkeit nur mit 

einer Abtrennung der Schneedecke vom Boden 

durch einen dünnen Wasserfilm zu erklären sind. 

Diese Schwankungen entstehen, wenn zusätzliches 

Wasser vorhanden ist, das entweder durch Regen, 

durch Schmelze an der Grenzschicht infolge 

gespeicherter Bodenwärme, oder durch Schmelze 

der Schneedecke infolge Einstrahlung herrührt. 

Lackinger (1987, 1988) fand, dass Riss-

zonen und Gleitschneelawinen beinahe immer an 

denselben Stellen mit etwa identer Abgrenzung 

der Anbruchzonen auftreten (wobei Hänge mit 

konvexen Formen prädestiniert erscheinen). Die 

Verzögerung zwischen Rissbildung und Lawinen-

auslösung konnte seinen Beobachtungen zufolge 

einige Stunden aber auch mehrere Wochen betra-

gen. Lackinger (1988) macht zwei Prozesse für die 

Auslösung von Gleitschneelawinen verantwort-

lich: (i) zunehmende Spannungen und (ii) abneh-

mender Scherwiderstand. 

Nach McClung et al. (1994) dürften die 

Gleitschwankungen im frühen Winter auf die 

gespeicherte Bodenwärme (wodurch das Schmel-

zen an der Grenzschicht begünstigt wird) und die 

relativ geringe Dichte des ersten Schnees zurück-

zuführen sein. Im Frühling scheinen hingegen 

Schmelzwasser und Regen zu höheren Gleitspit-

zen beizutragen. 

Clarke und McClung (1999) unterschie-

den zwischen ‚warm temperature events‘ und 

‚cold temperature events‘. Dabei werden die ers-

teren vor allem durch Regen oder höhere Tempe-

raturen verursacht. Bei ‚cold temperature events‘ 

liegt die Lufttemperatur unter dem Gefrierpunkt; 

diese Ereignisse werden durch das Vorhandensein 

von Schmelzwasser an der Grenzschicht Schnee/

Boden gesteuert (gespeicherte Bodenwärme führt 

zu Schmelzprozessen an der Basis der Schneede-

cke). Clarke und McClung (1999) folgerten, dass 

insbesondere jene meteorologischen Bedingun-

gen die die Bildung von freiem Wasser begüns-

tigen, für die Prognose von Gleitschneelawinen 

verwendet werden können; das Gleiten an sich ist 

kein zuverlässiger Indikator für die Auslösung von 

Gleitschneelawinen. Selbst Risse sind kein ver-

lässliches Hinweiszeichen. So weisen McClung 

und Schaerer (2006) darauf hin, dass Lawinen 

manchmal schon kurz nach der Öffnung eines 

Risses entstehen, diese aber auch erst viel später 

auftreten können, obwohl ein Riss schon Wochen 

oder Monate bestanden hat.

Aktuelle Forschungsarbeiten

Leitinger et al. (2008) entwickelten ein einfaches 

Schneegleitmodell, das es ermöglicht mit Hilfe 

von sechs Parametern (Wald, Hangneigung, Win-

ter-Niederschlag, Reibungskoeffizient, Exposition 

W, Exposition E) die Schneegleitdistanz zu bestim-

men. Sie fanden, dass das Gleiten im unbewalde-

ten Terrain vor allem durch die Hangneigung und 

den Winter-Niederschlag beeinflusst wird.

Grundlegende Erkenntnisse

Bereits in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts 

hat In der Gand (1954) die ersten Untersuchungen 

zum Schneegleiten angestellt. Messungen von In 

der Gand und Zupancic (1966) zeigten, dass die 

Schneedecke auf trockenem Boden nicht gleitet, 

das Vorhandensein einer Nassschneeschicht ein 

wesentliches Kriterium für Gleitbewegungen ist; 

die Ausbildung von Nassschneeschichten kann 

nach In der Gand und Zupancic (1966) durch 

Regen vor der ersten Schneeablagerung, durch 

Schmelze der dünnen Schneedecke infolge Ein-

strahlung, oder durch Infiltration von Wasser ent-

lang des Untergrundes verursacht werden. Die 

Autoren fanden außerdem, dass das Gleiten nicht 

forstungen haben und zur Beschädigung von 

Jungpflanzen, bisweilen auch zum gänzlichen 

Ausfall derselben führen.

Wenn sich unter starker Schmierwir-

kung durch Schmelzwasser das Schneegleiten zur 

Lawinenbewegung entwickelt, so bezeichnet man 

diesen Vorgang als Gleitschneelawine (UNESCO, 

1981). Gleitschneelawinen (Abb. 2) werden durch 

zusätzliche Belastung, Regen auf Schnee oder 

Schneeschmelze (Jones, 2004) ausgelöst und kön-

nen zu enormen Schäden an Gebäuden und Infra-

struktureinrichtungen führen; eine Prognose von 

Gleitschneelawinen ist schwierig (McClung und 

Schaerer, 2006), die künstliche Auslösung kaum 

möglich (Clarke und McClung, 1999; Simenhois 

und Birkeland, 2010).

Abb. 2: Gleitschneelawine in der Nähe von Hochfilzen (Foto: P. Höller)
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Stämme/ha ausreichen, damit das Gleiten 1.5 mm 

d-1 nicht überschreitet, ein Wert der für Jungpflan-

zen keine Gefährdung darstellt, werden ja nach 

In der Gand (1968b) nur solche Gleitgeschwin-

digkeiten als kritisch (kritisch in dem Sinne, dass 

Aufforstungen geschädigt werden können) ange-

sehen, die zur Bildung von Gleitschneerissen und 

Gleitschneerutschen führen können.

Zur Quantifizierung des Coulomb’schen 

Reibungsparameters verwendeten Feistl et al. 

(2014) das oben beschriebene Modell von Bar-

telt et al. (2012), das die dynamische Kraft der 

sich bewegenden Schneedecke in den Stauch-

wall erfasst. Um ein Versagen des Stauchwalls zu 

verhindern, muss bei größerer Hangneigung und 

Länge des Hanges (bzw. Länge der zu berücksich-

tigenden Schneetafel) die Reibung entsprechend 

erhöht werden. Einschlägige Bewirtschaftungs-

richtlinien, in welchen oft auch Angaben über die 

maximale Größe von Bestandeslücken enthalten 

sind, um Gleitschneelawinenanbrüche zu verhin-

dern, vernachlässigen aber zumeist die Rolle der 

Bodenrauigkeit und unterschätzen deshalb die 

Gefahr auf glatten Hängen. 

Dreier et al. (2016) verglichen die Gleit-

schneeaktivität mit meteorologischen Parametern. 

Dabei unterschieden sie zwischen ‚cold tempe-

rature events‘ im Hochwinter und ‚warm tempe-

rature events‘ im Spätwinter (Beschreibung siehe 

Kapitel 2). Bei den ‚cold temperature events‘ zähl-

ten die minimale Lufttemperatur und die Menge 

des Neuschnees vor einer Lawinenauslösung 

zu den signifikantesten Variablen, während bei 

den ‚warm temperature events‘ die Lufttempe-

ratur, die Schneeoberflächentemperatur und die 

Abnahme der Schneehöhe zu den wesentlichsten 

Variablen gehörten. Die Erkenntnisse dürften die 

Hypothese stützen, dass Gleitschneelawinen von 

unterschiedlichen Prozessen gesteuert werden, je 

nachdem ob es sich um Lawinen im Hochwinter 

oder Spätwinter (Frühling) handelt.

Baumgärtner (2016) zeigte, dass der Wassergehalt 

bei 0 cm und der Bodenwassergehalt in 1,5 cm 

Tiefe den größten Einfluss auf das Auftreten von 

Gleitbewegungen hat. 

Maggioni et al. (2016) haben ihre Unter-

suchungen auf die vier wesentlichsten topogra-

phischen Faktoren konzentriert: Hangneigung, 

Exposition, Rauigkeit, Landbedeckung. Jeder die-

ser Faktoren wurde in mehrere Klassen (Intensi-

tätsstufen des Schneegleitens) eingeteilt und ein 

‚Schneegleit-Dispositionsindex‘ erstellt; je größer 

dieser Index umso größer ist die Wahrscheinlich-

keit, dass entsprechende Schneegleitbewegungen 

auftreten.

Skrede et al. (2016) haben gezeigt, dass 

Verschiebungen an der Schneeoberfläche mit-

tels Bodenradar gemessen werden können. Sie 

konnten deutliche Beschleunigungen vor einem 

Bruch feststellen; wenngleich noch weitere For-

schungsarbeiten notwendig sein werden um diese 

Methode als zuverlässiges Warnsystem zu eta-

blieren, so scheinen die Ergebnisse doch darauf 

hinzudeuten, dass Bodenradar grundsätzlich zur 

Prognose von Gleitschneelawinen eingesetzt wer-

den kann.

Bedeutung für die Praxis 

Das Modell von Leitinger et al. (2008) ermöglicht 

unter Berücksichtigung von sechs Parametern die 

Schneegleitdistanz für jeden beliebigen Standort 

einfach zu bestimmen. Da bei der Berechnung 

nur topographische Faktoren einbezogen werden, 

kann die Methode gleichsam als Vorprüfung (und 

zunächst auch ohne Geländebegehung) ange-

wendet werden. 

Höller et al. (2009) haben in einer grö-

ßeren Versuchsreihe innerhalb von Aufforstungen 

die Zugkräfte ermittelt, die erforderlich sind, um 

ein Ausreißen von Jungpflanzen zu bewirken. 

Daraus entwickelten sie einen Ansatz mit der 

Mitterer und Schweizer (2012) analysierten 

den Einfluss des Flüssigwasseranteils auf das 

Schneegleiten. Ihrem Modell zufolge kann Was-

ser infolge kapillarer Effekte bis zu 0,2 m in den 

Schnee aufsteigen. Bei der Entstehung von Nass-

schneegrenzschichten und der Ausbildung von 

Gleitschneelawinen spielen also Kapillarkräfte 

eine entscheidende Rolle. 

Bartelt et al. (2012) untersuchten die 

Rolle des Stauchwalls. Die Autoren fanden, dass 

– nach der Öffnung eines Risses – eine Umvertei-

lung der Spannungen von der Krone zum Stauch-

wall erfolgt. Die Stabilität hängt von der Fähigkeit 

der Druckzone ab, diesen plötzlichen Spannungs-

wechsel zu absorbieren.

Feick et al. (2012) benützten Satelliten-

bilder und Zeitraffer-Fotographien um Gleitrisse 

zu ermitteln. Gleitrisse auf komplett schneebe-

deckten Hängen konnten mit hoher Genauigkeit 

abgebildet werden, bei felsdurchsetzten Hängen, 

bzw. an Standorten mit Bäumen oder Stützver-

bauungen ist eine Auswertung aber problema-

tisch. Die Überwachung durch terrestrische Foto-

graphie zeigte, dass die meisten Gleitrisse nie zu 

einer Lawine führten. Nach Feick et al. (2012) 

entwickelten sich – nachdem ein Riss sicht-

bar wurde – 15 % der Gleitrisse innerhalb einer 

Stunde zu einer Lawine; bei 40 % der Gleitrisse 

passierte dies in einem Zeitraum von fünf Stun-

den. In vielen Fällen konnte aber vor einem Gleit-

schneelawinenanbruch keine Rissöffnung im Foto 

erkannt werden. Der hohe Prozentsatz von Gleit-

schneelawinen ohne vorhergehenden Riss legt die 

Vermutung nahe, dass zwischen Rissöffnung und 

folgender Gleitschneelawine nur eine kurze Ver-

zögerungszeit besteht (Feick et al., 2012).

Untersuchungen über die erforderliche 

Zahl an Stämmen/ha, um die Gleitgeschwindig-

keit auf einem unkritischen Niveau zu halten, hat 

Höller (2014b) angestellt. Er betont, dass unter 

durchschnittlichen Bedingungen 300 bis 350 

Zur Bestimmung von Gleitrissen verwendeten 

Hendrikx et al. (2010) Laser- Entfernungsmesser. 

Van Herwijnen und Simenhois (2012) nutzten 

die Zeitraffer-Fotographie zur Überwachung von 

Gleitschneelawinen; sie zeigten, dass das Öffnen 

von Gleitrissen mit einer Zunahme von dunklen 

Bildpunkten einhergeht und dass die Anzahl die-

ser Pixel einige Stunden vor einer Lawinenaus-

lösung deutlich ansteigt. Eine starke Erweiterung 

von Rissen kann also vor einem Gleitschneelawi-

nenanbruch erwartet werden. Anderseits bedeu-

tet eine rasche Ausdehnung von Gleitrissen nicht 

zwangsläufig, dass eine Lawine ausgelöst wird.

Nach Simenhois and Birkeland (2010) 

können hohe Temperaturen vor dem ersten 

Schneefall verantwortlich für intensives Gleiten 

sein. Die Bildung von Gleitrissen (oder das Fehlen 

solcher) kann ihren Erhebungen nach aber nicht 

immer als Indikator für Gleitschneelawinen her-

angezogen werden. 

Interessante Erkenntnisse förderten Stim-

beris and Rubin (2011) zutage. Sie wiesen nach, 

dass das Schneegleiten vor einem Lawinenan-

bruch nicht kontinuierlich verläuft, vielmehr 

wechselten ausgeprägte Gleitphasen mit Zeit-

spannen geringerer Bewegungen.

Peitzsch et al. (2012) stellten fest, dass ein 

Anstieg der Temperatur auch eine Zunahme des 

Wasserstroms durch die Schneedecke bewirkt, was 

letztlich Gleitschneelawinen begünstigt; der Gleit-

faktor, die maximale Hangneigung, die Summe 

der Globalstrahlung und die Geländekrümmung 

gehören nach ihrer aktuellsten Studie zu wichtigs-

ten Einflussparametern (Peitzsch et al., 2015).

Höller (2012) erstellte eine einfache 

Methode, um schneegleitgefährdete Standorte zu 

identifizieren. Unter Berücksichtigung von vier 

Parametern (Region, Exposition, Hangneigung, 

Oberflächenrauigkeit) mit jeweils 3 Ausprägun-

gen kann auf einfachem Weg das Ausmaß des 

Gleitens ermittelt werden. 
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Sprengung auch dazu führen den Stauchwall zu 

schwächen, was die Wahrscheinlichkeit einer 

unkontrollierten und verzögerten Auslösung 

erhöht. 

Während es bei Lawinen entsprechende 

Merkmale für die Ausscheidung von Gefahrenzo-

nen gibt (z. B. dynamischer Lawinendruck), sind 

bei Schneegleitbewegungen keine analogen Cha-

rakteristika verfügbar. Die Kriterien ob die Gefahr 

auf einem kleinen Abhang (Abb. 3) als Lawinen-

gebiet oder als Schneegleitgebiet gehandhabt 

werden soll, bzw. ob diese Gefahr überhaupt 

vernachlässigt werden kann, sind nicht definiert 

(Margreth, 2013). Basierend auf sieben Faktoren 

(siehe oben), die jeweils in drei Klassen unterteilt 

wurden und mit Punkten von 1 bis 3 versehen 

sind, hat Margreth (2013) eine Methode entwi-

ckelt, wie die Gefahr von Schneegleitbewegun-

gen beurteilt werden kann und sich in die Zonen-

planung einbeziehen lässt. 

Ein seit langem bestehendes Problem ist 

es, Schutzbauten so zu gestalten (bzw. Bestände 

so zu bewirtschaften), dass sie den Kräften der 

natürlichen Schneedecke standhalten können. 

Mit Hilfe der Erkenntnisse von Feistl et al. (2014) 

lässt sich feststellen, welche Rauigkeit bei welcher 

Hangneigung und Hanglänge erforderlich ist, um 

ein Versagen des Stauchwalls (und somit einen 

Gleitschneelawinenanbruch) zu verhindern.

Die von Maggioni et al. (2016) entwor-

fene Methode ermöglicht es mit vier relevanten 

Geländeparametern die Anfälligkeit von Standor-

ten für Schneegleiten zu ermitteln. Die einzelnen 

Parameter lassen sich aus digitalen Geländemo-

dellen eruieren und zur Erstellung von ‚Schnee-

gleit-Dispositionskarten‘ verwenden. So kann 

bereits im Vorfeld (etwa vor dem Beginn eines 

Schutzprojektes) ein guter Überblick über jene 

Flächen gewonnen werden, die empfänglich für 

Schneegleitbewegungen sind.

Zusammenfassung und Ausblick

Zukünftige Forschungsfragen werden sich ver-

mehrt mit Fragen der Warnung und Prognose 

auseinandersetzen müssen. Dabei kann die kon-

tinuierliche Messung des Wassergehaltes (ins-

besondere an der Grenzschicht Schnee/Boden) 

helfen, das Vorhandensein von Schmelzwasser zu 

erkennen und so eine verbesserte Vorhersage von 

Gleitschneelawinen zu ermöglichen. Die Prog-

nose von Gleitschneelawinen erfordert aber auch 

Kenntnisse über Änderungen der Eigenschaften 

der Druckzone als Funktion der Temperatur bzw. 

anderer zeitabhängiger Variablen.

Ungeklärt ist außerdem, welche Einfluss-

größen die Entwicklung zu einem ‚Gleitschnee-

winter‘ begünstigen. Eine Hypothese geht davon 

aus, dass die Bedingungen des Bodens bzw. der 

Bodenoberfläche (Bodentemperaturen, Boden-

wassergehalt) im Spätherbst und frühem Winter 

maßgeblich beteiligt sind; dieser Annahme liegen 

zwar Beobachtungen zugrunde, genaue Analysen 

gibt es aber nicht. 

Eine wichtige zukünftige Aufgabe wird 

auch sein, das Bewusstsein für Schneegleitbewe-

gungen im Wald zu schärfen. So fehlen Modelle, 

die die Bildung von Gleitschneelawinen in 

Bestandeslücken beschreiben. Entsprechende 

Erkenntnisse auf diesem Gebiet würden es erlau-

ben Schutzmaßnahmen zu optimieren.
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und sehr hohes Gleiten) angegeben. Für jede 

Intensitätsstufe des Gleitens wird ein entsprechen-

des Maßnahmenpaket vorgeschlagen.

Rissöffnungen stellen die Verantwort-

lichen (Lawinenkommissionen) oft vor große 

Probleme, insbesondere wenn es darum geht, 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen; Entschei-

dungshilfen gab es bisher kaum. Die Erkennt-

nisse von Bartelt et al. (2012) brachten diesbe-

züglich einen Fortschritt. So wird nicht angeraten 

den Stauchwall mechanisch zu räumen (da 

dadurch die Basis fehlt, um das Gewicht der dar-

überliegenden Schneetafel zu halten). Vielmehr 

sollte die Schneetafel oberhalb des Stauchwalls 

mechanisch entfernt werden, damit sich die 

Belastung auf den Stauchwall verringert. Auch 

die Möglichkeit den Stauchwall zu sprengen 

und die Auslösung zu erzwingen, kann ins Auge 

gefasst werden. Allerdings kann eine negative 

die notwendige Höhe von Hindernissen (Erdhö-

cker, Bermen…) bestimmt werden kann, um das 

Schneegleiten auf ein für Jungpflanzen unbedenk-

liches Maß zu senken.

Erfolgversprechende Methoden zur War-

nung bzw. Prognose dürften Laser- Entfernungs-

messer (Hendrikx et al., 2010) und die Zeitraf-

fer-Fotographie (van Herwijnen and Simenhois, 

2012; Feick et al., 2012) sein. 

Praktische Bedeutung hat auch der 

Ansatz zur Identifizierung schneegleitgefährdeter 

Standorte (Höller, 2012). Das Ausmaß des Glei-

tens wird über vier Parameter (Region, Exposition, 

Hangneigung, Oberflächenrauigkeit) mit jeweils 

3 Ausprägungen ermittelt. Damit kann die Dispo-

sition einzelner Standorte für Gleitbewegungen 

bestimmt werden; zur einfacheren Handhabung 

wurden die Werte nicht in mm d-1, sondern in 

vier Intensitätsstufen (geringes, moderates, hohes 

Abb. 3: Schneegleiten auf einem kleinen Abhang in der Nähe von St. Anton (Foto: R. Fromm). 
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Aktuelles aus Wissenschaft und Praxis

Christian Amberger, Gabriele Detschmann

Aufnahme des 

„Erfahrungswissen im Umgang mit der Lawinengefahr“  
in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich  
 
Zum so genannten immateriellen Kulturerbe zählen 

Praktiken, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und 

Fertigkeiten, die Gemeinschaften, Gruppen und gegebe-

nenfalls Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes 

verstehen. Gleichzeitig erfasst dieser Begriff auch die In-

strumente, Objekte und kulturellen Räume, die mit dem 

jeweiligen immateriellen Kulturerbe in Zusammenhang 

stehen.

Konkret wird das immaterielle Kulturerbe in 

fünf Bereichen, deren Übergänge fließend sind, zum Aus-

druck gebracht:

• Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucks-

formen, einschließlich der Sprache als Trägerin 

des immateriellen Kulturerbes

• Darstellende Künste

• Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste

• Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und 

das Universum

• Traditionelle Handwerkstechniken

Immaterielles Kulturerbe wird von einer Generation an die 

nächste weitergegeben, fortwährend neu gestaltet und 

vermittelt den Gemeinschaften ein Gefühl von Identität 

und Kontinuität.

Das UNESCO Übereinkommen zur Erhaltung 

des Immateriellen Kulturerbes, welches im Rahmen der 

32. Generalversammlung der UNESCO im Jahr 2003 be-

schlossen wurde, hat sich den weltweiten Schutz des 

immateriellen Kulturerbes zum Ziel gesetzt. Seit der ös-

terreichischen Ratifizierung des Übereinkommens im Jahr 

2009 ist die Österreichische UNESCO-Kommission mit der 

nationalen Umsetzung des Übereinkommens betraut. 

Zu den Hauptaufgaben zählen dabei die Förderung von 

Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung für die Erhaltung, 

Vermittlung und Förderung des immateriellen Kulturerbes 

in Österreich sowie die Erstellung eines österreichischen 

Verzeichnisses des immateriellen Kulturerbes.

Der Fachbeirat der Österreichischen UNESCO-

Kommission hat in seiner Sitzung am 14. September 2016 

die Aufnahme des Elements Erfahrungswissen im Um-

gang mit der Lawinengefahr in das Verzeichnis des imma-

teriellen Kulturerbes in Österreich befürwortet.

Der alpine Lebensraum fordert von seinen 

Bewohnern eine intensive Auseinandersetzung mit dem 

hochkomplexen Phänomen Lawine. Die Aneignung von 

Wissen über Lawinen ist seit Beginn der Nutzung des Al-

penraumes unumgänglich, um dort überleben zu können. 

Das Wissen um Lawinengefahren ist so alt wie die Be-

siedlung und Nutzung des Alpenraums. Die Überlieferung 

erfolgte vor allem mündlich innerhalb der Familien und 

betroffenen beruflichen Gemeinschaften. Die Benennung 

von oftmals wiederkehrenden Lawinen nach den örtli-

chen Flur- und Hofnamen drückt eine starke Beziehung 

zum Naturereignis Lawine aus. 

Das beworbene Element entspricht dem Ver-

ständnis von lebendigen Traditionen, wie es im UNESCO-

Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kultur-

erbes dargelegt ist.

Als nächster Schritt ist die binationale No-

minierung des Elements zusammen mit der Schweiz in 

die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes 

der Menschheit vorgesehen. Dazu fanden bereits umfas-

sende Abstimmungsarbeiten mit dem Schweizerischen 

Bundesamt für Kultur im Beisein von VertreterInnen der 

wesentlichen Trägergemeinschaften des Elements beider 

Nationen statt.

Das Einreichungsdossier samt eines repräsentativen 

Videos, Fotos und Unterstützungserklärungen von Vertre-

terInnen der wesentlichen Gemeinschaften, die mit dem 

Element involviert sind, müssen bis 31. März 2017 dem 

UNESCO-Generalsekreteriat vorgelegt werden, damit die 

Einreichung im Herbst 2018 bei der 13. Sitzung des Zwi-

schenstaatlichen Komitees behandelt und eine Entschei-

dung gefällt werden kann.

Link: http://www.unesco.at/
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Abb. 1: Gallreidelawine, Gschnitz (©WLV Tirol)
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